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Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verord-
nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten 
Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: https://recht.nrw.de. Hingewiesen wird auf 
die kostenlosen Angebote im Internet unter der genannten Adresse. Dort fi nden Sie Links zu vielen quali-
tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: https://recht.nrw.de, dort: kostenlose Angebote.
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10. Gesetz zur Änderung des Abgeordneten-
gesetzes und zur Regelung der Rechtsverhältnisse 

des Versorgungswerks der Mitglieder 
des Landtags Nordrhein-Westfalen und 

des Landtags Brandenburg
Vom 16. September 2014

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

10. Gesetz zur Änderung des Abgeordnetengesetzes
und zur Regelung der Rechtsverhältnisse des 

Versorgungswerks der Mitglieder des Landtags 
Nordrhein-Westfalen und des Landtags Brandenburg

Artikel I
Zehntes Gesetz zur Änderung

des Abgeordnetengesetzes

Das Abgeordnetengesetz des Landes Nordrhein-Westfa-
len (AbgG NRW) vom 5. April 2005 (GV. NRW. S.  252), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Juni 2013 (GV. 
NRW. S. 410), wird wie folgt geändert:

1.  § 5 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

  „(1) Ein Mitglied des Landtags erhält monatliche Ab-
geordnetenbezüge in Höhe von 8612 Euro. Zusätzlich 
erhält es monatliche Bezüge in Höhe von 2114 Euro, 
die zur Finanzierung der Alters- und Hinterbliebe-
nenversorgung gemäß §  10 Absatz  4 an das Versor-
gungswerk der Mitglieder des Landtags Nordrhein-
Westfalen und des Landtags Brandenburg abgeführt 
werden.“

2.  § 6 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

  „(2) Zur Amtsausstattung gehören die Bereitstellung 
eines eingerichteten Büros am Sitz des Landtags und 
die Bereitstellung und Nutzung der durch den Land-
tag zur Verfügung gestellten Informations- und Kom-
munikationseinrichtungen nach Maßgabe des Haus-
haltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen sowie die 
kostenlose Nutzung der sonstigen Einrichtungen des 
Landtags in Ausübung des Mandats. Als Sachleistung 
werden auch Übernachtungsmöglichkeiten am Sitz 
des Landtags in begrenztem Umfang unter Zahlung 
eines im Haushaltsplan festgelegten Eigenanteils zur 
Verfügung gestellt.

  Das Nähere, insbesondere Zeitpunkt und Umfang, re-
geln das Haushaltsgesetz und die entsprechenden 
Ausführungsbestimmungen des Ältestenrates.“

3.   Nach § 6 Absatz 5 wird folgender neuer Absatz 6 ein-
gefügt:

  „(6) Einem schwerbehinderten Mitglied des Landtags 
kann die behinderungsbedingt notwendige zusätzli-
che Amtsausstattung zur Verfügung gestellt werden. 
Die Entscheidung trifft das Präsidium im Einzelfall.“

4.  § 8 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

  „(2) Bei Sitzungen außerhalb des Landes Nordrhein-
Westfalen werden nur die außerhalb des Geltungsbe-
reichs der Freifahrtberechtigung (§ 6 Absatz 5) durch 
Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel entstehenden 
Fahrkosten erstattet. Auf schriftlichen Antrag kann 
der Präsident bzw. die Präsidentin die Benutzung an-
derer Verkehrsmittel zulassen.“

5.  In § 8 Absatz 7 wird das Wort „Auslandsreisekosten-
verordnung“ durch das Wort „Auslandskostenerstat-
tungsverordnung“ ersetzt.

6. § 10 erhält folgende Fassung:

 „§ 10
 Versorgungswerk

  (1) Zur Vorsorge für das Alter und zur Unterstützung 
des überlebenden Ehegatten, des Lebenspartners bzw. 
der Lebenspartnerin und der Waisen ist für die Abge-
ordneten des Landtags Nordrhein-Westfalen ein Ver-
sorgungswerk am Sitz des Landtags errichtet. Die 
Rechtsverhältnisse des Versorgungswerks einschließ-
lich der Aufnahme der Mitglieder des Landtags Bran-

denburg in das Versorgungswerk werden durch das 
Gesetz über das Versorgungswerk der Mitglieder des 
Landtags Nordrhein-Westfalen und des Landtags 
Brandenburg vom 10. September 2014 sowie durch 
die Satzung des Versorgungswerks geregelt.

  (2) Die Mitglieder des Landtags Nordrhein-Westfalen 
sind Pfl ichtmitglieder im Versorgungswerk. Die Mit-
gliedschaft im Versorgungswerk endet mit dem Tod 
des Mitglieds sowie in den Fällen des Absatzes 3 
Nummer 4.

  (3) Das Versorgungswerk erbringt nach Maßgabe die-
ses Gesetzes und seiner Satzung auf Antrag folgende 
Leistungen:

  1. Altersrente,

  2. Hinterbliebenenrente,

  3. Überbrückungsgeld,

  4.  Erstattung von Beiträgen als Versorgungsabfi n-
dung bzw. Nachversicherung in der gesetzlichen 
Rentenversicherung entsprechend den Bestimmun-
gen im Abgeordnetengesetz des Deutschen Bun-
destages.

   Anstelle der Erstattung der Beiträge wird die 
Mandatszeit auf Antrag als Dienstzeit im Sinne 
des Besoldungs- und Versorgungsrechts der Beam-
ten, Richter und Soldaten berücksichtigt.

  5.  Kapitalabfi ndung für hinterbliebene Ehegatten 
oder hinterbliebene Lebenspartner und Le-
benspartnerinnen, deren Rentenanspruch durch 
Wiederverheiratung oder Eingehen einer neuen 
Lebenspartnerschaft erlischt.

   (4) Jedes Mitglied des Landtags zahlt einen mo-
natlichen Pfl ichtbeitrag zum Versorgungswerk in 
Höhe der Abgeordnetenbezüge nach §  5 Absatz  1 
Satz  2. Die Beiträge werden von den Abgeordne-
tenbezügen nach § 5 Absatz 1 einbehalten und an 
das Versorgungswerk abgeführt. Die Höhe der Al-
tersrente ist von der Dauer der Beitragszahlung 
sowie dem Lebensalter des Mitglieds zum jeweili-
gen Zeitpunkt der Zahlung abhängig. Eine Diffe-
renzierung der Rentenhöhen nach dem Geschlecht 
erfolgt nicht. Die Rente wird erst nach dem Aus-
scheiden aus dem Landtag gewährt; sie ruht bei 
einer erneuten Mitgliedschaft im Landtag bis zum 
Ausscheiden.

   (5) Jedes Mitglied hat nach dem Ausscheiden aus 
dem Landtag Anspruch auf eine lebenslange Al-
tersrente, sobald es das 67. Lebensjahr vollendet 
hat, sofern es zu diesem Zeitpunkt mindestens 30 
Monate Beiträge in der gemäß Absatz  4 Satz  1 
festgelegten Höhe in das Versorgungswerk gezahlt 
hat und davon mindestens 12 Monate Pfl ichtbei-
träge als Mitglied des Landtags erbracht wurden. 
Ein Rentenbeginn mit Vollendung des 62. Lebens-
jahres ist möglich unter Inkaufnahme von Ab-
schlägen. Für Mitgliedschaften, die bis zum 31. De-
zember 2011 begonnen haben, tritt anstelle der 
Vollendung des 67. Lebensjahres das 65. Lebens-
jahr und anstelle der Vollendung des 62. Lebens-
jahres das 60. Lebensjahr.

   (6) Hinterbliebenenrenten werden gewährt, wenn 
das Mitglied zum Zeitpunkt des Todes mindestens 
Beiträge in dem in Absatz 5 Satz 1 genannten Um-
fang erbracht hat. Die Witwen- bzw. Witwerrente 
beträgt 55 Prozent des Rentenanspruchs oder der 
Rentenanwartschaft, die das Mitglied im Zeitpunkt 
seines Todes erreicht hat. Die Witwen- bzw. Wit-
werrente vermindert sich für jedes volle Kalender-
jahr, um das der Hinterbliebene mehr als 15 Jahre 
jünger als das Mitglied ist, um fünf, höchstens je-
doch auf 27,5 Prozent. Die Waisenrente beträgt bei 
Halbwaisen 12 Prozent, bei Vollwaisen 20 Prozent 
des Rentenanspruchs oder der Rentenanwart-
schaft, die das Mitglied im Zeitpunkt seines Todes 
erreicht hat.

   (7) Eine Anrechnung der Leistungen des Versor-
gungswerks auf das Ruhegehalt, auf Versorgungs- 
und Rentenbezüge der Angehörigen des öffentli-
chen Dienstes fi ndet nicht statt. Bei dem 



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 27 vom 29. September 2014 545

Zusammentreffen von Versorgungsansprüchen 
nach dem Gesetz über die Rechtsverhältnisse der 
Mitglieder des Landtags Nordrhein-Westfalen vom 
24. April 1979, zuletzt geändert durch Gesetz vom 
27. Januar 2004, ggf. zusammen mit Leistungen 
nach der Satzung der Hilfskasse beim Landtag, 
und Renten aus dem Versorgungswerk darf ein Be-
trag von 36,23 Prozent der Abgeordnetenbezüge 
nach § 5 Absatz 1 nicht überschritten werden. Ver-
sorgungsansprüche und Leistungen der Hilfskasse 
für die Wahrnehmung der Ämter nach § 5 Absatz 2 
bleiben unberücksichtigt. Die verbleibenden Ver-
sorgungsansprüche werden in Höhe des überstei-
genden Betrages gekürzt. Rentenbeträge, die auf 
freiwilliger Höherversicherung beruhen, bleiben 
unberücksichtigt. Im Übrigen erfolgt keine An-
rechnung anderer Leistungen auf die Renten des 
Versorgungswerks.

   (8) Die gesetzlichen und satzungsmäßigen Ansprü-
che auf Leistungen und Beiträge verjähren in vier 
Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Ablauf 
des Jahres, in dem der Anspruch fällig geworden 
ist. Für die Hemmung, die Unterbrechung und die 
Wirkungen der Verjährung gelten die Vorschriften 
des Bürgerlichen Gesetzbuches entsprechend.“

  7.   In § 11 Absatz 1 wird die Zahl „20“ durch die Zahl 
„19“ und die Zahl „30“ durch die Zahl „29“ ersetzt.

  8. § 11 Absatz 3 erhält folgende Fassung:

   „(3) Renten aus dem Versorgungswerk, soweit sie 
auf Pfl ichtbeiträgen beruhen, und Ansprüche auf 
Altersentschädigung und Hinterbliebenenversor-
gung nach dem Gesetz über die Rechtsverhältnisse 
der Mitglieder des Landtags Nordrhein-Westfalen 
vom 24. April 1979, zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 27. Januar 2004, verringern den Anspruch auf 
Altersentschädigung und Hinterbliebenenversor-
gung nach Absatz  1 und 2 entsprechend. Ansprü-
che nach dem Europaabgeordnetengesetz und nach 
dem Abgeordnetengesetz des Bundes oder eines 
anderen Landes und Versorgungsbezüge aus einem 
Amtsverhältnis oder einer Verwendung im öffentli-
chen Dienst vermindern den Anspruch nach Ab-
satz  1 und 2 um den Betrag, um den die Versor-
gungsbezüge zusammen mit den Ansprüchen nach 
Absatz  1 und 2 den Höchstbetrag von 36 Prozent 
der Abgeordnetenbezüge nach §  5 Absatz  1 über-
steigen.“

  9. § 13 Absatz 1 letzter Satz erhält folgende Fassung:

   „Zur Berechnung der Belastungsgrenze nach § 15 
Beihilfeverordnung, die nur auf Antrag vorgenom-
men wird, werden insgesamt 1 Prozent der nachge-
wiesenen Einkünfte im Sinne des § 9 Absatz 4 des 
Beihilfeberechtigten im vorangegangenen Kalen-
derjahr herangezogen.“

 10. § 13 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

   „(2) Die Beihilfe wird auch zu Aufwendungen ge-
währt, die während des Anspruchs auf Übergangs-
geld oder Aufstockungsbetrag entstehen.“

 11.  In §  18 Absatz  2 Satz  1 werden nach dem Wort 
„Aufstockungsbetrag“ ein Komma und die Worte 
„eine Versorgung wegen Gesundheitsschäden oder 
Tod“ eingefügt.

 12. § 19 erhält folgende Fassung:

 „§ 19
 Rundung

   Berechnungen nach diesem Gesetz werden auf 
zwei Nachkommastellen kaufmännisch gerundet 
durchgeführt.“

 13.  Nach § 22 Absatz 2 wird folgender neuer Absatz 3 
angehängt:

   „(3) Die Betreuung von Doktoranden und Habili-
tanden kann während der Mitgliedschaft im Land-
tag wahrgenommen werden. Die Vergütung für 
diese Tätigkeit ist entsprechend den tatsächlich er-
brachten Leistungen zu bemessen und darf 10 Pro-
zent der Bezüge, die aus dem Dienstverhältnis als 
Hochschullehrer zu zahlen wären, nicht überstei-

gen. Im Übrigen sind die für Landesbeamte gelten-
den Vorschriften anzuwenden.“

 14.  An §  31 Absatz  1 Satz  1 wird folgender neuer 
Satz 2 angehängt:

   „Abweichend von §  26 des Gesetzes über die 
Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Landtags 
Nordrhein-Westfalen vom 24. April 1979, zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 27. Januar 2004, wer-
den die Berechnungen auf zwei Nachkommastellen 
kaufmännisch gerundet durchgeführt.“

 15. § 35 wird aufgehoben und wie folgt dargestellt:

  „§ 35
  (aufgehoben)“

Artikel II
Gesetz des Landes Nordrhein-Westfalen über das 

Versorgungswerk der Mitglieder des Landtags 
Nordrhein-Westfalen und des Landtags Brandenburg 

(Versorgungswerksgesetz NRW – VLTG NRW)

§ 1
Aufnahme der Mitglieder des Landtags Brandenburg

Mit Beginn der 6. Wahlperiode des Landtags Branden-
burg werden die Mitglieder des Landtags Brandenburg 
nach § 15 Absatz 1 Satz 1 des brandenburgischen Abge-
ordnetengesetzes vom 19. Juni 2013 Mitglieder im Versor-
gungswerk der Mitglieder des Landtags Nordrhein-
Westfalen. Ab diesem Zeitpunkt trägt das Versorgungs-
werk den Namen „Versorgungswerk der Mitglieder des 
Landtags Nordrhein-Westfalen und des Landtags Bran-
denburg (VLT)“.

§ 2
Rechtsnatur, Sitz und Rechtsgrundlagen

(1) Das Versorgungswerk der Mitglieder des Landtags 
Nordrhein-Westfalen und des Landtags Brandenburg ist 
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Sitz in 
Düsseldorf. Das Versorgungswerk erbringt seine Leistun-
gen ausschließlich aus eigenen Mitteln. Die Kosten der 
Verwaltung trägt das Land, soweit der Landtag Nord-
rhein-Westfalen nach Maßgabe des §  4 zur Kostentra-
gung verpfl ichtet ist. Soweit die Angelegenheiten des 
Versorgungswerks nicht gesetzlich bestimmt sind, wer-
den sie durch die Satzung geregelt. Die Satzung wird 
vom Versorgungswerk im Ministerialblatt des Landes 
Nordrhein-Westfalen veröffentlicht.

(2) Die Rechte und Pfl ichten der nordrhein-westfäli-
schen Mitglieder des Versorgungswerks werden durch 
dieses Gesetz, das Abgeordnetengesetz des Landes Nord-
rhein-Westfalen vom 5. April 2005, den Vertrag zwischen 
dem Landtag Nordrhein-Westfalen und dem Landtag 
Brandenburg über das Versorgungswerk der Mitglieder 
des Landtags Nordrhein-Westfalen und des Landtags 
Brandenburg vom 14. Januar 2014 sowie im Übrigen 
durch die Satzung des Versorgungswerks in der jeweils 
geltenden Fassung geregelt.

§ 3
Rechtsaufsicht, Verfahren und Datenübermittlung

(1) Das Versorgungswerk unterliegt den versicherungs-
aufsichtsrechtlichen Vorschriften des Landes Nordrhein-
Westfalen. Die Versicherungsaufsicht und die Körper-
schaftsaufsicht über das Versorgungswerk führt das für 
das Versicherungswesen zuständige Ministerium des 
Landes Nordrhein-Westfalen im Benehmen mit dem für 
die Versicherungsaufsicht zuständigen Ministerium des 
Landes Brandenburg. Insbesondere vor der Erteilung 
von Genehmigungen ist das Benehmen mit der Versiche-
rungsaufsichtsbehörde des Landes Brandenburg herzu-
stellen. Es gelten die Vorschriften der Versicherungsauf-
sichtsverordnung (VersAufsVO NRW).

(2) Das Verwaltungsverfahren des Versorgungswerks 
richtet sich nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz des 
Landes Nordrhein-Westfalen. Auf die Vollstreckung von 
Verwaltungsakten des Versorgungswerks im Land Bran-
denburg fi ndet das Verwaltungsvollstreckungsgesetz für 
das Land Brandenburg Anwendung.
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(3) Der Präsident bzw. die Präsidentin des Landtags 
Nordrhein-Westfalen ist befugt, dem Versorgungswerk 
Auskünfte über die nordrhein-westfälischen Mitglieder 
des Versorgungswerks und die sonstigen Leistungsbe-
rechtigten zu erteilen, soweit die Auskünfte für die Fest-
stellung der Mitgliedschaft, der Beitragspfl icht und der 
Versorgungsleistung erforderlich sind.

§ 4
Verwaltungskosten und Vermögen

(1) Die Verwaltungskosten des Versorgungswerks werden 
nach § 3 des brandenburgischen Gesetzes über das Ver-
sorgungswerk der Mitglieder des Landtags Nordrhein-
Westfalen und des Landtags Brandenburg vom 19. Juni 
2013 (BbgVLTG) anteilig vom Landtag Brandenburg ge-
tragen. Maßgeblich für den zu leistenden Anteil an den 
Gesamtkosten ist das Verhältnis der gesetzlichen Mitglie-
derzahl des Landtags Brandenburg zu der gesetzlichen 
Mitgliederzahl des Landtags Nordrhein-Westfalen, im 
Falle einer Kündigung des Vertrages nach §  6 das Ver-
hältnis der Zahl der brandenburgischen zu der Zahl der 
nordrhein-westfälischen Mitglieder des Versorgungs-
werks. Die anteilige Kostentragungspfl icht gilt nicht für 
Aufwandsentschädigungen und Reisekosten der Mitglie-
der des Versorgungswerks, die jeder Landtag alleine 
trägt.

(2) Das von den Mitgliedern des Versorgungswerks ein-
gebrachte Vermögen wird gemeinsam verwaltet. Die bis 
zum Beginn der 6. Wahlperiode des Landtags Branden-
burg erworbenen Ansprüche der Mitglieder und ehema-
ligen Mitglieder des Landtags Nordrhein-Westfalen blei-
ben unberührt.

§ 5
Organe

(1) Organe des Versorgungswerks sind

1.  die Vertreterversammlung,

2.  der Vorstand,

3.  der bzw. die Vorstandsvorsitzende.

Der oder die Vorstandsvorsitzende vertritt das Versor-
gungswerk gerichtlich und außergerichtlich.

(2) In der Vertreterversammlung und im Vorstand müssen 
sowohl die nordrhein-westfälischen als auch die bran-
denburgischen Abgeordneten angemessen vertreten sein. 
Maßgeblich ist jeweils das Verhältnis der gesetzlichen 
Mitgliederzahl des Landtags Nordrhein-Westfalen zu der 
gesetzlichen Mitgliederzahl des Landtags Brandenburg. 
Die nordrhein-westfälischen Mitglieder des Versorgungs-
werks wählen jeweils zu Beginn der Wahlperiode die auf 
sie entfallenden Vertreter und deren Stellvertreter in die 
Vertreterversammlung. Die Vertreterversammlung wählt 
die Mitglieder des Vorstands. Dabei steht den nordrhein-
westfälischen Mitgliedern das Vorschlagsrecht für die 
auf sie entfallenden Mitglieder des Vorstands zu. Die 
Amtsdauer der nordrhein-westfälischen Mitglieder der 
Vertreterversammlung und des Vorstands endet jeweils 
mit Ablauf der Wahlperiode des Landtags Nordrhein-
Westfalen. Sie führen ihre Ämter bis zur Wahl ihrer 
Nachfolger weiter.

(3) Näheres zu den Organen des Versorgungswerks wird 
durch den Vertrag zwischen dem Landtag Nordrhein-
Westfalen und dem Landtag Brandenburg über das Ver-
sorgungswerk der Mitglieder des Landtags Nordrhein-
Westfalen und des Landtags Brandenburg sowie durch 
die Satzung des Versorgungswerks geregelt. Für eine 
Übergangszeit bis zum Beginn der 17. Wahlperiode des 
Landtags Nordrhein-Westfalen können der Vertrag und 
die Satzung abweichende Regelungen vorsehen, soweit 
diese wegen der bis zu diesem Zeitpunkt noch laufenden 
Amtsperioden der nordrhein-westfälischen Organmit-
glieder erforderlich sind.

§ 6
Kündigung

(1) Der Vertrag kann sowohl vom Landtag Nordrhein-
Westfalen als auch vom Landtag Brandenburg mit einer 
Frist von drei Jahren zum Ablauf der jeweils eigenen 

Wahlperiode gekündigt werden. Eine Kündigung durch 
den Landtag Nordrhein-Westfalen wird für die branden-
burgischen Mitglieder des Versorgungswerks erst mit Ab-
lauf der zu diesem Zeitpunkt aktuellen Wahlperiode 
wirksam. Vor Ablauf von zehn Jahren nach Inkrafttreten 
des Vertrages ist eine Kündigung ausgeschlossen.

(2) Im Fall einer Kündigung fi ndet eine Vermögensausei-
nandersetzung nicht statt. Die von den Mitgliedern des 
Versorgungswerks eingebrachten Beiträge verbleiben im 
Vermögen des Versorgungswerks; die zum Zeitpunkt der 
Beendigung des Vertrages erworbenen Anwartschaften 
sowie Ansprüche wegen der Nichterfüllung der Wartezeit 
für eine Altersrente bleiben bestehen, soweit sie nicht 
durch Maßnahmen zur Deckung von Fehlbeträgen oder 
zum Ausgleich von Bilanzverlusten gemindert werden.

§ 7 
Beitritt anderer Landtage

Die Satzung kann vorsehen, dass andere Landesparla-
mente der Bundesrepublik Deutschland dem Versor-
gungswerk beitreten können. Der Beitritt bedarf der Zu-
stimmung des Landtags Nordrhein-Westfalen und des 
Landtags Brandenburg.

Artikel III
Inkrafttreten

Artikel I tritt mit Ausnahme der Nummern 1, 6, 12, 14 
und 15 am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Artikel I Nummer 1, 6 und 15 sowie Artikel II treten mit 
dem Beginn der 6. Wahlperiode des Landtags Branden-
burg in Kraft.

Artikel I Nummer 12 und 14 treten am 1. Januar 2015 in 
Kraft.

Düsseldorf, den 16. September 2014

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

(L. S.) Hannelore  K r a f t

Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung

Sylvia  L ö h r m a n n

Der Finanzminister

Dr. Norbert  W a l t e r - B o r j a n s

Der Minister 
für Inneres und Kommunales

Ralf  J ä g e r

Der Minister 
für Arbeit, Integration und Soziales

Guntram  S c h n e i d e r

Die Ministerin 

für Innovation, Wissenschaft und Forschung

Svenja  S c h u l z e

– GV. NRW. 2014 S. 544
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Hochschulzukunftsgesetz (HZG NRW)
Vom 16. September 2014

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Hochschulzukunftsgesetz (HZG NRW)

221
Artikel 1

Gesetz über die Hochschulen des
Landes Nordrhein-Westfalen

(Hochschulgesetz – HG)

Inhaltsübersicht

§ 1 Geltungsbereich

Teil 1 
Rechtsstellung, Aufgaben, Finanzierung und 

Steuerung der Hochschulen

§ 2 Rechtsstellung

§ 3 Aufgaben
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§ 1
Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für die Hochschulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen und nach Maßgabe von Teil  9 für 
die Anerkennung von Bildungseinrichtungen als Hoch-
schulen und als Kunsthochschulen, für die staatlich an-
erkannten Hochschulen und Kunsthochschulen und für 
den Betrieb nichtstaatlicher Hochschulen und Kunst-
hochschulen in Nordrhein-Westfalen. Für die Verleihung 
und Führung von Graden sowie hinsichtlich der Zustän-
digkeit für die Bewertung ausländischer Hochschulqua-
lifi kationen auf der Basis des Übereinkommens über die 
Anerkennung von Qualifi kationen im Hochschulbereich 
in der europäischen Region vom 11. April 1997 (BGBl. 
2007 II S. 712, 713) gilt dieses Gesetz nach Maßgabe des 
§  69. Dieses Gesetz gilt nicht für Fachhochschulen des 
Landes, die ausschließlich Ausbildungsgänge für den öf-
fentlichen Dienst anbieten.

(2) Folgende Hochschulen sind im Sinne dieses Gesetzes 
Universitäten:

 1.  die Technische Hochschule Aachen,

 2.  die Universität Bielefeld,

 3.  die Universität Bochum,

 4.  die Universität Bonn,

 5.  die Universität Dortmund,

 6.  die Universität Düsseldorf,

 7.  die Universität Duisburg-Essen,

 8.  die Fernuniversität in Hagen,

 9.  die Universität Köln,

10.  die Deutsche Sporthochschule Köln,

11.  die Universität Münster,

12.  die Universität Paderborn,

13.  die Universität Siegen und

14.  die Universität Wuppertal.

Folgende Hochschulen sind im Sinne dieses Gesetzes 
Fachhochschulen:

 1.  die Fachhochschule Aachen,
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 2.  die Fachhochschule Bielefeld,

 3.  die Fachhochschule Bochum,

 4.   die Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg in Sankt 
 Augustin,

 5.  die Fachhochschule Dortmund,

 6.  die Fachhochschule Düsseldorf,

 7.  die Fachhochschule Gelsenkirchen,

 8.   die Fachhochschule für Gesundheitsberufe in 
 Bochum,

 9.   die Fachhochschule Hamm-Lippstadt in Hamm und 
Lippstadt,

10.  die Fachhochschule Südwestfalen in Iserlohn,

11.  die Fachhochschule Rhein-Waal in Kleve,

12.  die Fachhochschule Köln,

13.  die Fachhochschule Ostwestfalen-Lippe in Lemgo,

14.  die Fachhochschule Ruhr-West in Mülheim,

15.  die Fachhochschule Münster und

16.   die Fachhochschule Niederrhein in Krefeld und 
Mönchengladbach.

(3) Es bestehen Standorte der Fachhochschule Aachen in 
Jülich, der Fachhochschule Bielefeld in Minden, der 
Fachhochschule Bochum in Velbert/Heiligenhaus, der 
Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg in Rheinbach und in 
Hennef, der Fachhochschule Gelsenkirchen in Bocholt 
und in Recklinghausen, der Fachhochschule Südwestfa-
len in Hagen, in Meschede und in Soest, der Fachhoch-
schule Rhein-Waal in Kamp-Lintfort, der Fachhoch-
schule Köln in Gummersbach und in Leverkusen, der 
Fachhochschule Ostwestfalen-Lippe in Detmold und in 
Höxter, der Fachhochschule Ruhr-West in Bottrop sowie 
der Fachhochschule Münster in Steinfurt; das Ministe-
rium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Stand-
orte zu schließen. Die Grundordnungen dieser Hoch-
schulen können bestimmen, dass auch am Sitz der 
Hochschule nach Absatz  2 ein Standort besteht. Die 
Hochschulen können im Einvernehmen mit dem Ministe-
rium Studienorte errichten und aufheben. Die Grund-
ordnung kann bestimmen, dass in den Standorten oder 
in den Studienorten aus den Professorinnen und Profes-
soren des Standorts oder des Studienorts für eine Zeit 
von vier Jahren eine Sprecherin oder ein Sprecher dieses 
Standorts oder des Studienorts gewählt wird. Der Sitz 
im Sinne der Vorschriften über den Gerichtsstand ist für 
die Fachhochschule Hamm-Lippstadt Hamm, für die 
Fachhochschule Niederrhein Krefeld und für die Univer-
sität Duisburg-Essen Essen.

(4) Der Fachbereich Musikhochschule der Universität 
Münster steht einer Kunsthochschule gleich. Für ihn gilt 
§ 1 Absatz 4 bis 6 des Kunsthochschulgesetzes.

Teil 1
Rechtsstellung, Aufgaben, Finanzierung und 

Steuerung der Hochschulen

§ 2 
Rechtsstellung

(1) Die Hochschulen nach §  1 Absatz  2 sind vom Land 
getragene, rechtsfähige Körperschaften des öffentlichen 
Rechts. Durch Gesetz können sie auch in anderer Rechts-
form errichtet oder in eine andere Rechtsform umgewan-
delt oder in die Trägerschaft einer Stiftung überführt 
werden. Sie haben das Recht der Selbstverwaltung im 
Rahmen der Gesetze (Artikel 16 Absatz 1 der Verfassung 
für das Land Nordrhein-Westfalen).

(2) Die Hochschulen nehmen die ihnen obliegenden Auf-
gaben, die eigene, gesetzlich zugewiesene (§  76a Ab-
satz  1) oder gemeinsame (§  6 Absatz  1) Aufgaben sind, 
als Selbstverwaltungsangelegenheiten wahr. Soweit die-
ses Gesetz nichts anderes zulässt, erledigen sie ihre Auf-
gaben in Forschung, Entwicklung und Kunst, Lehre und 
Studium in öffentlich-rechtlicher Weise.

(3) Das Personal steht im Dienst der jeweiligen Hoch-
schule. Die Hochschulen besitzen das Recht, Beamte zu 

haben. Das Land stellt nach Maßgabe des Landeshaus-
halts die Mittel zur Durchführung der Aufgaben der 
Hochschulen bereit.

(4) Die Hochschulen erlassen die zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben erforderlichen Ordnungen sowie nach Maß-
gabe dieses Gesetzes und ausschließlich zur Regelung 
der dort bestimmten Fälle ihre Grundordnung. Alle Ord-
nungen sowie zu veröffentlichenden Beschlüsse gibt die 
Hochschule in einem Verkündungsblatt bekannt, dessen 
Erscheinungsweise in der Grundordnung festzulegen ist. 
Dort regelt sie auch das Verfahren und den Zeitpunkt des 
In-Kraft-Tretens der Ordnungen. Prüfungsordnungen 
sind vor ihrer Veröffentlichung vom Rektorat auf ihre 
Rechtmäßigkeit einschließlich ihrer Vereinbarkeit mit 
dem Hochschulentwicklungsplan zu überprüfen.

(5) Die Hochschulen können sich in ihrer Grundordnung 
eigene Namen geben und Wappen und Siegel führen; die 
die Namensgebung regelnde Vorschrift der Grundord-
nung bedarf der Genehmigung des Ministeriums. Soweit 
die Gefahr einer Verwechslung mit der Bezeichnung 
einer Universität nicht gegeben ist, können die Fach-
hochschulen zudem eine Bezeichnung führen, die an-
stelle des Begriffs „Fachhochschule“ den Begriff „Hoch-
schule“ enthält und dieser oder ihrer gesetzlichen 
Bezeichnung nach § 1 Absatz 2 Satz 2 die Bezeichnung 
„Hochschule für angewandte Wissenschaften“ oder die-
ser Bezeichnung den Namen ihres Sitzes hinzufügen; 
zudem können sie im internationalen Verkehr diese Be-
zeichnungen in einer fremdsprachigen Übersetzung füh-
ren. Hochschulen ohne eigene Wappen und Siegel führen 
das Landeswappen und das kleine Landessiegel.

(6) Die Hochschulen sind berechtigt, zur Förderung von 
Forschung und Lehre, der Kunst, des Wissenstransfer 
sowie der Verwertung von Forschungsergebnissen Stif-
tungen des öffentlichen Rechts mit eigener Rechtsper-
sönlichkeit durch Ordnung zu errichten, soweit zum 
 Erreichen dieser Zwecke eine unternehmerische Hoch-
schultätigkeit nach § 5 Absatz 7 wirtschaftlich nicht in 
Betracht kommt. In der Stiftung muss die Hochschule 
einen beherrschenden Einfl uss besitzen. In der Ordnung 
sind insbesondere Regelungen zu treffen über 

1.  den Zweck der Stiftung,

2.  ihr Vermögen, 

3.   ihre Organe, insbesondere über den Stiftungsvorstand 
und den Stiftungsrat, der die Rechtmäßigkeit und 
Wirtschaftlichkeit der Führung der Stiftungsgeschäfte 
durch den Stiftungsvorstand überwacht.

Für die Stiftung gelten hinsichtlich der Hinwirkungsbe-
fugnis des Rektorats § 16 Absatz 3 Satz 1 entsprechend 
sowie hinsichtlich der Befugnisse des Rektorats § 16 Ab-
satz  3, 4 und 5 Satz  1 bis 3 mit der Maßgabe entspre-
chend, dass an die Stelle des Hochschulrates nach §  16 
Absatz 4 Satz 3 der Stiftungsrat tritt. Die Ordnung kann 
eine weitergehende Aufsicht des Rektorats vorsehen. Die 
Stiftung untersteht der Rechtsaufsicht des Ministeriums; 
§  76 Absatz  2 bis 7 gelten entsprechend. §  5 Absatz  7 
Satz  4 gilt für die Stiftung entsprechend. Das Ministe-
rium kann Verwaltungsvorschriften zur Haushalts- und 
Wirtschaftsführung der Stiftung erlassen.

(7) Das Land überträgt der Universität Köln und der 
Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg die Wahrnehmung der 
öffentlichen Aufgaben an den überlassenen Liegenschaf-
ten. Dazu gehören die Bauherreneigenschaft und die Ver-
antwortlichkeit für sämtliche Baumaßnahmen. Dasselbe 
gilt für die Liegenschaften, die sich im Eigentum der 
Universität Köln befi nden und im Rahmen der Aufgaben 
nach § 3 genutzt werden und mit Mitteln des Landes be-
trieben, baulich unterhalten und weiterentwickelt wer-
den. Die Universität Köln und die Fachhochschule Bonn-
Rhein-Sieg nehmen die Eigentümerverantwortung für 
die von ihnen genutzten Liegenschaften wahr. Das Mi-
nisterium kann hierzu Näheres im Einvernehmen mit 
dem Finanzministerium durch Rahmenvorgaben regeln.

§ 3
Aufgaben

(1) Die Universitäten dienen der Gewinnung wissen-
schaftlicher Erkenntnisse sowie der Pfl ege und Entwick-
lung der Wissenschaften durch Forschung, Lehre, Stu-
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dium, Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
und Wissenstransfer (insbesondere wissenschaftliche 
Weiterbildung, Technologietransfer). Sie bereiten auf be-
rufl iche Tätigkeiten im In- und Ausland vor, die die An-
wendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden 
erfordern. Die Universitäten gewährleisten eine gute 
wissenschaftliche Praxis. Die Sätze 1 bis 3 gelten für die 
Kunst entsprechend, soweit sie zu den Aufgaben der 
Universitäten gehört.

(2) Die Fachhochschulen bereiten durch anwendungsbe-
zogene Lehre und Studium auf berufl iche Tätigkeiten im 
In- und Ausland vor, die die Anwendung wissenschaftli-
cher Erkenntnisse und Methoden oder die Fähigkeit zu 
künstlerischer Gestaltung erfordern. Sie nehmen For-
schungs- und Entwicklungsaufgaben, künstlerisch-ge-
stalterische Aufgaben sowie Aufgaben des Wissenstrans-
fers (insbesondere wissenschaftliche Weiterbildung, 
Technologietransfer) wahr. Absatz 1 Satz 3 gilt entspre-
chend.

(3) Die Hochschulen fördern die Entwicklung und den 
Einsatz des Fern- und Verbundstudiums und können 
dabei und beim Wissenstransfer sich privatrechtlicher 
Formen bedienen und mit Dritten zusammenarbeiten. 
Die Hochschulen sollen ergänzend Lehrangebote in 
Form elektronischer Information und Kommunikation 
(Online-Lehrangebote) entwickeln.

(4) Die Hochschulen fördern bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben die tatsächliche Durchsetzung der Gleichbe-
rechtigung von Frauen und Männern in der Hochschule 
und wirken auf die Beseitigung der für Frauen bestehen-
den Nachteile hin. Bei allen Vorschlägen und Entschei-
dungen sind die geschlechtsspezifi schen Auswirkungen 
zu beachten (Gender Mainstreaming). Die Hochschulen 
tragen der Vielfalt ihrer Mitglieder (Diversity Manage-
ment) sowie den berechtigten Interessen ihres Personals 
an guten Beschäftigungsbedingungen angemessen Rech-
nung.

(5) Die Hochschulen wirken an der sozialen Förderung 
der Studierenden mit. Sie berücksichtigen mit angemes-
senen Vorkehrungen die besonderen Bedürfnisse Studie-
render und Beschäftigter mit Behinderung oder chroni-
scher Erkrankung oder mit Verantwortung für nahe 
Angehörige mit Pfl ege- oder Unterstützungsbedarf sowie 
mit Kindern. Sie fördern die Vereinbarkeit von Studium, 
Beruf und Erziehung für die Studierenden und Beschäf-
tigten mit Kindern, insbesondere durch eine angemes-
sene Betreuung dieser Kinder. Sie nehmen die Aufgaben 
der Berufsbildung nach dem Berufsbildungsgesetz wahr. 
Sie fördern in ihrem Bereich Sport und Kultur.

(6) Die Hochschulen entwickeln ihren Beitrag zu einer 
nachhaltigen, friedlichen und demokratischen Welt. Sie 
sind friedlichen Zielen verpfl ichtet und kommen ihrer 
besonderen Verantwortung für eine nachhaltige Ent-
wicklung nach innen und außen nach. Das Nähere zur 
Umsetzung dieses Auftrags regelt die Grundordnung.

(7) Die Hochschulen fördern die regionale, europäische 
und internationale Zusammenarbeit, insbesondere im 
Hochschulbereich, und den Austausch zwischen deut-
schen und ausländischen Hochschulen; sie berücksichti-
gen die besonderen Bedürfnisse ausländischer Studie-
render.

(8) Die Grundordnung kann weitere Hochschulaufgaben 
vorsehen, soweit diese mit den gesetzlich bestimmten 
Aufgaben zusammenhängen und deren Erfüllung durch 
die Wahrnehmung der weiteren Aufgaben nicht beein-
trächtigt wird.

§ 4 
Freiheit in Wissenschaft, Forschung,

Lehre und Studium

(1) Das Land und die Hochschulen stellen sicher, dass 
die Mitglieder der Hochschule bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben die durch Artikel 5 Absatz  3 Satz  1 des 
Grundgesetzes und durch dieses Gesetz verbürgten 
Rechte in Lehre und Forschung wahrnehmen können. 
Die Hochschulen gewährleisten insbesondere die Frei-
heit, wissenschaftliche Meinungen zu verbreiten und 
auszutauschen.

(2) Die Freiheit der Forschung umfasst insbesondere 
Fragestellung, Methodik sowie Bewertung des For-
schungsergebnisses und seine Verbreitung. Die Freiheit 
der Lehre umfasst insbesondere die Durchführung von 
Lehrveranstaltungen im Rahmen der zu erfüllenden 
Lehraufgaben und deren inhaltliche und methodische 
Gestaltung sowie das Recht auf Äußerung wissenschaft-
licher oder künstlerischer Lehrmeinungen. Die Freiheit 
des Studiums umfasst, unbeschadet der Studien- und 
Prüfungsordnungen, insbesondere die freie Wahl von 
Lehrveranstaltungen, das Recht, innerhalb eines Studi-
enganges Schwerpunkte nach eigener Wahl zu setzen, 
sowie die Erarbeitung und Äußerung wissenschaftlicher 
oder künstlerischer Meinungen auch zu Inhalt, Gestal-
tung und Durchführung von Lehrveranstaltungen.

(3) Die Freiheit der Forschung, der Lehre, der Kunstaus-
übung und des Studiums entbindet nicht von der Treue 
zur Verfassung. Entscheidungen der zuständigen Hoch-
schulorgane sind zulässig, soweit sie sich auf die Organi-
sation des Forschungsbetriebs sowie des Lehr- und 
 Studienbetriebs sowie dessen ordnungsgemäße Durch-
führung beziehen. Darüber hinaus sind sie zulässig, so-
weit sie sich auf die Förderung und Abstimmung von 
Forschungsvorhaben, die Bildung von Forschungs-
schwerpunkten und auf die Bewertung der Forschung 
gemäß § 7 Absatz 2, auf die Aufstellung und Einhaltung 
von Studien- und Prüfungsordnungen, die Erfüllung des 
Weiterbildungsauftrages und auf die Bewertung der 
Lehre gemäß § 7 Absatz 2 sowie auf die Gewährleistung 
eines ordnungsgemäßen Studiums beziehen. Entschei-
dungen nach den Sätzen 2 und 3 dürfen die Freiheit der 
Forschung und der Lehre nicht beeinträchtigen. Sätze 1 
bis 4 gelten für die Kunst entsprechend.

(4) Alle an der Hochschule wissenschaftlich Tätigen 
sowie die Studierenden sind zu wissenschaftlicher Red-
lichkeit verpfl ichtet. Hierzu sind die allgemein aner-
kannten Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis ein-
zuhalten.

§ 5 
Finanzierung und Wirtschaftsführung

(1) Die staatliche Finanzierung der Hochschulen orien-
tiert sich an ihren Aufgaben, den hochschulvertraglich 
vereinbarten Verpfl ichtungen und den erbrachten Leis-
tungen.

(2) Die Mittel im Sinne des § 2 Absatz 3 Satz 3 werden 
in Form von Zuschüssen für den laufenden Betrieb und 
für Investitionen bereitgestellt. Die haushaltsrechtliche 
Behandlung dieser Zuschüsse und des Körperschaftsver-
mögens richtet sich ausschließlich nach dem Hochschul-
gesetz und den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen 
Vorschriften. Die Hochschulen führen ihren Haushalt auf 
der Grundlage eines ganzheitlichen Controllings, das die 
Kosten- und Leistungsrechnung, eine Kennzahlsteue-
rung und ein Berichtswesen umfasst. Sie haben ihre 
Wirtschaftsführung so zu planen und durchzuführen, 
dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. 
Bei ihrer Wirtschaftsführung berücksichtigen sie den 
Grundsatz der wirtschaftlichen und effektiven Verwen-
dung ihrer Mittel. Spätestens mit dem Haushaltsjahr 
2017 folgen die Hochschulen in Wirtschaftsführung und 
Rechnungswesen den Regeln der doppischen Hochschul-
rechnungslegung und stellen zum Stichtag 1. Januar 
2017 eine Eröffnungsbilanz auf.

(3) Die Zuschüsse nach Absatz 2 fallen mit ihrer Zuwei-
sung in das Vermögen der Hochschule, zu dem auch die 
Erträge sowie das Vermögen der rechtlich unselbständi-
gen Stiftungen gehören. Ab dem 1. Januar 2016 wird 
zwischen dem Land und den Hochschulen ein Liquidi-
tätsverbund hergestellt. Den Hochschulen werden die 
Haushaltsmittel nach Absatz 2 weiterhin zur eigenstän-
digen Bewirtschaftung zugewiesen. Die Zahlung des 
Landeszuschusses erfolgt automatisiert über ein Konto 
der Hochschule. Bis zum Ende des Haushaltsjahres nicht 
verausgabte Mittel stehen der Hochschule zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben überjährig zur Verfügung.

(4) Nach Ablauf des Haushaltsjahres ist ein Jahresab-
schluss zu erstellen. Seine Prüfung erfolgt nach Maßgabe 
der Grundordnung der Hochschule. Der Hochschulrat 
erteilt die Entlastung.
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(5) Die Aufnahme von Krediten zur Deckung der Ausga-
ben ist nur dann zulässig, wenn die Hochschule in Wirt-
schaftsführung und Rechnungswesen kaufmännischen 
Grundsätzen folgt und ein testierter Jahresabschluss 
vorliegt. Die Kredite dürfen insgesamt den vom Ministe-
rium im Einvernehmen mit dem Finanzministerium fest-
gelegten Kreditrahmen nicht überschreiten. Aus Kredit-
geschäften der Hochschule kann das Land nicht 
verpfl ichtet werden. Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend 
für die Übernahme von Bürgschaften und Garantien.

(6) Wird die Hochschule zahlungsunfähig oder droht sie 
zahlungsunfähig zu werden, hat das Rektorat hierüber 
ohne schuldhaftes Zögern das Ministerium zu informie-
ren. Das Ministerium bestellt im Einvernehmen mit dem 
Finanzministerium im Falle der eingetretenen oder dro-
henden Zahlungsunfähigkeit der Hochschule eine staat-
liche Beauftragte oder einen staatlichen Beauftragten 
oder mehrere staatliche Beauftragte, die die Befugnisse 
der Gremien, einzelner Mitglieder von Gremien oder von 
Funktionsträgerinnen oder Funktionsträgern der Hoch-
schule an deren Stelle ausüben; das Gleiche gilt im Falle 
der eingetretenen Zahlungsunfähigkeit auf Antrag eines 
Gläubigers. Der Hochschule steht hinsichtlich der Be-
stellung ein Anhörungsrecht zu. Das Ministerium kann 
im Einvernehmen mit dem Finanzministerium der Hoch-
schule im Falle ihrer drohenden oder eingetretenen Zah-
lungsunfähigkeit als verbindlichen Rahmen für ihre 
Wirtschaftsführung auch ein Haushaltssicherungskon-
zept vorgeben, welches dem Ziel dient, im Rahmen einer 
geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauerhafte 
Leistungsfähigkeit der Hochschule zu erreichen; im Falle 
einer derartigen Vorgabe kann auf die Bestellung nach 
Satz 2 verzichtet werden. Wird die Hochschule zahlungs-
unfähig, haftet das Land für die Forderungen der Beam-
tinnen und Beamten aus Besoldung, Versorgung und 
sonstigen Leistungen, die die Hochschule ihren Beamtin-
nen und Beamten zu erbringen hat. Das Gleiche gilt hin-
sichtlich der Lohn-, Gehalts- oder Vergütungsforderun-
gen der Personen, die an der Hochschule beschäftigt sind 
oder ausgebildet werden. Soweit das Land Forderungen 
im Sinne der Sätze 5 und 6 befriedigt, gehen sie auf das 
Land über. Die Maßnahmen nach den Sätzen 2 und 4 
werden durch die Haftung nach den Sätzen 5 und 6 nicht 
ausgeschlossen. Wird die Hochschule zahlungsunfähig, 
stellt das Land zudem sicher, dass ihre Studierenden ihr 
Studium beenden können.

(7) Die Hochschulen dürfen ungeachtet der Rechtsform 
wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, überneh-
men, wesentlich erweitern oder sich daran beteiligen 
(unternehmerische Hochschultätigkeit), wenn

1.   Zwecke von Forschung und Lehre, des Wissenstrans-
fer, der Verwertung von Forschungsergebnissen oder 
sonstige Zwecke im Umfeld der Aufgaben nach §  3 
dies rechtfertigen,

2.   das Unternehmen nach Art und Umfang in einem an-
gemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der 
Hochschule und zum voraussichtlichen Bedarf steht,

3.   die Hochschule einen angemessenen Einfl uss in den 
Organen des Unternehmens erhält und

4.   die Einlage aus freien Rücklagen der Hochschule er-
folgt und die Einlageverpfl ichtung und die Haftung 
der Hochschule auf einen bestimmten und ihrer Leis-
tungsfähigkeit angemessenen Betrag begrenzt werden.

Eine unternehmerische Hochschultätigkeit für sonstige 
Zwecke im Umfeld der Aufgaben nach §  3 ist darüber 
hinaus nur zulässig, wenn dieser Zweck durch andere 
Unternehmen nicht ebenso gut und wirtschaftlich erfüllt 
werden kann. Die unternehmerische Hochschultätigkeit 
muss darauf gerichtet sein, dass der Zweck nach Satz 1 
Nummer 1 erfüllt wird. Die haushaltsrechtliche Behand-
lung der unternehmerischen Hochschultätigkeit richtet 
sich ausschließlich nach dem Hochschulgesetz und den 
auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften; Ab-
satz  9 Satz  3 gilt entsprechend. Gehört der Hochschule 
oder dieser zusammen mit einer oder mehreren juristi-
schen Personen des öffentlichen Rechts die Mehrheit der 
Anteile, werden der Jahresabschluss, der Lagebericht 
und die Wirtschaftsführung von einer Wirtschaftsprüfe-
rin oder einem Wirtschaftsprüfer geprüft. Die Prüfung 
erfolgt auch nach den für die Beteiligung der Gebiets-
körperschaften an privatrechtlichen Unternehmen gel-

tenden besonderen Prüfungsbestimmungen des § 53 Ab-
satz 1 des Haushaltsgrundsätzegesetzes.

(8) Das Ministerium entwickelt ein Reformmodell der 
staatlichen Finanzierung der Hochschulen im Sinne 
einer strategischen Budgetierung. Es kann zur eigenver-
antwortlichen Steuerung der Hochschulen mit dem Ziel 
der Stärkung ihrer Leistungsfähigkeit für die Hochschu-
len durch Rechtsverordnung anordnen, das Reformmo-
dell im Sinne des Satzes 1 zu erproben.

(9) Das Ministerium regelt durch Rechtsverordnung im 
Einvernehmen mit dem Finanzministerium das Nähere 
zur haushaltrechtlichen Behandlung der staatlichen Zu-
schüsse und des Hochschulvermögens, zur Aufnahme von 
Krediten, der Übernahme von Bürgschaften und Garan-
tien sowie für den Fall der drohenden oder eingetretenen 
Zahlungsunfähigkeit. Zu dieser Rechtsverordnung er-
lässt das Ministerium im Einvernehmen mit dem Finanz-
ministerium Rahmenvorgaben zur Wirtschaftsführung 
und zum Rechnungswesen, zum Nachweis der sachge-
rechten Verwendung der Mittel sowie zum Jahresab-
schluss. Der Landesrechnungshof prüft die Wirtschafts-
führung.

§ 6 
Entwicklungsplanung des Hochschulwesens; 

Hochschulverträge; Rahmenvorgaben

(1) Die Entwicklungsplanung des Hochschulwesens ist 
eine gemeinsame Aufgabe des Ministeriums und der 
Hochschulen in der Gesamtverantwortung des Landes. 
Diese Entwicklungsplanung dient insbesondere der Si-
cherstellung eines überregional abgestimmten Angebots 
an Hochschuleinrichtungen und Leistungsangeboten 
sowie einer ausgewogenen Fächervielfalt und besteht aus 
dem Landeshochschulentwicklungsplan und den einzel-
nen Hochschulentwicklungsplänen.

(2) Zur Steuerung des Hochschulwesens beschließt das 
Ministerium auf der Grundlage vom Landtag gebilligter 
Planungsgrundsätze den Landeshochschulentwicklungs-
plan als Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem 
Landtag und kommt damit der Verantwortung des Lan-
des für ein angemessenes Angebot an Hochschulleistun-
gen nach. Gegenstand des Landeshochschulentwick-
lungsplans können insbesondere Planungen betreffend 
ein überregional abgestimmtes und regional ausgewoge-
nes Leistungsangebot, eine ausgewogene Fächervielfalt, 
die Studiennachfrage, die Auslastung der Kapazitäten 
sowie Fragen der Forschung sein. Für die Hochschulent-
wicklungsplanung ist der Landeshochschulentwick-
lungsplan verbindlich. Auf allen Stufen der Entwicklung 
des Landeshochschulentwicklungsplans werden die Be-
lange der Hochschulen, insbesondere ihre Hochschulent-
wicklungspläne, angemessen berücksichtigt (Gegen-
stromprinzip). Das Ministerium berichtet dem Landtag 
über die Ausführung des Landeshochschulentwicklungs-
plans in der Mitte seiner Geltungsdauer.

(3) Das Ministerium schließt mit jeder Hochschule nach 
Maßgabe des Haushalts für mehrere Jahre geltende 
Hochschulverträge. In den Hochschulverträgen werden 
insbesondere vereinbart:

1.  strategische Entwicklungsziele,

2.   konkrete Leistungsziele oder konkrete fi nanziell do-
tierte Leistungen und

3.   das Verfahren zur Feststellung des Standes der Um-
setzung des Hochschulvertrages;

geregelt werden können auch die Folgen bei Nichterrei-
chen hochschulvertraglicher Vereinbarungen.

Nach Maßgabe des Haushalts beinhalten die Hochschul-
verträge auch Festlegungen über die Finanzierung der 
Hochschulen, insbesondere hinsichtlich des ihnen für die 
Erfüllung konkreter Leistungen gewährten Teils des Lan-
deszuschusses; insbesondere kann geregelt werden, dass 
ein Teil des Landeszuschusses an die Hochschulen nach 
Maßgabe des Erreichens der hochschulvertraglichen Ver-
einbarungen zur Verfügung gestellt wird. Der Inhalt des 
Hochschulvertrags ist bei der Fortschreibung des Hoch-
schulentwicklungsplans zu berücksichtigen. Der Ab-
schluss des Hochschulvertrags unterliegt seitens des Mi-
nisteriums den haushaltsrechtlichen Bestimmungen.
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(4) Wenn und soweit ein Hochschulvertrag nicht zu-
stande kommt, kann das Ministerium nach Anhörung der 
Hochschule und des Hochschulrats Zielvorgaben zu den 
von der Hochschule zu erbringenden Leistungen festle-
gen, sofern dies zur Sicherstellung der Verantwortung 
des Landes, insbesondere eines angemessenen Studien-
angebotes erforderlich ist. Hinsichtlich der Umsetzung 
der Zielvorgabe gilt Absatz 3 Satz 4 entsprechend.

(5) Das Ministerium kann im Bereich der Personalver-
waltung, der Haushalts- und Wirtschaftsangelegenhei-
ten, des Gebühren-, Kassen- und Rechnungswesens 
sowie der Aufgaben der Berufsbildung nach dem Berufs-
bildungsgesetz (Bereich zugewiesener Aufgaben nach 
§ 76a Absatz 1) Regelungen, die allgemein für Hochschu-
len in der Trägerschaft des Landes und nicht nur für den 
Einzelfall gelten (Rahmenvorgaben), im Benehmen mit 
diesen Hochschulen treffen; Rahmenvorgaben sind für 
diese Hochschulen verbindlich. Der Erlass von Rahmen-
vorgaben steht ausschließlich im öffentlichen Interesse. 
Das Ministerium regelt durch Rechtsverordnung, die der 
Zustimmung des Landtags bedarf, die für den Erlass von 
Rahmenvorgaben geltenden Grundsätze. Gegenüber den 
Hochschulen, für die der Rahmenkodex nach § 34a gilt, 
werden keine Rahmenvorgaben im Bereich der Personal-
verwaltung erlassen. Das Ministerium berichtet dem für 
die Hochschulen zuständigen Ausschuss des Landtags 
jährlich über die erlassenen Rahmenvorgaben.

§ 7 
Qualitätssicherung durch Akkreditierung 

und Evaluation

(1) Die Studiengänge sind nach den geltenden Regelun-
gen zu akkreditieren und zu reakkreditieren. Die 
 Aufnahme des Studienbetriebs setzt den erfolgreichen 
Abschluss der Akkreditierung voraus; die aus dem Ak-
kreditierungsverfahren resultierenden Aufl agen sind um-
zusetzen. Die Akkreditierung erfolgt durch Agenturen im 
Sinne des § 7a. Ausnahmen von den Sätzen 1 bis 3 be-
dürfen der Genehmigung durch das Ministerium.

(2) Zur Qualitätsentwicklung und -sicherung überprü-
fen und bewerten die Hochschulen regelmäßig die Erfül-
lung ihrer Aufgaben, insbesondere im Bereich der Lehre 
und im Hinblick auf den Studienerfolg. Die Evaluations-
verfahren regeln die Hochschulen in Ordnungen, die 
auch Bestimmungen über Art, Umfang und Behandlung 
der zu erhebenden, zu verarbeitenden und zu veröffentli-
chenden personenbezogenen Daten der Mitglieder und 
Angehörigen enthalten, die zur Bewertung notwendig 
sind. Die Evaluation soll auf der Basis geschlechtsdiffe-
renzierter Daten erfolgen. Die Ergebnisse der Evaluation 
sind zu veröffentlichen.

(3) Das Ministerium kann hochschulübergreifende, ver-
gleichende Begutachtungen der Qualitätssicherungssys-
teme der Hochschulen sowie Struktur- und For-
schungsevaluationen veranlassen. Die Evaluationsbe-
richte werden veröffentlicht.

(4) Alle Mitglieder und Angehörigen der Hochschule 
haben die Pfl icht, an Akkreditierung und Evaluation im 
erforderlichen Umfang mitzuwirken.

§ 7a
Rechtsstellung der Akkreditierungsagenturen

Akkreditierungsagenturen im Sinne des §  7 Absatz  1 
Satz 3 müssen im Sinne des § 2 Absatz 1 Nummer 1 des 
Gesetzes zur Errichtung einer Stiftung „Stiftung zur Ak-
kreditierung von Studiengängen in Deutschland“ vom 
15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 45), das zuletzt durch Ar-
tikel 4 des Gesetzes vom 13. März 2008 (GV. NRW. S. 195) 
geändert worden ist, akkreditiert worden sein. Wenn eine 
akkreditierte Agentur eine Akkreditierung im Sinne des 
§ 7 Absatz 1 durchführt, gilt sie insoweit als vom Land 
mit der Durchführung dieser Akkreditierung beliehen.

§ 8 
Berichtswesen, Datenschutz, Datenverarbeitung

(1) Das Ministerium kann insbesondere für Zwecke des 
Controllings, der Finanzierung, der Planung, der Evalu-
ierung und der Statistik anonymisierte Daten bei den 

Hochschulen anfordern. Personenbezogene Daten der 
Studierenden und des Hochschulpersonals dürfen nach 
Maßgabe des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen 
angefordert werden. §  76 Absatz  4 bleibt jeweils unbe-
rührt.

(2) Daten, die Hochschulen an andere Einrichtungen 
übermitteln, und Daten mit Hochschulbezug, die andere 
Einrichtungen des Landes, insbesondere Staatliche Prü-
fungsämter, direkt erheben, sind auf Anforderung auch 
dem Ministerium zur Verfügung zu stellen. Soweit die 
Daten an Einrichtungen des Landes übermittelt werden 
und dort bearbeitet oder aufbereitet werden, sind die 
diesbezüglichen Ergebnisse von diesen Einrichtungen 
ebenfalls uneingeschränkt und, soweit der Bearbeitung 
kein besonderer Auftrag des Ministeriums zugrunde lag, 
kostenfrei dem Ministerium zur Verfügung zu stellen. 
Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) Das Ministerium ist berechtigt, von den Hochschulen 
oder anderen Einrichtungen nach Absatz 1 bis 2 zur Ver-
fügung gestellte Daten selbst oder durch Beauftragte 
weiterzuverarbeiten.

(4) Zur Berechnung und Festlegung von Aufnahmekapa-
zitäten und zu allgemeinen Planungszwecken kann das 
Ministerium von den Hochschulen insbesondere Daten 
zum Lehrangebot und zur Lehrnachfrage anfordern. Das 
Nähere kann das Ministerium durch Rechtsverordnung 
regeln; diese kann insbesondere Vorgaben für die Bestim-
mung des Lehrangebots und der Lehrnachfrage, für die 
Berechnung der Aufnahmekapazität und für das übrige 
Verfahren enthalten.

(5) Die Hochschulen dürfen personenbezogene Daten 
ihrer ehemaligen Mitglieder und Angehörigen nutzen, 
soweit dies zum Zwecke der Befragung im Rahmen der 
Qualitätssicherung und von Evaluationen nach §  7 Ab-
satz 2 oder zur Pfl ege der Verbindung mit diesen Perso-
nen erforderlich ist und diese nicht widersprechen. Die 
Befragten sind auf die Freiwilligkeit ihrer Angaben und 
ihre Widerspruchsmöglichkeit hinzuweisen. Das Nähere 
regelt die Evaluationsordnung.

(6) Im Übrigen gelten die allgemeinen datenschutzrecht-
lichen Vorschriften.

Teil 2
Mitgliedschaft und Mitwirkung

§ 9
Mitglieder und Angehörige

(1) Mitglieder der Hochschule sind die Mitglieder des 
Rektorats und des Hochschulrates, die Dekaninnen und 
die Dekane, das an ihr nicht nur vorübergehend oder 
gastweise hauptberufl ich tätige Hochschulpersonal, die 
nebenberufl ichen Professorinnen und Professoren, die 
entpfl ichteten oder in den Ruhestand versetzten Profes-
sorinnen und Professoren, die außerplanmäßigen Profes-
sorinnen und Professoren, die Honorarprofessorinnen 
und Honorarprofessoren, die Privatdozentinnen und Pri-
vatdozenten, die Doktorandinnen und Doktoranden und 
die eingeschriebenen Studierenden. Soweit nebenberufl i-
che Professorinnen und Professoren, entpfl ichtete oder in 
den Ruhestand versetzte Professorinnen und Professo-
ren, außerplanmäßige Professorinnen und Professoren, 
Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren, Privat-
dozentinnen und Privatdozenten nicht zugleich aus an-
deren Gründen Mitglieder der Hochschule sind, nehmen 
sie an Wahlen nicht teil.

(2) Einer Person, die die Einstellungsvoraussetzungen 
einer Professorin oder eines Professors nach §  36 Ab-
satz 1 Nummer 1 bis 4 und 6 oder Absatz 1 Nummer 1 
bis 3 und 5 erfüllt, kann die Hochschule die mitglied-
schaftliche Rechtsstellung einer Professorin oder eines 
Professors einräumen, wenn diese Aufgaben der Hoch-
schule in Forschung und Lehre selbständig wahrnimmt. 
Ist diese Person außerhalb der Hochschule tätig, wird 
hierdurch kein Dienstverhältnis begründet.

(3) Professorenvertreterinnen oder Professorenvertreter 
(§ 39 Absatz 2) und Professorinnen oder Professoren, die 
an der Hochschule Lehrveranstaltungen mit einem An-
teil ihrer Lehrverpfl ichtungen gemäß §  35 Absatz  2 
Satz 4 abhalten, nehmen die mit der Aufgabe verbunde-
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nen Rechte und Pfl ichten eines Mitglieds wahr. Sie neh-
men an Wahlen nicht teil.

(4) Sofern sie nicht Mitglieder nach den Absätzen 1 oder 
2 sind, gehören der Hochschule an ohne Mitglieder zu 
sein die nebenberufl ich, vorübergehend oder gastweise 
an der Hochschule Tätigen, die wissenschaftlichen Hilfs-
kräfte, die Ehrenbürgerinnen und Ehrenbürger, Ehrense-
natorinnen und Ehrensenatoren sowie die Zweithörerin-
nen und Zweithörer und Gasthörerinnen und Gasthörer. 
Sie nehmen an Wahlen nicht teil. Die Grundordnung 
kann weitere Personen, insbesondere ehemalige Studie-
rende, zu Angehörigen bestimmen.

§ 10
Rechte und Pflichten der Mitglieder und Angehörigen

(1) Die Mitwirkung an der Selbstverwaltung der Hoch-
schule gehört zu den Rechten und Pfl ichten der Mitglie-
der. Die Übernahme einer Funktion in der Selbstverwal-
tung kann nur aus wichtigem Grund abgelehnt werden. 
Der Rücktritt kann ebenfalls nur aus wichtigem Grund 
erfolgen. Die Inhaberinnen und Inhaber von Ämtern 
oder Funktionen in der Selbstverwaltung mit Leitungs-
funktion sind im Falle ihres Rücktritts oder nach Ablauf 
oder nach einer sonstigen Beendigung ihrer Amtszeit 
verpfl ichtet, ihr Amt oder ihre Funktion bis zur Ernen-
nung oder Bestellung einer Nachfolgerin oder eines 
Nachfolgers weiterzuführen, es sei denn, das Gremium, 
welches sie oder ihn gewählt hat, bittet darum, von der 
Weiterführung abzusehen. Die Tätigkeit in der Selbst-
verwaltung ist ehrenamtlich, soweit nicht gesetzlich 
etwas anderes bestimmt ist. Während einer Beurlaubung 
für mehr als sechs Monate ruhen die Mitgliedschafts-
rechte und -pfl ichten. Bei der Beurlaubung von Professo-
rinnen und Professoren für die Tätigkeit an außerhalb 
der Hochschule stehenden Forschungseinrichtungen 
bleiben deren Mitgliedschaftsrechte mit Ausnahme des 
Wahlrechts bestehen.

(2) Die Mitglieder der Hochschule dürfen wegen ihrer 
Tätigkeit in der Selbstverwaltung nicht benachteiligt 
werden. Die gewählten Mitglieder sind als solche an Wei-
sungen nicht gebunden. Mitglieder der Hochschule, die 
Aufgaben der Personalvertretung wahrnehmen, können 
nicht die Funktion der Gleichstellungsbeauftragten 
wahrnehmen; im Senat oder im Fachbereichsrat haben 
sie in Personalangelegenheiten kein Stimmrecht. Mit-
glieder des Hochschulrates können nicht Mitglieder des 
Rektorats, des Senats oder des Fachbereichsrates sein 
oder die Funktion der Dekanin oder des Dekans wahr-
nehmen. Mitglieder des Rektorats können nicht die 
Funktion der Dekanin oder des Dekans wahrnehmen.

(3) Die Mitglieder der Hochschule sind zur Verschwie-
genheit in Angelegenheiten verpfl ichtet, die ihnen als 
Trägerin oder Träger eines Amtes oder einer Funktion 
bekannt geworden sind und deren Vertraulichkeit sich 
aus Rechtsvorschriften, auf Grund besonderer Be-
schlussfassung des zuständigen Gremiums oder aus der 
Natur des Gegenstandes ergibt.

(4) Die Rechte und Pfl ichten der Angehörigen der Hoch-
schule regelt die Hochschule. Die Grundordnung kann 
bestimmen, dass sich Hochschulmitglieder der Gruppen 
nach § 11 Absatz 1 zur Wahrnehmung ihrer Angelegen-
heiten zusammenschließen und Sprecherinnen oder 
Sprecher wählen.

(5) Verletzen Mitglieder oder Angehörige der Hochschule 
ihre Pfl ichten nach den Absätzen 3 oder 4, kann die 
Hochschule Maßnahmen zur Wiederherstellung der Ord-
nung treffen. Das Nähere regelt die Hochschule durch 
eine Ordnung.

§ 11
Zusammensetzung der Gremien

(1) Für die Vertretung in den Gremien bilden

1.   die Professorinnen und Professoren, Juniorprofesso-
rinnen und Juniorprofessoren (Gruppe der Hoch-
schullehrerinnen und Hochschullehrer),

2.   die wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter an Universitäten und an Fach-
hochschulen sowie die Lehrkräfte für besondere Auf-

gaben (Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter),

3.   die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik und 
Verwaltung sowie die hauptberufl ich an der Hoch-
schule tätigen Personen mit ärztlichen, zahnärztlichen 
oder tierärztlichen Aufgaben, die auf Grund ihrer 
dienstrechtlichen Stellung nicht zur Gruppe nach 
Satz  1 Nummer  1 oder 2 zählen (Gruppe der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in Technik und Verwal-
tung) und

4.   die Doktorandinnen und Doktoranden, soweit sie nicht 
Beschäftigte im Sinne von Nummer 2 oder 3 sind, und 
die Studierenden (Gruppe der Studierenden)

jeweils eine Gruppe. Soweit in einem Gremium als Ver-
treterinnen und Vertreter der Gruppe nach Satz 1 Num-
mer 2 ausschließlich Lehrkräfte für besondere Aufgaben 
und wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
an Fachhochschulen vertreten sein können, soll die Zahl 
der jeweiligen Vertreterinnen und Vertreter in einem an-
gemessenen Verhältnis stehen. Die Grundordnung von 
Universitäten kann die Bildung einer Gruppe der Dokto-
randinnen und Doktoranden für Fachbereiche oder für 
Organisationseinheiten im Sinne des § 26 Absatz 5 vor-
sehen; wenn und soweit die Grundordnung eine derar-
tige Bildung vorsieht, gelten Absatz  2 Satz  1 mit der 
Maßgabe, dass eine Vertretung der fünf Mitgliedergrup-
pen jeweils erforderlich ist, § 26 Absatz 4 mit der Maß-
gabe, dass die Doktorandinnen und Doktoranden Mit-
glied des Fachbereichs werden, bei dem das 
Promotionsstudium durchgeführt wird, sowie §  27 Ab-
satz  6 mit der Maßgabe, dass die Amtszeit für ein Mit-
glied aus der Gruppe der Doktorandinnen und Dokto-
randen ein Jahr beträgt.

(1a) Angehörige einer vom Land oder auf der Grundlage 
des Artikels 91b des Grundgesetzes gemeinsam von 
Bund und Ländern geförderten außeruniversitären For-
schungseinrichtung können auch Mitglieder der Hoch-
schule sein, sofern die Angehörigen im Rahmen einer 
Kooperationsvereinbarung dienstliche Aufgaben an der 
Hochschule wahrnehmen und sofern Voraussetzungen 
und Zuordnung zu den einzelnen Mitgliedergruppen in 
der Grundordnung geregelt sind. Die Mitgliedschaft be-
darf der Feststellung durch das Rektorat im Einzelfall. 
Die Grundordnung kann vorsehen, dass ihre zwecks 
 Tätigkeit an einer außeruniversitären Forschungsein-
richtung im Sinne des Satzes 1 beurlaubten Mitglieder 
weiterhin an Wahlen und Abstimmungen teilnehmen 
können; hinsichtlich der Teilnahmeberechtigung gilt 
Satz 2 entsprechend.

(2) Soweit dieses Gesetz keine andere Regelung enthält, 
müssen in den Gremien mit Entscheidungsbefugnissen 
alle Mitgliedergruppen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
bis 4 vertreten sein; sie wirken nach Maßgabe des § 11a 
Absatz  1 grundsätzlich stimmberechtigt an den Ent-
scheidungen der Gremien mit. In Gremien mit Entschei-
dungsbefugnissen in Angelegenheiten, die die Lehre mit 
Ausnahme ihrer Bewertung (§  7 Absatz  2) unmittelbar 
betreffen, verfügen die Vertreterinnen oder Vertreter der 
Gruppe nach Absatz  1 Satz  1 Nummer  1 mindestens 
über die Hälfte der Stimmen, in Angelegenheiten, die die 
Forschung, Kunst und Berufung von Professorinnen und 
Professoren unmittelbar betreffen, über die Mehrheit der 
Stimmen; in Gremien mit Beratungsbefugnissen bedarf 
es dieser Stimmenverhältnisse in der Regel nicht. Soweit 
dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, sind die entspre-
chenden Regelungen durch die Grundordnung oder nach 
Maßgabe der Grundordnung zu treffen.

(3) In Angelegenheiten der Lehre, Forschung und Kunst 
mit Ausnahme der Berufung von Professorinnen und 
Professoren haben die einem Gremium angehörenden 
Mitglieder der Gruppe der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in Technik und Verwaltung Stimmrecht, soweit sie 
entsprechende Funktionen in der Hochschule wahrneh-
men und über besondere Erfahrungen im jeweiligen Be-
reich verfügen. Über das Vorliegen der Voraussetzungen 
nach Satz  1 entscheidet die oder der Vorsitzende des 
Gremiums zu Beginn der Amtszeit des Gremienmitglie-
des und in Zweifelsfällen das Rektorat.



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 27 vom 29. September 2014554

§ 11a
Gewährleistung einer qualifizierten 
Mitbestimmung in der Hochschule

(1) Art und Umfang der Mitwirkung der einzelnen Mit-
gliedergruppen und innerhalb dieser Mitgliedergruppen 
der Hochschule sowie die zahlenmäßige Zusammenset-
zung der Gremien bestimmen sich nach deren Aufgabe 
sowie nach der fachlichen Gliederung der Hochschule 
und der Qualifi kation, Funktion, Verantwortung und Be-
troffenheit der Mitglieder der Hochschule; die Grund-
ordnung kann die Bildung von Untergruppen vorsehen.

(2) Die Hochschule stellt eine Berücksichtigung der In-
teressen der Mitglieder der Gruppen nach § 11 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 bis 4 und Satz 3 bei den Beratungen 
und Entscheidungen des Senats im Rahmen seiner Auf-
gaben und Befugnisse angemessen sicher. Die Regelun-
gen zur Erreichung des Ziels nach Satz 1 trifft die Hoch-
schule in ihrer Grundordnung; § 11 Absatz 2 Satz 2 gilt 
entsprechend.

(3) Regelungen der Grundordnung nach Absatz 2 bedür-
fen der Genehmigung des Ministeriums. Diese kann ver-
sagt werden, wenn die Regelung gegen Rechtsvorschrif-
ten, insbesondere gegen das Gebot angemessener Inter-
essenberücksichtigung nach Absatz 2 Satz 1, verstößt.

§ 11b
Mitgliederinitiative

(1) Die Grundordnung kann vorsehen, dass Mitglieder 
der Hochschule beantragen können, dass über eine be-
stimmte Angelegenheit, für die ein Organ der Hoch-
schule gesetzlich zuständig ist, das zuständige Organ 
berät und entscheidet (Mitgliederinitiative der Hoch-
schule). Die Grundordnung kann zudem vorsehen, dass 
Mitglieder eines Fachbereichs beantragen können, dass 
über eine bestimmte Angelegenheit, für die ein Organ 
des Fachbereichs oder die Kommission nach §  28 Ab-
satz  8 gesetzlich zuständig ist, das zuständige Organ 
berät und entscheidet oder die Kommission eine Emp-
fehlung abgibt (Mitgliederinitiative des Fachbereichs).

(2) Der Antrag muss schriftlich eingereicht werden und 
ist nur zulässig, wenn nicht in derselben Angelegenheit 
innerhalb der letzten zwölf Monate bereits ein Antrag 
gestellt wurde. Er muss ein bestimmtes Begehr sowie 
eine Begründung enthalten. Er muss bis zu drei Mitglie-
der der Hochschule benennen, die berechtigt sind, die 
Unterzeichnenden zu vertreten. Die Hochschule ist in 
den Grenzen ihrer Verwaltungskraft und der Notwendig-
keit ihren Mitgliedern bei der Einleitung einer Mitglie-
derinitiative behilfl ich.

(3) Der Antrag muss von mindestens vier Prozent der 
Mitglieder der Hochschule oder des Fachbereichs oder 
von mindestens drei Prozent der Mitglieder der Gruppe 
der Studierenden der Hochschule oder des Fachbereichs 
unterzeichnet sein. Jede Liste mit Unterzeichnungen 
muss den vollen Wortlaut des Antrags enthalten. Eintra-
gungen, welche die unterzeichnende Person nach Namen, 
Vornamen, Geburtsdatum und Anschrift oder Immatri-
kulationsnummer nicht zweifelsfrei erkennen lassen, 
sind ungültig. Die Angaben werden von der Hochschule 
geprüft.

(4) Das Nähere zur Mitgliederinitiative regelt die Hoch-
schule in ihrer Wahlordnung. Die Hochschule kann in 
ihrer Wahlordnung von den Vorgaben der Absätze 1 bis 3 
abweichen, soweit die Durchführung der Mitgliederiniti-
ative dadurch erleichtert wird.

§ 11c
Geschlechtergerechte Zusammensetzung von Gremien

(1) Die Gremien der Hochschule müssen geschlechtspa-
ritätisch besetzt werden, es sei denn, im Einzelfall liegt 
eine sachlich begründete Ausnahme vor. Bei der Aufstel-
lung von Listen und Kandidaturen für Wahlgremien soll 
auf die paritätische Repräsentanz geachtet werden. § 21 
Absatz 3 Satz 3 bleibt unberührt. Soweit Gremien nach 
Gruppen getrennt besetzt werden, kann dem Gebot der 
geschlechtsparitätischen Besetzung im Sinne des Satzes 
1 dadurch entsprochen werden, dass der Frauenanteil in 
der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschul-

lehrer mindestens dem Frauenanteil entspricht, der in 
der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschul-
lehrer ausgewiesen ist, aus deren Kreis die Gremienbe-
setzung erfolgt, und hinsichtlich der weiteren Gruppen 
eine geschlechtsparitätische Besetzung nach Satz 1 vor-
liegt. Voraussetzung dafür ist, dass eine geschlechtspari-
tätische Besetzung in dieser Gruppe trotz intensiver Be-
mühungen nicht gelingt. Die Bemühungen sind 
entsprechend Absatz 4 Satz 1 aktenkundig zu machen.

(2) Werden bei mehreren Hochschulen Gremien gebildet 
oder wiederbesetzt, müssen die entsendenden Hochschu-
len ebenso viele Frauen wie Männer benennen, es sei 
denn, im Einzelfall liegt eine sachlich begründete Aus-
nahme vor. Besteht das Benennungsrecht nur für eine 
Person, müssen Frauen und Männer alternierend berück-
sichtigt werden, es sei denn, im Einzelfall liegt eine sach-
lich begründete Ausnahme vor. Bei ungerader Personen-
zahl gilt Satz 2 entsprechend für die letzte Position. Die 
Sätze 1 bis 3 gelten für die Begründung der Mitglied-
schaft in einem Gremium durch Berufungsakt einer 
Hochschule entsprechend. Weitergehende Vorschriften 
bleiben unberührt.

(3) Absatz  2 gilt entsprechend für die Entsendung von 
Vertreterinnen und Vertretern durch Hochschulen in 
Gremien außerhalb des Geltungsbereiches dieses Geset-
zes.

(4) Die Ausnahmegründe für ein Abweichen von den Be-
stimmungen zur Gremienbesetzung sind in dem einzel-
nen Abweichungsfall aktenkundig zu machen. Sind die 
Ausnahmegründe im Falle der Besetzung des Rektorats, 
des Senats, des Fachbereichsrats oder der Berufungs-
kommission nicht aktenkundig gemacht worden, ist das 
jeweilige Gremium unverzüglich aufzulösen und neu zu 
bilden, es sei denn, die Gründe werden unverzüglich 
nachträglich aktenkundig gemacht.

§ 12
Verfahrensgrundsätze

(1) Die Organe haben Entscheidungsbefugnisse. Sons-
tige Gremien, Funktionsträgerinnen und Funktionsträger 
haben Entscheidungsbefugnisse nur, soweit es in diesem 
Gesetz bestimmt ist. Gremien, Funktionsträgerinnen und 
Funktionsträger mit Entscheidungsbefugnissen können 
zu ihrer Unterstützung beratende Gremien (Kommissio-
nen) bilden. Gremien mit Entscheidungsbefugnissen 
können darüber hinaus Untergremien mit jederzeit wi-
derrufl ichen Entscheidungsbefugnissen für bestimmte 
Aufgaben (Ausschüsse) einrichten; dem Ausschuss mit 
Entscheidungsbefugnissen in Angelegenheiten des Ver-
bundstudiums dürfen auch Mitglieder des Fachbereichs 
angehören, die nicht Mitglieder des Fachbereichsrats 
sind. Die stimmberechtigten Mitglieder eines Ausschus-
ses werden nach Gruppen getrennt von ihren jeweiligen 
Vertreterinnen oder Vertretern im Gremium aus dessen 
Mitte gewählt. Die Grundordnung kann Kommissionen 
und Ausschüsse vorsehen. Bei der Wahrnehmung von 
Entscheidungsbefugnissen ist § 4 zu beachten.

(2) Die Sitzungen des Senats, der Hochschulwahlver-
sammlung und des Fachbereichsrates sind grundsätzlich 
öffentlich. Das Nähere bestimmen die jeweiligen Ge-
schäftsordnungen; die Geschäftsordnung der Hochschul-
wahlversammlung kann insbesondere vorsehen, dass die 
Vorstellung der Bewerberinnen und Bewerber und die 
darauf bezogene Aussprache nichtöffentlich erfolgen 
können. Personalangelegenheiten und Prüfungssachen 
sowie Habilitationsleistungen werden in nichtöffentli-
cher Sitzung behandelt. Entscheidungen in Personalan-
gelegenheiten erfolgen in geheimer Abstimmung. Die üb-
rigen Gremien tagen grundsätzlich nichtöffentlich.

(3) Jedes überstimmte Mitglied kann einen abweichen-
den Standpunkt in einem schriftlichen Sondervotum 
darlegen, sofern dieses in der Sitzung vorbehalten wor-
den ist. Das Sondervotum ist in die Niederschrift aufzu-
nehmen. Beschlüssen, die anderen Stellen vorzulegen 
sind, ist das Sondervotum beizufügen.

(4) Sitzungen der Gremien fi nden in regelmäßigen Ab-
ständen und nach Bedarf auch innerhalb der vorlesungs-
freien Zeiten statt. In unaufschiebbaren Angelegenhei-
ten, in denen ein Beschluss des an sich zuständigen 
Gremiums nicht rechtzeitig herbeigeführt werden kann, 
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entscheidet die oder der Vorsitzende des Gremiums. Das 
gilt nicht für Wahlen. Die oder der Vorsitzende des Gre-
miums hat dem Gremium unverzüglich die Gründe für 
die getroffene Entscheidung und die Art der Erledigung 
mitzuteilen.

(5) Zur Gewährleistung einer sachgerechten Transpa-
renz innerhalb der Hochschule stellt sie sicher, dass ihre 
Mitglieder und Angehörigen in angemessenem Umfang 
über die Tätigkeit der Gremien unterrichtet werden.

§ 13
Wahlen zu den Gremien

(1) Die Vertreterinnen und Vertreter der Mitgliedergrup-
pen im Senat und im Fachbereichsrat werden in unmit-
telbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl von den je-
weiligen Mitgliedergruppen getrennt gewählt. Das 
Nähere zur Wahl und zur Stellvertretung der gewählten 
Vertreterinnen und Vertreter regelt die Wahlordnung.

(2) Treffen bei einem Mitglied eines Gremiums Wahl-
mandat und Amtsmandat zusammen, so ruht für die 
Amtszeit das Wahlmandat. Während dieser Zeit fi nden 
die Stellvertretungsregeln für Wahlmitglieder entspre-
chende Anwendung.

(3) Ist bei Ablauf einer Amts- oder Wahlzeit noch kein 
neues Mitglied bestimmt, so übt das bisherige Mitglied 
sein Amt oder seine Funktion weiter aus. Das Ende der 
Amtszeit des nachträglich gewählten Mitgliedes be-
stimmt sich so, als ob es sein Amt rechtzeitig angetreten 
hätte.

(4) Wird die Wahl eines Gremiums oder einzelner Mit-
glieder eines Gremiums nach Amtsantritt für ungültig 
erklärt, so berührt dieses nicht die Rechtswirksamkeit 
der vorher gefassten Beschlüsse des Gremiums, soweit 
diese vollzogen sind.

Teil 3
Aufbau und Organisation der Hochschule

Kapitel 1
Die zentrale Organisation der Hochschule

§ 14 
Zentrale Organe

(1) Zentrale Organe der Hochschule sind

1.  das Rektorat,

2.  die Rektorin oder der Rektor,

3.  der Hochschulrat,

4.  der Senat,

5.  die Hochschulwahlversammlung.

(2) Sofern die Grundordnung bestimmt, dass die Hoch-
schule an Stelle des Rektorats von einem Präsidium ge-
leitet wird, gelten die in diesem Gesetz getroffenen Be-
stimmungen über die Rektorin oder den Rektor für die 
Präsidentin oder den Präsidenten, über das Rektorat für 
das Präsidium, über die Kanzlerin oder den Kanzler für 
die Vizepräsidentin oder den Vizepräsidenten für den Be-
reich der Wirtschafts- und Personalverwaltung und über 
die sonstigen Prorektorinnen und Prorektoren für die Vi-
zepräsidentinnen und Vizepräsidenten entsprechend. Die 
Grundordnung kann zugleich bestimmen, dass im Falle 
einer Bestimmung im Sinne des Satzes 1 die Vizepräsi-
dentin oder der Vizepräsident für den Bereich der Wirt-
schafts- und Personalverwaltung die Bezeichnung Kanz-
lerin oder Kanzler führt.

§ 15
Rektorat

(1) Dem Rektorat gehören an

1.   hauptberufl ich die Rektorin oder der Rektor als Vor-
sitzende oder Vorsitzender, die Kanzlerin oder der 
Kanzler und nach Maßgabe der Grundordnung wei-
tere Prorektorinnen oder Prorektoren sowie

2.   nichthauptberufl ich die sonstigen Prorektorinnen 
oder Prorektoren, deren Anzahl der Hochschulrat be-
stimmt.

(2) Die Grundordnung kann vorsehen,

1.   dass die Rektorin oder der Rektor unbeschadet des 
§ 19 die Richtlinien für die Erledigung der Aufgaben 
des Rektorats festlegen kann,

2.   dass das Rektorat auf Vorschlag der Rektorin oder des 
Rektors eine ständige Vertretung und feste Geschäfts-
bereiche für seine Mitglieder bestimmen kann, in 
denen sie unbeschadet des § 19 die Geschäfte der lau-
fenden Verwaltung in eigener Zuständigkeit erledigen,

3.   dass Beschlüsse des Rektorats nicht gegen die Stimme 
der Rektorin oder des Rektors gefasst werden können.

§ 16
Aufgaben und Befugnisse des Rektorats

(1) Das Rektorat leitet die Hochschule. In Ausübung die-
ser Aufgabe obliegen ihm alle Angelegenheiten und Ent-
scheidungen der Hochschule, für die in diesem Gesetz 
nicht ausdrücklich eine andere Zuständigkeit festgelegt 
ist. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der Rektorin 
oder des Rektors den Ausschlag. Das Rektorat entschei-
det in Zweifelsfällen über die Zuständigkeit der Gre-
mien, Funktionsträgerinnen und Funktionsträger. Es ist 
für die Durchführung der Evaluation nach § 7 Absatz 2 
und 3 und für die Ausführung des Hochschulentwick-
lungsplans verantwortlich. Es ist im Benehmen mit dem 
Senat für den Abschluss von Hochschulverträgen gemäß 
§ 6 Absatz 3 zuständig. Es bereitet die Sitzungen des Se-
nats vor und führt dessen Beschlüsse und die Beschlüsse 
des Hochschulrates aus.

(1a) Das Rektorat entwirft auf der Grundlage vom Senat 
gebilligter Planungsgrundsätze und unter Berücksichti-
gung der Entwicklungspläne der Fachbereiche den 
Hochschulentwicklungsplan einschließlich des Studien-
angebots, der Forschungsschwerpunkte sowie der Hoch-
schulorganisation als verbindlichen Rahmen für die Ent-
scheidungen der übrigen Gremien, Funktionsträgerinnen 
und Funktionsträger und schreibt ihn in angemessenen 
Zeitabständen fort; die dem Senat zur Billigung vorge-
legten Planungsgrundsätze gelten als gebilligt, wenn der 
Senat nicht innerhalb einer Frist von drei Monaten nach 
Vorlage Einwände erhebt. Der Hochschulentwicklungs-
plan enthält insbesondere die Planungen der Hochschule 
zu ihrer strukturellen und fachlichen Entwicklung. Das 
Ministerium kann für die Aufstellung und Fortschrei-
bung der Hochschulentwicklungspläne Vorgaben festle-
gen, soweit dies zur Erreichung der Ziele nach §  6 Ab-
satz  1 erforderlich ist. Das Ministerium kann die 
Verpfl ichtung der Hochschule feststellen, ihren Hoch-
schulentwicklungsplan ganz oder teilweise innerhalb 
einer angemessenen Frist entsprechend den Zielen des 
Landeshochschulentwicklungsplans aufzustellen oder zu 
ändern und dem Ministerium vorzulegen. Kommt die 
Hochschule dieser Planungspfl icht nicht fristgerecht 
nach, so kann das Ministerium die Planung ganz oder 
teilweise selbst durchführen.

(2) Das Rektorat ist dem Hochschulrat und dem Senat 
gegenüber auskunftspfl ichtig und hinsichtlich der Aus-
führung von Beschlüssen des Hochschulrats und des Se-
nats diesen Gremien jeweils rechenschaftspfl ichtig.

(3) Das Rektorat wirkt darauf hin, dass die übrigen Or-
gane, Gremien, Funktionsträgerinnen und Funktionsträ-
ger ihre Aufgaben wahrnehmen und die Mitglieder und 
die Angehörigen der Hochschule ihre Pfl ichten erfüllen. 
Es legt dem Hochschulrat jährlich Rechenschaft über die 
Erfüllung der Aufgaben der Hochschule ab; dem Senat 
erstattet es einen jährlichen Bericht. Der Rechenschafts-
bericht wird veröffentlicht.

(4) Hält das Rektorat Beschlüsse, Maßnahmen oder Un-
terlassungen der übrigen Organe, Gremien, Funktions-
trägerinnen und Funktionsträger mit Ausnahme des 
Hochschulrates für rechtswidrig oder nach den Grund-
sätzen der Wirtschaftlichkeit für nicht vertretbar, hat es 
diese zu beanstanden und auf Abhilfe zu dringen. Die 
Beanstandung hat aufschiebende Wirkung. Wird keine 
Abhilfe geschaffen, ist der Hochschulrat zu beteiligen. 
Lässt sich auch nach Beteiligung des Hochschulrates 
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keine Lösung fi nden, hat das Rektorat im Falle für 
rechtswidrig gehaltener Maßnahmen das Ministerium zu 
unterrichten. Weigern sich die Organe, Gremien, Funkti-
onsträgerinnen und Funktionsträger im Falle von nach 
den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit für nicht ver-
tretbar gehaltenen Beschlüssen, Maßnahmen oder Unter-
lassungen Abhilfe zu schaffen, entscheidet der Hoch-
schulrat.

(5) Die übrigen Organe, Gremien, Funktionsträgerinnen 
und Funktionsträger haben dem Rektorat Auskunft zu 
erteilen. Die Mitglieder des Rektorats können an allen 
Sitzungen der übrigen Organe und Gremien mit beraten-
der Stimme teilnehmen und sich jederzeit über deren Ar-
beit unterrichten; im Einzelfall können sie sich dabei 
durch vom Rektorat benannte Mitglieder der Hochschule 
vertreten lassen. Das Rektorat kann von allen übrigen 
Organen, Gremien, Funktionsträgerinnen und Funkti-
onsträgern verlangen, dass sie innerhalb einer angemes-
senen Frist über bestimmte Angelegenheiten im Rahmen 
ihrer Zuständigkeit beraten und entscheiden. Das Rekto-
rat gibt den Vertreterinnen oder Vertretern der Gruppe 
der Studierenden im Senat einmal im Semester Gelegen-
heit zur Information und Beratung in Angelegenheiten 
des Studiums. Die Sätze 1 bis 3 fi nden hinsichtlich des 
Hochschulrates keine Anwendung.

§ 17 

Die Wahl der Mitglieder des Rektorats

(1) Die Mitglieder des Rektorats werden von der Hoch-
schulwahlversammlung mit der Mehrheit der Stimmen 
des Gremiums und zugleich mit der Mehrheit der Stim-
men innerhalb seiner beiden Hälften gewählt. Die Wahl 
der Prorektorinnen oder Prorektoren erfolgt auf Vor-
schlag der Rektorin oder des Rektors oder der designier-
ten Rektorin oder des designierten Rektors; die Wahl der 
Kanzlerin oder des Kanzlers erfolgt in deren oder dessen 
Benehmen. Die Wahlen der hauptberufl ichen Rektorats-
mitglieder setzen voraus, dass die zu besetzende Stelle 
zuvor öffentlich ausgeschrieben worden ist.

(2) Die hauptberufl ichen Mitglieder des Rektorats müs-
sen eine abgeschlossene Hochschulausbildung und eine 
der Aufgabenstellung angemessene Leitungserfahrung 
besitzen. Die nichthauptberufl ichen Prorektorinnen oder 
Prorektoren müssen vorbehaltlich einer Regelung nach 
Satz 3 dem Kreis der Professorinnen und Professoren in-
nerhalb der Gruppe der Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer entstammen. Die Grundordnung kann 
bestimmen, dass eine nichthauptberufl iche Prorektorin 
oder ein nichthauptberufl icher Prorektor aus dem Kreis 
der Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren, aus der 
Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter oder aus der Gruppe der Studierenden gewählt 
werden kann.

(3) Die Wahlen nach Absatz 1 werden durch eine paritä-
tisch von Mitgliedern des Senats und des Hochschulrats 
besetzte Findungskommission vorbereitet. Das Nähere 
zur Findungskommission bestimmt der Senat im Einver-
nehmen mit dem Hochschulrat in der Grundordnung.

(4) Die Hochschulwahlversammlung kann jedes Mitglied 
des Rektorats mit der Mehrheit von fünf Achteln ihrer 
Stimmen abwählen; mit der Abwahl ist die Amtszeit des 
abgewählten Mitglieds des Rektorats beendet. Die Wahl 
eines neuen Mitglieds nach Absatz  1 soll unverzüglich 
unter Mitwirkung der Findungskommission erfolgen. 
Das Verfahren zur Wahl und zur Abwahl regelt der Senat 
im Einvernehmen mit dem Hochschulrat in der Grund-
ordnung.

(5) Soweit die Grundordnung keine längeren Amtszeiten 
vorsieht, betragen die erste Amtszeit der Mitglieder des 
Rektorats sechs Jahre und weitere Amtszeiten vier Jahre; 
die Grundordnung sieht für Mitglieder, die der Gruppe 
der Studierenden angehören, eine kürzere Amtszeit vor. 
Wiederwahl ist zulässig. Die Grundordnung kann vorse-
hen, dass die Amtszeit der nichthauptberufl ichen Prorek-
torinnen oder Prorektoren spätestens mit der Amtszeit 
der Rektorin oder des Rektors endet.

§ 18 
Die Rektorin oder der Rektor

(1) Die Rektorin oder der Rektor vertritt die Hochschule 
nach außen. Sie oder er wird durch eine Prorektorin oder 
einen Prorektor vertreten. In Rechts- und Verwaltungs-
angelegenheiten wird sie oder er durch die Kanzlerin 
oder den Kanzler vertreten. Die Rektorin oder der Rek-
tor übt das Hausrecht aus. Sie oder er kann die Aus-
übung dieser Befugnis nach Maßgabe der Grundordnung 
anderen Mitgliedern oder Angehörigen der Hochschule 
übertragen.

(2) Die Rektorin oder der Rektor oder ein von ihr oder 
ihm beauftragtes sonstiges Mitglied des Rektorats wirkt 
über die Dekanin oder den Dekan darauf hin, dass die 
zur Lehre verpfl ichteten Personen ihre Lehr- und Prü-
fungsverpfl ichtungen ordnungsgemäß erfüllen; ihr oder 
ihm steht insoweit gegenüber der Dekanin oder dem 
Dekan ein Aufsichts- und Weisungsrecht zu.

(3) Das Ministerium ernennt oder bestellt die hauptbe-
rufl ichen Mitglieder des Rektorats. Die Rektorin oder der 
Rektor ernennt oder bestellt die sonstigen Mitglieder des 
Rektorats.

§ 19 
Die Kanzlerin oder der Kanzler

(1) Die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel obliegt der 
Kanzlerin oder dem Kanzler; sie oder er kann die Be-
wirtschaftung auf die Fachbereiche, zentralen wissen-
schaftlichen Einrichtungen und zentralen Betriebsein-
heiten unbeschadet ihrer oder seiner Verantwortung 
nach den einschlägigen landesrechtlichen Bestimmungen 
übertragen.

(2) Sie oder er kann hinsichtlich der Wirtschaftsführung 
Entscheidungen des Rektorats mit aufschiebender Wir-
kung widersprechen. Kommt keine Einigung zustande, 
so berichtet das Rektorat dem Hochschulrat, welcher 
eine Entscheidung herbeiführt.

§ 20
Die Rechtsstellung der hauptberuflichen Mitglieder 

des Rektorats

(1) Hauptberufl iche Mitglieder des Rektorats können in 
ein Beamtenverhältnis auf Zeit berufen oder in einem 
befristeten privatrechtlichen Dienstverhältnis beschäf-
tigt werden. Die Vorschriften über die Laufbahnen sind 
nicht anzuwenden.

(2) Steht die Gewählte oder der Gewählte in einem Be-
amtenverhältnis auf Lebenszeit zu einer der Hochschu-
len nach § 1 Absatz 2 oder zum Land, ruhen die Rechte 
und Pfl ichten aus dem Beamtenverhältnis auf Lebens-
zeit; die Berechtigung zur Forschung und Lehre bleibt 
unberührt. Steht sie oder er in einem unbefristeten pri-
vatrechtlichen Dienstverhältnis zu einer der Hochschu-
len nach § 1 Absatz 2 oder zum Land, dauert auch dieses 
Beschäftigungsverhältnis fort; § 17 Absatz 4 des Landes-
beamtengesetzes ist nicht anwendbar. Die Rechte und 
Pfl ichten aus dem privatrechtlichen Dienstverhältnis 
ruhen; Satz  1 Halbsatz 2 fi ndet entsprechende Anwen-
dung.

(3) Das hauptberufl iche Rektoratsmitglied, das zugleich 
in einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder in 
einem unbefristeten privatrechtrechtlichen Dienstver-
hältnis gemäß Absatz 2 steht, ist mit Ablauf seiner Amts-
zeit, mit seiner Abwahl oder mit der Beendigung seines 
Beamtenverhältnisses auf Lebenszeit oder seines unbe-
fristeten privatrechtlichen Dienstverhältnisses aus dem 
Beamtenverhältnis auf Zeit entlassen. Steht das haupt-
berufl iche Rektoratsmitglied nicht zugleich in einem Be-
amtenverhältnis auf Lebenszeit oder in einem unbefris-
teten Beschäftigungsverhältnis gemäß Absatz 2, gilt § 31 
Absatz  3 des Landesbeamtengesetzes auch für den Fall 
der Beendigung der Amtszeit durch Abwahl. Das privat-
rechtliche Dienstverhältnis, in dem die Rechte und 
Pfl ichten als hauptamtliches Rektoratsmitglied geregelt 
sind, ist im Fall der Abwahl zu kündigen.

(4) Die Hochschule kann insbesondere diejenigen, die als 
hauptberufl iche Rektoratsmitglieder nicht zugleich in 
einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder einem un-
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befristeten privatrechtlichen Dienstverhältnis gemäß 
Absatz  2 stehen, nach Beendigung der Amtszeit in den 
Hochschuldienst übernehmen. Dies kann auch Gegen-
stand einer Zusage vor Amtsantritt sein.

(5) Die Hochschule veröffentlicht jährlich an geeigneter 
Stelle die für die Tätigkeit im Haushaltsjahr gewährten 
Bezüge jedes einzelnen hauptberufl ichen Rektoratsmit-
glieds unter Namensnennung.

§ 21
Hochschulrat

(1) Der Hochschulrat berät das Rektorat und übt die 
Aufsicht über dessen Geschäftsführung aus. Zu seinen 
Aufgaben gehören insbesondere:

1.   die Mitwirkung durch seine Mitglieder in der Hoch-
schulwahlversammlung an der Wahl und Abwahl der 
Mitglieder des Rektorats;

2.   die Zustimmung zum Entwurf des Hochschulvertrags 
nach § 6 Absatz 3;

3.   die Zustimmung zum Wirtschaftsplan, zur unterneh-
merischen Hochschultätigkeit nach §  5 Absatz  7, zur 
Gründung einer Stiftung nach §  2 Absatz  6 und zur 
Übernahme weiterer Aufgaben nach § 3 Absatz 8;

4.   die Aufsicht über die Wirtschaftsführung des Rekto-
rats;

5.   Empfehlungen und Stellungnahmen zum Entwurf des 
Hochschulentwicklungsplans nach § 16 Absatz 1a, die 
Stellungnahme zum Rechenschaftsbericht des Rekto-
rats nach §  16 Absatz  3 und zu den Evaluationsbe-
richten nach § 7 Absatz 2 und 3;

6.   Empfehlungen und Stellungnahmen in Angelegenhei-
ten der Forschung, Kunst, Lehre und des Studiums, 
die die gesamte Hochschule oder zentrale Einrichtun-
gen betreffen oder von grundsätzlicher Bedeutung 
sind;

7.   die Feststellung des Jahresabschlusses, die Beschluss-
fassung über die Verwendung des Jahresüberschusses 
oder die Behandlung eines Jahresfehlbetrages und die 
Entlastung des Rektorats.

(2) Der Hochschulrat kann alle Unterlagen der Hoch-
schule einsehen und prüfen. Die Wahrnehmung dieser 
Befugnis kann der Hochschulrat einzelnen Hochschul-
ratsmitgliedern oder sonstigen sachverständigen Perso-
nen übertragen. Das Rektorat hat dem Hochschulrat 
mindestens viermal im Jahr im Überblick über die Ent-
wicklung der Haushalts- und Wirtschaftslage schriftlich 
zu berichten. Ergeben sich im Rahmen der Beaufsichti-
gung des Rektorats Beanstandungen, wirkt der Hoch-
schulrat auf eine hochschulinterne Klärung hin. Bei 
schwerwiegenden Beanstandungen unterrichtet er das 
Ministerium.

(3) Der Hochschulrat besteht nach Maßgabe der Grund-
ordnung aus der vorsitzenden Person sowie mindestens 
sechs und höchstens zwölf weiteren Mitgliedern, die in 
verantwortungsvollen Positionen in der Gesellschaft 
tätig sind oder waren und auf Grund ihrer hervorragen-
den Kenntnisse und Erfahrungen einen Beitrag zur Er-
reichung der Ziele und Aufgaben der Hochschule leisten 
können; zur Gesellschaft gehören insbesondere Wissen-
schaft, Kultur, Wirtschaft und die organisierte Wahrneh-
mung der Interessen gesellschaftlich relevanter Gruppen. 
Die Grundordnung regelt, dass entweder

1.  sämtliche seiner Mitglieder Externe sind

oder dass

2.  mindestens die Hälfte seiner Mitglieder Externe sind.

Mindestens 40 Prozent seiner Mitglieder müssen Frauen 
sein. Die Mitglieder des Hochschulrates werden vom Mi-
nisterium für eine Amtszeit von fünf Jahren bestellt.

(4) Zur Auswahl der Mitglieder des Hochschulrats wird 
ein Auswahlgremium gebildet, dem zwei Vertreterinnen 
oder Vertreter des Senats, die nicht dem Rektorat ange-
hören, zwei Vertreterinnen oder Vertreter des bisherigen 
Hochschulrats und eine Vertreterin oder ein Vertreter des 
Ministeriums mit zwei Stimmen angehören. Das Aus-
wahlgremium erarbeitet einvernehmlich eine Liste. Lässt 

sich im Gremium kein Einvernehmen über eine Liste er-
zielen, unterbreiten die Vertreterinnen oder Vertreter des 
Senats und die Vertreterin oder der Vertreter des Ministe-
riums dem Gremium eigene Vorschläge für jeweils die 
Hälfte der Mitglieder. Das Auswahlgremium beschließt 
sodann die Liste mit der Mehrheit von zwei Dritteln sei-
ner Stimmen. Die Liste insgesamt bedarf der Bestäti-
gung durch den Senat mit Stimmenmehrheit sowie so-
dann der Zustimmung durch das Ministerium. Im Falle 
des Rücktritts oder der sonstigen Beendigung der Funk-
tion eines Mitglieds des Hochschulrates gelten für die 
Auswahl des ihm nachfolgenden Mitglieds die Sätze 1 
bis 5 entsprechend.

(4a) Der Senat oder der Hochschulrat können mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen des jeweiligen 
Gremiums eine Abberufung vorschlagen. Auf diesen Vor-
schlag hin kann das Ministerium ein Mitglied des Hoch-
schulrates bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, insbe-
sondere bei einer erheblichen Verletzung einer jenem 
obliegenden Pfl icht, abberufen; mit der Abberufung ist 
seine Mitgliedschaft im Hochschulrat beendet.

(5) Der Hochschulrat ist mindestens viermal im Jahr 
einzuberufen und zusätzlich immer dann, wenn mindes-
tens die Hälfte seiner Mitglieder dies verlangt. Die Mit-
glieder des Rektorats nehmen an den Sitzungen des 
Hochschulrats beratend teil; sie unterliegen im Rahmen 
einer angemessenen Berichterstattung keiner Verschwie-
genheitspfl icht. Verletzt ein Hochschulratsmitglied seine 
Pfl ichten, fi ndet § 48 des Beamtenstatusgesetzes und § 81 
des Landesbeamtengesetzes sinngemäß Anwendung.

(5a) Der Hochschulrat gibt die Tagesordnung seiner Sit-
zungen und seine Beschlüsse in geeigneter Weise hoch-
schulöffentlich bekannt; §§ 8 und 9 des Informationsfrei-
heitsgesetzes Nordrhein-Westfalen gelten entsprechend. 
Er gibt den Vertreterinnen oder Vertretern des Senats, des 
Allgemeinen Studierendenausschusses, des Personalrats, 
des Personalrats gemäß § 105 des Landespersonalvertre-
tungsgesetzes, der Gleichstellungsbeauftragten, der Ver-
trauenspersonen der schwerbehinderten Menschen sowie 
der oder dem Beauftragten für Studierende mit Behinde-
rung oder chronischer Erkrankung mindestens einmal 
im Semester Gelegenheit zur Information und Beratung. 
Er legt dem Ministerium auf dessen Verlangen, mindes-
tens jedoch einmal jährlich Rechenschaft über die Erfül-
lung seiner Aufgaben ab. Der jährliche Rechenschafts-
bericht soll in geeigneter Weise öffentlich zugänglich 
gemacht werden.

(6) Der Hochschulrat wählt die ihm vorsitzende Person 
aus dem Personenkreis der Externen im Sinne des Ab-
satzes 3 sowie ihre oder seine Stellvertretung. Bei Ab-
stimmungen gibt bei Stimmengleichheit die Stimme der 
oder des Vorsitzenden den Ausschlag. Der Hochschulrat 
gibt sich eine Geschäftsordnung, in der auch das Nähere 
zur Wahl der vorsitzenden Person geregelt wird. Die Tä-
tigkeit als Mitglied des Hochschulrates ist ehrenamtlich. 
Die Geschäftsordnung kann eine angemessene Auf-
wandsentschädigung der Mitglieder vorsehen. Die Ge-
samtsumme der Aufwandsentschädigungen ist zu veröf-
fentlichen.

(7) Die Hochschulverwaltung unterstützt den Hoch-
schulrat bei der Erfüllung seiner Aufgaben.

(8) Externe im Sinne des Absatzes 3 sind solche Perso-
nen, die weder Mitglieder noch Angehörige der Hoch-
schule sind. Mitglieder des Hochschulrates, die im Zeit-
punkt der Bestätigung nach Absatz  4 Satz  5 Externe 
waren, gelten für weitere Auswahlverfahren nach Ab-
satz 4 als Externe, es sei denn, sie sind auch abgesehen 
von ihrer Mitgliedschaft im Hochschulrat Mitglieder 
oder Angehörige der Hochschule. Ehrenbürgerinnen und 
Ehrenbürger sowie Ehrensenatorinnen und Ehrensena-
toren und ehemalige Studierende, die die Hochschule 
nach § 9 Absatz 4 Satz 3 zu ihren Angehörigen bestimmt 
hat, gelten als Externe.

§ 22 

Senat

(1) Der Senat ist für die nachfolgend aufgeführten An-
gelegenheiten zuständig:
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1.   die Mitwirkung durch seine Mitglieder in der Hoch-
schulwahlversammlung an der Wahl und Abwahl der 
Mitglieder des Rektorats;

2.  Stellungnahme zum jährlichen Bericht des Rektorats;

3.   Erlass und Änderung der Grundordnung, von Rahme-
nordnungen und Ordnungen der Hochschule, soweit 
dieses Gesetz nichts anderes bestimmt;

4.   Billigung von Planungsgrundsätzen im Sinne von § 16 
Absatz 1a Satz 1;

5.   Empfehlungen und Stellungnahmen zum Entwurf des 
Hochschulentwicklungsplans nach § 16 Absatz 1a und 
des Hochschulvertrags nach § 6 Absatz 3, zu den Eva-
luationsberichten nach § 7 Absatz 2 und 3, zum Wirt-
schaftsplan, zu den Grundsätzen der Verteilung der 
Stellen und Mittel auf die Fachbereiche, zentralen 
wissenschaftlichen Einrichtungen, zentralen Betriebs-
einheiten und der Medizinischen Einrichtungen;

6.   Empfehlungen und Stellungnahmen in Angelegenhei-
ten der Forschung, Kunst, Lehre und des Studiums, 
die die gesamte Hochschule oder zentrale Einrichtun-
gen betreffen oder von grundsätzlicher Bedeutung 
sind.

Die Grundordnung kann vorsehen, dass der Senat im 
Rahmen des Rahmenkodex für gute Beschäftigungsbe-
dingungen nach §  34a Grundsätze für gute Beschäfti-
gungsbedingungen des Personals der Hochschule be-
schließen kann; die dienst- und fachvorgesetzten Stellen 
müssen diese Grundsätze bei ihren beschäftigtenbezoge-
nen Entscheidungen berücksichtigen. Die Grundordnung 
wird mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen 
des Gremiums beschlossen. Die Grundordnung kann 
vorsehen, dass der Berufungsvorschlag zur Besetzung 
einer Professur im Sinne des § 38 Absatz 3 der Zustim-
mung des Senats bedarf.

(2) Das Nähere zur Zusammensetzung, zur Amtszeit und 
zum Vorsitz regelt die Grundordnung. Nichtstimmbe-
rechtigte Mitglieder des Senats sind die Rektorin oder 
der Rektor, die Prorektorinnen oder Prorektoren, die 
Kanzlerin oder der Kanzler, die Dekaninnen oder De-
kane, die Vertrauensperson der schwerbehinderten Men-
schen, die oder der Beauftragte für Studierende mit Be-
hinderung oder chronischer Erkrankung, die oder der 
Vorsitzende des Personalrats und des Personalrats nach 
§  105 des Landespersonalvertretungsgesetzes und der 
Vorsitz des Allgemeinen Studierendenausschusses sowie 
nach Maßgabe der Grundordnung weitere nichtstimmbe-
rechtigte Mitglieder. Die Stimmen der Vertreterinnen 
oder Vertreter der Gruppen im Sinne des § 11 Absatz 1 
Satz  1 stehen im gleichen Verhältnis zueinander, es sei 
denn, es liegt eine Regelung in der Grundordnung nach 
§ 11a Absatz 2 Satz 2 vor und das Ministerium hat dies 
schriftlich gegenüber der Hochschule festgestellt.

(3) Soweit der Senat nach diesem Gesetz an Entschei-
dungen des Rektorats mitwirkt, können die dem Senat 
angehörenden Vertreterinnen oder Vertreter einer Gruppe 
gemäß §  11 Absatz  1 dem Rektorat ein vom Senatsbe-
schluss abweichendes einstimmiges Votum vorlegen, über 
welches das Rektorat vor seiner Entscheidung zu beraten 
hat. Auf Verlangen ist das Votum gemeinsam mündlich zu 
erörtern.

(4) Falls die Stimmen der Vertreterinnen oder Vertreter 
der Gruppen im Sinne des § 11 Absatz 1 Satz 1 im glei-
chen Verhältnis zueinander stehen, verfügen die Vertrete-
rinnen und Vertreter der Gruppe der Hochschullehrerin-
nen und Hochschullehrer gleichwohl über die Mehrheit 
der Stimmen des Gremiums bei der Wahl der Mitglieder 
des Senats in der Findungskommission nach §  17 Ab-
satz  3, bei der Billigung von Planungsgrundsätzen im 
Sinne von §  16 Absatz  1a Satz  1 sowie bei dem Erlass 
von Ordnungen, die inhaltliche Rahmenbedingungen der 
Forschung regeln; sie verfügen mindestens über die 
Hälfte der Stimmen beim Erlass von Rahmenprüfungs-
ordnungen. Die entsprechenden Regelungen zu der 
Stimmverteilung sind durch die Grundordnung oder 
nach Maßgabe der Grundordnung zu treffen.

§ 22a
Hochschulwahlversammlung

(1) Die Hochschulwahlversammlung besteht in ihrer 
einen Hälfte aus sämtlichen Mitgliedern des Senats und 
in ihrer anderen Hälfte aus sämtlichen Mitgliedern des 
Hochschulrats. Die Stimmen der beiden Hälften stehen 
im gleichen Verhältnis zueinander. Die Mitglieder der 
Hochschulwahlversammlung, die zugleich Mitglieder des 
Senats sind, haben Stimmrecht, wenn sie auch im Senat 
stimmberechtigt sind. Die Mitglieder der Hochschul-
wahlversammlung, die zugleich Mitglieder des Hoch-
schulrates sind, haben Stimmrecht, wenn sie Externe im 
Sinne des § 21 Absatz 3 Satz 2 sind.

(2) Das Nähere, insbesondere zum Vorsitz und zur Um-
setzung des gleichen Stimmverhältnisses, regelt die 
Grundordnung.

§ 22b
Hochschulkonferenz

(1) Die Grundordnung kann eine Hochschulkonferenz 
vorsehen, die mindestens einmal im Jahr über den gegen-
wärtigen Stand und die künftige Entwicklungsperspek-
tive sowie das Leitbild der Hochschule berät.

(2) Mitglieder der Hochschulkonferenz sind die Mitglie-
der des Rektorats, des Senats, des Hochschulrats, die De-
kaninnen oder Dekane, eine Vertretung der Vertreterin-
nen und Vertreter der Gruppe der Studierenden in den 
Fachbereichsräten, der Allgemeine Studierendenaus-
schuss, die Gleichstellungsbeauftragte, der Personalrat 
und der Personalrat gemäß §  105 des Landespersonal-
vertretungsgesetzes, die Vertrauenspersonen der schwer-
behinderten Menschen sowie die oder der Beauftragte 
für Studierende mit Behinderung oder chronischer Er-
krankung.

(3) Das Nähere, insbesondere zum Vorsitz und zur Vertre-
tung der Vertreterinnen und Vertreter der Gruppe der 
Studierenden in den Fachbereichsräten, regelt die 
Grundordnung, die auch über den Kreis der in Absatz 2 
genannten Personen hinaus weitere Mitglieder der Hoch-
schule als Mitglieder der Hochschulkonferenz vorsehen 
kann.

§ 23 
Fachbereichskonferenz

(1) Die Grundordnung soll eine Fachbereichskonferenz 
vorsehen.

(2) Die Fachbereichskonferenz berät das Rektorat, den 
Senat und den Hochschulrat in Angelegenheiten der For-
schung, Kunst, Lehre und des Studiums, die die gesamte 
Hochschule oder zentrale Einrichtungen betreffen oder 
von grundsätzlicher Bedeutung sind.

(3) Mitglieder der Fachbereichskonferenz sind die Deka-
ninnen und die Dekane.

§ 24 
Gleichstellungsbeauftragte;

gleichstellungsbezogene Mittelvergabe

(1) Die zentrale Gleichstellungsbeauftragte hat die Be-
lange der Frauen, die Mitglieder oder Angehörige der 
Hochschule sind, wahrzunehmen. Sie wirkt auf die Er-
füllung des Gleichstellungsauftrages der Hochschule hin. 
Insbesondere wirkt sie auf die Einbeziehung gleichstel-
lungsrelevanter Aspekte bei der wissenschaftlichen, ad-
ministrativen und technischen Arbeit, bei der Entwick-
lungsplanung, bei Personal- und Strukturmaßnahmen 
und bei der leistungsbezogenen Mittelvergabe hin. Sie 
kann hierzu an den Sitzungen der Hochschulwahlver-
sammlung, des Senats, des Hochschulrates, des Rekto-
rats, der Fachbereichsräte, der Berufungskommissionen 
und anderer Gremien mit Antrags- und Rederecht teil-
nehmen; sie ist wie ein Mitglied zu laden und zu infor-
mieren.

(2) Die Hochschule regelt in ihrer Grundordnung insbe-
sondere Wahl, Bestellung und Amtszeit der zentralen 
Gleichstellungsbeauftragten und ihrer Stellvertreterin-
nen. Wählbar sind alle weiblichen Mitglieder der Hoch-
schule. Die fachliche Qualifi kation der Gleichstellungs-
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beauftragten soll den umfassenden Anforderungen ihrer 
Aufgaben gerecht werden; dies setzt entweder ein abge-
schlossenes Hochschulstudium oder eine im Einzelfall 
nachgewiesene andere fachliche Qualifi kation voraus. 
Die Funktion ist hochschulöffentlich auszuschreiben.

(3) Die Fachbereiche bestellen Gleichstellungsbeauf-
tragte des Fachbereichs und ihre Stellvertretungen. Die 
Gleichstellungsbeauftragte des Fachbereichs wirkt auf 
die Einbeziehung gleichstellungsrelevanter Aspekte bei 
der Erfüllung der Aufgaben des Fachbereichs hin. Sie 
kann in Stellvertretung der zentralen Gleichstellungsbe-
auftragten an Sitzungen der Fachbereichsräte und der 
Berufungskommissionen und anderer Gremien der Fach-
bereiche teilnehmen. Die Grundordnung kann vorsehen, 
dass für mehrere Fachbereiche auf der Grundlage einer 
Ordnung dieser Fachbereiche eine gemeinsame Gleich-
stellungsbeauftragte bestellt werden kann, wenn diese 
Bestellung mit Rücksicht auf die Aufgaben und Größe 
dieser Fachbereiche zweckmäßig ist und im Benehmen 
mit der Gleichstellungsbeauftragten erfolgt.

(4) Die Hochschule richtet eine Gleichstellungskommis-
sion ein. Diese berät und unterstützt die Hochschule und 
die Gleichstellungsbeauftragte bei der Erfüllung des 
Gleichstellungsauftrages. Das Nähere zur Gleichstel-
lungskommission regelt die Hochschule in ihrer Grund-
ordnung.

(5) Bei der Mittelvergabe an die Hochschulen und in den 
Hochschulen ist der Gleichstellungsauftrag angemessen 
zu berücksichtigen. Dies gilt insbesondere für die leis-
tungsbezogene Mittelvergabe, die Entwicklung gender-
gerechter Finanzierungsmodelle und die Ausstattung 
und Entlastung der Gleichstellungsbeauftragten.

(6) Im Übrigen fi nden die Vorschriften des Landesgleich-
stellungsgesetzes Anwendung.

§ 25 
Hochschulverwaltung

(1) Die Hochschulverwaltung sorgt für die Erfüllung der 
Aufgaben der Hochschule in Planung, Verwaltung und 
Rechtsangelegenheiten. Dabei hat sie auf eine wirt-
schaftliche Verwendung der Haushaltsmittel und auf eine 
wirtschaftliche Nutzung der Hochschuleinrichtungen 
hinzuwirken. Auch die Verwaltungsangelegenheiten der 
Organe und Gremien der Hochschule werden ausschließ-
lich durch die Hochschulverwaltung wahrgenommen. Sie 
unterstützt insbesondere die Mitglieder des Rektorats 
sowie die Dekaninnen und Dekane bei ihren Aufgaben.

(2) Als Mitglied des Rektorats leitet die Kanzlerin oder 
der Kanzler die Hochschulverwaltung, an der Universi-
tät Bochum einschließlich der Verwaltung der Medizini-
schen Einrichtungen; sie oder er erledigt die Rechts- und 
Verwaltungsangelegenheiten nach den Richtlinien der 
Rektorin oder des Rektors. In Angelegenheiten der 
Hochschulverwaltung von grundsätzlicher Bedeutung 
kann das Rektorat entscheiden; das Nähere regelt die 
Geschäftsordnung des Rektorats. Falls das Rektorat auf 
der Grundlage einer Regelung nach § 15 Absatz 2 Num-
mer  2 feste Geschäftsbereiche für seine Mitglieder be-
stimmt hat, kann die Geschäftsordnung insbesondere 
vorsehen, dass und in welcher Weise die Hochschulver-
waltung sicherstellt, dass die Verantwortung der Mitglie-
der des Rektorats für ihre Geschäftsbereiche wahrge-
nommen werden kann.

Kapitel 2
Die dezentrale Organisation der Hochschule

§ 26 
Die Binneneinheiten der Hochschule

(1) Die Hochschule gliedert sich vorbehaltlich einer an-
derweitigen Regelung nach Absatz  5 in Fachbereiche. 
Diese sind die organisatorischen Grundeinheiten der 
Hochschule.

(2) Der Fachbereich erfüllt unbeschadet der Gesamtver-
antwortung der Hochschule und der Zuständigkeiten der 
zentralen Hochschulorgane und Gremien für sein Gebiet 
die Aufgaben der Hochschule. Er hat die Vollständigkeit 
und Ordnung des Lehrangebots sowie die Wahrnehmung 

der innerhalb der Hochschule zu erfüllenden weiteren 
Aufgaben zu gewährleisten. Fachbereiche fördern die 
 interdisziplinäre Zusammenarbeit und stimmen ihre 
Forschungsvorhaben und ihr Lehrangebot, insbesondere 
dessen Studierbarkeit, untereinander ab. Der Fachbe-
reich kann eines seiner Mitglieder mit der Wahrnehmung 
von Aufgaben insbesondere im Bereich der Studienorga-
nisation, der Studienplanung und der berufspraktischen 
Tätigkeiten beauftragen.

(3) Organe des Fachbereichs sind die Dekanin oder der 
Dekan und der Fachbereichsrat. Der Fachbereich regelt 
seine Organisation durch eine Fachbereichsordnung und 
erlässt die sonstigen zur Erfüllung seiner Aufgaben er-
forderlichen Ordnungen.

(4) Mitglieder des Fachbereichs sind die Dekanin oder 
der Dekan, das hauptberufl iche Hochschulpersonal, das 
überwiegend im Fachbereich tätig ist, und die Studieren-
den, die für einen vom Fachbereich angebotenen Studi-
engang eingeschrieben sind. §  9 Absatz  3 gilt entspre-
chend. Mitglieder der Gruppen nach § 11 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 und 2 können mit Zustimmung der betroffe-
nen Fachbereiche Mitglied in mehreren Fachbereichen 
sein.

(5) Die Grundordnung kann eine von Absatz  1 Satz  1 
abweichende Organisation der dezentralen Gliederung 
der Hochschule regeln. Dabei kann sie vorsehen, dass 
Aufgaben der Fachbereiche auf die Hochschule und so-
dann Aufgaben und Befugnisse der Organe der Fachbe-
reiche auf zentrale Organe verlagert werden. Sie kann 
auch regeln, dass eine von den Absätzen 1 bis 4 abwei-
chende Gliederung der Hochschule in nichtfachbereich-
liche dezentrale Organisationseinheiten erfolgt. In die-
sem Falle sieht die Grundordnung vor, dass Aufgaben der 
Fachbereiche diesen Organisationseinheiten zugeordnet 
werden; sie regelt zudem deren Organe und deren Aufga-
ben und Befugnisse. Für die Organisationseinheit und 
ihre Organe gelten Absatz 3 Satz 2 sowie § 11 Absatz 2 
und § 11a Absatz 1 entsprechend. Absatz 2 Satz 2 gilt für 
die Organisationseinheit oder die zentralen Organe ent-
sprechend, falls sie für die Hochschule Aufgaben in 
Lehre und Studium erfüllen.

(6) Wird ein Fachbereich neu gegründet, kann das Rek-
torat im Einvernehmen mit dem Senat und zeitlich auf 
die Gründungsphase begrenzt eine Gründungsdekanin 
oder einen Gründungsdekan bestellen, die oder der über-
gangsweise auch die Aufgaben des jeweiligen Fachbe-
reichsrates wahrnimmt. Das Gleiche gilt für Organisati-
onseinheiten im Sinne des Absatzes 5.

§ 27 
Dekanin oder Dekan

(1) Die Dekanin oder der Dekan leitet den Fachbereich 
und vertritt ihn innerhalb der Hochschule. Sie oder er 
erstellt im Benehmen mit dem Fachbereichsrat den Ent-
wicklungsplan des Fachbereichs als Beitrag zum Hoch-
schulentwicklungsplan und ist insbesondere verantwort-
lich für die Durchführung der Evaluation nach §  7 
Absatz 2 und 3, für die Vollständigkeit des Lehrangebo-
tes und die Einhaltung der Lehrverpfl ichtungen sowie 
für die Studien- und Prüfungsorganisation; sie oder er 
gibt die hierfür erforderlichen Weisungen. Sie oder er 
verteilt die Stellen und Mittel innerhalb des Fachbe-
reichs auf der Grundlage der im Benehmen mit dem 
Fachbereichsrat von ihr oder ihm festgelegten Grundsät-
zen der Verteilung, entscheidet über den Einsatz der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereichs und 
wirkt unbeschadet der Aufsichtsrechte des Rektorats da-
rauf hin, dass die Funktionsträgerinnen und Funktions-
träger, die Gremien und Einrichtungen des Fachbereichs 
ihre Aufgaben wahrnehmen und die Mitglieder und An-
gehörigen des Fachbereichs ihre Pfl ichten erfüllen. Hält 
sie oder er einen Beschluss für rechtswidrig, so führt sie 
oder er eine nochmalige Beratung und Beschlussfassung 
herbei; das Verlangen nach nochmaliger Beratung und 
Beschlussfassung hat aufschiebende Wirkung. Wird keine 
Abhilfe geschaffen, so unterrichtet sie oder er unverzüg-
lich das Rektorat. Sie oder er erstellt die Entwürfe der 
Studien- und Prüfungsordnungen. Sie oder er bereitet 
die Sitzungen des Fachbereichsrates vor und führt des-
sen Beschlüsse aus. Hinsichtlich der Ausführung von Be-
schlüssen des Fachbereichsrates ist sie oder er diesem 
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gegenüber rechenschaftspfl ichtig. Der Dekanin oder dem 
Dekan können durch die Grundordnung oder durch Be-
schluss des Fachbereichsrates weitere Aufgaben übertra-
gen werden.

(2) Die Dekanin oder der Dekan wird durch die Prode-
kanin oder den Prodekan vertreten.

(3) Die Dekanin oder der Dekan gibt den Vertreterinnen 
oder Vertretern der Gruppe der Studierenden im Fachbe-
reichsrat einmal im Semester Gelegenheit zur Informa-
tion und zur Beratung in Angelegenheiten des Studiums.

(4) Die Dekanin oder der Dekan und die Prodekanin 
oder der Prodekan werden vom Fachbereichsrat aus dem 
Kreis der Professorinnen und Professoren innerhalb der 
Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer 
mit der Mehrheit der Stimmen des Gremiums gewählt. 
Zur Dekanin oder zum Dekan kann ebenfalls gewählt 
werden, wer kein Mitglied des Fachbereichs ist, jedoch 
die Voraussetzungen nach §  17 Absatz  2 Satz  1 erfüllt. 
Die Wahl nach Satz  1 und 2 bedarf der Bestätigung 
durch die Rektorin oder den Rektor. Die Grundordnung 
kann vorsehen, dass die Dekanin oder der Dekan nach 
Ablauf ihrer oder seiner Amtszeit Prodekanin oder Pro-
dekan wird. Die Amtszeit der Dekanin oder des Dekans 
und der Prodekanin oder des Prodekans beträgt vier 
Jahre, soweit die Grundordnung keine längere Amtszeit 
vorsieht. Wiederwahl ist zulässig. Das Rektorat kann im 
Benehmen mit dem Fachbereichsrat vorsehen, dass die 
Dekanin oder der Dekan hauptberufl ich tätig ist; für die 
hauptberufl ich tätige Dekanin oder den hauptberufl ich 
tätigen Dekan gilt § 20 Absatz 1 bis 3 entsprechend.

(5) Die Dekanin oder der Dekan wird mit einer Mehrheit 
von drei Vierteln der Stimmen des Fachbereichsrates ab-
gewählt, wenn zugleich gemäß Satz 1 eine neue Dekanin 
oder ein neuer Dekan gewählt und die oder der Ge-
wählte durch die Rektorin oder den Rektor bestätigt 
wird. Die Ladungsfrist zur Abwahl beträgt mindestens 
zehn Werktage. Das Verfahren zur Abwahl regelt die 
Fachbereichsordnung.

(6) Die Grundordnung kann zulassen oder vorsehen, 
dass die Aufgaben und Befugnisse der Dekanin oder des 
Dekans von einem Dekanat wahrgenommen werden, 
welches aus einer Dekanin oder einem Dekan sowie 
einer in der Grundordnung oder in der Fachbereichsord-
nung festgelegten Anzahl von Prodekaninnen oder Pro-
dekanen besteht. Von den Mitgliedern des Dekanats ver-
tritt die Dekanin oder der Dekan den Fachbereich 
innerhalb der Hochschule; Beschlüsse des Dekanats kön-
nen nicht gegen die Stimme der Dekanin oder des De-
kans gefasst werden. Die Dekanin oder der Dekan und 
die Prodekanin oder der Prodekan, die oder der die De-
kanin oder den Dekan vertritt, müssen dem Kreis der 
Professorinnen und Professoren innerhalb der Gruppe 
der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer angehö-
ren oder die Voraussetzungen des Absatzes 4 Satz  2 er-
füllen. Die Grundordnung kann bestimmen, dass höchs-
tens die Hälfte der Prodekaninnen oder Prodekane 
anderen Gruppen im Sinne des § 11 Absatz 1 angehört. 
Soweit die Grundordnung ein Dekanat vorsieht, über-
nimmt eine Prodekanin oder ein Prodekan die Aufgaben 
nach § 26 Absatz 2 Satz 4 (Studiendekanin oder Studi-
endekan). Die Mitglieder des Dekanats werden vom 
Fachbereichsrat mit der Mehrheit der Stimmen des Gre-
miums gewählt. Die Amtszeit der Mitglieder des Deka-
nats beträgt vier Jahre, sofern die Grundordnung keine 
längere Amtszeit vorsieht; die Amtszeit für ein Mitglied 
aus der Gruppe der Studierenden beträgt ein Jahr. Die 
Grundordnung kann vorsehen, dass die Dekanin oder 
der Dekan sowie die Stellvertreterin oder der Stellver-
treter zu unterschiedlichen Zeitpunkten gewählt werden, 
so dass sich die Amtszeiten überlappen.

§ 28 
Fachbereichsrat

(1) Dem Fachbereichsrat obliegt die Beschlussfassung 
über die Angelegenheiten des Fachbereichs, für die nicht 
die Zuständigkeit der Dekanin oder des Dekans oder 
eine andere Zuständigkeit bestimmt ist. Er ist insoweit 
in allen Forschung, Kunst und Lehre betreffenden Ange-
legenheiten und für die Beschlussfassung über die Fach-
bereichsordnung und die sonstigen Ordnungen für den 
Fachbereich zuständig. Er nimmt die Berichte der Deka-

nin oder des Dekans entgegen und kann über die Ange-
legenheiten des Fachbereichs Auskunft verlangen.

(2) Stimmberechtigte Mitglieder des Fachbereichsrats 
sind insgesamt höchstens 15 Vertreterinnen oder Vertre-
ter der Gruppen im Sinne des § 11 Absatz 1 nach Maß-
gabe der Grundordnung, die auch die Amtszeit be-
stimmt.

(3) Nichtstimmberechtigte Mitglieder des Fachbereichs-
rates sind die Dekanin oder der Dekan und die Prodeka-
nin oder der Prodekan, im Fall des § 27 Absatz 6 das De-
kanat.

(4) Die Grundordnung regelt den Vorsitz im Fachbe-
reichsrat.

(5) Bei der Beratung über Berufungsvorschläge von Pro-
fessorinnen und Professoren sind alle Professorinnen 
und Professoren innerhalb der Mitglieder der Gruppe 
der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, die Mit-
glieder des Fachbereichs sind, ohne Stimmrecht teilnah-
meberechtigt; gleiches gilt für alle Mitglieder der 
Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer 
bei der Beratung über sonstige Berufungsvorschläge und 
über Promotionsordnungen. §  38 Absatz  4 bleibt unbe-
rührt.

(6) Für die Entscheidung bestimmter Angelegenheiten, 
die mehrere Fachbereiche berühren und eine aufeinander 
abgestimmte Wahrnehmung erfordern, sollen die betei-
ligten Fachbereichsräte gemeinsame Ausschüsse bilden. 
Absatz 5 und § 12 Absatz 1 Satz 4 und 5 gelten entspre-
chend.

(7) § 22 Absatz 3 gilt entsprechend.

(8) In Angelegenheiten der Lehre und des Studiums, ins-
besondere in Angelegenheiten der Studienreform, der 
Evaluation von Studium und Lehre, sowie hinsichtlich 
des Erlasses oder der Änderung von Prüfungsordnungen, 
werden der Fachbereichsrat sowie die Dekanin oder der 
Dekan von dem Studienbeirat des Fachbereichs beraten. 
Der Studienbeirat besteht in seiner einen Hälfte aus der 
Person als Vorsitz, die die Aufgaben nach § 26 Absatz 2 
Satz 4 wahrnimmt, und Vertreterinnen und Vertretern der 
Gruppen im Sinne des § 11 Absatz 1 Satz 1 und 3, soweit 
sie Lehraufgaben wahrnehmen, sowie in seiner anderen 
Hälfte aus Vertreterinnen und Vertretern der Gruppe im 
Sinne des § 11 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4. Die Stimmen 
der beiden Hälften stehen im gleichen Verhältnis zuein-
ander. Das Nähere zum Studienbeirat, insbesondere zur 
Stimmgewichtung, regelt die Fachbereichsordnung.

§ 29 
Wissenschaftliche Einrichtungen 

und Betriebseinheiten; 
Bibliotheksgebühren; 

Einrichtungen an der Hochschule

(1) Unter der Verantwortung eines Fachbereichs oder 
mehrerer Fachbereiche können wissenschaftliche Ein-
richtungen errichtet werden, soweit dies zweckmäßig ist. 
Soweit die Zuordnung zu Fachbereichen nicht zweckmä-
ßig ist, können zentrale wissenschaftliche Einrichtungen 
errichtet werden.

(2) Für Dienstleistungen, insbesondere in den Bereichen 
Medien-, Informations- und Kommunikationsmanage-
ment und -technik, für die in größerem Umfang Personal 
und Sachmittel ständig bereitgestellt werden müssen, 
können Betriebseinheiten errichtet werden, soweit dies 
zweckmäßig ist. Betriebseinheiten können im Rahmen 
ihrer Fachaufgaben mit Dritten auch in privatrechtlicher 
Form zusammenarbeiten.

(3) Der Leitung einer wissenschaftlichen Einrichtung 
müssen mehrheitlich an ihr tätige Vertreterinnen oder 
Vertreter der Gruppe der Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer angehören. Die wissenschaftlichen Ein-
richtungen und Betriebseinheiten entscheiden über den 
Einsatz ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, soweit 
sie nicht einer Hochschullehrerin oder einem Hochschul-
lehrer zugeordnet sind, und über die Verwendung der 
ihnen zugewiesenen Mittel.

(4) Für Verwaltungstätigkeiten und Arten der Benutzung 
der Einrichtungen für medien-, informations- oder kom-
munikationstechnische Dienstleistungen nach Absatz  2 
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können Gebühren erhoben werden. Besondere Auslagen 
sind zu erstatten. Das Ministerium kann im Einverneh-
men mit dem Finanzministerium für Verwaltungstätig-
keiten und Benutzungsarten nach Satz 1 die Gebühren-
tatbestände, die Gebührensätze sowie Ermäßigungs- und 
Erlasstatbestände durch Rechtsverordnung regeln. Das 
Ministerium kann im Einvernehmen mit dem Finanzmi-
nisterium durch Rechtsverordnung die Hochschulen er-
mächtigen, durch eigene Gebührenordnungen Gebühren-
tatbestände, Gebührensätze sowie Ermäßigungs- und 
Erlasstatbestände zu regeln. Für die Rechtsverordnung 
nach den Sätzen 3 und 4 und die Gebührenordnungen 
nach Satz 4 fi nden die §§ 3 bis 22, 25 Absatz 1 und 26 bis 
28 des Gebührengesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen entsprechende Anwendung, soweit gesetzlich oder 
in der Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist. 
Die Sätze 1 bis 5 gelten auch für zentrale Einrichtungen 
im Geschäftsbereich des Ministeriums.

(5) Das Rektorat kann eine außerhalb der Hochschule 
befi ndliche Einrichtung, die wissenschaftliche Aufgaben 
erfüllt, als Einrichtung an der Hochschule anerkennen. 
Die Anerkennung soll nur ausgesprochen werden, wenn 
die Aufgaben nicht von einer Einrichtung der Hoch-
schule erfüllt werden können. Die anerkannte Einrich-
tung wirkt mit der Hochschule zusammen. Die rechtliche 
Selbständigkeit der Einrichtung und die Rechtsstellung 
der Bediensteten in der Einrichtung werden dadurch 
nicht berührt.

§ 30
Lehrerinnen- und Lehrerbildung

(1) Die an der akademischen Phase der Lehrerinnen- 
und Lehrerausbildung beteiligten Hochschulen gewähr-
leisten diese Ausbildungsphase in eigener Verantwor-
tung. Die lehrerinnen- und lehrerbildenden Universi-
täten richten hierzu Zentren für Lehrerbildung als 
eigenständige Organisationseinheiten mit Entschei-
dungs-, Steuerungs- und Ressourcenkompetenz ein, die 
diese in enger Abstimmung mit den in der Lehrerinnen- 
und Lehrerbildung tätigen Fachbereichen wahrnehmen. 
Das Zentrum erfüllt unbeschadet der Gesamtverant-
wortlichkeit der Hochschule und der Zuständigkeiten 
der zentralen Hochschulorgane und Gremien für sein 
Gebiet die Aufgaben der Hochschule. Es trägt dazu bei, 
die Qualität der Lehrerinnen- und Lehrerbildung zu si-
chern. Es initiiert, koordiniert und fördert die Lehrerin-
nen- und Lehrerbildungsforschung sowie die schul- und 
unterrichtsbezogene Forschung und betreut insoweit den 
wissenschaftlichen Nachwuchs. Es nimmt darüber hin-
aus koordinierende und beratende Funktionen wahr. Es 
arbeitet eng mit den Zentren für schulpraktische Lehrer-
ausbildung zusammen. Das Nähere zu dieser Organisati-
onseinheit, insbesondere zur Mitgliedschaft, zur Abstim-
mung mit den Fachbereichen und zur Zusammenarbeit 
mit den Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung 
regelt die Hochschule durch Ordnung, die auch ein 
Stimmrecht von Vertreterinnen oder Vertretern der Zent-
ren für schulpraktische Lehrerausbildung in den Gre-
mien des Zentrums für Lehrerbildung vorsehen kann. 
Die Zusammenarbeit mit den Zentren für schulprakti-
sche Lehrerausbildung regeln Hochschule und Zentren 
durch Kooperationsvertrag. Soweit die Hochschule in 
der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung mit anderen 
Hochschulen zusammen arbeitet, insbesondere mit 
Hochschulen im Sinne des Kunsthochschulgesetzes, ko-
ordiniert das Zentrum fachlich diese Zusammenarbeit. 
§ 26 Absatz 5 Satz 5 und 6 gilt für die Organisationsein-
heit, § 27 Absatz 1 und 4 für ihre Leitung entsprechend. 
Für die Regelung des Verfahrens zur Vorbereitung ge-
meinsamer Berufungsvorschläge zur Besetzung einer 
Professur gilt § 38 Absatz 4 entsprechend.

(2) Zur Sicherstellung eines ausreichenden Angebots 
vereinbaren die Hochschulen mit dem Ministerium im 
Rahmen der Hochschulverträge gemäß § 6 Absatz 3 mit-
telbar und unmittelbar der Lehrerinnen- und Lehrerbil-
dung dienende Studienkapazitäten einschließlich der 
Organisation des Praxissemesters.

(3) Die Hochschulen können innerhalb der Regelungen 
des Lehrerausbildungsgesetzes und einer nach Absatz 2 
getroffenen Vereinbarung Vorgaben für die Fächerkombi-
nationen durch Ordnung regeln; § 80 Absatz 4 fi ndet An-
wendung.

Kapitel 3
Hochschulmedizin

§ 31
Fachbereich Medizin

(1) Der Fachbereich Medizin erfüllt seine Aufgaben in 
enger Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum. 
Entscheidungen in Berufungsverfahren und in anderen 
Angelegenheiten von Forschung, Lehre und Studium er-
folgen im Einvernehmen mit dem Universitätsklinikum, 
soweit die Krankenversorgung und das öffentliche Ge-
sundheitswesen betroffen sind. Das Einvernehmen in Be-
rufungsverfahren darf nur verweigert werden, wenn be-
gründete Zweifel an der Eignung der oder des 
Vorgeschlagenen für die im Universitätsklinikum zu er-
füllenden Aufgaben bestehen.

(2) Der Fachbereich wird durch ein Dekanat geleitet, 
dem eine Dekanin oder ein Dekan, eine Geschäftsführe-
rin oder ein Geschäftsführer sowie eine durch die Fach-
bereichsordnung bestimmte Anzahl an Prodekaninnen 
oder Prodekanen angehören. Das Universitätsklinikum 
schafft hierfür die personellen Voraussetzungen im nicht-
wissenschaftlichen Bereich. Der Dekan ist insoweit 
Fachvorgesetzter des Personals. Dem Dekanat obliegen 
alle Angelegenheiten und Entscheidungen des Fachbe-
reichs, für die in diesem Gesetz oder der nach § 31 a zu 
erlassenden Rechtverordnung nicht ausdrücklich eine 
andere Zuständigkeit festgelegt ist. Mitglieder des Deka-
nats sind auch die Ärztliche Direktorin oder der Ärztli-
che Direktor und die Kaufmännische Direktorin oder 
der Kaufmännische Direktor des Universitätsklinikums 
mit beratender Stimme; ist die Ärztliche Direktorin oder 
der Ärztliche Direktor Mitglied der Universität, so ist sie 
oder er stimmberechtigtes Mitglied des Dekanats. Die 
Dekanin oder der Dekan ist Vorsitzende oder Vorsitzen-
der des Fachbereichsrats. Die Dekanin oder der Dekan 
soll hauptberufl ich tätig sein. Bei Stimmengleichheit im 
Dekanat gibt ihre oder seine Stimme den Ausschlag. Zur 
Geschäftsführerin oder zum Geschäftsführer kann auf 
Vorschlag der Dekanin oder des Dekans für eine Amts-
zeit von fünf Jahren gewählt werden, wer die Vorausset-
zungen nach § 17 Absatz 2 Satz 1 erfüllt.

(3) Der Fachbereichsrat des Fachbereichs Medizin ist für 
die nachfolgend aufgeführten Angelegenheiten zustän-
dig:

1.   Zustimmung zur Stellungnahme des Dekanats zur 
Kooperationsvereinbarung mit dem Universitätsklini-
kum,

2.   Beschlussfassung über die Fachbereichsordnung und 
die sonstigen Ordnungen für den Fachbereich sowie 
über den Beitrag zum Lagebericht des Universitäts-
klinikums,

3.   Beschlussfassung in den dem Fachbereich obliegen-
den Angelegenheiten nach § 38,

4.   Stellungnahme zum Entwicklungsplan des Fachbe-
reichs sowie zu den Grundsätzen für die Verteilung 
und Verwendung der Mittel des Landes einschließlich 
der Kriterien für die leistungsbezogene Mittelvertei-
lung,

5.   Empfehlungen und Stellungnahmen in sonstigen An-
gelegenheiten des Fachbereichs Medizin von grund-
sätzlicher Bedeutung.

Die Ärztliche Direktorin oder der Ärztliche Direktor und 
die Kaufmännische Direktorin oder der Kaufmännische 
Direktor des Universitätsklinikums nehmen an den Sit-
zungen des Fachbereichsrats mit beratender Stimme teil.

(4) Der Fachbereich Medizin der Universität Bochum 
bildet zusammen mit den zentralen Dienstleistungsein-
richtungen und den technischen Betrieben die Medizini-
schen Einrichtungen der Universität Bochum; sie dienen 
der Forschung und Lehre sowie der Krankenversorgung 
und besonderen Aufgaben des öffentlichen Gesundheits-
wesens. Die Medizinischen Einrichtungen sind eine be-
sondere Betriebseinheit der Universität und haben eine 
einheitliche Personal- und Wirtschaftsverwaltung. Sie 
werden von den Organen des Fachbereichs Medizin nach 
Maßgabe der §§ 27 und 28 geleitet. Die in den Medizini-
schen Einrichtungen tätigen Bediensteten sind Mitglie-
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der des Fachbereichs Medizin nach Maßgabe des §  26 
Absatz 4. Die Zulässigkeit der Bildung einer gemeinsa-
men Einheit nach § 77 Absatz 2 bleibt unberührt. An der 
Erfüllung der Aufgaben des Fachbereichs Medizin in 
Forschung und Lehre wirken auf vertraglicher Grund-
lage besonders qualifi zierte Krankenhäuser mit, die zum 
Klinikum der Universität Bochum zusammengefasst 
sind.

§ 31a
Universitätsklinikum

(1) Das Universitätsklinikum dient dem Fachbereich 
Medizin zur Erfüllung seiner Aufgaben in Forschung und 
Lehre. Es nimmt Aufgaben in der Krankenversorgung 
einschließlich der Hochleistungsmedizin und im öffentli-
chen Gesundheitswesen wahr. Es gewährleistet die Ver-
bindung der Krankenversorgung mit Forschung und 
Lehre. Es dient der ärztlichen Fort- und Weiterbildung 
und der Aus-, Fort- und Weiterbildung des Personals. Es 
stellt sicher, dass die Mitglieder der Universität die 
ihnen durch Artikel 5 Absatz 3 Satz 1 des Grundgesetzes 
und durch das Hochschulgesetz verbürgten Rechte wahr-
nehmen können.

(2) Die Universitätskliniken sind Anstalten des öffentli-
chen Rechts mit eigener Rechtspersönlichkeit; für sie gilt 
§ 34 Absatz 1 entsprechend. Das Nähere regelt das Mi-
nisterium durch Rechtsverordnung. Durch die Rechts-
verordnung können die Universitätskliniken auch in an-
derer Rechtsform errichtet oder in eine andere 
Rechtsform umgewandelt werden. Die Rechtsverordnung 
bedarf des Einvernehmens mit dem Finanzministerium 
und dem für Inneres zuständigen Ministerium und der 
Zustimmung des für Wissenschaft und Forschung zu-
ständigen Ausschusses des Landtags.

(3) Organe des Universitätsklinikums sind der Auf-
sichtsrat und der Vorstand. Der Aufsichtsrat berät den 
Vorstand, überwacht dessen Geschäftsführung und ent-
scheidet nach Maßgabe der Rechtsverordnung nach Ab-
satz 2 Satz 2. Der Vorstand leitet das Universitätsklini-
kum.

(4) Dem Aufsichtsrat gehören an:

1.   je eine Vertreterin oder ein Vertreter des Ministeriums 
und des Finanzministeriums,

2.   die Rektorin oder der Rektor und die Kanzlerin oder 
der Kanzler der Universität,

3.   zwei externe Sachverständige aus dem Bereich der 
Wirtschaft,

4.   zwei externe Sachverständige aus dem Bereich der 
medizinischen Wissenschaft,

5.   eine Professorin oder ein Professor aus dem Fachbe-
reich Medizin, die Leiterin oder der Leiter einer klini-
schen oder medizinisch-theoretischen Abteilung ist,

6.   eine Vertreterin oder ein Vertreter des wissenschaftli-
chen Personals,

7.   eine Vertreterin oder ein Vertreter des Personals des 
Universitätsklinikums,

8.   die Gleichstellungsbeauftragte mit beratender Stim-
 me.

Ist eine gemeinsame Einrichtung nach § 77 Absatz 2 ge-
bildet, gehören dem Aufsichtsrat auch Vertreterinnen 
oder Vertreter nach Nummer 2 der jeweils anderen Uni-
versität an. In diesem Fall bleibt es bei insgesamt zwei 
Stimmen für diese Vertreterinnen oder Vertreter; der Ko-
operationsvertrag nach § 77 Absatz 2 legt fest, wie diese 
Stimmen ausgeübt werden.

(5) Dem Vorstand gehören an:

1.  die Ärztliche Direktorin oder der Ärztliche Direktor,

2.   die Kaufmännische Direktorin oder der Kaufmänni-
sche Direktor,

3.   die Dekanin oder der Dekan des Fachbereichs Medi-
zin und

4.  die Pfl egedirektorin oder der Pfl egedirektor.

Die Satzung kann vorsehen, dass die Stellvertretende 
Ärztliche Direktorin oder der Stellvertretende Ärztliche 

Direktor als stimmberechtigtes Mitglied dem Vorstand 
angehört.

(6) In der Rechtsverordnung sind insbesondere Regelun-
gen zu treffen über

1.  Aufgaben und Bestellung der Organe,

2.   die Wirtschaftsführung nach kaufmännischen Grund-
sätzen,

3.   die Rechtsnachfolge und den Vermögensübergang im 
Falle einer Umwandlung in eine andere Rechtsform 
nach Absatz 2 Satz 3,

4.   die Dienstherrenfähigkeit, soweit die Universitätskli-
niken in öffentlich-rechtlicher Rechtform betrieben 
werden, und die Rechtsverhältnisse der Beschäftigten,

5.   die Grundzüge des Zusammenwirkens zwischen dem 
Universitätsklinikum und der Universität.

§ 31b

Finanzierung

(1) Das Land stellt der Universität für Forschung und 
Lehre im Fachbereich Medizin einen gesonderten Zu-
schuss für den laufenden Betrieb zur Verfügung. Das 
Universitätsklinikum erhält für Investitionen einschließ-
lich der Bauunterhaltung und für betriebsnotwendige 
Kosten Zuschüsse nach Maßgabe des Landeshaushaltes. 
Die haushaltsrechtliche Behandlung der Zuschüsse an 
das Universitätsklinikum richtet sich ausschließlich 
nach den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vor-
schriften. § 6 Absatz 3 fi ndet Anwendung.

(2) Über die Verwendung des Zuschusses für Forschung 
und Lehre entscheidet der Fachbereich Medizin im Rah-
men der Festlegungen des Hochschulentwicklungspla-
nes; § 19 Absatz 2 gilt entsprechend.

§ 32 

Medizinische Einrichtungen außerhalb der Hochschule

(1) Geeignete medizinische Einrichtungen außerhalb der 
Hochschule können nach Maßgabe vertraglicher Verein-
barungen mit deren Trägern für Zwecke der Forschung 
und Lehre genutzt werden. Die Einzelheiten über die mit 
der Nutzung zusammenhängenden personellen und 
sächlichen Folgen sind in der Vereinbarung zu bestim-
men.

(2) Die Hochschule kann mit Zustimmung des Ministeri-
ums einer Einrichtung nach Absatz  1 das Recht verlei-
hen, sich als Hochschuleinrichtung zu bezeichnen, wenn 
sie den an eine Hochschuleinrichtung zu stellenden An-
forderungen in Forschung und Lehre genügt. Dient eine 
Einrichtung außerhalb der Hochschule nur der prakti-
schen Ausbildung nach Maßgabe der Approbationsord-
nung für Ärztinnen und Ärzte, so kann ihr die Hoch-
schule eine geeignete Bezeichnung, im Falle eines 
Krankenhauses die Bezeichnung „Akademisches Lehr-
krankenhaus“, verleihen. §  29 Absatz  4 Satz  4 gilt für 
Satz 1 und 2 entsprechend.

(3) Für die Organisation des Studiums in Einrichtungen 
nach Absatz  1 ist eine Fachbereichskommission zu bil-
den, in der in einem ausgeglichenen Verhältnis zu den 
übrigen Mitgliedern Hochschulmitglieder aus diesen 
Einrichtungen vertreten sind. Vorsitzende oder Vorsitzen-
der der Kommission ist das nach §  26 Absatz  2 Satz  4 
beauftragte Mitglied des Fachbereichs. Satz 1 gilt außer 
für Einrichtungen im Sinne von Absatz  2 Satz  2 auch, 
wenn Prüfungskommissionen oder entsprechende Kom-
missionen für die Promotion und Habilitation gebildet 
und Angehörige der Einrichtungen betroffen sind.
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Teil 4
Das Hochschulpersonal

Kapitel 1
Allgemeine dienstrechtliche Regelungen

§ 33
Beamtinnen und Beamte der Hochschule

(1) Auf das beamtete Hochschulpersonal fi nden die Vor-
schriften des Landesbeamtengesetzes und dieses Geset-
zes Anwendung.

(2) Die Rektorin oder der Rektor ernennt die Professo-
rinnen und Professoren, die Juniorprofessorinnen und 
Juniorprofessoren, die wissenschaftlichen und künstleri-
schen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Universitä-
ten und Fachhochschulen sowie die Lehrkräfte für be-
sondere Aufgaben. Die Kanzlerin oder der Kanzler 
ernennt andere als die in Satz  1 genannten Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. Oberste Dienstbehörde im Sinne 
von § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 des Landesbeamten-
gesetzes ist das Ministerium; dieses kann seine Befug-
nisse jederzeit widerrufl ich ganz oder teilweise dem Rek-
torat übertragen.

(3) Dienstvorgesetzte Stelle der hauptberufl ichen Rekto-
ratsmitglieder ist das Ministerium; dieses kann seine Be-
fugnisse jederzeit widerrufl ich zu einem Teil auf die Vor-
sitzende oder den Vorsitzenden des Hochschulrats 
übertragen. Dienstvorgesetzte Stelle der Professorinnen 
und Professoren, der Juniorprofessorinnen und Junior-
professoren, der Dekaninnen und der Dekane, der wis-
senschaftlichen und künstlerischen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter an Universitäten und Fachhochschulen, der 
Lehrkräfte für besondere Aufgaben, der wissenschaftli-
chen Hilfskräfte und der Beamtinnen und Beamten 
gemäß § 78 Absatz 1 und 3 ist die Rektorin oder der Rek-
tor. Dienstvorgesetzte Stelle anderer als der in Satz 2 ge-
nannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist die Kanz-
lerin oder der Kanzler. Für die Beamtinnen und Beamte 
der Hochschulen trifft die dienstvorgesetzte Stelle die be-
amtenrechtlichen Entscheidungen über die persönlichen 
Angelegenheiten der ihr nachgeordneten Beamtinnen 
und Beamten. Die dienstvorgesetzte Stelle im Sinne die-
ses Gesetzes ist die dienstvorgesetzte Stelle im Sinne des 
§ 2 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 des Landesbeamtengeset-
zes; ihr stehen zudem die im Landesdisziplinargesetz be-
zeichneten Befugnisse der dienstvorgesetzten Stelle zu.

(4) Beamtinnen und Beamte der Hochschulen dürfen 
Einrichtungen und Angebote des Landes im gleichen 
Umfang und zu den gleichen Bedingungen in Anspruch 
nehmen wie Beamtinnen und Beamte des Landes.

(5) Das Ministerium wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung zu regeln, in welchem Umfang hauptberufl iches 
Personal im Rahmen seiner Dienstaufgaben zur Lehrtä-
tigkeit verpfl ichtet ist (individuelle Lehrverpfl ichtung). 
In der Rechtsverordnung kann auch die Möglichkeit vor-
gesehen werden, die Regellehrverpfl ichtung einer Gruppe 
von Professorinnen und Professoren zusammenzufassen 
und nach Entscheidung der Dekanin oder des Dekans 
abweichend von der Regellehrverpfl ichtung des einzel-
nen zu verteilen (institutionelle Lehrverpfl ichtung).

§ 34 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Hochschule

(1) Die Hochschulen gehören dem Arbeitgeberverband 
des Landes an; dessen Beschlüsse sind den Personalräten 
in den Hochschulen in geeigneter Form bekannt zu 
geben. Für die Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer und 
Auszubildenden der Hochschulen fi nden bis zum Ab-
schluss entsprechend neuer Tarifverträge durch diesen 
Verband die für die Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer 
und Auszubildenden des Landes geltenden Tarifverträge 
Anwendung.

(2) Die bei einer Hochschule in einem Beamten-, Ar-
beits- oder Ausbildungsverhältnis zurückgelegten Zeiten 
werden bei einer Neueinstellung in den Landesdienst so 
angerechnet, als ob sie beim Land zurückgelegt worden 
wären. Die beim Land oder einer anderen Hochschule in 
einem Beamten-, Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis 
zurückgelegten Zeiten werden bei einer Neueinstellung 

in den Dienst einer Hochschule so angerechnet, wie 
wenn sie bei dieser Hochschule zurückgelegt worden 
wären.

(3) § 33 Absatz 4 und 5 gilt für die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer der Hochschulen entsprechend.

(4) Betriebsbedingte Kündigungen von Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern der Hochschulen sind ausge-
schlossen. Dies gilt nicht für Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer, die das Angebot

1.  einer anderen Hochschule oder

2.  einer anderen Landesdienststelle

auf eine vergleichbare Weiterbeschäftigung an demsel-
ben Dienstort einschließlich seines Einzugsgebietes end-
gültig ablehnen. Zum Zweck der Vermittlung von ver-
gleichbaren Beschäftigungsmöglichkeiten wirken die 
Hochschulen im Rahmen ihres Personalmanagements 
zusammen.

(5) Die Hochschule sichert die rechtlichen und tatsächli-
chen Voraussetzungen, die für eine Beteiligungsvereinba-
rung mit der Versorgungsanstalt des Bundes und der 
Länder (VBL) für alle nach deren Satzung versicherba-
ren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erforderlich 
sind. Die Hochschule haftet für Verbindlichkeiten gegen-
über Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Hoch-
schule, die daraus folgen, dass eine Beteiligungsverein-
barung zwischen der VBL und der Hochschule nicht 
zustande kommt oder die Hochschule ihrer Sicherungs-
verpfl ichtung nach Satz  1 nicht nachkommt. Der Um-
fang der Haftung ist höchstens auf die Höhe der Leistun-
gen beschränkt, die die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer im Rahmen der Pfl ichtversicherung gegen-
über der VBL hätten, wenn die Beteiligungsvereinbarung 
zwischen der Hochschule und der VBL zum 1. Januar 
2007 wirksam werden würde. Die Sätze 2 und 3 gelten 
entsprechend für den Zeitraum zwischen dem 31. De-
zember 2006 und dem Tag, der auf den Tag der rechts-
gültigen Unterzeichnung der Beteiligungsvereinbarung 
folgt.

§ 34a 
Rahmenkodex für gute Beschäftigungsbedingungen

(1) Die Hochschulen, die Landespersonalrätekonferen-
zen und das Ministerium vereinbaren einen Rahmenko-
dex für gute Beschäftigungsbedingungen, welcher den 
berechtigten Interessen des Personals der Hochschulen 
an guten Beschäftigungsbedingungen nach § 3 Absatz 4 
Satz 3 angemessen Rechnung trägt. Die Vorschriften des 
Rahmenkodex gelten für die Hochschulen, die den Rah-
menkodex abgeschlossen haben, die Personalräte dieser 
Hochschulen und das Ministerium unmittelbar und 
zwingend. Das Ministerium kann den Rahmenkodex für 
allgemeinverbindlich erklären, sobald die Landesperso-
nalrätekonferenzen sowie mindestens die Hälfte der 
Hochschulen den Rahmenkodex abgeschlossen haben. 
Mit der Allgemeinverbindlichkeitserklärung gilt der 
Rahmenkodex auch für die Hochschulen, die ihn bislang 
nicht abgeschlossen haben, und deren Personalräte un-
mittelbar und zwingend.

(2) Der Rahmenkodex wird durch eine ständige Kom-
mission der Hochschulen, der Landespersonalrätekonfe-
renzen und des Ministeriums evaluiert und fortentwi-
ckelt.

(3) Die Landespersonalrätekonferenzen können bei den 
Verhandlungen zur Vereinbarung des Rahmenkodex Ver-
tretungen von an den Hochschulen vertretenen Gewerk-
schaften hinzuziehen oder sich durch solche Gewerk-
schaften vertreten lassen.

Kapitel 2
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer

§ 35 
Dienstaufgaben der Hochschullehrerinnen 

und Hochschullehrer

(1) Die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer neh-
men die ihrer Hochschule obliegenden Aufgaben in For-
schung, Kunst, Lehre und Weiterbildung nach näherer 
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Ausgestaltung ihres Dienstverhältnisses in ihren Fächern 
selbständig wahr und wirken an der Studienberatung 
mit. Zu ihren hauptberufl ichen Aufgaben gehört es auch, 
an der Verwaltung der Hochschule mitzuwirken, Prüfun-
gen abzunehmen und weitere Aufgaben ihrer Hochschule 
nach §  3 wahrzunehmen, im Bereich der Medizin auch 
durch Tätigkeiten in der Krankenversorgung. Die Wahr-
nehmung von Aufgaben in Einrichtungen der Wissen-
schaftsförderung, die überwiegend aus staatlichen Mit-
teln fi nanziert werden, soll auf Antrag der Hochschulleh-
rerin oder des Hochschullehrers zur Dienstaufgabe 
erklärt werden, wenn es mit der Erfüllung ihrer oder sei-
ner übrigen Aufgaben vereinbar ist.

(2) Die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer sind 
im Rahmen der für ihr Dienstverhältnis geltenden Rege-
lungen berechtigt und verpfl ichtet, in ihren Fächern in 
allen Studiengängen und Studienabschnitten zu lehren 
und Prüfungen abzunehmen. Zur Lehre zählen auch die 
Erfüllung des Weiterbildungsauftrages und die Beteili-
gung an den in der Prüfungsordnung vorgesehenen be-
rufspraktischen Studienphasen. Die Hochschullehrerin-
nen und Hochschullehrer sind im Rahmen der Sätze 1 
und 2 verpfl ichtet, Entscheidungen des Fachbereichs, die 
zur Sicherstellung und Abstimmung des Lehrangebots 
gefasst werden, auszuführen. Mit Zustimmung des Fach-
bereichs können sie Lehrveranstaltungen in ihren Fä-
chern zu einem Anteil ihrer Lehrverpfl ichtungen auch an 
einer anderen Hochschule des Landes abhalten und die 
entsprechenden Prüfungen abnehmen.

(3) Die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer sind 
nach Maßgabe der Ausgestaltung ihres Dienstverhältnis-
ses und im Rahmen der Aufgaben ihrer Hochschule nach 
§ 3 Absatz 1 oder 2 berechtigt und verpfl ichtet, in ihren 
Fächern zu forschen und die Forschungsergebnisse unbe-
schadet des § 4 öffentlich zugänglich zu machen. Für die 
Veröffentlichung von Forschungsergebnissen oder für 
andere wissenschaftliche Veröffentlichungen dürfen Ver-
gütungen angenommen werden. Für die Kunstausübung 
gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend.

(4) Art und Umfang der Aufgaben einer Hochschullehre-
rin oder eines Hochschullehrers bestimmen sich unbe-
schadet einer Rechtsverordnung gemäß §  33 Absatz  5 
nach der Regelung, die die zuständige Stelle bei der Er-
nennung schriftlich getroffen hat. Die Aufgabenbestim-
mung steht unter dem Vorbehalt einer Überprüfung in 
angemessenen Abständen.

§ 36 
Einstellungsvoraussetzungen für Hochschullehrerinnen 

und Hochschullehrer

(1) Einstellungsvoraussetzungen für Hochschullehrerin-
nen und Hochschullehrer sind neben den allgemeinen 
dienstrechtlichen Voraussetzungen:

1.  Abgeschlossenes Hochschulstudium;

2.   pädagogische Eignung, die durch eine entsprechende 
Vorbildung nachgewiesen oder ausnahmsweise im Be-
rufungsverfahren festgestellt wird; § 123 Absatz 3 des 
Landesbeamtengesetzes bleibt unberührt;

3.   besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, 
die in der Regel durch die Qualität einer Promotion 
nachgewiesen wird;

4.   für Professorinnen und Professoren an Universitäten 
darüber hinaus zusätzliche wissenschaftliche Leistun-
gen, die ausschließlich und umfassend im Berufungs-
verfahren bewertet werden; diese Leistungen werden 
im Rahmen einer Juniorprofessur, einer Habilitation 
oder einer Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeite-
rin oder als wissenschaftlicher Mitarbeiter an einer 
Hochschule oder einer außeruniversitären For-
schungseinrichtung oder im Rahmen einer wissen-
schaftlichen Tätigkeit in Wirtschaft, Verwaltung oder 
in einem anderen gesellschaftlichen Bereich im In- 
oder Ausland erbracht; Halbsatz 2 gilt nur bei der Be-
rufung in ein erstes Professorenamt;

5.   für Professorinnen und Professoren an Fachhochschu-
len darüber hinaus besondere Leistungen bei der An-
wendung oder Entwicklung wissenschaftlicher Er-
kenntnisse und Methoden, die während einer 
fünfjährigen berufspraktischen Tätigkeit, von denen 

mindestens drei Jahre außerhalb des Hochschulbe-
reichs ausgeübt worden sein müssen, auf einem Ge-
biet erbracht wurden, das ihren Fächern entspricht; 
soweit es in besonderen Ausnahmefällen der Eigenart 
des Faches und den Anforderungen der Stelle ent-
spricht, können an die Stelle dieser Voraussetzungen 
zusätzliche wissenschaftliche Leistungen gemäß 
Nummer 4 treten;

6.   für Professorinnen und Professoren mit ärztlichen 
oder zahnärztlichen Aufgaben darüber hinaus die An-
erkennung als Gebietsärztin oder Gebietsarzt oder 
Gebietszahnärztin oder Gebietszahnarzt, soweit für 
das betreffende Fachgebiet nach den gesetzlichen Vor-
schriften eine entsprechende Weiterbildung vorgese-
hen ist; Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren 
sollen die Vorbildungen nach Halbsatz 1 nachweisen.

(2) In künstlerischen Fächern kann abweichend von Ab-
satz  1 Nummer  3 bis 5 als Professorin oder Professor 
eingestellt werden, wer eine besondere Befähigung zu 
künstlerischer Arbeit und zusätzliche künstlerische 
Leistungen nachweist. Der Nachweis der zusätzlichen 
künstlerischen Leistungen wird in der Regel durch be-
sondere Leistungen während einer fünfjährigen künstle-
rischen Tätigkeit erbracht, von der mindestens drei Jahre 
außerhalb des Hochschulbereichs ausgeübt worden sein 
müssen.

(3) Soweit es der Eigenart des Faches und den Anforde-
rungen der Stelle entspricht, kann abweichend von Ab-
satz  1 Nummer  1, 3 bis 5 auch eingestellt werden, wer 
hervorragende fachbezogene Leistungen in der Praxis 
nachweist.

(4) Bei Bewerberinnen und Bewerbern, die am 1. April 
2000 bereits Professorinnen oder Professoren an einer 
Fachhochschule des Landes waren, gelten die Vorausset-
zungen des Absatzes 1 Nummer 3 und Nummer 5 Halb-
satz 1 als erfüllt.

§ 37 
Berufung von Hochschullehrerinnen und 

Hochschullehrern

(1) Die Rektorin oder der Rektor beruft die Hochschul-
lehrerinnen und Hochschullehrer auf Vorschlag des 
Fachbereichs. Sie oder er kann eine Professorin oder 
einen Professor abweichend von der Reihenfolge des Vor-
schlages des Fachbereichs berufen oder einen neuen Vor-
schlag anfordern. Ohne Vorschlag des Fachbereichs kann 
sie oder er eine Professorin oder einen Professor berufen, 
wenn der Fachbereich acht Monate nach Einrichtung, 
Zuweisung oder Freiwerden der Stelle, bei Freiwerden 
durch Erreichen der Altersgrenze drei Monate nach dem 
Freiwerden der Stelle, keinen Vorschlag vorgelegt hat, 
wenn er der Aufforderung zur Vorlage eines neuen Vor-
schlages bis zum Ablauf von sechs Monaten nicht nach-
gekommen ist oder wenn in dem neuen Vorschlag keine 
geeigneten Personen benannt sind, deren Qualifi kation 
den Anforderungen der Stelle entspricht. In den Fällen 
der Sätze 2 und 3 ist der Fachbereich zu hören.

(2) Bei der Berufung auf eine Professur können Junior-
professorinnen oder Juniorprofessoren der eigenen 
Hochschule nur berücksichtigt werden, wenn sie nach 
ihrer Promotion die Hochschule gewechselt haben oder 
mindestens zwei Jahre außerhalb der berufenden Hoch-
schule wissenschaftlich tätig waren. Wissenschaftliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der eigenen Hoch-
schule und das in §  78 Absatz  3 genannte Personal der 
eigenen Hochschule können nur in begründeten Ausnah-
mefällen und wenn zusätzlich die Voraussetzungen des 
Satzes 1 vorliegen, berücksichtigt werden.

(3) Bei einer Berufung dürfen Zusagen über die Ausstat-
tung des vorgesehenen Aufgabenbereiches nur befristet 
im Rahmen bereiter Haushaltsmittel erteilt werden. Zu-
sagen über personelle und sächliche Mittel, die über die 
Grundausstattung für Forschung und Lehre hinausge-
hen, können mit der Verpfl ichtung verbunden werden, 
dass die Professorin oder der Professor für eine ange-
messene, im Einzelnen zu bestimmende Zeit an der 
Hochschule verbleiben wird. Für den Fall eines von der 
Professorin oder dem Professor zu vertretenden vorzeiti-
gen Ausscheidens aus der Hochschule kann eine voll-
ständige oder teilweise Erstattung der Mittel nach Satz 1 
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vereinbart werden. Die Erstattung setzt voraus, dass 
nach dem Ausscheiden der Professorin oder des Profes-
sors eine anderweitige Nutzung oder Verwertung dieser 
Mittel nicht oder nur mit wirtschaftlichem Verlust mög-
lich ist.

§ 37a
Gewährleistung der Chancengerechtigkeit 
von Frauen und Männern bei der Berufung 

von Professorinnen und Professoren

(1) Das Rektorat setzt für die in den Fachbereichen ver-
tretenen Fächergruppen im Einvernehmen mit der Deka-
nin oder dem Dekan eine Gleichstellungsquote für in der 
Regel drei Jahre fest; der Beschluss ist im Verkündungs-
blatt zu veröffentlichen. Die Gleichstellungsquote bildet 
das Verhältnis zwischen den Frauen und Männern ab, die 
in der jeweiligen Fächergruppe innerhalb einer Aus-
gangsgesamtheit die Einstellungsvoraussetzungen für 
Professorinnen und Professoren erfüllen. Bei der Festset-
zung der Gleichstellungsquote bestimmt das Rektorat 
die Ausgangsgesamtheit, innerhalb derer das Verhältnis 
nach Satz 2 ermittelt werden soll, nach sachgerechten, an 
dem Ziel der Gewährleistung der Chancengerechtigkeit 
orientierten Kriterien.

(2) Die Hochschule strebt an, in den Fächergruppen ein 
Verhältnis zwischen Professorinnen und Professoren zu 
erreichen, welches der Gleichstellungsquote nach Ab-
satz 1 entspricht. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der 
Ausgestaltung des Verfahrens zur Vorbereitung der Beru-
fungsvorschläge, der Beschlussfassungen der Berufungs-
kommissionen und des Fachbereichsrats über den 
Berufungsvorschlag sowie hinsichtlich der Berufungen 
durch die Rektorin oder den Rektor. Satz 1 fi ndet keine 
Anwendung, soweit in der Hochschule in einem Fach 
oder einer Fächergruppe der Anteil der Professorinnen 
im Verhältnis zu dem Anteil der Professoren überwiegt.

(3) Die Hochschule wirkt darauf hin, dass innerhalb der 
Mitglieder der Gruppen nach §  11 Absatz  1, insbeson-
dere innerhalb der Gruppe der Hochschullehrerinnen 
und Hochschullehrer, das Verhältnis zwischen Frauen 
und Männern angemessen ist.

(4) Das Nähere, insbesondere hinsichtlich der Festset-
zung der Gleichstellungsquote und der Bildung der Fä-
chergruppen, regelt mit Ausnahme des Verfahrens der 
Berufung durch die Rektorin oder den Rektor die Beru-
fungsordnung.

§ 38
Berufungsverfahren

(1) Die Stellen für Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrer sind vom Rektorat auf Vorschlag des Fachbe-
reichs öffentlich auszuschreiben. Die Ausschreibung 
muss Art und Umfang der zu erfüllenden Aufgaben an-
geben. Von der Ausschreibung einer Professur kann ab-
gesehen werden, wenn eine Professorin oder ein Profes-
sor in einem Beamtenverhältnis auf Zeit oder einem 
befristeten Beschäftigungsverhältnis auf eine Professur 
in einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder einem 
unbefristeten Beschäftigungsverhältnis berufen werden 
soll; von einer Ausschreibung kann in begründeten Fäl-
len auch dann abgesehen werden, wenn eine Juniorpro-
fessorin oder ein Juniorprofessor auf eine Professur in 
einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder einem un-
befristeten Beschäftigungsverhältnis berufen werden 
soll. Darüber hinaus kann in Ausnahmefällen auf die 
Ausschreibung einer Professur verzichtet werden, wenn 
durch das Angebot dieser Stelle die Abwanderung einer 
Professorin oder eines Professors verhindert werden 
kann. Dies setzt voraus, dass ein mindestens gleichwerti-
ger Ruf einer anderen Hochschule vorliegt. Von einer 
Ausschreibung kann in Ausnahmefällen auch abgesehen 
werden, wenn für die Besetzung der Professur eine in be-
sonderer Weise qualifi zierte Persönlichkeit zur Verfügung 
steht, deren Gewinnung im Hinblick auf die Stärkung 
der Qualität und Profi lbildung im besonderen Interesse 
der Hochschule liegt. Die Entscheidung über den Ver-
zicht auf die Ausschreibung nach Satz  3, 4 und 6 trifft 
das Rektorat auf Vorschlag des Fachbereichs und nach 
Anhörung der Gleichstellungsbeauftragten; im Falle des 
Satzes 6 bedarf die Entscheidung zusätzlich des Einver-

nehmens des Hochschulrats. In den Fällen der Wiederbe-
setzung entscheidet das Rektorat nach Anhörung der be-
troffenen Fachbereiche, ob die Aufgabenumschreibung 
der Stelle geändert, die Stelle einem anderen Fachbe-
reich zugewiesen oder nicht wieder besetzt werden soll.

(2) Der Fachbereich hat der Rektorin oder dem Rektor 
seinen Berufungsvorschlag zum frühestmöglichen Zeit-
punkt, spätestens innerhalb der in § 37 Absatz 1 Satz 3 
genannten Fristen, vorzulegen. Wird eine Stelle frei, weil 
die Inhaberin oder der Inhaber die Altersgrenze erreicht, 
soll der Berufungsvorschlag spätestens sechs Monate vor 
diesem Zeitpunkt vorgelegt werden.

(3) Der Berufungsvorschlag zur Besetzung einer Profes-
sur soll drei Einzelvorschläge in bestimmter Reihenfolge 
enthalten und muss diese insbesondere im Hinblick auf 
die von der Stelleninhaberin oder dem Stelleninhaber zu 
erfüllenden Lehr- und Forschungsaufgaben ausreichend 
begründen. Dem Berufungsvorschlag sollen zwei verglei-
chende Gutachten auswärtiger Professorinnen oder Pro-
fessoren beigefügt werden.

(4) Das Verfahren zur Vorbereitung der Berufungsvor-
schläge zur Besetzung einer Professur einschließlich der 
Hinzuziehung auswärtiger Sachverständiger sowie das 
Verfahren zur Berufung der Juniorprofessorinnen und 
Juniorprofessoren regelt die vom Senat zu erlassende Be-
rufungsordnung; die Schwerbehindertenvertretung ist zu 
beteiligen. Die Berufungsordnung soll hierbei zur Quali-
tätssicherung nach Satz 1 insbesondere Regelungen über 
Verfahrensfristen, über die Art und Weise der Ausschrei-
bung, über die Funktion der oder des Berufungsbeauf-
tragten, über die Zusammensetzung der Berufungskom-
missionen einschließlich auswärtiger Gutachterinnen 
und Gutachter, über die Entscheidungskriterien ein-
schließlich der Leistungsbewertung in den Bereichen 
Lehre und Forschung sowie über den vertraulichen Um-
gang mit Bewerbungsunterlagen treffen. Der Berufungs-
kommission sollen möglichst auswärtige Mitglieder an-
gehören. Die Rektorin oder der Rektor kann der 
Berufungskommission Vorschläge unterbreiten. Die Be-
rufung von Nichtbewerberinnen und -bewerbern ist zu-
lässig.

(5) Die Bewerberin oder der Bewerber hat kein Recht 
auf Einsicht in die Akten des Berufungsverfahrens, so-
weit sie Gutachten über die fachliche Eignung enthalten 
oder wiedergeben.

§ 39
Dienstrechtliche Stellung der Hochschullehrerinnen 

und Hochschullehrer

(1) Professorinnen und Professoren können, Professorin-
nen und Professoren, die auch in der Krankenversorgung 
tätig sind, sollen in einem privatrechtlichen Dienstver-
hältnis beschäftigt werden. In diesem Falle gelten § 122 
Absatz 2, § 123 Absatz 2 und 3, § 124 Absatz 1 Satz 1 bis 
3, Absatz 2 bis 4 sowie § 126 des Landesbeamtengesetzes 
und die Vorschriften über den Sonderurlaub entspre-
chend.

(2) Die Hochschule kann übergangsweise bis zur Beset-
zung der Stelle für eine Professorin oder einen Professor 
eine Vertreterin oder einen Vertreter, die oder der die Ein-
stellungsvoraussetzungen einer Professorin oder eines 
Professors nach §  36 erfüllt, mit der Wahrnehmung der 
Aufgaben aus der Stelle beauftragen. Die Professurver-
tretung ist ein öffentlich-rechtliches Rechtsverhältnis ei-
gener Art; sie begründet kein Dienstverhältnis.

(3) Professorinnen und Professoren können im Zusam-
menhang mit dem Hauptamt stehende Lehrtätigkeiten 
im Bereich der Weiterbildung als Tätigkeit im Nebenamt 
übertragen werden, wenn die entsprechende Lehrtätig-
keit der Professorin oder des Professors nicht auf ihre 
oder seine Lehrverpfl ichtung angerechnet wird. Die 
Hochschulen setzen die Höhe der Vergütung für Lehrauf-
gaben nach Satz 1 im Rahmen der erzielten Einnahmen 
aus Gebühren und privatrechtlichen Entgelten fest.

(4) Wird eine Professorin oder ein Professor zur Ärztli-
chen Direktorin oder zum Ärztlichen Direktor eines Uni-
versitätsklinikums bestellt, so ist sie oder er mit dem 
Tage der Aufnahme der Tätigkeit als Ärztliche Direkto-
rin oder Ärztlicher Direktor aus dem Amt als Professorin 
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oder Professor beurlaubt. Die Mitgliedschaftsrechte mit 
Ausnahme des Wahlrechts bestehen fort. Die Berechti-
gung zur Forschung und Lehre bleibt unberührt.

(5) Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren werden 
für die Dauer von drei Jahren zu Beamtinnen oder Be-
amten auf Zeit ernannt. Das Beamtenverhältnis der Ju-
niorprofessorin oder des Juniorprofessors soll mit ihrer 
oder seiner Zustimmung im Laufe des dritten Jahres um 
weitere drei Jahre verlängert werden, wenn sie oder er 
sich als Hochschullehrerin oder Hochschullehrer be-
währt hat; anderenfalls kann das Beamtenverhältnis mit 
Zustimmung der Juniorprofessorin oder des Juniorpro-
fessors um bis zu ein Jahr verlängert werden. Im Laufe 
des sechsten Jahres kann das Beamtenverhältnis der Ju-
niorprofessorin oder des Juniorprofessors mit ihrer oder 
seiner Zustimmung um ein Jahr verlängert werden, wenn 
sie oder er sich als Hochschullehrerin oder als Hoch-
schullehrer bewährt hat. Juniorprofessorinnen und Juni-
orprofessoren können auch in einem privatrechtlichen 
Dienstverhältnis beschäftigt werden. In diesem Falle gel-
ten Sätze 1 bis 3 sowie §  122 Absatz  2, §  125 Absatz  1 
Satz 2 und 3 und Absatz 2, § 126 des Landesbeamtenge-
setzes und die Vorschriften über den Sonderurlaub ent-
sprechend.

(6) Personen mit der Qualifi kation einer Professorin oder 
eines Professors nach §  36 können nebenberufl ich als 
Professorinnen oder Professoren in einem privatrechtli-
chen Beschäftigungsverhältnis eingestellt werden. Auf 
sie fi nden die für die Einstellung, die Dienstaufgaben 
und die sonstigen für hauptberufl iche Professorinnen 
und Professoren geltenden Regelungen Anwendung. Eine 
Nebenberufl ichkeit liegt nur vor, wenn der Professorin 
oder dem Professor weniger als die Hälfte der regelmäßi-
gen Dienstaufgaben einer vollbeschäftigten Professorin 
oder eines vollbeschäftigten Professors übertragen wird. 
Die Einstellung ist nicht zulässig, wenn die Professorin 
oder der Professor bereits hauptberufl ich an einer Hoch-
schule tätig ist. Die für die Teilzeitbeschäftigung allge-
mein geltenden Vorschriften bleiben unberührt.

(7) Das Ministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen 
mit dem Finanzministerium und dem für Inneres zustän-
digen Ministerium durch Rechtsverordnung Regelungen 
hinsichtlich einer Altersgrenze für die Einstellung oder 
Übernahme von Hochschullehrerinnen oder Hochschul-
lehrern in ein Beamtenverhältnis zu treffen.

§ 40 
Freistellung und Beurlaubung

(1) Die Hochschule kann Professorinnen und Professo-
ren von ihren Aufgaben in der Lehre und der Verwaltung 
zugunsten der Dienstaufgaben in der Forschung oder in 
der Durchführung künstlerischer Entwicklungsvorhaben 
freistellen, wenn die ordnungsgemäße Vertretung des Fa-
ches in der Lehre während dieser Zeit gewährleistet ist. 
Der Hochschule sollen keine zusätzlichen Kosten aus der 
Freistellung entstehen.

(2) Die Hochschule kann Professorinnen und Professo-
ren für die Anwendung und Erprobung künstlerischer 
oder wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden in 
der berufl ichen Praxis sowie zur Gewinnung oder Erhal-
tung berufspraktischer Erfahrungen außerhalb der 
Hochschule beurlauben; Absatz  1 gilt im Übrigen ent-
sprechend.

Kapitel 3 
Das sonstige Hochschulpersonal

§ 41 
Außerplanmäßige Professorinnen und 

Professoren, Honorarprofessorinnen und Honorar-
professoren

(1) Die Bezeichnung „außerplanmäßige Professorin“ 
oder „außerplanmäßiger Professor“ kann von Universi-
täten an Personen verliehen werden, die die Einstel-
lungsvoraussetzungen einer Professorin oder eines Pro-
fessors nach §  36 erfüllen und in Forschung und Lehre 
hervorragende Leistungen erbringen.

(2) Die Bezeichnung „Honorarprofessorin“ oder „Hono-
rarprofessor“ kann Personen verliehen werden, die auf 

einem an der Hochschule vertretenen Fachgebiet hervor-
ragende Leistungen in der berufl ichen Praxis bei der An-
wendung oder Entwicklung wissenschaftlicher Erkennt-
nisse und Methoden oder hervorragende Leistungen in 
Forschung, Kunst und Lehre, künstlerischen Entwick-
lungsvorhaben und Kunstausübung erbringen, die den 
Anforderungen für hauptberufl iche Professorinnen und 
Professoren entsprechen.

(3) Die Bezeichnungen werden von der Hochschule ver-
liehen. Die Verleihung setzt eine in der Regel fünfjährige 
erfolgreiche selbständige Lehrtätigkeit voraus, die durch 
ein Gutachten nachzuweisen ist. Im Falle des Absatzes 1 
beginnt die Frist erst, wenn die Einstellungsvorausset-
zungen einer Professorin oder eines Professors nach § 36 
vorliegen. Die Bezeichnungen begründen weder ein 
Dienstverhältnis noch den Anspruch auf Übertragung 
eines Amtes. Außerplanmäßige Professorinnen und Pro-
fessoren sowie Honorarprofessorinnen und Honorarpro-
fessoren sind befugt, die Bezeichnung „Professorin“ oder 
„Professor“ zu führen.

(4) Das Recht zur Führung der Bezeichnungen ruht, 
wenn die oder der Berechtigte die Bezeichnung „Profes-
sorin“ oder „Professor“ aus einem sonstigen Grund füh-
ren kann. Rücknahme und Widerruf der Bezeichnungen 
regelt die Hochschule.

§ 42 
Lehrkräfte für besondere Aufgaben

(1) Lehrkräfte für besondere Aufgaben werden aus-
schließlich oder überwiegend mit Aufgaben in der Lehre 
beschäftigt; ihnen obliegt die Vermittlung von Fähigkei-
ten und Kenntnissen, die nicht die Einstellungsvoraus-
setzungen für Hochschullehrerinnen und Hochschulleh-
rer erfordert. Ihnen können darüber hinaus durch die 
Dekanin oder den Dekan andere Dienstleistungen über-
tragen werden. Die für diese Aufgaben an die Hoch-
schule abgeordneten Beamtinnen und Beamten, Richte-
rinnen und Richter und anderen Angehörigen des 
öffentlichen Dienstes sind Lehrkräfte für besondere Auf-
gaben. § 39 Absatz 3 gilt entsprechend.

(2) Im Übrigen gilt §  44 Absatz  2 und 3 entsprechend. 
Lehrkräften für besondere Aufgaben, denen nach Maß-
gabe des §  44 Absatz  2 Satz  2 Lehraufgaben zur selb-
ständigen Wahrnehmung übertragen worden sind, kann 
vom Fachbereichsrat die akademische Bezeichnung 
„Lecturer“ verliehen werden.

§ 43 
Lehrbeauftragte

Lehraufträge können für einen durch hauptberufl iche 
Kräfte nicht gedeckten Lehrbedarf erteilt werden. Die 
Lehrbeauftragten nehmen ihre Lehraufgaben selbstän-
dig wahr. Der Lehrauftrag ist ein öffentlich-rechtliches 
Rechtsverhältnis eigener Art; er begründet kein Dienst-
verhältnis.

§ 44
Wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter an Universitäten

(1) Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
an Universitäten sind die den Fachbereichen, den wis-
senschaftlichen Einrichtungen oder den Betriebseinhei-
ten der Universitäten zugeordneten Beamtinnen, Beam-
ten, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, denen nach 
Maßgabe ihres Dienstverhältnisses wissenschaftliche 
Dienstleistungen in Forschung, Lehre und Krankenver-
sorgung obliegen. Soweit die wissenschaftlichen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter an Universitäten dem Auf-
gabenbereich einer Professorin oder eines Professors 
zugewiesen sind, ist diese oder dieser weisungsbefugt. Zu 
den Dienstleistungen gehört auch die Tätigkeit in der 
Verwaltung der wissenschaftlichen Einrichtungen oder 
Betriebseinheiten, in der Studien- und Prüfungsorgani-
sation, der Studienberatung und in anderen Aufgaben 
der Hochschule. Die wissenschaftlichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter an Universitäten haben als Dienst-
leistung die Aufgabe, Studierenden Fachwissen und 
praktische Fertigkeiten zu vermitteln und sie in der An-
wendung wissenschaftlicher Methoden zu unterweisen, 
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soweit dies zur Gewährleistung des Lehrangebots erfor-
derlich ist. Ihnen soll ausreichend Gelegenheit zum Er-
werb weiterer didaktischer und sonstiger Qualifi katio-
nen gegeben werden. Der Fachbereichsrat kann im 
Benehmen mit den fachlich zuständigen Professorinnen 
und Professoren wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern an Universitäten auf deren Antrag be-
stimmte Forschungsaufgaben zur selbständigen Erledi-
gung übertragen.

(2) Lehraufgaben der wissenschaftlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter an Universitäten gemäß Ab-
satz 1 sind nach Gegenstand und Inhalt mit den für das 
Fach zuständigen Professorinnen und Professoren ab-
zustimmen und stehen unbeschadet des Rechts auf Äu-
ßerung der eigenen Lehrmeinung unter der fachlichen 
Verantwortung einer Professorin oder eines Professors. 
Lehraufgaben dürfen wissenschaftlichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern an Universitäten zur selbständi-
gen Wahrnehmung in begründeten Fällen durch den 
Fachbereichsrat im Benehmen mit den fachlich zustän-
digen Professorinnen und Professoren übertragen wer-
den; sie gelten als Erfüllung der Lehrverpfl ichtung. § 39 
Absatz  3 gilt entsprechend. Wissenschaftlichen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern, denen nach Maßgabe des 
Satzes 2 Lehraufgaben zur selbständigen Wahrneh-
mung übertragen worden sind, kann vom Fachbereichs-
rat die akademische Bezeichnung „Lecturer“ verliehen 
werden.

(3) Die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter an Universitäten können im Beamtenverhältnis 
oder im privatrechtlichen Dienstverhältnis beschäftigt 
werden. Wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern an Universitäten soll im Rahmen ihrer Dienst-
aufgaben auch angemessen Gelegenheit zur Vorbereitung 
auf eine weitere wissenschaftliche Qualifi kation gegeben 
werden, wenn sie befristet beschäftigt sind.

(4) Einstellungsvoraussetzungen für wissenschaftliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Universitäten sind 
neben den allgemeinen dienstrechtlichen Voraussetzun-
gen bei der Einstellung in das Beamtenverhältnis auf 
Probe oder auf Lebenszeit oder in ein unbefristetes pri-
vatrechtliches Dienstverhältnis ein den Anforderungen 
der dienstlichen Aufgaben entsprechendes abgeschlosse-
nes Hochschulstudium in einem Studiengang mit einer 
generellen Regelstudienzeit von mindestens sechs Se-
mestern und, soweit die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter nicht in Betriebseinheiten tätig werden, die Promo-
tion oder ausnahmsweise eine gleichwertige 
wissenschaftliche Leistung; unter Berücksichtigung der 
Anforderungen der Stelle kann eine zweite Staatsprü-
fung an die Stelle der Promotion treten oder ausnahms-
weise auf die Promotion verzichtet werden; in künstleri-
schen Fächern wird eine Promotion nicht vorausgesetzt. 
Das Laufbahnrecht bleibt unberührt.

(5) Wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
denen Aufgaben übertragen werden, die auch der Vorbe-
reitung einer Promotion förderlich sind, werden in einem 
befristeten privatrechtlichen Dienstverhältnis beschäf-
tigt. Ihre Einstellung setzt neben den allgemeinen 
dienstrechtlichen Voraussetzungen ein den Anforderun-
gen der dienstlichen Aufgaben entsprechendes abge-
schlossenes Hochschulstudium in einem Studiengang 
mit einer generellen Regelstudienzeit von mindestens 
sechs Semestern voraus.

(6) Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
denen Aufgaben übertragen werden, die auch der Er-
bringung zusätzlicher wissenschaftlicher Leistungen för-
derlich sind, können in ein Beamtenverhältnis auf Zeit 
als Akademische Rätin oder Akademischer Rat oder als 
Akademische Oberrätin oder Akademischer Oberrat be-
rufen werden oder in einem befristeten privatrechtlichen 
Dienstverhältnis beschäftigt werden.

(7) Zur Akademischen Rätin oder zum Akademischen 
Rat im Beamtenverhältnis auf Zeit kann ernannt wer-
den, wer die Voraussetzungen des § 66 b der Laufbahn-
verordnung, mit Ausnahme von dessen Absatz  1 Num-
mer  3, erfüllt. Zur Akademischen Oberrätin oder zum 
Akademischen Oberrat im Beamtenverhältnis auf Zeit 
kann ernannt werden, wer die Einstellungsvoraussetzun-
gen für Professorinnen und Professoren an Universitäten 
nachweist.

(8) Die Akademischen Rätinnen und die Akademischen 
Räte im Beamtenverhältnis auf Zeit werden für die 
Dauer von drei, die Akademischen Oberrätinnen und 
Akademischen Oberräte im Beamtenverhältnis auf Zeit 
für die Dauer von bis zu vier Jahren ernannt. Das Beam-
tenverhältnis eines Akademischen Rats oder einer Aka-
demischen Rätin auf Zeit kann um weitere drei Jahre 
verlängert werden. § 123 Absatz 2 Satz 3 bis 8 des Lan-
desbeamtengesetzes gelten entsprechend. Eine Akademi-
sche Rätin oder ein Akademischer Rat im Beamtenver-
hältnis auf Zeit kann nach Ablauf der Amtszeit zur 
Akademischen Oberrätin oder zum Akademischen Ober-
rat im Beamtenverhältnis auf Zeit ernannt werden. Eine 
erneute Ernennung zur Akademischen Rätin, zum Aka-
demischen Rat, zur Akademischen Oberrätin oder zum 
Akademischen Oberrat im Beamtenverhältnis auf Zeit 
ist ausgeschlossen. Mit Ablauf der Amtszeit ist die Be-
amtin oder der Beamte entlassen, § 31 Absatz 3 des Lan-
desbeamtengesetzes fi ndet keine Anwendung. Die Vor-
schriften über die Laufbahnen, den einstweiligen 
Ruhestand und die Probezeit sind nicht anwendbar.

(9) Für die Beschäftigung als wissenschaftliche Mitar-
beiterin oder als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Sinne 
des Absatzes 6 in einem privatrechtlichen Dienstverhält-
nis gelten Absatz 7 und Absatz 8 entsprechend. Darüber 
hinaus gelten § 122 Absatz 2, § 126 Absatz 2 und 3 des 
Landesbeamtengesetzes und die Vorschriften über den 
Sonderurlaub entsprechend.

(10) Soweit künstlerische Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter an Universitäten beschäftigt werden, gelten die 
Absätze 1 bis 9 sinngemäß.

§ 45 

Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter an Fachhochschulen

(1) Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
an Fachhochschulen sind die den Fachbereichen, wissen-
schaftlichen Einrichtungen oder Betriebseinheiten der 
Fachhochschulen zugeordneten Bediensteten, denen 
nach Maßgabe ihres Dienstverhältnisses wissenschaftli-
che Dienstleistungen in der Lehre und in Forschungs- 
und Entwicklungsvorhaben obliegen.

(2) Die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter an Fachhochschulen haben als Dienstleistung die 
Aufgabe, die Studierenden zu betreuen und anzuleiten, 
insbesondere im Rahmen von Projekten, Praktika und 
praktischen Übungen fachliche Kenntnisse und Fertig-
keiten zu vermitteln. Ihnen können darüber hinaus 
Dienstleistungen in der wissenschaftlichen Lehre über-
tragen werden; im Falle der Übertragung gilt §  44 Ab-
satz 2 Satz 1 bis 3 entsprechend. Ihnen soll ausreichend 
Gelegenheit zum Erwerb weiterer didaktischer und 
sonstiger Qualifi kationen gegeben werden. Zu ihren 
Dienstleistungen gehört auch die Tätigkeit in der Verwal-
tung der wissenschaftlichen Einrichtungen oder Be-
triebseinheiten einschließlich der Betreuung der Ausstat-
tung. Soweit die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen 
oder Mitarbeiter an Fachhochschulen dem Aufgabenbe-
reich einer Professorin oder eines Professors zugewiesen 
sind, ist diese oder dieser weisungsbefugt.

(3) Einstellungsvoraussetzung für die wissenschaftlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Fachhochschulen 
ist ein den vorgesehenen Aufgaben entsprechender Ab-
schluss eines Hochschulstudiums. Soweit es den Anfor-
derungen der Stelle entspricht, können weitere Voraus-
setzungen, insbesondere Erfahrungen in einer 
berufl ichen Tätigkeit außerhalb der Hochschule gefor-
dert werden.

(4) Ein Teil der Stellen für wissenschaftliche Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter an Fachhochschulen kann für be-
fristete Beschäftigungsverhältnisse gemäß §§ 1 bis 3 des 
Wissenschaftszeitvertragsgesetzes eingerichtet werden, 
insbesondere zum Zwecke der Weiterbildung sowie zur 
Mitarbeit in Forschungs- und Entwicklungsvorhaben.

(5) Im Übrigen richten sich die Aufgaben, die Einstel-
lungsvoraussetzungen und die dienstrechtliche Stellung 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach den allge-
meinen dienstrechtlichen Vorschriften.
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§ 46 

Wissenschaftliche und künstlerische Hilfskräfte

(1) Die wissenschaftlichen Hilfskräfte erfüllen in den 
Fachbereichen, den wissenschaftlichen Einrichtungen 
oder Betriebseinheiten Dienstleistungen in Forschung 
und Lehre sowie hiermit zusammenhängende Verwal-
tungstätigkeiten unter der Verantwortung einer Hoch-
schullehrerin oder eines Hochschullehrers, einer ande-
ren Person mit selbständigen Lehraufgaben oder einer 
wissenschaftlichen Mitarbeiterin oder eines wissen-
schaftlichen Mitarbeiters. Ihnen kann die Aufgabe 
übertragen werden, als Tutorin oder Tutor Studierende 
und studentische Arbeitsgruppen in ihrem Studium zu 
unterstützen.

(2) Die Bestellung als wissenschaftliche Hilfskraft er-
folgt im Einvernehmen mit der Person, unter deren Ver-
antwortung sie steht. Sie wird mit weniger als der Hälfte 
der regelmäßigen Arbeitszeit des öffentlichen Dienstes 
beschäftigt.

(3) Soweit künstlerische Hilfskräfte an den Hochschulen 
beschäftigt werden, gelten die Absätze 1 und 2 sinnge-
mäß.

§ 46a

Vertretung der Belange studentischer Hilfskräfte

(1) Die Studierenden bestimmen durch Wahl auf der 
Grundlage eines Vorschlags der Studierendenschaft eine 
Stelle, die nach Maßgabe des Absatzes 2 als Beauftragte 
für die studentischen Hilfskräfte die Belange von wis-
senschaftlichen oder künstlerischen Hilfskräften nach 
§ 46 wahrnimmt, die über kein für ihre Hilfskrafttätig-
keit fachlich einschlägiges abgeschlossenes Hochschul-
studium verfügen. Die Stelle besteht aus mindestens 
einer Person; die Mitglieder der Stelle müssen Studie-
rende sein. Die Grundordnung regelt die Anzahl der 
Mitglieder der Stelle, ihre Bestellung und Amtszeit 
sowie das Nähere zur Wählbarkeit und zur Wahl. Die 
Grundordnung kann vorsehen, dass die Mitglieder der 
Stelle, sofern sie in einem Dienst- oder Beschäftigungs-
verhältnis zur Hochschule stehen, in einem angemesse-
nen Umfang von ihrer dienstlichen Tätigkeit freigestellt 
werden.

(2) Die Stelle überwacht die Beachtung geltenden 
Rechts bei der Auswahl und Beschäftigung von studenti-
schen Hilfskräften und wirkt auf eine angemessene Ge-
staltung ihrer Arbeitsbedingungen hin. Sie behandelt 
Beschwerden von Betroffenen. Beanstandet die Stelle 
eine Maßnahme, hat die Beanstandung aufschiebende 
Wirkung. Wird keine Abhilfe geschaffen, ist das Rektorat 
zu beteiligen.

(3) Im Rahmen der Aufgaben nach Absatz  2 sind das 
Rektorat, die Leitung von wissenschaftlichen Einrich-
tungen und von Betriebseinheiten sowie die Fachbe-
reichsleitung der Stelle gegenüber auskunftspfl ichtig.

§ 47

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in Technik und Verwaltung

(1) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik und 
Verwaltung sind die in der Hochschulverwaltung, den 
Fachbereichen, den wissenschaftlichen oder künstleri-
schen Einrichtungen oder den Betriebseinheiten tätigen 
Beamtinnen und Beamten oder Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, denen andere als wissenschaftliche 
Dienstleistungen obliegen.

(2) Die Einstellungsvoraussetzungen und die dienst-
rechtliche Stellung der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter in Technik und Verwaltung bestimmen sich nach den 
allgemeinen dienstrechtlichen Vorschriften.

Teil 5
Studierende und Studierendenschaft

Kapitel 1 
Zugang und Einschreibung

§ 48 
Einschreibung

(1) Eine Studienbewerberin oder ein Studienbewerber 
wird für einen oder mehrere Studiengänge eingeschrie-
ben, wenn sie oder er die hierfür erforderliche Qualifi ka-
tion und die sonstigen Zugangsvoraussetzungen nach-
weist und kein Einschreibungshindernis vorliegt. Die 
Einschreibung wird in der Einschreibungsordnung gere-
gelt. Darin trifft die Hochschule auch Bestimmungen 
über Art, Umfang und Behandlung der zu erhebenden 
und zu verarbeitenden personenbezogenen Daten, die 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben und insbesondere für einen 
mit maschinellen Verfahren und Datenträgern unter-
stützten Studierendenausweis erforderlich sind; sie un-
terrichtet die Studierenden über die Einsatzmöglichkei-
ten des Studierendenausweises. Minderjährige erlangen 
mit der Einschreibung die Befugnis, im Rahmen ihres 
Studiums alle verwaltungsrechtlichen Handlungen vor-
zunehmen; dies gilt auch für die Nutzung von Medien 
und Angeboten der Hochschule nach § 3.

(2) Eine Studienbewerberin oder ein Studienbewerber 
kann für mehrere Studiengänge, für die eine Zulassungs-
beschränkung mit Auswahlverfahren besteht, durch das 
Studienbewerberinnen und Studienbewerber vom Erst-
studium ausgeschlossen werden, nur eingeschrieben wer-
den, wenn dies wegen einer für den berufsqualifi zieren-
den Abschluss vorgeschriebenen Studiengangkombina-
tion erforderlich ist.

(3) Ist der von der Studienbewerberin oder dem Studi-
enbewerber gewählte Studiengang oder sind die gewähl-
ten Studiengänge mehreren Fachbereichen zugeordnet, 
so hat die Studienbewerberin oder der Studienbewerber 
bei der Einschreibung den Fachbereich zu wählen, dem 
sie oder er angehören will. Wird zwischen Hochschulen 
ein gemeinsamer Studiengang im Sinne des §  77 Ab-
satz 1 Satz 3 vereinbart, so werden die Studienbewerbe-
rinnen und Studienbewerber entsprechend der Vereinba-
rung nach § 77 Absatz 1 Satz 3 eingeschrieben.

(4) Die Einschreibung kann befristet werden, wenn der 
gewählte Studiengang an der Hochschule nur teilweise 
angeboten wird. Entsprechendes gilt, wenn der gewählte 
Studiengang Zulassungsbeschränkungen unterliegt und 
für einen Teil dieses Studiengangs eine höhere Ausbil-
dungskapazität als für einen späteren Teil besteht.

(5) Eine Studierende oder ein Studierender, die oder der 
nach Ablauf eines Semesters das Studium in demselben 
Studiengang fortsetzen will, hat sich innerhalb der vor-
geschriebenen Fristen bei der Hochschule zurückzumel-
den. Auf Antrag können Studierende aus wichtigem 
Grund vom Studium beurlaubt werden; die Einschrei-
bungsordnung kann das Nähere regeln. Beurlaubte Stu-
dierende sind an der Hochschule, an der sie eingeschrie-
ben oder als Zweithörerin oder Zweithörer im Sinne des 
§ 52 Absatz 2 zugelassen sind, nicht berechtigt, Studien- 
und Prüfungsleistungen zu erbringen, Teilnahmevoraus-
setzungen im Sinne des §  64 Absatz  2 Nummer  2 oder 
Leistungspunkte zu erwerben oder Prüfungen abzulegen. 
Satz 3 gilt nicht für die Wiederholung von nicht bestan-
denen Prüfungen und für Teilnahmevoraussetzungen, die 
Folge eines Auslands- oder Praxissemesters selbst sind, 
für das beurlaubt worden ist. Satz  3 gilt auch nicht, 
wenn die Beurlaubung aufgrund der Pfl ege und Erzie-
hung von Kindern im Sinne des §  25 Absatz  5 Bun-
desausbildungsförderungsgesetz sowie aufgrund der 
Pfl ege der Ehegattin oder des Ehegatten, der eingetra-
genen Lebenspartnerin oder des eingetragenen Le-
benspartners oder eines in gerader Linie Verwandten 
oder im ersten Grad Verschwägerten erfolgt.

(6) Schülerinnen oder Schüler, die nach dem einver-
nehmlichen Urteil von Schule und Hochschule besondere 
Begabungen aufweisen, können im Einzelfall als Jung-
studierende außerhalb der Einschreibungsordnung zu 
Lehrveranstaltungen und Prüfungen zugelassen werden. 
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Ihre Studien- und Prüfungsleistungen werden auf An-
trag bei einem späteren Studium angerechnet.

(7) Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einer Vorbe-
reitung nach §  66 Absatz  6 können während ihrer Teil-
nahme an der Vorbereitung und der Prüfung nach Maß-
gabe der Einschreibungsordnung als Studierende 
eingeschrieben werden; sie nehmen an Wahlen nicht teil.

(8) Die Hochschule kann in ihrer Einschreibungsord-
nung vorsehen, dass eine Studienbewerberin oder ein 
Studienbewerber auf Antrag in Teilzeit in einen teilzeit-
geeigneten Studiengang im Sinne des § 62a Absatz 2 ein-
geschrieben werden kann. Studierende in Teilzeit besit-
zen die Rechte und Pfl ichten eines in Vollzeit 
Studierenden; § 62a Absatz 4 bleibt unberührt. Die Ein-
schreibungsordnung kann regeln, dass die in Teilzeit 
Studierenden an einer auf das Studium in Teilzeit ausge-
richteten Studienberatung teilnehmen müssen.

(9) Zur Verbesserung des Studienerfolgs und des Über-
gangs zwischen Schule und Hochschule kann die Hoch-
schule in der Einschreibungsordnung bestimmen, dass 
Studienbewerberinnen und Studienbewerber vor der 
Einschreibung an einem Testverfahren teilnehmen müs-
sen, in dem ihre Eignung für den gewählten Studiengang 
getestet wird.

(10) Studienbewerberinnen und Studienbewerber, die 
einen Sprachkurs für den Hochschulzugang besuchen 
wollen, um den Nachweis nach § 49 Absatz 10 zu erbrin-
gen, oder die eine Vorbereitung der Hochschule auf die 
Prüfung zur Feststellung der sprachlichen, fachlichen 
und methodischen Voraussetzungen für ein Studium 
(Feststellungsprüfung) besuchen wollen, können bis zum 
Bestehen oder endgültigen Nichtbestehen der jeweiligen 
Prüfung als Studierende eingeschrieben werden. Dies 
gilt auch für Studienbewerberinnen und Studienbewer-
ber, die Ergänzungskurse im Sinne des §  49 Absatzes 5 
Satz 4 besuchen wollen. Mit dem Bestehen der Sprach- 
oder Feststellungsprüfung wird kein Anspruch auf Ein-
schreibung in den Studiengang erworben. Die Hoch-
schule kann Lehrveranstaltungen nach Satz  1 auch auf 
privatrechtlicher Grundlage anbieten und hierfür Ent-
gelte erheben oder zur Durchführung der Lehrveranstal-
tungen mit Bildungseinrichtungen außerhalb des Hoch-
schulbereichs in privatrechtlicher Form zusammenarbei-
ten. Die Feststellungsprüfung kann der Hochschule nach 
Maßgabe der von dem für das Schulwesen zuständigen 
Ministerium zu erlassenden Prüfungsordnung übertra-
gen werden.

§ 49
Zugang zum Hochschulstudium

(1) Zugang zum Studium an Universitäten und Fach-
hochschulen hat, wer die allgemeine Hochschulreife oder 
die fachgebundene Hochschulreife nachweist; die allge-
meine Hochschulreife berechtigt dabei uneingeschränkt 
zum Studium, die fachgebundene Hochschulreife nur 
zum Studium der im Zeugnis ausgewiesenen Studien-
gänge. Die Fachhochschulreife berechtigt zum Studium 
an Fachhochschulen. Zur Verbesserung der Chancen-
gleichheit im Zugang zum Studium an Universitäten 
kann das Ministerium im Einvernehmen mit dem für das 
Schulwesen zuständigen Ministerium durch Rechtsver-
ordnung regeln, dass und nach welchen Maßgaben die 
Fachhochschulreife auch zum Studium an Universitäten 
berechtigt.

(2) Das für das Schulwesen zuständige Ministerium re-
gelt im Einvernehmen mit dem Ministerium durch 
Rechtsverordnung die Feststellung der Gleichwertigkeit 
von schulisch erlangten Vorbildungsnachweisen mit den 
Zugangsvoraussetzungen nach Absatz 1.

(3) Das Ministerium regelt im Einvernehmen mit dem 
für das Schulwesen zuständigen Ministerium durch 
Rechtsverordnung die Feststellung der Gleichwertigkeit 
von hochschulisch erlangten Vorbildungsnachweisen mit 
den Zugangsvoraussetzungen nach Absatz 1.

(4) Das Ministerium regelt im Einvernehmen mit dem 
für das Schulwesen zuständigen Ministerium durch 
Rechtsverordnung den Zugang zu einem Hochschulstu-
dium auf Grund einer berufl ichen Vorbildung.

(5) Nach Maßgabe von Hochschulordnungen hat Zugang 
zu einem Hochschulstudium, wer nicht über die Zu-
gangsvoraussetzungen nach den Absätzen 1 bis 4 ver-
fügt, aber nach dem erfolgreichen Besuch einer Bil-
dungseinrichtung im Ausland dort zum Studium 
berechtigt ist, und zusätzlich die Zugangsprüfung einer 
Hochschule bestanden hat. Durch die Zugangsprüfung 
wird festgestellt, ob die fachliche Eignung und die me-
thodischen Fähigkeiten für das Studium eines Studien-
ganges oder für das Studium bestimmter fachlich ver-
wandter Studiengänge bestehen. Die Hochschulen 
dürfen sich wegen der Zugangsprüfung der Unterstüt-
zung durch Dritte bedienen. Die Hochschulen können 
für Personen, die die Zugangsprüfung bestanden haben, 
Ergänzungskurse anbieten. Das Nähere regelt das Minis-
terium im Benehmen mit dem für das Schulwesen zu-
ständigen Ministerium durch Rechtsverordnung.

(6) Zugang zu einem Studiengang, der mit einem Mas-
tergrad abgeschlossen wird, hat, wer einen ersten berufs-
qualifi zierenden Abschluss nachweist, auf dem der Mas-
terstudiengang aufbaut. Abschlüsse von akkreditierten 
Bachelorausbildungsgängen an Berufsakademien sind 
Bachelorabschlüssen von Hochschulen gleichgestellt. Die 
Prüfungsordnungen können bestimmen, dass für einen 
Studiengang nach Satz  1 ein vorangegangener qualifi -
zierter Abschluss nachzuweisen ist. Die Hochschule kann 
das Studium bereits vor dem Erwerb der Zugangsvor-
aussetzungen nach den Sätzen 1 bis 3 eröffnen, wenn sie 
die Eignung insbesondere anhand einer nach den bislang 
vorliegenden Prüfungsleistungen ermittelten Durch-
schnittsnote feststellt und das Fehlen der Zugangsvor-
aussetzungen von der Studierenden oder dem Studieren-
den nicht zu vertreten ist. Die Einschreibung erlischt, 
wenn der Nachweis über die Erfüllung der Zugangsvor-
aussetzungen nicht bis zu einer von der Hochschule fest-
gesetzten Frist eingereicht wird; die Frist darf die Dauer 
von sechs Monaten, gerechnet ab dem Zeitpunkt der Ein-
schreibung, nicht überschreiten.

(7) Die Prüfungsordnungen können bestimmen, dass 
neben den Zugangsvoraussetzungen nach den Absätzen 
1 bis 6 eine studiengangbezogene besondere Vorbildung, 
künstlerische oder sonstige Eignung oder praktische Tä-
tigkeit nachzuweisen ist.

(8) Die Prüfungsordnungen können bestimmen, dass für 
einen Studiengang, der ganz oder teilweise in fremder 
Sprache stattfi ndet, neben den Zugangsvoraussetzungen 
nach den Absätzen 1 bis 7 die entsprechende Sprach-
kenntnis nachzuweisen ist. In einem Studiengang, der zu 
einem ersten berufsqualifi zierenden Abschluss führt, 
darf keine Sprachkenntnis gefordert werden, die über 
eine mögliche schulische Bildung hinausgeht.

(9) Die Ordnungen der Hochschulen können bestimmen, 
dass ausländische Studienbewerberinnen und Studien-
bewerber, die nicht durch oder auf Grund völkerrechtli-
cher Verträge Deutschen gleichgestellt sind, über die Zu-
gangsvoraussetzungen nach den Absätzen 1 bis 8 hinaus 
ihre Studierfähigkeit in einer besonderen Prüfung nach-
weisen müssen. Bei Studienbewerberinnen und Studien-
bewerbern mit einer deutschen Hochschulzugangsbe-
rechtigung ist eine solche Prüfung nicht erforderlich.

(10) Studienbewerberinnen und Studienbewerber, die 
ihre Zugangsvoraussetzungen nicht an einer deutsch-
sprachigen Einrichtung erworben haben, müssen die für 
ihren Studiengang erforderlichen Kenntnisse der deut-
schen Sprache besitzen. Das Nähere regeln die Prüfungs-
ordnungen, die für Studiengänge, die mit einer staatli-
chen Prüfung abgeschlossen werden, im Einvernehmen 
mit den jeweils zuständigen Fachministerien erlassen 
werden.

(11) Die Prüfungsordnungen können bestimmen, dass 
von den Zugangsvoraussetzungen nach den Absätzen 1 
bis 5 und 7 ganz oder teilweise abgesehen werden kann, 
wenn Studienbewerberinnen oder Studienbewerber eine 
studiengangbezogene besondere fachliche Eignung oder 
besondere künstlerisch-gestalterische Begabung und 
eine den Anforderungen der Hochschule entsprechende 
Allgemeinbildung nachweisen. Studierende mit einer 
Qualifi kation gemäß Satz  1, denen die Hochschule an-
hand von wenigstens der Hälfte aller in einem Studien-
gang geforderten Studien- und Prüfungsleistungen den 
erfolgreichen Studienverlauf bescheinigt hat, dürfen ihr 
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Studium an einer anderen Hochschule desselben Typs 
und dort auch in einem verwandten Studiengang fortset-
zen.

(12) Kenntnisse und Fähigkeiten, die für ein erfolgreiches 
Studium erforderlich sind, aber in anderer Weise als 
durch ein Studium erworben wurden, können in einer 
besonderen Hochschulprüfung (Einstufungsprüfung) 
nachgewiesen werden. Nach dem Ergebnis dieser Prü-
fung soll die Bewerberin oder der Bewerber in einem 
entsprechenden Abschnitt des Studienganges zum Stu-
dium zugelassen werden. Das Nähere regeln die Prü-
fungsordnungen, die für Studiengänge, die mit einer 
staatlichen Prüfung abgeschlossen werden, im Einver-
nehmen mit den jeweils zuständigen Fachministerien er-
lassen werden.

§ 50 
Einschreibungshindernisse

(1) Die Einschreibung ist außer im Falle der fehlenden 
Qualifi kation oder fehlender Nachweise gemäß § 48 Ab-
satz 1 zu versagen,

1.   wenn die Studienbewerberin oder der Studienbewer-
ber in einem zulassungsbeschränkten Studiengang 
nicht zugelassen ist;

2.   wenn die Studienbewerberin oder der Studienbewer-
ber in dem gewählten Studiengang an einer Hoch-
schule im Geltungsbereich des Grundgesetzes eine 
nach der Prüfungsordnung erforderliche Prüfung 
endgültig nicht bestanden hat; dies gilt entsprechend 
für Studiengänge, die eine erhebliche inhaltliche 
Nähe zu dem bisherigen Studiengang aufweisen, so-
weit dies in Prüfungsordnungen bestimmt ist.

(2) Die Einschreibung kann versagt werden, wenn die 
Studienbewerberin oder der Studienbewerber

1.   auf Grund einer psychischen Krankheit oder einer 
geistigen oder seelischen Behinderung unter Betreu-
ung steht,

2.   die für die Einschreibung vorgeschriebenen Formen 
und Fristen nicht beachtet hat,

3.   den Nachweis über die Zahlung der zu entrichtenden 
Gebühren oder Beiträge nicht erbringt oder

4.   an dem von der Einschreibungsordnung auf der 
Grundlage des §  48 Absatz  9 vorgeschriebenen Test-
verfahren nicht teilgenommen hat.

(3) Die Zulassung von Studienbewerberinnen und Stu-
dienbewerbern, die ein zeitlich begrenztes Studium ohne 
abschließende Prüfung durchführen wollen, kann von 
der Hochschule abweichend von Absatz 1 Nummer 1 ge-
regelt werden.

§ 51 
Exmatrikulation

(1) Eine Studierende oder ein Studierender ist zu exma-
trikulieren, wenn

1.  sie oder er dies beantragt,

2.   die Einschreibung durch Zwang, arglistige Täuschung 
oder eine Straftat herbeigeführt wurde,

3.   sie oder er in dem Studiengang eine nach der Prü-
fungsordnung erforderliche Prüfung endgültig nicht 
bestanden hat oder zur Prüfung endgültig nicht mehr 
zugelassen werden kann,

4.   der Bescheid über die Zuweisung eines Studienplatzes 
während des Vergabeverfahrens von der für die Zu-
weisung zuständigen Stelle zurückgenommen worden 
ist.

(2) Soweit nicht eine weitere Hochschulausbildung das 
Weiterbestehen der Einschreibung erfordert, sind Stu-
dierende nach Aushändigung des Zeugnisses über den 
bestandenen Abschluss des Studiengangs zum Ende des 
laufenden Semesters zu exmatrikulieren.

(3) Eine Studierende oder ein Studierender kann exmat-
rikuliert werden, wenn

1.   nach der Einschreibung Tatsachen bekannt werden 
und noch fortbestehen oder eintreten, die zur Versa-

gung der Einschreibung hätten führen müssen oder 
die zur Versagung der Einschreibung führen können,

2.   sie oder er das Studium nicht aufnimmt oder sich 
nicht zurückmeldet, ohne beurlaubt worden zu sein,

3.   sie oder er die zu entrichtenden Gebühren oder Bei-
träge trotz Mahnung und Fristsetzung mit Androhung 
der Maßnahme nicht entrichtet,

4.   sie oder er die Erfüllung der Verpfl ichtungen nach 
dem Sozialgesetzbuch gegenüber der zuständigen 
Krankenkasse nicht nachweist,

5.  ein Fall des § 63 Absatz 5 Satz 6 gegeben ist,

6.   sie oder er ihren oder seinen Anspruch auf Teilnahme 
an einer nach der Prüfungsordnung erforderlichen 
Prüfung verloren hat,

7.   ihr oder sein Wohn- oder Aufenthaltsort nicht ermit-
telt werden kann.

§ 52
Zweithörerinnen und Zweithörer, Gasthörerinnen 

und Gasthörer

(1) Eingeschriebene und nicht beurlaubte Studierende 
anderer Hochschulen können als Zweithörerinnen oder 
Zweithörer mit der Berechtigung zum Besuch von Lehr-
veranstaltungen und zur Ablegung Studien begleitender 
Prüfungen zugelassen werden. Die Hochschule kann 
nach Maßgabe der Einschreibungsordnung die Zulas-
sung von Zweithörerinnen oder Zweithörern unter den 
in § 59 genannten Voraussetzungen beschränken.

(2) Zweithörerinnen oder Zweithörer können bei Vorlie-
gen der Voraussetzungen des § 48 Absatz 1 und 2 für das 
Studium eines weiteren Studienganges zugelassen wer-
den. Die Zulassung zu mehreren Studiengängen ist im 
Rahmen des § 77 Absatz 1 Satz 3 möglich. In den Fällen 
des § 77 Absatz 1 Satz 3 ist die Zulassung zum Studium 
des gemeinsamen Studienganges nach Maßgabe der 
Hochschulvereinbarung auch bei der Hochschule von 
Amts wegen zulässig, bei der die Studierenden nicht ein-
geschrieben sind.

(3) Bewerberinnen und Bewerber, die an einer Hoch-
schule einzelne Lehrveranstaltungen besuchen wollen, 
können als Gasthörerinnen oder Gasthörer oder zur Wei-
terbildung auch auf privatrechtlicher Grundlage im 
Rahmen der vorhandenen Studienmöglichkeiten zuge-
lassen werden. Der Nachweis des Vorliegens der Zu-
gangsvoraussetzungen nach §  49 ist nicht erforderlich. 
§  50 Absatz  2 gilt entsprechend. Gasthörerinnen und 
Gasthörer sind nicht berechtigt, Prüfungen abzulegen; 
§ 62 Absatz 4 Satz 1 bleibt unberührt.

Kapitel 2
Studierendenschaft

§ 53 
Studierendenschaft

(1) Die an der Hochschule eingeschriebenen Studieren-
den bilden die Studierendenschaft. Die Studierenden-
schaft ist eine rechtsfähige Gliedkörperschaft der Hoch-
schule.

(2) Die Studierendenschaft verwaltet ihre Angelegenhei-
ten selbst. Sie hat unbeschadet der Zuständigkeit der 
Hochschule und des Studierendenwerks die folgenden 
Aufgaben:

1.   die Belange ihrer Mitglieder in Hochschule und Ge-
sellschaft wahrzunehmen;

2.   die Interessen ihrer Mitglieder im Rahmen dieses Ge-
setzes zu vertreten;

3.   an der Erfüllung der Aufgaben der Hochschulen (§ 3), 
insbesondere durch Stellungnahmen zu hochschul- 
oder wissenschaftspolitischen Fragen, mitzuwirken;

4.   auf der Grundlage der verfassungsmäßigen Ordnung 
die politische Bildung, das staatsbürgerliche Verant-
wortungsbewusstsein und die Bereitschaft zur aktiven 
Toleranz ihrer Mitglieder zu fördern;
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5.   fachliche, wirtschaftliche und soziale Belange ihrer 
Mitglieder wahrzunehmen; dabei sind mit angemesse-
nen Vorkehrungen die besonderen Belange der Studie-
renden mit Behinderung oder chronischer Erkran-
kung, mit Verantwortung für nahe Angehörige mit 
Pfl ege- oder Unterstützungsbedarf sowie mit Kindern 
zu berücksichtigen;

6.  kulturelle Belange ihrer Mitglieder wahrzunehmen;

7.  den Studierendensport zu fördern;

8.   überörtliche und internationale Studierendenbezie-
hungen zu pfl egen.

Die Studierendenschaft und ihre Organe können für die 
genannten Aufgaben Medien aller Art nutzen und in die-
sen Medien auch die Diskussion und Veröffentlichung zu 
allgemeinen gesellschaftspolitischen Fragen ermögli-
chen. Diskussionen und Veröffentlichungen im Sinne des 
Satzes 3 sind von Verlautbarungen der Studierenden-
schaft und ihrer Organe deutlich abzugrenzen. Die Ver-
fasserin oder der Verfasser ist zu jedem Beitrag zu be-
nennen; presserechtliche Verantwortlichkeiten bleiben 
unberührt.

(3) Die studentischen Vereinigungen an der Hochschule 
tragen zur politischen Willensbildung bei.

(4) Die Studierendenschaft gibt sich eine Satzung, die 
vom Studierendenparlament mit den Stimmen der 
Mehrheit seiner Mitglieder beschlossen wird und der Ge-
nehmigung des Rektorats bedarf. Die Genehmigung darf 
nur aus Rechtsgründen versagt werden. Für die Bekannt-
gabe der Satzung und der Ordnungen gilt § 2 Absatz 4 
Satz 2 entsprechend; sie treten am Tage nach ihrer Veröf-
fentlichung in Kraft. Die Satzung regelt insbesondere:

1.   die Zusammensetzung, die Wahl und Abwahl, die Ein-
berufung, den Vorsitz, die Ausschüsse, die Aufgaben 
und Befugnisse sowie die Beschlussfassung der Or-
gane der Studierendenschaft,

2.   die Amtszeit der Mitglieder der Organe der Studie-
rendenschaft,

3.  die Bekanntgabe der Organbeschlüsse,

4.   die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans 
der Studierendenschaft,

5.   das Verfahren bei Vollversammlungen und die Dauer 
der Abstimmung.

(5) Organe der Studierendenschaft sind das Studieren-
denparlament und der Allgemeine Studierendenaus-
schuss. § 10 Absatz 2 gilt entsprechend. Die Satzung der 
Studierendenschaft kann eine schriftliche Urabstim-
mung unter allen Mitgliedern der Studierendenschaft 
vorsehen. Beschlüsse, die auf Urabstimmungen mit 
Mehrheit gefasst werden, binden die Organe der Studie-
rendenschaft, wenn mindestens 20 Prozent der Mitglie-
der der Studierendenschaft zugestimmt haben.

(6) Das Rektorat übt die Rechtsaufsicht über die Studie-
rendenschaft aus. §  76 Absatz  2 bis 4 fi nden entspre-
chende Anwendung.

(7) Für die Sitzungen des Allgemeinen Studierendenaus-
schusses und des Studierendenparlaments, die Sprech-
stunden und die Erledigung der Geschäfte der laufenden 
Verwaltung stellt die Hochschule im Rahmen des Erfor-
derlichen Räume unentgeltlich zur Verfügung.

§ 54 
Studierendenparlament

(1) Das Studierendenparlament ist das oberste Be-
schluss fassende Organ der Studierendenschaft. Seine 
Aufgaben werden vorbehaltlich besonderer Regelungen 
dieses Gesetzes durch die Satzung der Studierenden-
schaft bestimmt. Es wird von den Mitgliedern der Stu-
dierendenschaft in allgemeiner, unmittelbarer, freier, 
gleicher und geheimer Wahl gewählt.

(2) Als ständiger Ausschuss des Studierendenparlaments 
ist ein Haushaltsausschuss zu bilden, dessen Mitglieder 
nicht dem Allgemeinen Studierendenausschuss angehö-
ren dürfen. Das Nähere regelt die Satzung der Studie-
rendenschaft.

(3) Das Nähere über die Wahl zum Studierendenparla-
ment und zum Allgemeinen Studierendenausschuss re-
gelt die vom Studierendenparlament zu beschließende 
Wahlordnung, die der Genehmigung des Rektorats be-
darf; die Genehmigung darf nur aus Rechtsgründen ver-
sagt werden. Auf Antrag der Studierendenschaft leistet 
die Hochschulverwaltung Verwaltungshilfe bei der 
Durchführung der Wahl.

§ 55 
Allgemeiner Studierendenausschuss

(1) Der Allgemeine Studierendenausschuss vertritt die 
Studierendenschaft. Er führt die Beschlüsse des Studie-
rendenparlaments aus und erledigt die Geschäfte der 
laufenden Verwaltung der Studierendenschaft.

(2) Rechtsgeschäftliche Erklärungen, durch die die Stu-
dierendenschaft verpfl ichtet werden soll, bedürfen der 
Schriftform. Sie sind von mindestens zwei Mitgliedern 
des Allgemeinen Studierendenausschusses zu unter-
zeichnen. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für einfache Ge-
schäfte der laufenden Verwaltung sowie für solche Ge-
schäfte, die eine oder ein für ein bestimmtes Geschäft 
oder einen Kreis von Geschäften ausdrücklich in Schrift-
form Bevollmächtigte oder Bevollmächtigter abschließt; 
die Satzung kann Wertgrenzen für Geschäfte nach Satz 3 
Halbsatz 1 vorsehen.

(3) Der Vorsitz des Allgemeinen Studierendenaussschus-
ses hat rechtswidrige Beschlüsse, Maßnahmen oder Un-
terlassungen des Studierendenparlaments und des Allge-
meinen Studierendenausschusses zu beanstanden. Die 
Beanstandung hat aufschiebende Wirkung. Wird keine 
Abhilfe geschaffen, so hat er das Rektorat zu unterrichten.

§ 56 
Fachschaften

(1) Die Studierendenschaft kann sich nach Maßgabe 
ihrer Satzung in Fachschaften gliedern. Die Satzung der 
Studierendenschaft trifft Rahmenregelungen für die 
Fachschaften einschließlich der Fachschaftsorgane und 
der Grundzüge der Mittelzuweisung an und der Mittel-
bewirtschaftung durch die Fachschaften.

(2) Die Fachschaften können Mittel nach Absatz  1 als 
Selbstbewirtschaftungsmittel erhalten und die Studie-
rendenschaften im Rahmen der der Fachschaft zur Verfü-
gung stehenden Mittel privatrechtsgeschäftlich vertreten. 
Das Nähere regelt die Satzung der Studierendenschaft.

§ 57 
Ordnung des Vermögens und des Haushalts

(1) Die Studierendenschaft hat ein eigenes Vermögen. 
Die Hochschule und das Land haften nicht für Verbind-
lichkeiten der Studierendenschaft. Die Studierenden-
schaft erhebt von ihren Mitgliedern die unter Berück-
sichtigung ihrer sonstigen Einnahmen zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben notwendigen Beiträge nach Maßgabe 
einer Beitragsordnung, die vom Studierendenparlament 
beschlossen wird und der Genehmigung des Rektorats 
bedarf. Bei der Festsetzung der Beitragshöhe sind die so-
zialen Verhältnisse der Studierenden angemessen zu be-
rücksichtigen. Die Beiträge werden von der Hochschule 
kostenfrei für die Studierendenschaft eingezogen. Die 
Studierendenschaft regelt durch Satzung, dass in den 
Fällen des §  50 Absatz  2 Nummer  3 und des §  51 Ab-
satz 3 Nummer 3 für diese Beiträge Ausnahmen in sozia-
len Härtefällen zulässig sind. Die Hochschule wirkt bei 
der Verwaltung von zweckgebundenen Beiträgen für die 
Bezahlung des Semestertickets mit.

(2) Die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Studie-
rendenschaft bestimmt sich nach §  105 Absatz  1 der 
Landeshaushaltsordnung, soweit dieses Gesetz nichts 
anderes vorsieht, und unterliegt der Prüfung durch den 
Landesrechnungshof. Das Ministerium kann unter Be-
rücksichtigung der Aufgaben, der Rechtsstellung und der 
Organisation der Studierendenschaft im Einvernehmen 
mit dem Finanzministerium durch Rechtsverordnung 
Ausnahmen von § 105 Absatz 1 der Landeshaushaltsord-
nung zulassen oder abweichende und ergänzende Rege-
lungen treffen.
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(3) Der Haushaltsplan und etwaige Nachträge werden 
unter Berücksichtigung des zur Erfüllung der Aufgaben 
notwendigen Bedarfs durch den Allgemeinen Studieren-
denausschuss aufgestellt und vom Studierendenparla-
ment unter vorheriger Stellungnahme durch den Haus-
haltsausschuss festgestellt. Das Nähere regelt die 
Satzung der Studierendenschaft. Der festgestellte Haus-
haltsplan ist dem Rektorat innerhalb von zwei Wochen 
vorzulegen; die Stellungnahme des Haushaltsausschus-
ses und etwaige Sondervoten der Mitglieder des Haus-
haltsausschusses sind beizufügen.

(4) Das Rechnungsergebnis ist mindestens einen Monat 
vor Beschlussfassung des Studierendenparlaments über 
die Entlastung des Allgemeinen Studierendenausschus-
ses dem Haushaltsausschuss zur Stellungnahme vorzule-
gen und mindestens zwei Wochen vor Beschlussfassung 
des Studierendenparlaments hochschulöffentlich be-
kannt zu geben.

(5) Verletzt jemand als Mitglied eines Organs der Studie-
rendenschaft oder einer Fachschaft vorsätzlich oder grob 
fahrlässig die ihm obliegenden Pfl ichten, so hat er der 
Studierendenschaft den ihr daraus entstehenden Scha-
den zu ersetzen.

Teil 6 
Lehre, Studium und Prüfungen

Kapitel 1
Lehre und Studium

§ 58 
Ziel von Lehre und Studium, Lehrangebot, 

Studienberatung

(1) Lehre und Studium vermitteln den Studierenden 
unter Berücksichtigung der Anforderungen und Verände-
rungen in der Berufswelt und der fachübergreifenden 
Bezüge die erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähig-
keiten und Methoden dem jeweiligen Studiengang ent-
sprechend so, dass sie zu wissenschaftlicher oder künst-
lerischer Arbeit, zur Anwendung wissenschaftlicher 
Erkenntnisse und Methoden in der berufl ichen Praxis, 
zur kritischen Einordnung wissenschaftlicher Erkennt-
nis und zu verantwortlichem Handeln befähigt werden. 
Die Hochschulen sind dem Studienerfolg verpfl ichtet.

(2) Die Hochschule stellt auf der Grundlage einer nach 
Gegenstand, Zeit und Ort abgestimmten jährlichen Stu-
dienplanung das Lehrangebot sicher, das zur Einhaltung 
der Prüfungsordnungen und zur Erfüllung des Weiterbil-
dungsauftrages erforderlich ist. Dabei sind auch Mög-
lichkeiten des Selbststudiums zu nutzen und Maßnah-
men zu dessen Förderung zu treffen. Die Hochschulen 
fördern eine Verbindung von Berufsausbildung oder Be-
rufstätigkeit mit dem Studium. Sie sind den Grundsät-
zen guter wissenschaftlicher Lehre, insbesondere mit 
Blick auf die Sicherstellung eines transparenten und ge-
regelten Lehr- und Prüfungsbetriebs, verpfl ichtet. 

(2a) Die Hochschulen können im Einvernehmen mit dem 
Ministerium Reformmodelle des Studiums insbesondere 
der Studienanfängerinnen und Studienanfänger erpro-
ben und im Rahmen dieser Reformmodelle Ergänzungs-
kurse anbieten; bei Studiengängen, die mit einer staatli-
chen Prüfung abgeschlossen werden, ist auch das 
Einvernehmen mit dem zuständigen Fachministerium 
herzustellen. Leistungen, die in diesen Ergänzungskur-
sen erbracht worden sind, können nach Maßgabe der Re-
gelungen des Reformmodells als Leistungen, die in dem 
Studiengang zu erbringen sind, anerkannt werden, so-
fern hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen kein we-
sentlicher Unterschied zu den Leistungen besteht, die er-
setzt werden sollen. In der Prüfungsordnung ist 
vorzusehen, dass sich für Studierende, bei denen Leis-
tungen nach Satz 2 anerkannt worden sind, die generelle 
Regelstudienzeit um die Anzahl der Semester erhöht, die 
der Arbeitsbelastung der Ergänzungskurse entspricht.

(3) Die Hochschule stellt für jeden Studiengang einen 
Studienplan als Empfehlung an die Studierenden für 
einen sachgerechten Aufbau des Studiums auf. Sie wirkt 
darauf hin, dass der oder dem einzelnen Studierenden 
auf ihre oder seine Anforderung hin ein individueller 

Studienablaufplan erstellt wird. Inhalt, Aufbau und Or-
ganisation des Studiums sind so zu bestimmen, dass das 
Studium in der generellen Regelstudienzeit abgeschlos-
sen werden kann.

(4) Das Ministerium wird ermächtigt, im Benehmen mit 
den einzelnen Hochschulen Beginn und Ende der Vorle-
sungszeit zu bestimmen.

(5) Die Hochschule berät ihre Studierenden sowie Studi-
eninteressentinnen und Studieninteressenten, Studien-
bewerberinnen und Studienbewerber in allen Fragen des 
Studiums.

(6) Die Hochschulen fördern in der Lehre die Entwick-
lung von Methoden und Materialien, die die Verwendung 
von lebenden oder eigens hierfür getöteten Tieren verrin-
gern oder ganz ersetzen können. Sofern es die mit dem 
Studium bezweckte Berufsbefähigung zulässt, andere 
Lehrmethoden und -materialien einzusetzen, soll in der 
Lehre auf die Verwendung von eigens hierfür getöteten 
Tieren verzichtet werden. Auf begründeten Antrag kann 
der Prüfungsausschuss im Einzelfall zulassen, dass ein-
zelne in der Prüfungsordnung vorgeschriebenen Stu-
dien- und Prüfungsleistungen ohne die Verwendung ei-
gens hierfür getöteter Tiere erbracht werden können.

(7) Die Hochschule kann in der Einschreibungsordnung 
bestimmen, dass die Studierenden spätestens bis zum 
Ende des zweiten Semesters des von ihnen studierten 
Studienganges eine Fachstudienberatung besuchen müs-
sen.

(8) Die Hochschulen gewährleisten gemeinsam mit der 
Landesregierung eine Lehrerausbildung, die die Bedürf-
nisse der Schulen berücksichtigt.

§ 59 
Besuch von Lehrveranstaltungen

(1) Das Recht zum Besuch von Lehrveranstaltungen au-
ßerhalb des gewählten Studienganges kann durch den 
Fachbereich beschränkt werden, wenn ohne die Be-
schränkung eine ordnungsgemäße Ausbildung der für 
einen Studiengang eingeschriebenen Studierenden nicht 
gewährleistet werden kann.

(2) Ist bei einer Lehrveranstaltung wegen deren Art oder 
Zweck oder aus sonstigen Gründen von Forschung, 
künstlerischen Entwicklungsvorhaben, Lehre, Kunstaus-
übung und Krankenversorgung eine Begrenzung der 
Teilnehmerzahl erforderlich und übersteigt die Zahl der 
Bewerberinnen und Bewerber die Aufnahmefähigkeit, so 
regelt die in der Ordnung nach Satz  2 Halbsatz 2 ge-
nannte Funktionsträgerin oder der dort genannte Funk-
tionsträger die Teilnahme; die Hochschule kann in einer 
Ordnung die Zahl der möglichen Teilnahme derselben 
oder desselben Studierenden an der gleichen Lehrveran-
staltung und an ihren Prüfungen und ihren Teilnahme-
voraussetzungen im Sinne des § 64 Absatz 2 Nummer 2 
regeln. Studierende, die im Rahmen ihres Studienganges 
auf den Besuch einer Lehrveranstaltung zu diesem Zeit-
punkt angewiesen sind, sind bei der Entscheidung nach 
Satz 1 Halbsatz 1 vorab zu berücksichtigen; der Fachbe-
reichsrat regelt in der Prüfungsordnung oder in einer 
Ordnung die Kriterien für die Prioritäten; er stellt hier-
bei im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel si-
cher, dass den Studierenden durch Beschränkungen in 
der Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach 
Möglichkeit kein Zeitverlust entsteht.

(3) Die Zulassung zu bestimmten Lehrveranstaltungen 
kann im Übrigen nur nach Maßgabe der Prüfungsord-
nungen eingeschränkt werden.

§ 60 
Studiengänge

(1) Studiengänge im Sinne dieses Gesetzes werden durch 
Prüfungsordnungen geregelt; Studiengänge, die mit 
einer staatlichen oder kirchlichen Prüfung abgeschlossen 
werden, können ergänzend auch durch Ordnungen gere-
gelt werden. Sie führen in der Regel zu einem berufsqua-
lifi zierenden Abschluss. Als berufsqualifi zierend im 
Sinne dieses Gesetzes gilt auch der Abschluss von Studi-
engängen, durch die die fachliche Eignung für einen be-
rufl ichen Vorbereitungsdienst oder eine berufl iche Ein-
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führung vermittelt wird; für diese Studiengänge gilt § 66 
Absatz 6 entsprechend.

(2) Die Hochschulen können fremdsprachige Lehrveran-
staltungen anbieten sowie fremdsprachige Studiengänge 
sowie gemeinsam mit ausländischen, insbesondere euro-
päischen Partnerhochschulen internationale Studien-
gänge entwickeln, in denen bestimmte Studienabschnitte 
und Prüfungen an der ausländischen Hochschule er-
bracht werden.

(3) Die Hochschulen strukturieren ihre Studiengänge in 
Modulform und führen ein landeseinheitliches Leis-
tungspunktsystem ein. Das Ministerium kann Ausnah-
men für künstlerische Studiengänge vorsehen.

(4) Zur Sicherung der Verantwortung des Landes für ein 
angemessenes Angebot an Hochschulleistungen be-
stimmt das Ministerium das Nähere zur Umstellung des 
bisherigen Angebots von Studiengängen, die zu einem 
Diplomgrad, einem Magistergrad oder einem sonstigen 
Grad im Sinne des § 96 Absatz 1 Satz 3 des Hochschul-
gesetzes vom 14. März 2000 (GV. NRW. S. 190) in der Fas-
sung des Gesetzes zur Sicherung der Finanzierungsge-
rechtigkeit im Hochschulwesen vom 21. März 2006 (GV. 
NRW. S. 119) führen, zu einem Angebot von Studiengän-
gen, welche zum Erwerb eines Bachelorgrades oder eines 
Mastergrades führen, insbesondere zum Verfahren der 
Umstellung, durch Rechtsverordnung. Diese kann Aus-
nahmen für die Grade vorsehen, mit denen künstlerische 
Studiengänge oder Studiengänge in evangelischer oder 
katholischer Theologie abgeschlossen werden. In der 
Rechtsverordnung wird auch der Zeitpunkt bestimmt, 
bis zu dem das Studium in den Studiengängen nach 
Satz 1 abgeschlossen sein muss.

§ 61 
Regelstudienzeit

(1) Regelstudienzeit ist die Studienzeit, innerhalb der 
ein Studiengang abgeschlossen werden kann. Sie 
schließt integrierte Auslandssemester, Praxissemester 
und andere berufspraktische Studienphasen sowie die 
Prüfungsleistungen ein. Sie ist maßgebend für die Ge-
staltung der Studiengänge durch die Hochschule, für die 
Sicherstellung des Lehrangebots, für die Gestaltung des 
Prüfungsverfahrens sowie für die Ermittlung und Fest-
stellung der Ausbildungskapazitäten und die Berech-
nung von Studierendenzahlen bei der Hochschulpla-
nung.

(1a) Die Regelstudienzeit berechnet sich nach Maßgabe 
des Absatzes 2 Satz 1 bis 4 oder des Absatzes 3 (generelle 
Regelstudienzeit) oder nach Maßgabe des § 58 Absatz 2a 
Satz 3 oder des § 62a Absatz 3 (individualisierte Regel-
studienzeit). Im Falle des § 58 Absatz 2a Satz 3 oder des 
§ 62a Absatz 3 ist die erhöhte oder die geregelte Regel-
studienzeit für die jeweilige Studierende oder den jewei-
ligen Studierenden die Regelstudienzeit des Studiengan-
ges im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 und 2.

(2) Die generelle Regelstudienzeit in Studiengängen, die 
mit einem Bachelorgrad abgeschlossen werden und zu 
einem ersten berufsqualifi zierenden Abschluss führen, 
beträgt mindestens sechs und höchstens acht Semester. 
In Studiengängen, die mit einem Mastergrad abgeschlos-
sen werden und zu einem weiteren berufsqualifi zieren-
den Abschluss führen, beträgt die generelle Regelstudi-
enzeit mindestens zwei und höchstens vier Semester; 
ihnen soll ein mit dem Bachelorgrad abgeschlossener 
Studiengang vorausgehen. Die generelle Gesamtregel-
studienzeit konsekutiver Studiengänge nach Satz 1 und 
2 sowie von Studiengängen mit dem Abschluss Magister 
Theologiae beträgt höchstens zehn Semester. Hinsicht-
lich der generellen Regelstudienzeit in Studiengängen, 
die im Rahmen des Verbundstudiums an Fachhochschu-
len oder die in Form von Reformmodellen nach § 58 Ab-
satz  2a durchgeführt werden, können in Hochschulver-
trägen von den Sätzen 1 bis 3 abweichende Regelungen 
getroffen werden. §  62a Absatz  3 bleibt jeweils unbe-
rührt.

(3) Die Absätze 1 bis 2 gelten entsprechend für Studien-
gänge, die mit einer durch Landesrecht geregelten staat-
lichen Prüfung abgeschlossen werden, soweit nicht lan-
des- oder bundesgesetzlich etwas anderes geregelt ist.

§ 62 
Wissenschaftliche und künstlerische Weiterbildung

(1) Die Hochschulen bieten zur wissenschaftlichen oder 
künstlerischen Vertiefung und Ergänzung berufsprakti-
scher Erfahrungen Weiterbildung in der Form des wei-
terbildenden Studiums und des weiterbildenden Master-
studienganges an. An Weiterbildung kann teilnehmen, 
wer ein Hochschulstudium erfolgreich abgeschlossen 
oder die erforderliche Eignung im Beruf erworben hat. 
Das Weiterbildungsangebot ist mit den übrigen Lehrver-
anstaltungen abzustimmen und soll berufspraktische Er-
fahrungen einbeziehen. Die Hochschule regelt die Vor-
aussetzungen und das Verfahren des Zugangs und der 
Zulassung. Sie kann die Zulassung insbesondere be-
schränken, wenn wegen der Aufnahmefähigkeit oder der 
Art oder des Zwecks der Weiterbildung eine Begrenzung 
der Teilnehmerzahl erforderlich ist.

(2) Wird die Weiterbildung in öffentlich-rechtlicher 
Weise angeboten, sind die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer an der Weiterbildung Gasthörerinnen und Gasthö-
rer; Absatz  3 Satz  2 bleibt unberührt. Die Hochschule 
kann Weiterbildung auch auf privatrechtlicher Grund-
lage anbieten oder mit Einrichtungen der Weiterbildung 
außerhalb des Hochschulbereichs in privatrechtlicher 
Form zusammenarbeiten.

(3) Ein weiterbildender Masterstudiengang ist ein Stu-
diengang, der neben der Qualifi kation nach § 49 das be-
sondere Eignungserfordernis eines einschlägigen berufs-
qualifi zierenden Studienabschlusses und das besondere 
Eignungserfordernis einer einschlägigen Berufserfah-
rung voraussetzt. Wird der weiterbildende Studiengang 
in öffentlich-rechtlicher Weise angeboten, wird die Be-
werberin oder der Bewerber in diesen Studiengang als 
Weiterbildungsstudierende oder Weiterbildungsstudie-
render eingeschrieben. Wird der weiterbildende Studien-
gang auf privatrechtlicher Grundlage angeboten, kann 
die Bewerberin oder der Bewerber nach Maßgabe der 
Einschreibungsordnung als Weiterbildungsstudierende 
oder Weiterbildungsstudierender eingeschrieben werden. 
Die Einschreibung nach Satz 2 und 3 setzt voraus, dass 
sie oder er die nach Satz  1 erforderliche Qualifi kation 
und die sonstigen Zugangsvoraussetzungen nachweist 
und kein Einschreibungshindernis vorliegt. § 48 Absatz 1 
Satz  2 und 3 gilt entsprechend. Weiterbildungsstudie-
rende sind berechtigt, wie eingeschriebene Studierende 
an Wahlen teilzunehmen und Mitglied der Studierenden-
schaft zu werden.

(4) Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des weiterbil-
denden Studiums erhalten Weiterbildungszertifi kate. 
Das Nähere regelt die Prüfungsordnung.

(5) Für die Inanspruchnahme öffentlich-rechtlich er-
brachter Weiterbildungsangebote sind kostendeckende 
Gebühren festzusetzen und bei privatrechtlichen Weiter-
bildungsangeboten Entgelte zu erheben. Mitgliedern der 
Hochschule, die Aufgaben in der Weiterbildung überneh-
men, kann dies nach Maßgabe der §§ 39 Absatz 3, 42 Ab-
satz 1 Satz 4, 44 Absatz 2 Satz 2 vergütet werden.

§ 62a
Studium in Teilzeit; Teilzeitstudium

(1) Die Hochschule soll das Lehrangebot so organisieren, 
dass das Studium auch als Teilzeitstudium erfolgen 
kann.

(2) Die Hochschule prüft, ob und inwieweit die von ihr 
angebotenen Studiengänge für ein Studium in Teilzeit 
geeignet sind; Absatz  1 bleibt unberührt. Die Liste der 
für ein Studium in Teilzeit geeigneten Studiengänge ist 
in geeigneter Weise zu veröffentlichen.

(3) In der Prüfungsordnung kann für Studierende in 
Teilzeit nach § 48 Absatz 8 eine individualisierte Regel-
studienzeit in vollen Semestern geregelt werden, deren 
Dauer dem Verhältnis der Arbeitsbelastung des Studie-
renden in Teilzeit zu der Arbeitsbelastung eines Studie-
renden in Vollzeit und damit der generellen Regelstudi-
enzeit dem Verhältnis nach entspricht.

(4) Die Einschreibeordnung kann vorsehen, dass Studie-
rende in Teilzeit nach § 48 Absatz 8 innerhalb ihres ge-
wählten Studienganges nur entsprechend dem Verhältnis 
der generellen Regelstudienzeit zu ihrer individualisier-
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ten Regelstudienzeit zum Besuch von Lehrveranstaltun-
gen berechtigt sind, Studien- und Prüfungsleistungen er-
bringen können, Teilnahmevoraussetzungen im Sinne des 
§ 64 Absatz 2 Nummer 2 oder Leistungspunkte erwerben 
oder Prüfungen ablegen können; §  59 bleibt ansonsten 
unberührt. 

§ 62b 
Vertretung der Belange von Studierenden mit 
 Behinderung oder chronischer Erkrankung

(1) Die Hochschule bestellt eine Person, die nach Maß-
gabe des Absatzes 2 als Beauftragte oder Beauftragter 
für Studierende mit Behinderung oder chronischer Er-
krankung die Belange dieser Studierenden wahrnimmt. 
Die Grundordnung regelt Wählbarkeit, Wahl, Bestellung 
und Amtszeit. Die Grundordnung kann vorsehen, dass 
die beauftragte Person, sofern sie in einem Dienst- oder 
Beschäftigungsverhältnis zur Hochschule steht, in einem 
angemessenen Umfang von ihrer dienstlichen Tätigkeit 
freigestellt wird.

(2) Die beauftragte Person wirkt darauf hin, dass den 
besonderen Bedürfnissen von Studierenden mit Behinde-
rung oder chronischer Erkrankung Rechnung getragen 
wird und insbesondere die zu ihren Gunsten geltenden 
Rechtsvorschriften beachtet werden. Sie wirkt insbeson-
dere bei der Planung und Organisation der Lehr- und 
Studienbedingungen und beim Nachteilsausgleich hin-
sichtlich des Zugangs und der Zulassung zum Studium, 
hinsichtlich des Studiums und hinsichtlich der Prüfun-
gen mit. Sie behandelt Beschwerden von Betroffenen. 
Beanstandet die beauftragte Person eine Maßnahme, hat 
die Beanstandung aufschiebende Wirkung. Wird keine 
Abhilfe geschaffen, ist das Rektorat zu beteiligen.

(3) Im Rahmen der Aufgaben nach Absatz  2 sind das 
Rektorat, die Leitung von wissenschaftlichen Einrich-
tungen und von Betriebseinheiten sowie die Fachbe-
reichsleitung der beauftragten Person gegenüber aus-
kunftspfl ichtig. Die beauftragte Person kann gegenüber 
allen Gremien der Hochschule Empfehlungen und Stel-
lungnahmen abgeben.

Kapitel 2
Prüfungen

§ 63
Prüfungen

(1) Der Studienerfolg wird durch Hochschulprüfungen, 
staatliche oder kirchliche Prüfungen festgestellt, die stu-
dienbegleitend abgelegt werden sollen; während der 
Prüfungen müssen die Studierenden eingeschrieben sein. 
Studiengänge, die mit dem Bachelorgrad, dem Master-
grad oder dem Abschlussgrad „Magister Theologiae“ ab-
geschlossen werden, sind zu modularisieren und mit 
einem Leistungspunktesystem auszustatten, das das Eu-
ropäische Credit-Transfer-System (ECTS) einschließt; 
Module sind in der Regel mit nur einer Prüfung abzu-
schließen. Prüfungsleistungen im Rahmen eines Leis-
tungspunktesystems werden benotet, mit Leistungs-
punkten versehen und um eine Bewertung nach der 
ECTS-Bewertungsskala ergänzt; diese Bewertung nach 
der ECTS-Bewertungsskala kann auf die Vergabe der 
Gesamtnote beschränkt werden. Die Höhe der zu verge-
benden Leistungspunkte gibt den durchschnittlichen Ar-
beitsaufwand der Studierenden für alle zum Modul ge-
hörenden Leistungen wieder.

(2) Die Prüfungsordnungen können vorsehen, dass Leis-
tungen von Prüfungen, die im ersten Semester oder in 
den ersten beiden Semestern abgelegt worden sind, nicht 
benotet werden oder dass ihre Benotung nicht in die Ge-
samtnote einfl ießt.

(3) Prüfungstermine sollen so angesetzt werden, dass in-
folge der Terminierung keine Lehrveranstaltungen aus-
fallen.

(4) Studierenden des gleichen Studienganges soll bei 
mündlichen Prüfungen die Teilnahme als Zuhörerinnen 
und Zuhörer ermöglicht werden, sofern nicht eine Kan-
didatin oder ein Kandidat widerspricht. Die Teilnahme 
erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe 

des Prüfungsergebnisses an die Kandidatinnen und Kan-
didaten. Das Nähere regelt die Prüfungsordnung.

(5) Die Hochschulen und die staatlichen Prüfungsämter 
können von den Prüfungskandidatinnen und Prüfungs-
kandidaten eine Versicherung an Eides Statt verlangen 
und abnehmen, dass die Prüfungsleistung von ihnen 
selbständig und ohne unzulässige fremde Hilfe erbracht 
worden ist. Wer vorsätzlich

1.   gegen eine die Täuschung über Prüfungsleistungen 
betreffende Regelung einer Hochschulprüfungsord-
nung oder

2.   gegen eine entsprechende Regelung einer staatlichen 
oder kirchlichen Prüfungsordnung

verstößt, handelt ordnungswidrig. Die Ordnungswidrig-
keit kann mit einer Geldbuße bis zu 50 000 Euro geahn-
det werden. Die Hochschulen können das Nähere in 
einer Ordnung regeln. Zuständige Verwaltungsbehörde 
für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrig-
keiten nach Satz 2 Nummer 1 ist die Kanzlerin oder der 
Kanzler sowie nach Satz 2 Nummer 2 das staatliche Prü-
fungsamt. Im Falle eines mehrfachen oder sonstigen 
schwerwiegenden Täuschungsversuches kann der Prüf-
ling zudem exmatrikuliert werden.

(6) Die Prüfungsanforderungen und -verfahren sind so zu 
gestalten, dass die letzte Prüfung innerhalb der generellen 
Regelstudienzeit vollständig abgelegt werden kann.

(7) Für den Nachweis der krankheitsbedingten Prü-
fungsunfähigkeit reicht eine ärztliche Bescheinigung 
über das Bestehen der Prüfungsunfähigkeit hin, es sei 
denn, es bestehen zureichende tatsächliche Anhalts-
punkte, die eine Prüfungsfähigkeit als wahrscheinlich 
annehmen oder einen anderen Nachweis als sachgerecht 
erscheinen lassen. Bestehen derartige Anhaltspunkte, ist 
die Hochschule berechtigt, auf ihre Kosten eine ärztliche 
Bescheinigung einer Vertrauensärztin oder eines Vertrau-
ensarztes der Hochschule zu verlangen; die oder der Stu-
dierende muss zwischen mehreren Vertrauensärztinnen 
oder Vertrauensärzten wählen können. Eine Einholung 
amtlicher Bescheinigungen, Zeugnisse oder Gutachten 
der unteren Gesundheitsbehörden nach § 19 des Geset-
zes über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes 
Nordrhein-Westfalen vom 25. November 1997 (GV. NRW. 
S. 430), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. 
April 2013 (GV. NRW. S. 202) geändert worden ist, fi ndet 
nicht statt.

(8) Zur Verbesserung des Studienerfolgs kann das Minis-
terium durch Rechtsverordnung im Benehmen mit den 
Hochschulen das Nähere zur Anerkennung von Prü-
fungsleistungen und Studienabschlüssen, zur zulässigen 
Zahl der Module, zur Transparenz der Prüfungsanforde-
rungen sowie zu den Teilnahmevoraussetzungen, der Ar-
beitsbelastung, der Anzahl, der Dauer und der Wiederho-
lung der Prüfungsleistungen der Module sowie zu den 
Ergänzungskursen im Sinne des §  58 Absatz  2a regeln. 
Desgleichen kann das Ministerium durch Rechtsverord-
nung das Nähere zu der Bewertung nach der ECTS-Be-
wertungsskala nach Absatz 1 Satz 3 regeln.

§ 63a 
Anerkennung von Prüfungsleistungen

und Studienabschlüssen

(1) Prüfungsleistungen, die in Studiengängen an ande-
ren staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen, 
an staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakade-
mien oder in Studiengängen an ausländischen staatli-
chen oder staatlich anerkannten Hochschulen erbracht 
worden sind, werden auf Antrag anerkannt, sofern hin-
sichtlich der erworbenen Kompetenzen kein wesentli-
cher Unterschied zu den Leistungen besteht, die ersetzt 
werden. Das Gleiche gilt hinsichtlich Studienabschlüs-
sen, mit denen Studiengänge im Sinne des Satzes 1 abge-
schlossen worden sind. Die Anerkennung im Sinne der 
Sätze 1 und 2 dient der Fortsetzung des Studiums, dem 
Ablegen von Prüfungen, der Aufnahme eines weiteren 
Studiums oder der Zulassung zur Promotion.

(2) Es obliegt der antragstellenden Person, die erforder-
lichen Informationen über die anzuerkennende Leistung 
bereitzustellen. Die Beweislast dafür, dass ein Antrag im 
Sinne des Absatzes 1 die Voraussetzungen für die Aner-
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kennung nicht erfüllt, liegt bei der Stelle, die das Aner-
kennungsverfahren durchführt.

(3) Entscheidungen über Anträge im Sinne des Absatzes 
1 werden innerhalb einer von der Hochschule im Voraus 
festgelegten angemessenen Frist getroffen.

(4) Auf der Grundlage der Anerkennung nach Absatz  1 
kann und auf Antrag der oder des Studierenden muss die 
Hochschule in ein Fachsemester einstufen, dessen Zahl 
sich aus dem Umfang der durch die Anerkennung erwor-
benen ECTS-Leistungspunkte im Verhältnis zu dem Ge-
samtumfang der im jeweiligen Studiengang insgesamt 
erwerbbaren ECTS-Leistungspunkten ergibt. Ist die 
Nachkommastelle kleiner als fünf, wird auf ganze Se-
mester abgerundet, ansonsten wird aufgerundet.

(5) Wird die auf Grund eines Antrags im Sinne des Ab-
satzes 1 begehrte Anerkennung versagt, kann die antrag-
stellende Person eine Überprüfung der Entscheidung 
durch das Rektorat beantragen, soweit die Anerkennung 
nicht einen Studiengang betrifft, der mit einer staatli-
chen oder kirchlichen Prüfung abgeschlossen wird; das 
Rektorat gibt der für die Entscheidung über die Aner-
kennung zuständigen Stelle eine Empfehlung für die 
weitere Behandlung des Antrags.

(6) Soweit Vereinbarungen und Abkommen der Bundes-
republik Deutschland mit anderen Staaten über Gleich-
wertigkeiten im Hochschulbereich (Äquivalenzabkom-
men) Studierende ausländischer Staaten abweichend 
von Absatz  1 begünstigen, gehen die Regelungen der 
Äquivalenzabkommen vor.

(7) Auf Antrag kann die Hochschule sonstige Kenntnisse 
und Qualifi kationen auf der Grundlage vorgelegter Un-
terlagen anerkennen, wenn diese Kenntnisse und Quali-
fi kationen den Prüfungsleistungen, die sie ersetzen sol-
len, nach Inhalt und Niveau gleichwertig sind.

(8) Die Hochschulen stellen in Ansehung des gegenseiti-
gen Vertrauens auf die Qualitätssicherung in den Hoch-
schulen und der erfolgreichen Akkreditierung von Studi-
engängen sicher, dass die Verfahren und Kriterien, die 
bei der Anerkennung von Prüfungsleistungen und Studi-
enabschlüssen angewendet werden, durchschaubar, ein-
heitlich und zuverlässig sind.

§ 64 
Prüfungsordnungen

(1) Hochschulprüfungen werden auf Grund von Prü-
fungsordnungen abgelegt, die nach Überprüfung durch 
das Rektorat vom Fachbereichsrat auf Vorschlag des Stu-
dienbeirats zu erlassen sind. Falls der Fachbereichsrat 
einem Vorschlag des Studienbeirats nicht folgen oder 
ohne einen Vorschlag entscheiden will, kann er, soweit 
die Entscheidung organisatorische Regelungen der Prü-
fungsordnung betrifft, mit einer Mehrheit von zwei Drit-
teln seiner Stimmen den Vorschlag ersetzen oder ohne 
einen Vorschlag entscheiden; betrifft der Entscheidungs-
gegenstand andere als organisatorische Regelungen, 
reicht die Mehrheit seiner Stimmen. Organisatorische 
Regelungen im Sinne des Satzes 2 sind die Anzahl der 
Prüfungen und der Module sowie das Prüfungsverfahren.

(2) Hochschulprüfungsordnungen müssen insbesondere 
regeln:

 1.   Das Ziel des Studiums, den zu verleihenden Hoch-
schulgrad und die Zahl der Module,

 2.   den Inhalt, das Qualifi kationsziel, die Lehrform, die 
Teilnahmevoraussetzungen, die Arbeitsbelastung 
und die Dauer der Prüfungsleistungen der Module; 
für Studierende mit Behinderung oder chronischer 
Erkrankung sind, auch hinsichtlich der Form und 
der Dauer der Prüfungsleistung, nachteilsausglei-
chende Regelungen zu treffen,

 3.   die Voraussetzungen der in den Studiengang integ-
rierten Auslandssemester, Praxissemester oder ande-
ren berufspraktischen Studienphasen,

 4.   die Zahl und die Voraussetzungen für die Wiederho-
lung von Prüfungsleistungen,

 5.   die Inanspruchnahme von Schutzbestimmungen ent-
sprechend den §§ 3, 4, 6 und 8 des Mutterschutzge-
setzes und entsprechend den Fristen des Bundesel-

terngeld- und Elternzeitgesetzes sowie die 
Berücksichtigung von Ausfallzeiten durch die Pfl ege 
von Personen im Sinne von § 48 Absatz 5 Satz 5,

 6.   die Grundsätze der Bewertung einzelner Prüfungs-
leistungen einschließlich der Höchstfristen für die 
Mitteilung der Bewertung von Prüfungen und die 
Anerkennung von in anderen Studiengängen oder an 
anderen Hochschulen erbrachten Leistungen,

 7.  die Prüfungsorgane und das Prüfungsverfahren,

 8.   die Folgen der Nichterbringung von Prüfungsleistun-
gen und des Rücktritts von einer Prüfung sowie das 
innerhalb der Hochschule einheitlich geregelte Nä-
here zur Art und Weise der Erbringung des Nachwei-
ses der krankheitsbedingten Prüfungsunfähigkeit,

 9.  die Folgen von Verstößen gegen Prüfungsvorschriften,

10.   die Einsicht in die Prüfungsakten nach den einzel-
nen Prüfungen.

(2a) Eine verpfl ichtende Teilnahme der Studierenden an 
Lehrveranstaltungen darf als Teilnahmevoraussetzung 
für Prüfungsleistungen nicht geregelt werden, es sei 
denn, bei der Lehrveranstaltung handelt es sich um eine 
Exkursion, einen Sprachkurs, ein Praktikum, eine prak-
tische Übung oder eine vergleichbare Lehrveranstaltung.

(3) Die Hochschulen können durch Prüfungsordnung 
oder durch Ordnung regeln, dass die Anmeldung zum 
Erstversuch einer Prüfung spätestens drei Semester

1.   nach dem Semester, in dem der Besuch der Lehrver-
anstaltung, dem die Prüfung nach dem Studienplan 
oder dem Studienablaufplan zugeordnet ist, nach die-
sen Plänen vorgesehen war, oder

2.  nach dem Besuch dieser Lehrveranstaltung

erfolgen muss; desgleichen können in der Prüfungsord-
nung oder in einer Ordnung Fristen für die Wiederholung 
der Prüfung festgesetzt werden. In den Fällen des Sat-
zes 1 verlieren die Studierenden den Prüfungsanspruch, 
wenn sie nicht innerhalb des vorgegebenen Zeitraumes 
die Lehrveranstaltung besuchen oder sich zur Prüfung 
oder zur Wiederholungsprüfung melden, es sei denn, sie 
weisen nach, dass sie das Versäumnis der Frist nicht zu 
vertreten haben. Vorbehaltlich anderweitiger staatlicher 
Regelungen oder Regelungen in Leistungspunktsystemen 
können die Hochschulen in Hochschulprüfungsordnun-
gen sowie für Studiengänge mit staatlichen oder kirchli-
chen Prüfungen in besonderen Ordnungen vorsehen, dass 
die Wiederholung von Teilnahmevoraussetzungen im 
Sinne des Absatzes 2 Nummer  2 beschränkt werden 
kann.

(3a) Die Fristen im Sinne des Absatzes 3 verlängern sich

1.   für die Pfl ege und Erziehung von minderjährigen Kin-
dern im Sinne des §  25 Absatz  5 des Bundesausbil-
dungsförderungsgesetzes um drei Semester pro Kind,

2.   für die Mitwirkung als gewählte Vertreterin oder ge-
wählter Vertreter in Organen der Hochschule, der Stu-
dierendenschaft, der Fachschaften der Studierenden-
schaft oder der Studierendenwerke um insgesamt bis 
zu höchstens vier Semester,

3.   für die Wahrnehmung des Amtes der Gleichstellungs-
beauftragten um bis zu höchstens vier Semester,

4.   um die Zeit der studienzeitverlängernden Auswirkun-
gen einer Behinderung oder einer schweren Erkran-
kung und

5.   um bis zu drei Semestern für die Zeit, in der Studie-
rende eine Verantwortung für nahe Angehörige mit 
Pfl ege- und Unterstützungsbedarf wahrnehmen.

Bei Studierenden in Teilzeit nach § 48 Absatz 8 verlän-
gern sich die Fristen im Sinne des Absatzes 3 entspre-
chend dem Verhältnis ihres Studiums in Teilzeit zum 
Studium in Vollzeit.

(4) Vor dem Erlass staatlicher Prüfungsordnungen sind 
die betroffenen Hochschulen zu hören. Zu geltenden 
staatlichen Prüfungsordnungen können die betroffenen 
Hochschulen Änderungsvorschläge vorlegen, die mit 
ihnen zu erörtern sind. Ordnungen der Hochschule über 
Zwischenprüfungen oder sonstigen Prüfungen in Studi-
engängen, die mit einer staatlichen Prüfung abgeschlos-
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sen werden, bedürfen der Zustimmung des für die Prü-
fungsordnung zuständigen Fachministeriums im 
Einvernehmen mit dem Ministerium.

§ 65 
Prüferinnen und Prüfer

(1) Zur Abnahme von Hochschulprüfungen sind die an 
der Hochschule Lehrenden und, soweit dies zur Errei-
chung des Prüfungszweckes erforderlich oder sachge-
recht ist, die in der berufl ichen Praxis und Ausbildung 
erfahrenen Personen befugt. Prüfungsleistungen dürfen 
nur von Personen bewertet werden, die selbst mindestens 
die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleich-
wertige Qualifi kation besitzen. Die Prüferinnen und Prü-
fer sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig von Wei-
sungen.

(2) Prüfungsleistungen in schriftlichen oder mündlichen 
Prüfungen, mit denen ein Studiengang abgeschlossen 
wird, und in Wiederholungsprüfungen, bei deren endgül-
tigem Nichtbestehen keine Ausgleichsmöglichkeit vorge-
sehen ist, sind von mindestens zwei Prüferinnen oder 
Prüfern oder einer Prüferin und einem Prüfer im Sinne 
des Absatzes 1 zu bewerten. Darüber hinaus sind münd-
liche Prüfungen stets von mehreren Prüferinnen oder 
Prüfern oder von einer Prüferin oder einem Prüfer in 
Gegenwart einer sachkundigen Beisitzerin oder eines 
sachkundigen Beisitzers abzunehmen.

Teil 7
Grade und Zeugnisse

§ 66 
Hochschulgrade, Leistungszeugnis

(1) Die Hochschule verleiht auf Grund einer Hochschul-
prüfung, mit der ein Studienabschluss in einem Studien-
gang erworben wird, einen Bachelorgrad oder einen 
Mastergrad. Der Grad kann mit einem Zusatz verliehen 
werden, der die verleihende Hochschule bezeichnet; er 
kann auch ohne diesen Zusatz geführt werden. Auf 
Grund einer Kooperationsvereinbarung mit einer aus-
ländischen Hochschule kann die Hochschule deren Grad 
verleihen. Andere akademische Grade kann die Hoch-
schule nur in besonderen Fällen verleihen.

(2) Die Hochschule kann den Mastergrad auch auf 
Grund einer staatlichen oder einer kirchlichen Prüfung, 
mit der ein Studienabschluss erworben wird, verleihen.

(3) Urkunden über Hochschulgrade können mehrspra-
chig ausgestellt werden; in diesem Fall gilt Entsprechen-
des für das Führen des Grades. Den Urkunden über die 
Verleihung des Hochschulgrades fügen die Hochschulen 
eine englischsprachige Übersetzung und eine ergänzende 
Beschreibung in englischer und deutscher Sprache (dip-
loma supplement) bei, die insbesondere die wesentlichen, 
dem Abschluss zugrunde liegenden Studieninhalte, den 
Studienverlauf, die mit dem Abschluss erworbenen 
Kompetenzen sowie die verleihende Hochschule enthal-
ten muss.

(4) Für die Rücknahme der Gradverleihung gilt § 48 Ab-
satz  1 und 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen. Die Rücknahme ist nur in-
nerhalb von fünf Jahren seit dem Zeitpunkt der Grad-
verleihung zulässig. Der Zeitraum zwischen Einleitung 
und Beendigung eines Verwaltungsverfahrens zur Prü-
fung der Rücknahme der Gradverleihung wird auf die 
Fünfjahresfrist nach Satz 2 nicht eingerechnet.

(5) Studierende, welche die Hochschule ohne Studienab-
schluss verlassen, erhalten auf Antrag ein Leistungs-
zeugnis über die insgesamt erbrachten Studien- und 
Prüfungsleistungen einschließlich der erworbenen 
ECTS-Leistungspunkte.

(6) Die Hochschule kann Grade nach Absatz 1 auch ver-
leihen, wenn eine andere Bildungseinrichtung auf die 
Hochschulprüfung auf der Grundlage einer Kooperati-
onsvereinbarung mit der Hochschule in gleichwertiger 
Weise vorbereitet hat (Franchising der Hochschulen in 
der Trägerschaft des Landes). Die Gradverleihung nach 
Satz 1 setzt voraus, dass 

1.   von der Bildungseinrichtung nur Bewerberinnen oder 
Bewerber aufgenommen werden, die die Vorausset-
zungen für den Zugang zum Studium an der Koope-
rationshochschule erfüllen und

2.   unter der Verantwortung und Kontrolle der Koopera-
tionshochschule die Qualität und Gleichwertigkeit 
des Studienangebotes gesichert, die Prüfungen durch-
geführt und die Hochschulgrade verliehen werden.

Abgesehen von den Fällen des § 62 Absatz 3 darf Träger 
der Bildungseinrichtung nicht die Hochschule sein.

§ 67
Promotion

(1) Durch die Promotion wird an Universitäten, auch in 
Kooperation mit den Fachhochschulen nach §  67a, eine 
über das allgemeine Studienziel gemäß § 58 Absatz 1 hi-
nausgehende Befähigung zu selbständiger wissenschaft-
licher Arbeit nachgewiesen. Die Befähigung wird auf 
Grund einer wissenschaftlich beachtlichen schriftlichen 
Arbeit (Dissertation) und weiterer Prüfungsleistungen 
festgestellt. Auf Grund der Promotion wird der Doktor-
grad verliehen; § 66 Absatz 3 Satz 1 und Absatz 6 Satz 1 
und 2 gilt entsprechend.

(2) Im Promotionsstudium sollen die Hochschulen für 
ihre Doktorandinnen und Doktoranden forschungsorien-
tierte Studien anbieten und ihnen den Erwerb von aka-
demischen Schlüsselqualifi kationen ermöglichen. Das 
Promotionsstudium kann als Studiengang gemäß §  60 
Absatz 1 Satz 1 durchgeführt und in diesem Fall durch 
einen vorangehenden Masterabschluss gegliedert wer-
den; hinsichtlich der generellen Regelstudienzeit gilt 
§ 61 Absatz 2 Satz 2 entsprechend. Die Hochschulen wir-
ken auf die wissenschaftliche Betreuung ihrer Doktoran-
dinnen und Doktoranden hin und gewährleisten hierzu 
den Abschluss einer Betreuungsvereinbarung.

(3) Das Promotionsstudium wird vom Fachbereich 
durchgeführt. §  26 Absatz  5 bleibt unberührt. Das Nä-
here regelt eine Prüfungsordnung (Promotionsordnung). 
§ 63 Absatz 5 Satz 1 bis 5 sowie § 65 Absatz 1 Satz 2 gel-
ten entsprechend. Die Bewertung der Promotionsleistun-
gen nach Absatz  1 Satz  2 soll spätestens sechs Monate 
nach Vorlage der Dissertation abgeschlossen sein. Die 
Promotionsordnung kann die Verleihung des Doktorgra-
des ehrenhalber vorsehen.

(4) Zum Promotionsstudium hat Zugang, wer

1.   einen Abschluss nach einem einschlägigen Hochschul-
studium mit einer generellen Regelstudienzeit von 
wenigstens acht Semestern, für das ein anderer Grad 
als „Bachelor“ verliehen wird, oder

2.   einen Abschluss nach einem einschlägigen Hochschul-
studium mit einer generellen Regelstudienzeit von 
wenigstens sechs Semestern und daran anschließende 
angemessene, auf die Promotion vorbereitende Stu-
dien in den Promotionsfächern oder

3.   einen Abschluss eines Masterstudiengangs im Sinne 
des § 61 Absatz 2 Satz 2

nachweist. Die Promotionsordnung soll den Zugang vom 
Nachweis eines qualifi zierten Abschlusses abhängig ma-
chen und kann den Nachweis weiterer Studienleistungen 
sowie sonstiger Leistungen, die die Eignung für eine 
Promotion erkennen lassen, verlangen. Eine unterschied-
liche Behandlung von Bewerberinnen und Bewerbern 
mit dem Abschluss eines Fachhochschulstudiums einer-
seits und mit dem Abschluss eines Universitätsstudiums 
andererseits beim Zugang zum Promotionsstudium ist 
nicht zulässig.

(5) Zugangsberechtigte nach Absatz  4 werden als Dok-
torandinnen oder Doktoranden an der Universität ein-
geschrieben, an der sie promovieren wollen. Die Ein-
schreibungsordnung kann die Einschreibung unter 
Berücksichtigung der generellen Regelstudienzeit in an-
gemessenem Umfang befristen. Im Übrigen gelten §§ 48, 
49 Absatz 12, §§ 50 und 51 entsprechend.

(6) Die Universitäten entwickeln ihre Systeme der Qua-
litätssicherung des Promotionsgeschehens weiter. § 7 Ab-
satz 2 und 3 bleibt unberührt.
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§ 67a 
Kooperative Promotion

(1) Die Universitäten und Fachhochschulen entwickeln 
in Kooperation Promotionsstudien im Sinne des § 67, bei 
denen die Erbringung der Promotionsleistungen gemein-
sam betreut wird. Das Nähere zu diesen Studien und zur 
gemeinsamen Betreuung regelt die Promotionsordnung; 
diese soll dabei vorsehen, dass Hochschullehrerinnen 
und Hochschullehrer an Fachhochschulen an der Betreu-
ung von Promotionsstudien beteiligt sowie zu Gutachte-
rinnen oder Gutachtern oder Prüferinnen oder Prüfern 
bestellt werden. Die individuellen Promotionsstudien 
sind in einer Vereinbarung zwischen einer Hochschulleh-
rerin oder einem Hochschullehrer an der Universität und 
einer Hochschullehrerin oder einem Hochschullehrer an 
der Fachhochschule festzulegen. Doktorandinnen und 
Doktoranden, die im Rahmen eines kooperativen Promo-
tionsstudiums nach Satz 1 in der Fachhochschule betreut 
werden, können als Doktorandinnen oder Doktoranden 
an dieser Fachhochschule eingeschrieben werden; sie 
nehmen in der Fachhochschule an Wahlen nicht teil. Die 
Einschreibung nach §  67 Absatz  5 bleibt von der Ein-
schreibung nach Satz 4 unberührt. Im Übrigen gilt § 67 
Absatz 5 Satz 2 und 3 entsprechend.

(2) Das von Fachhochschulen nach Maßgabe des §  77 
Absatz  2 errichtete Graduierteninstitut für angewandte 
Forschung der Fachhochschulen in Nordrhein-Westfalen 
unterstützt das kooperative Promotionsstudium, berät 
die Universitäten, Fachhochschulen und Doktorandinnen 
und Doktoranden hinsichtlich seiner Durchführung und 
berichtet dem Ministerium regelmäßig über den Stand 
des kooperativen Promotionsstudiums. Die Universitäten 
arbeiten hierzu mit dem Graduierteninstitut zusammen.

(3) Das Erreichen der mit dem Graduierteninstitut nach 
Absatz  2 verfolgten Ziele wird drei Jahre nach Grün-
dung des Instituts evaluiert.

§ 68 
Habilitation

(1) Die Universität kann Gelegenheit zur Habilitation 
geben. Das Nähere regelt der jeweilige Fachbereich 
durch Satzung, die auch vorsehen kann, dass mit erfolg-
reicher Habilitation der Doktorgrad mit dem Zusatz 
„habilitatus“ oder einem ähnlichen Zusatz geführt wer-
den kann. § 63 Absatz 5 Satz 1 bis 5 gilt entsprechend.

(2) Mit der Habilitation wird die Lehrbefähigung zuer-
kannt. Auf Antrag der oder des Habilitierten entscheidet 
die Hochschule über die Verleihung der Befugnis, in 
ihrem oder seinem Fach an der Hochschule Lehrveran-
staltungen selbständig durchzuführen. Auf Grund der 
Verleihung der Befugnis zur Durchführung von Lehrver-
anstaltungen ist die oder der Habilitierte berechtigt, die 
Bezeichnung „Privatdozentin“ oder „Privatdozent“ zu 
führen. Ein Dienstverhältnis wird damit nicht begründet. 
Das Nähere zu den Sätzen 2 und 3 regelt die Hochschule.

§ 69 
Verleihung und Führung von Graden 

und von Bezeichnungen

(1) Grade dürfen nur verliehen werden, wenn inner-
staatliche Bestimmungen es vorsehen. Bezeichnungen, 
die Graden zum Verwechseln ähnlich sind, dürfen nicht 
vergeben werden.

(2) Von einer staatlichen oder staatlich anerkannten 
Hochschule in Deutschland oder in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union einschließlich der 
Europäischen Hochschulen in Florenz und Brügge sowie 
der Päpstlichen Hochschulen in Rom verliehene Hoch-
schulgrade sowie entsprechende staatliche Grade kön-
nen im Geltungsbereich dieses Gesetzes in der verliehe-
nen Form geführt werden. Ein sonstiger ausländischer 
Hochschulgrad, der auf Grund einer Prüfung im An-
schluss an ein tatsächlich absolviertes Studium von einer 
nach dem Recht des Herkunftslandes anerkannten Hoch-
schule ordnungsgemäß verliehen wurde, kann in der ver-
liehenen Form unter Angabe der verleihenden Institution 
geführt werden. Die verliehene Form des Grades kann 
bei anderen als lateinischen Schriftarten in die lateini-
sche Schrift übertragen werden; ferner kann die im Her-

kunftsland zugelassene oder, soweit keine solche besteht, 
die dort nachweislich allgemein übliche Abkürzung ge-
führt sowie eine wörtliche Übersetzung in Klammern 
hinzugefügt werden. Die Sätze 2 und 3 gelten für auslän-
dische staatliche und kirchliche Hochschulgrade ent-
sprechend. Eine Umwandlung in einen entsprechenden 
inländischen Grad ist ausgeschlossen.

(3) Ein ausländischer Ehrengrad, der von einer nach 
dem Recht des Herkunftslandes zur Verleihung berech-
tigten Hochschule oder einer anderen zur Verleihung be-
rechtigten Stelle verliehen wurde, kann nach Maßgabe 
der für die Verleihung geltenden Rechtsvorschriften in 
der verliehenen Form unter Angabe der verleihenden 
Stelle geführt werden. Absatz 2 Satz 3 bis 5 gilt entspre-
chend.

(4) Die Absätze 2 und 3 gelten für die Führung von 
Hochschultiteln und Hochschultätigkeitsbezeichnungen 
entsprechend.

(5) Vereinbarungen und Abkommen der Bundesrepublik 
Deutschland mit anderen Staaten über Gleichwertigkei-
ten im Hochschulbereich und Vereinbarungen der Län-
der der Bundesrepublik Deutschland gehen den Rege-
lungen in den Absätzen 2 bis 4 vor. Soweit die 
Regelungen in den Absätzen 2 bis 4 gegenüber den von 
der Bundesrepublik Deutschland geschlossenen Verein-
barungen und Abkommen oder gegenüber den von den 
Ländern der Bundesrepublik Deutschland geschlossenen 
Vereinbarungen im Einzelfall günstigere Regelungen 
enthalten, gehen diese günstigeren Regelungen vor.

(6) Das Ministerium kann in begründeten Fällen durch 
Rechtsverordnung für bestimmte Grade, Institutionen 
und Personengruppen Ausnahmen regeln, die Betroffene 
gegenüber den Absätzen 2 bis 5 begünstigen. Das Minis-
terium kann ferner durch Rechtsverordnung für be-
stimmte Grade eine einheitliche Schreibweise in lateini-
scher Schrift, eine einheitliche Abkürzung sowie eine 
einheitliche deutsche Übersetzung vorgeben. Das Minis-
terium kann zudem durch Rechtsverordnung regeln, dass 
Grade, Titel, Hochschultätigkeitsbezeichnungen oder 
sonstige Bezeichnungen, die inländischen Graden gleich 
lauten oder zum Verwechseln ähnlich sind, nur mit einem 
Zusatz nach Artikel 54 der Richtlinie 2005/36/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates geführt werden 
dürfen. Das Ministerium kann ferner durch Rechtsver-
ordnung regeln, dass Personen eine Bezeichnung führen 
dürfen, die einer im Hochschulbereich verwendeten 
Amtsbezeichnung gleichkommt oder einer solchen äh-
nelt; das Ministerium regelt dabei zugleich die Quali-
tätssicherungserfordernisse der Führbarkeit.

(7) Von den Absätzen 2 bis 6 abweichende Grade und 
Titel sowie durch Titelkauf erworbene Grade dürfen 
nicht geführt werden. Wer einen Grad führt, hat auf Ver-
langen der zuständigen Behörde die Berechtigung hierzu 
urkundlich nachzuweisen. Das Ministerium oder die von 
ihm beauftragte Behörde kann auch Auskunft über 
Höhe, Rechtsgrund und Zweckbestimmung von Zahlun-
gen verlangen, die im Zusammenhang mit dem Erwerb 
des Grades stehen oder geleistet wurden. Es oder sie 
kann von der gradführenden Person eine Versicherung an 
Eides statt über die Richtigkeit und Vollständigkeit der 
Angaben nach den Sätzen 2 und 3 verlangen und abneh-
men. Eine von den Absätzen 2 bis 6 abweichende Grad- 
oder Titelführung kann vom Ministerium oder einer von 
ihm beauftragten Behörde untersagt werden. Wer vor-
sätzlich gegen Satz 1 oder eine Anordnung nach Satz 2 
bis 5 verstößt, handelt ordnungswidrig. Ordnungswidrig 
handelt ferner, wer vorsätzlich Urkunden ausstellt oder 
beschafft, in denen ein nach den Absätzen 1 bis 6 sowie 
Satz  1 nicht führbarer Grad verliehen wird. Die Ord-
nungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 500 000 
Euro geahndet werden. Zuständige Verwaltungsbehörde 
für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrig-
keiten nach Satz  6und 7 ist das Ministerium oder eine 
von ihm beauftragte Behörde.

(8) Die Landesregierung kann an Personen, die außer-
halb der Hochschule wissenschaftliche, künstlerische 
oder kulturelle Leistungen erbracht haben, die die An-
forderungen nach § 36 Absatz 1 Nummer 3 und 4, § 36 
Absatz 1 Nummer 3 und 5, § 36 Absatz 2 oder § 36 Ab-
satz  3 erfüllen, den Titel einer Professorin oder eines 
Professors verleihen.
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(9) Das Ministerium ist berechtigt, die Bewertung aus-
ländischer Hochschulqualifi kationen auf der Basis des 
Übereinkommens über die Anerkennung von Qualifi kati-
onen im Hochschulbereich in der europäischen Region 
vom 11. April 1997 (BGBl. 2007 II S.  712, 713) auf das 
Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister 
der Länder in der Bundesrepublik Deutschland – Zent-
ralstelle für ausländisches Bildungswesen – oder auf eine 
andere Stelle, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung 
wahrnimmt und deren Sitz auch in einem anderen Bun-
desland sein kann, zu übertragen. Es wird ermächtigt, 
die Einzelheiten der Zuständigkeitsübertragung nach 
Satz 1 durch Verwaltungsvereinbarung mit dem jeweili-
gen Bundesland zu regeln.

Teil 8 
Forschung

§ 70 
Aufgaben und Koordinierung der Forschung, 

Veröffentlichung

(1) Die Forschung dient der Gewinnung wissenschaftli-
cher Erkenntnisse sowie der wissenschaftlichen Grund-
legung und Weiterentwicklung von Lehre und Studium. 
Gegenstand der Forschung sind unter Berücksichtigung 
der Aufgabenstellung der Hochschule alle wissenschaft-
lichen Bereiche sowie die Anwendung wissenschaftlicher 
Erkenntnisse in der Praxis einschließlich der Folgen, die 
sich aus der Anwendung wissenschaftlicher Erkennt-
nisse ergeben können.

(2) Forschungsvorhaben und Forschungsschwerpunkte 
werden von der Hochschule unter Berücksichtigung des 
Hochschulentwicklungsplans koordiniert. Zur gegensei-
tigen Abstimmung von Forschungsvorhaben und For-
schungsschwerpunkten sowie zur Planung und Durch-
führung gemeinsamer Forschungsvorhaben wirken die 
Hochschulen, auch Universitäten und Fachhochschulen, 
untereinander, mit den Kunsthochschulen, mit anderen 
Forschungseinrichtungen und mit Einrichtungen der 
überregionalen Forschungsplanung und Forschungsför-
derung zusammen.

(3) Die Ergebnisse von Forschungsvorhaben sollen in 
absehbarer Zeit nach Durchführung des Vorhabens ver-
öffentlicht werden. Bei der Veröffentlichung von For-
schungsergebnissen ist jede oder jeder, die oder der einen 
eigenen wissenschaftlichen oder wesentlichen sonstigen 
Beitrag geleistet hat, als Mitautorin oder Mitautor oder 
Mitarbeiterin oder Mitarbeiter zu nennen. Ihr oder sein 
Beitrag ist zu kennzeichnen.

(4) Die Hochschule berichtet in regelmäßigen Zeitab-
ständen über ihre Forschungsvorhaben und Forschungs-
schwerpunkte. Die Mitglieder der Hochschule sind ver-
pfl ichtet, bei der Erstellung des Berichts mitzuwirken.

§ 71 
Forschung mit Mitteln Dritter

(1) Die in der Forschung tätigen Hochschulmitglieder 
sind berechtigt, im Rahmen ihrer dienstlichen Aufgaben 
auch solche Forschungsvorhaben durchzuführen, die 
nicht aus den der Hochschule zur Verfügung stehenden 
Haushaltsmitteln, sondern aus Mitteln Dritter fi nanziert 
werden. Mittel Dritter können auch zur Durchführung 
von Forschungsvorhaben in den Universitätskliniken und 
im Bereich der Krankenversorgung der Universitätsklini-
ken verwendet werden. Die Verpfl ichtung der in der For-
schung tätigen Hochschulmitglieder zur Erfüllung der 
übrigen Dienstaufgaben bleibt unberührt. Die Durchfüh-
rung von Vorhaben nach den Sätzen 1 und 2 ist Teil der 
Hochschulforschung. Die Hochschulen dürfen auf die 
Personalkosten bezogene personenbezogene Daten des in 
den Forschungsvorhaben nach Satz  1 tätigen Personals 
erheben und an die Dritten übermitteln, soweit dies für 
die Durchführung des Vorhabens erforderlich ist; im Üb-
rigen gelten die datenschutzrechtlichen Vorschriften.

(2) Ein Hochschulmitglied ist berechtigt, ein Vorhaben 
nach Absatz  1 in der Hochschule durchzuführen, wenn 
die Erfüllung anderer Aufgaben der Hochschule, seine 
Freiheit in Wissenschaft, Forschung, Lehre und Studium 
sowie die Rechte und Pfl ichten anderer Personen da-

durch nicht beeinträchtigt werden und entstehende Fol-
gelasten angemessen berücksichtigt sind; die For-
schungsergebnisse sind in der Regel in absehbarer Zeit 
zu veröffentlichen.

(3) Ein Forschungsvorhaben nach Absatz 1 ist dem Rek-
torat über die Dekanin oder den Dekan anzuzeigen. Die 
Inanspruchnahme von Personal, Sachmitteln und Ein-
richtungen der Hochschule darf nur untersagt oder 
durch Aufl agen beschränkt werden, soweit die Vorausset-
zungen des Absatzes 2 dieses erfordern. Die Hochschule 
soll ein angemessenes Entgelt für die Inanspruchnahme 
ihres Personals, ihrer Sachmittel und ihrer Einrichtun-
gen verlangen.

(4) Die Mittel für Forschungsvorhaben, die in der Hoch-
schule durchgeführt werden, sollen von der Hochschule 
verwaltet werden. Die Mittel sind für den von der oder 
dem Dritten bestimmten Zweck zu verwenden und nach 
deren oder dessen Bedingungen zu bewirtschaften, so-
weit gesetzliche Bestimmungen nicht entgegenstehen. 
Treffen die Bedingungen keine Regelung, so gelten er-
gänzend das Hochschulgesetz und die auf Grund dieses 
Gesetzes erlassenen Vorschriften. Auf Antrag des Hoch-
schulmitgliedes, das das Vorhaben durchführt, kann von 
der Verwaltung der Mittel durch die Hochschule abgese-
hen werden, sofern es mit den Bedingungen der oder des 
Dritten vereinbar ist; Satz 3 gilt in diesem Fall nicht.

(5) Aus Mitteln Dritter bezahlte hauptberufl iche Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter an Forschungsvorhaben, die 
in der Hochschule durchgeführt werden, sollen vorbe-
haltlich des Satzes 3 als Personal der Hochschule im pri-
vatrechtlichen Dienstverhältnis eingestellt werden. Die 
Einstellung setzt voraus, dass die Mitarbeiterin oder der 
Mitarbeiter von dem Hochschulmitglied, das das Vorha-
ben durchführt, vorgeschlagen wird. Sofern es nach den 
Bedingungen der oder des Dritten erforderlich ist, kann 
das Hochschulmitglied die Arbeitsverträge mit den Mit-
arbeiterinnen oder Mitarbeitern abschließen.

(6) Finanzielle Erträge der Hochschule aus Forschungs-
vorhaben, die in der Hochschule durchgeführt werden, 
insbesondere aus Einnahmen, die der Hochschule als 
Entgelt für die Inanspruchnahme von Personal, Sachmit-
teln und Einrichtungen zufl ießen, stehen der Hochschule 
für die Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfügung.

(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten für Entwicklungsvorhaben 
und Vorhaben zur Förderung des Wissenstransfers sinn-
gemäß.

§ 71a
Transparenz bei der Forschung mit Mitteln Dritter

(1) Das Rektorat informiert die Öffentlichkeit in geeig-
neter Weise über abgeschlossene Forschungsvorhaben 
nach § 71 Absatz 1.

(2) Hinsichtlich des Schutzes personenbezogener Daten 
gelten die §§ 9 und 10 des Informationsfreiheitsgesetzes 
entsprechend.

(3) Eine Information nach Absatz 1 fi ndet nicht statt, so-
weit durch die Übermittlung der Information ein Be-
triebs- oder Geschäftsgeheimnis offenbart wird und da-
durch die Gefahr des Eintritts eines wirtschaftlichen 
Schadens entsteht. Der oder dem Dritten ist vorher Gele-
genheit zur Stellungnahme zu geben.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für Entwicklungsvorhaben 
und Vorhaben zur Förderung des Wissenstransfers ent-
sprechend.

(5) Die Aufgabe und Befugnis der Hochschulen, die Öf-
fentlichkeit über die Erfüllung ihrer Aufgaben zu unter-
richten, bleibt ansonsten unberührt.

Teil 9
Anerkennung als Hochschulen und Betrieb 

nichtstaatlicher Hochschulen

§ 72 
Voraussetzungen der Anerkennung

(1) Bildungseinrichtungen, die nicht in der Trägerschaft 
des Landes stehen, können vom Ministerium als Hoch-
schulen staatlich anerkannt werden.
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(2) Die staatliche Anerkennung kann vom Ministerium 
erteilt werden, wenn gewährleistet ist, dass

 1.   in der Hochschule die Freiheit von Wissenschaft, For-
schung und Lehre sowie der Kunst sichergestellt ist,

 2.   die Hochschule die Aufgaben nach § 3 Absatz 1 oder 
Absatz  2 dieses Gesetzes oder §  3 Absatz  1 des 
Kunsthochschulgesetzes wahrnimmt,

 3.   das Studium an dem in § 58 Absatz 1, für das Studi-
um an Kunsthochschulen an dem in § 50 des Kunst-
hochschulgesetzes genannten Ziel ausgerichtet ist,

 4.   mindestens drei nebeneinander bestehende oder auf-
einander folgende und erfolgreich akkreditierte Stu-
diengänge im Sinne des § 60 Absatz 1 dieses Geset-
zes oder §  52 Absatz  1 des Kunsthochschulgesetzes 
an der Hochschule vorhanden oder im Rahmen einer 
Ausbauplanung vorgesehen sind,

 5.   das Studium und die Abschlüsse auf Grund der Prü-
fungsordnungen, des tatsächlichen Lehrangebotes 
und einer kontinuierlichen internen und externen 
Qualitätssicherung den wissenschaftlichen Maßstä-
ben und anerkannten Qualitätsstandards an Hoch-
schulen in der Trägerschaft des Landes entsprechen; 
für das Studium an Kunsthochschulen sind die wis-
senschaftlichen und künstlerischen Maßstäbe und 
Qualitätsstandards an staatlichen Kunsthochschulen 
maßgebend,

 6.   die Studienbewerberinnen und Studienbewerber die 
Voraussetzungen für die Aufnahme in eine entspre-
chende Hochschule in der Trägerschaft des Landes 
oder in eine entsprechende staatliche Kunsthoch-
schule erfüllen,

 7.   die Lehraufgaben überwiegend von hauptberufl ich 
Lehrenden der Hochschule, die die Einstellungsvor-
aussetzungen einer Professorin oder eines Profes-
sors nach § 36 im Falle einer Universität oder einer 
Fachhochschule oder nach § 29 des Kunsthochschul-
gesetzes im Falle einer Kunsthochschule erfüllen, 
wahrgenommen werden und alle Lehrenden die Ein-
stellungsvoraussetzungen erfüllen, die für entspre-
chende Tätigkeiten an Hochschulen in der Träger-
schaft des Landes oder im Falle einer Tätigkeit an ei-
ner Kunsthochschulen für entsprechende Tätigkeiten 
an staatlichen Kunsthochschulen gefordert werden,

 8.   die Mitglieder und Angehörigen der Hochschule an 
der Gestaltung des Studiums und an der akademi-
schen Selbstverwaltung in sinngemäßer Anwendung 
der für Hochschulen in staatlicher Trägerschaft oder 
staatlichen Kunsthochschulen geltenden Grundsätze 
mitwirken,

 9.   akademische Belange in Forschung, Lehre und Kunst 
hinreichend deutlich von den unternehmerischen In-
teressen abgegrenzt werden,

10.  die den Träger und die Hochschule maßgeblich prä-
genden natürlichen Personen die freiheitliche demo-
kratische Grundordnung achten und die für den Be-
trieb einer Hochschule erforderliche Sachkunde und 
Zuverlässigkeit aufweisen, 

11.  der Bestand der Hochschule und des Studienbetriebs 
sowie die Stellung des Hochschulpersonals wirt-
schaftlich und rechtlich dauerhaft gesichert sind und 
die Hochschule der alleinige Geschäftsbetrieb ihres 
Trägers ist.

Die Prüfungsordnungen müssen den Ordnungen der 
Hochschulen in der Trägerschaft des Landes oder der 
staatlichen Kunsthochschulen gleichwertig sein; §  63 
Absatz 1, 2 und 5, § 63a, § 64 Absatz 2 sowie § 65 dieses 
Gesetzes sowie § 55 Absatz 1, § 56 Absatz 2 sowie § 57 
des Kunsthochschulgesetzes gelten entsprechend.

§ 73
Anerkennungsverfahren; 

Gebühren; Kostentragung

(1) Das Ministerium spricht auf schriftlichen Antrag die 
staatliche Anerkennung aus. Es kann von der Bildungs-
einrichtung verlangen, dass sie zuvor eine erfolgreiche 
Konzeptprüfung durch den Wissenschaftsrat oder durch 
eine vergleichbare, vom Ministerium benannte Einrich-

tung durchlaufen hat. Die Anerkennung kann befristet 
ausgesprochen und mit Aufl agen versehen werden, die 
der Erfüllung der Voraussetzungen des § 72 dienen.

(2) In dem Anerkennungsbescheid werden Hochschulart, 
Name, Sitz, Standorte und Träger der Hochschule sowie 
die Studiengänge einschließlich der Hochschulgrade, auf 
die sich die Anerkennung erstreckt, festgelegt.

(3) Der Anerkennungsbescheid bestimmt, in welchen 
Fristen die Hochschule eine institutionelle Akkreditie-
rung sowie eine institutionelle Reakkreditierung durch 
den Wissenschaftsrat oder eine vergleichbare, vom Mi-
nisterium benannte Einrichtung erfolgreich absolvieren 
muss. Wird die Hochschule für die Dauer von zehn Jah-
ren von dem Wissenschaftsrat oder einer vergleichbaren 
Einrichtung institutionell reakkreditiert, wird die Aner-
kennung in der Regel unbefristet ausgesprochen.

(4) Hinsichtlich der Akkreditierung der Studiengänge 
gilt § 7 Absatz 1.

(5) Hinsichtlich der Gebühren für die staatliche Aner-
kennung sowie für weitere Amtshandlungen des Ministe-
riums gilt § 82 Absatz 3. Die Kosten der internen und ex-
ternen Qualitätssicherung, insbesondere die Kosten der 
Konzeptprüfung, der institutionellen Akkreditierung 
und der institutionellen Reakkreditierung durch den 
Wissenschaftsrat oder durch eine vergleichbare, vom Mi-
nisterium benannte Einrichtung, sind vom Träger der 
Hochschule oder der Hochschule selbst zu tragen.

§ 73a
Folgen der Anerkennung

(1) Nach Maßgabe ihrer Anerkennung haben die staat-
lich anerkannten Hochschulen das Recht, die Bezeich-
nung „Universität“, „Fachhochschule“, „Kunsthoch-
schule“ oder „Hochschule“ allein oder in einer 
Wortverbindung oder eine entsprechende fremdsprachli-
che Bezeichnung zu führen. Sie haben nach Maßgabe 
ihrer Anerkennung das Recht, Hochschulprüfungen ab-
zunehmen, Hochschulgrade zu verleihen und Zeugnisse 
zu erteilen. Diese verleihen die gleichen Berechtigungen 
wie Hochschulprüfungen, Zeugnisse und Hochschul-
grade vergleichbarer Studiengänge an Hochschulen in 
staatlicher Trägerschaft und staatlichen Kunsthochschu-
len. Das an einer staatlich anerkannten Hochschule ab-
geschlossene Studium ist ein abgeschlossenes Studium 
im Sinne dieses Gesetzes und des Kunsthochschulgeset-
zes. § 66 dieses Gesetzes und § 58 des Kunsthochschulge-
setzes gelten entsprechend.

(2) Zeigt die Hochschule dem Ministerium die Ergeb-
nisse der erfolgreichen Akkreditierung weiterer Studien-
gänge an, kann die Anerkennung bei Erfüllung der Vor-
aussetzungen des §  72 auf weitere Studiengänge 
erstreckt werden. Ist die Hochschule als Einrichtung 
durch den Wissenschaftsrat oder eine vergleichbare, vom 
Ministerium benannte Einrichtung erfolgreich institutio-
nell akkreditiert worden, erstreckt sich die Anerkennung 
auf weitere Studiengänge, sofern und soweit diese er-
folgreich akkreditiert worden sind; diese Studiengänge 
sind dem Ministerium unverzüglich anzuzeigen.

(3) Das Ministerium kann einer staatlich anerkannten 
Hochschule oder einzelnen Fachbereichen der Hoch-
schule das Promotionsrecht oder das Habilitationsrecht 
verleihen, wenn im Verhältnis zum Maßstab der Univer-
sitäten in staatlicher Trägerschaft oder den staatlichen 
Kunsthochschulen die wissenschaftliche Gleichwertig-
keit entsprechend den §§ 67 und 68 gewährleistet ist; für 
staatlich anerkannte Kunsthochschulen sind die §§  59 
und 60 des Kunsthochschulgesetzes maßgebend. Die Ver-
leihung kann befristet ausgesprochen und mit Aufl agen 
versehen werden, die der Erfüllung der Voraussetzungen 
des Satz 1 dienen.

(4) Mit Zustimmung des Ministeriums kann die staatlich 
anerkannte Hochschule einer oder einem hauptberufl ich 
Lehrenden bei Vorliegen der Einstellungsvoraussetzun-
gen einer Professorin oder eines Professors nach § 36 für 
die Dauer der Tätigkeit an der Hochschule das Recht 
verleihen, die Bezeichnung „Professorin“ oder „Profes-
sor“ oder „Universitätsprofessorin“ oder „Universitäts-
professor“ zu führen. Eine hauptberufl iche Tätigkeit 
liegt nur vor, wenn sie entgeltlich ist, den Schwerpunkt 
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der berufl ichen Tätigkeit darstellt und den überwiegen-
den Teil der Arbeitskraft beansprucht. §§  78 Absatz  4 
und 124 Absatz  4 des Landesbeamtengesetzes fi nden 
entsprechende Anwendung. Entspricht das Berufungs-
verfahren den Qualitätsmaßstäben der Hochschulen in 
staatlicher Trägerschaft nach §  38 Absatz  4, kann das 
Ministerium allgemein oder im Einzelfall auf die Aus-
übung seiner Zustimmung nach Satz  1 jederzeit wider-
rufl ich verzichten. Für Kunsthochschulen gelten die Ein-
stellungsvoraussetzungen des § 29 des Kunsthochschul-
gesetzes und die Qualitätsmaßstäbe des §  31 Absatz  4 
des Kunsthochschulgesetzes.

(5) Für außerplanmäßige Professorinnen und Professo-
ren, Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren 
gelten §  41 dieses Gesetzes und §  34 des Kunsthoch-
schulgesetzes.

(6) Mit Zustimmung des Ministeriums kann die staatlich 
anerkannte Hochschule einer medizinischen Einrichtung 
außerhalb der Hochschule das Recht verleihen, sich als 
Hochschuleinrichtung zu bezeichnen, wenn sie den an 
eine Hochschuleinrichtung zu stellenden Anforderungen 
in Forschung und Lehre genügt. Dient eine Einrichtung 
außerhalb der Hochschule nur der praktischen Ausbil-
dung nach Maßgabe der Approbationsordnung für Ärz-
tinnen und Ärzte, so kann ihr die Hochschule mit Er-
laubnis des Ministeriums eine geeignete Bezeichnung, im 
Falle eines Krankenhauses die Bezeichnung „Akademi-
sches Lehrkrankenhaus“, verleihen. Die staatlich aner-
kannte Hochschule hat die erforderlichen Nachweise 
beizubringen. Die Zustimmung kann befristet ausge-
sprochen und mit Aufl agen versehen werden, die der Er-
füllung der Voraussetzungen der Sätze 1 und 2 dienen.

(7) Auf Antrag ist eine staatlich anerkannte Hochschule 
in die zentrale Vergabe von Studienplätzen einzubezie-
hen. Staatlich anerkannte Hochschulen können mit 
Hochschulen in der Trägerschaft des Landes, mit ande-
ren staatlich anerkannten Hochschulen und mit staatli-
chen Hochschulen zusammenwirken. § 8 Absatz 5 fi ndet 
auf staatlich anerkannte Hochschulen Anwendung.

(8) Die staatliche Anerkennung begründet keinen An-
spruch auf staatliche Finanzhilfe.

§ 74
Kirchliche Hochschulen

(1) Die Theologische Fakultät Paderborn und die Kirch-
liche Hochschule Wuppertal/Bethel, Körperschaft des öf-
fentlichen Rechts, sind staatlich anerkannte Hochschu-
len im Sinne dieses Gesetzes. Andere kirchliche 
Bildungseinrichtungen können nach §  73 Absatz  2 als 
Hochschulen anerkannt werden. Dabei können Ausnah-
men von den Voraussetzungen des §  72 Absatz  2 Num-
mer 4 und 8 zugelassen werden, wenn gewährleistet ist, 
dass das Studium an der kirchlichen Bildungseinrich-
tung dem Studium an einer Hochschule in der Träger-
schaft des Landes gleichwertig ist. Für Bildungseinrich-
tungen, die durch eine Kirche mit der Rechtsstellung 
einer Körperschaft des öffentlichen Rechts betrieben 
werden, und für Ordenshochschulen gelten die Voraus-
setzungen des § 72 Absatz 2 Nummer 11 als erfüllt.

(2) Die staatlich anerkannten kirchlichen Hochschulen 
unterrichten das Ministerium über die Hochschulsat-
zung und die Berufung von Professorinnen und Professo-
ren. In den Bereichen, die der Ausbildung der Geistlichen 
dienen, fi nden § 73a Absatz 4 und § 74a Absatz 2 Satz 1, 
Absatz 4 und 5 keine Anwendung.

(3) Für Studiengänge, die überwiegend der Aus- und 
Weiterbildung zu und von Geistlichen oder für kirchliche 
Berufe dienen, gewährleisten die Kirchen die Gleichwer-
tigkeit nach §  72 Absatz  2 Nummer  5. §  73a Absatz  1 
Satz 5, Absatz 3 und 5 fi ndet keine Anwendung.

§ 74a
Aufsicht über nichtstaatliche Hochschulen

(1) Das Ministerium führt die Aufsicht über die nicht-
staatlichen Hochschulen; §  76 Absatz  2 gilt entspre-
chend. Wesentliche, die Anerkennung nach § 72 Absatz 2 
sowie die Erstreckung nach §  73a Absatz  2 berührende 
Änderungen sind dem Ministerium anzuzeigen. Zu die-
sen Änderungen zählen insbesondere Veränderungen des 

Studienangebots oder der Studiengänge, Änderungen 
der Grundordnung oder der Hochschulstruktur, die Ein-
richtung oder Schließung von Standorten, der Wechsel 
des Trägers oder personelle Änderungen in der Hoch-
schulleitung. § 74 bleibt unberührt.

(2) Die Einstellung von hauptberufl ich Lehrenden und 
die Änderung der mit ihnen abgeschlossenen Verträge 
sind dem Ministerium anzuzeigen. Es kann allgemein 
oder im Einzelfall jederzeit widerrufl ich von der Erfül-
lung der Anzeigepfl icht befreien. Lehrende, zu deren Ge-
halt und Altersversorgung ein Zuschuss gemäß § 81 Ab-
satz  2 geleistet oder denen im Falle der Aufl ösung der 
staatlich anerkannten Hochschule die Übernahme in den 
Landesdienst zugesichert werden soll, bedürfen zur Aus-
übung der Tätigkeit an der staatlich anerkannten Fach-
hochschule der Genehmigung durch das Ministerium.

(3) Die Promotions- und Habilitationsordnungen bedür-
fen der Feststellung der Gleichwertigkeit mit den Ord-
nungen der Hochschulen in der Trägerschaft des Landes 
durch das Ministerium.

(4) Der Träger sowie die Leiterinnen und Leiter der 
nichtstaatlichen Hochschulen sind verpfl ichtet, dem Mi-
nisterium Auskünfte zu erteilen und alle Unterlagen zu-
gänglich zu machen, die zur Durchführung der Aufsicht 
erforderlich sind.

(5) Zur Wahrnehmung der ihm obliegenden Aufsichts-
pfl ichten sowie zur Feststellung und Sicherung der Vor-
aussetzungen des § 72 und der Qualitätsstandards an der 
Hochschule ist das Ministerium befugt, sich über die An-
gelegenheiten der nichtstaatlichen Hochschulen zu un-
terrichten und hierzu jederzeit sachverständige Dritte 
hinzu zu ziehen oder zu entsenden. Auf Verlangen des 
Ministeriums sind die bei der Erfüllung der Aufgaben 
erbrachten Leistungen zu bewerten; § 7 Absatz 2 und 3 
gilt entsprechend. Die Kosten für die Hinzuziehung, die 
Entsendung und die Bewertung trägt die Hochschule.

§ 74b
Aufhebung und Erlöschen der staatlichen Anerkennung

(1) Die Anerkennung erlischt, wenn die Hochschule

1.   nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntgabe des An-
erkennungsbescheids den Studienbetrieb aufnimmt,

2.   ohne Zustimmung des Ministeriums länger als ein 
Jahr nicht betrieben wird oder

3.  der Studienbetrieb endgültig eingestellt wird.

Die Fristen nach Satz 1 können vom Ministerium ange-
messen verlängert werden.

(2) Die staatliche Anerkennung ist aufzuheben, wenn die 
Voraussetzungen für die Anerkennung nach §  72 im 
Zeitpunkt der Erteilung nicht gegeben waren, später 
weggefallen sind oder Aufl agen des Ministeriums nicht 
erfüllt wurden und diesem Mangel trotz Aufforderung 
des Ministeriums innerhalb einer gesetzten Frist nicht 
abgeholfen wird.

(3) Eine Rücknahme oder ein Widerruf der Anerkennung 
nach den Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen bleibt unberührt.

(4) Der Träger ist in den Fällen der Absätze 1 bis 3 dazu 
verpfl ichtet, den Studierenden die Beendigung ihres Stu-
diums zu ermöglichen.

§ 75 
Betrieb von Hochschulen; 

Niederlassungen von Hochschulen; 
Franchising mit Hochschulen

(1) Bildungseinrichtungen, die nicht in der Trägerschaft 
des Landes stehen und sich im Rechtsverkehr als Hoch-
schule, Universität, Fachhochschule, Kunsthochschule 
oder Kunstakademie oder mit einem Namen bezeichnen, 
der die Gefahr einer Verwechslung mit einer der vorge-
nannten Bezeichnungen begründet, dürfen nur betrieben 
werden, wenn sie staatlich anerkannt oder die Anzeige 
nach Absatz 2 vorliegt.

(2) Im Geltungsbereich dieses Gesetzes dürfen Nieder-
lassungen von staatlichen Hochschulen, Hochschulen in 
staatlicher Trägerschaft oder staatlich anerkannten 
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Hochschulen aus Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union oder aus anderen Ländern der Bundesrepublik 
Deutschland betrieben werden, wenn 

1.   die Niederlassung ausschließlich ihre im Herkunfts-
staat anerkannte, dort zugelassene oder rechtmäßig 
angebotene Ausbildung anbietet,

2.   die Hochschule der Niederlassung ausschließlich ihre 
im Herkunftsstaat anerkannten, dort zugelassenen 
oder rechtmäßig verliehenen Hochschulqualifi katio-
nen verleiht,

3.   die Hochschule der Niederlassung nach dem Recht 
des Herkunftsstaates zur Verleihung der Hochschul-
qualifi kation auch dann berechtigt ist, wenn die die-
ser Verleihung zugrundeliegende Ausbildung in der 
Niederlassung erfolgt, und

4.   die Qualitätskontrolle durch den Herkunftsstaat ge-
währleistet ist.

Die Einrichtung der Niederlassung ist dem Ministerium 
mindestens drei Monate vor Aufnahme des Studienbe-
triebs anzuzeigen. Mit der Anzeige sind die Voraus-
setzungen nach Satz  1 nachzuweisen; ansonsten ist die 
Einrichtung unzulässig. Ist nach dem Recht des Her-
kunftsstaates eine staatliche Anerkennung oder ein 
gleichwertiger staatlicher Akt erforderlich, sind der Weg-
fall der staatlichen Anerkennung oder dieses Akts oder 
Änderungen im Umfang der staatlichen Anerkennung 
oder dieses Akts durch den Herkunftsstaat unverzüglich 
anzuzeigen. Satz 1 gilt nicht für staatliche Hochschulen 
des Landes sowie Hochschulen in der Trägerschaft des 
Landes.

(3) Bildungseinrichtungen können auf der Grundlage 
einer Kooperation mit einer staatlichen Hochschule, 
einer Hochschule in staatlicher Trägerschaft oder einer 
staatlich anerkannten Hochschule aus Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union oder aus anderen Ländern der 
Bundesrepublik Deutschland auf einen Abschluss oder 
auf die Verleihung einer Hochschulqualifi kation einer 
solchen Hochschule vorbereiten (Franchising), wenn

1.   von der Bildungseinrichtung nur Bewerberinnen oder 
Bewerber aufgenommen werden, die die Vorausset-
zungen für den Zugang zum Studium in die Koopera-
tionshochschule erfüllen,

2.   unter der Verantwortung und Kontrolle der Koopera-
tionshochschule die Qualität und Gleichwertigkeit 
des Studienangebotes gesichert, die Prüfungen durch-
geführt und die Kooperationshochschule ihre im 
 Herkunftsstaat anerkannten, dort zugelassenen oder 
rechtmäßig verliehenen Hochschulqualifi kationen ver-
leiht und

3.   die Kooperationshochschule nach dem Recht des Her-
kunftsstaates auf der Grundlage der Kooperations-
vereinbarung zur Verleihung der Hochschulqualifi ka-
tion auch dann berechtigt ist, wenn die diese 
Verleihung vorbereitende Ausbildung in Nordrhein-
Westfalen erfolgt.

Die erforderlichen Nachweise sind bei dem Ministerium 
mindestens drei Monate vor Aufnahme des Betriebs ein-
zureichen. Dem Antrag ist eine Garantieerklärung der 
Kooperationshochschule beizufügen, nach der die Vor-
aussetzungen nach Satz  1 vorliegen. Die Bildungsein-
richtung informiert die Personen, die an ihrem Bildungs-
angebot teilnehmen, über Art, Umfang und Reichweite 
ihrer Ausbildungsleistung. Der Betrieb der Bildungsein-
richtung darf erst aufgenommen werden, wenn die Vor-
aussetzungen der Sätze 1 und 2 durch das Ministerium 
festgestellt worden sind. Satz  1 gilt nicht für staatliche 
Hochschulen des Landes sowie Hochschulen in der 
 Trägerschaft des Landes. Für das Franchising mit 
 Hochschulen in der Trägerschaft des Landes gilt §  66 
Absatz  6; für das Franchising mit staatlichen Kunst-
hochschulen des Landes gilt §  58 Absatz  7 des Kunst-
hochschulgesetzes.

(4) Das Anzeigeverfahren nach Absatz 2 sowie das Fest-
stellungsverfahren nach Absatz 3 können über den Ein-
heitlichen Ansprechpartner in Nordrhein-Westfalen 
nach dem Gesetz zur Bildung Einheitlicher Ansprech-
partner in Nordrhein-Westfalen vom 8. Dezember 2009 
(GV. NRW. S. 748) abgewickelt werden. Es gelten die Be-
stimmungen zum Verfahren über eine einheitliche Stelle 

nach §§  71a bis 71d des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen; §  71e des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen fi ndet keine Anwendung.

§ 75a
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes 

1.   eine Einrichtung als nichtstaatliche Hochschule oder 
eine Ausbildung als Studiengang ohne die nach die-
sem Gesetz erforderliche staatliche Anerkennung 
gemäß § 73 Absatz 1 oder § 74 Absatz 1 oder ohne An-
erkennungserstreckung nach § 73a Absatz 2 errichtet 
oder betreibt,

2.   entgegen § 75 Absatz 2 eine Niederlassung einer aus-
ländischen Hochschule errichtet oder betreibt,

3.   entgegen § 75 Absatz 3 ohne Feststellung eine Vorbe-
reitung anbietet oder betreibt,

4.   unbefugt die Bezeichnung Universität, Hochschule, 
Fachhochschule, Kunsthochschule oder Kunstakade-
mie allein oder in einer Wortverbindung oder eine ent-
sprechende fremdsprachliche Bezeichnung verwendet 
oder einen Namen verwendet, der die Gefahr einer 
Verwechslung mit einer der vorgenannten Bezeich-
nungen begründet,

5.   einer auf Grund dieses Gesetzes erteilten vollziehba-
ren Aufl age nach § 73 Absatz 1 Satz 3, § 73a Absatz 3 
Satz  2, Absatz  6 Satz  4 oder einer Aufsichtsmaß-
nahme nach § 74a Absatz 5 nicht nachkommt.

(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz  1 können mit 
einer Geldbuße bis zu 500 000 Euro geahndet werden. 
Zuständige Verwaltungsbehörde für die Verfolgung und 
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach Satz 1 ist das 
Ministerium.

Teil 10 
Ergänzende Vorschriften

§ 76 
Aufsicht bei eigenen Aufgaben

(1) Die Hochschule nimmt ihre Aufgaben unter der 
Rechtsaufsicht des Ministeriums wahr. Der Erlass, die 
Änderung oder die Aufhebung der Grundordnung ist 
dem Ministerium unverzüglich nach ihrem Erlass anzu-
zeigen; die entsprechende Ordnung darf nicht vor ihrer 
Anzeige bekannt gemacht werden. Das Ministerium 
kann die Bekanntmachung der Ordnung nach Satz 2 un-
tersagen, wenn die Ordnung gegen Rechtsvorschriften 
verstößt.

(2) Das Ministerium kann rechtswidrige Beschlüsse, 
Maßnahmen und Unterlassungen der Gremien, Funkti-
onsträgerinnen und Funktionsträger der Hochschule un-
beschadet der Verantwortung des Rektorats sowie der 
Dekanin oder des Dekans beanstanden und Abhilfe ver-
langen; insbesondere kann das Ministerium mit dem Ver-
langen eine angemessene Frist setzen, in der die notwen-
digen Beschlüsse oder Maßnahmen zu fassen oder zu 
unterlassen sind. Die Beanstandung hat aufschiebende 
Wirkung. Kommt die Hochschule einer Aufsichtsmaß-
nahme nach Satz 1 nicht nach, so kann das Ministerium 
die beanstandeten Beschlüsse oder Maßnahmen aufhe-
ben oder anstelle der Hochschule auf ihre Kosten das Er-
forderliche veranlassen oder die Durchführung des Er-
forderlichen auf Kosten der Hochschule einem anderen 
übertragen. Zur Durchführung des Erforderlichen kann 
das Ministerium der Hochschule zudem Weisungen ertei-
len und insbesondere das Erforderliche auch durch die 
Hochschule durchführen lassen.

(3) Sind Gremien dauernd beschlussunfähig, so kann sie 
das Ministerium aufl ösen und ihre unverzügliche Neu-
wahl anordnen. Sofern und solange die Befugnisse nach 
Absatz  2 nicht ausreichen, kann das Ministerium nach 
Anhörung der Hochschule Beauftragte bestellen, die die 
Befugnisse der Gremien oder einzelner Mitglieder von 
Gremien in dem erforderlichen Umfang ausüben. Sätze 1 
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und 2 gelten für Funktionsträgerinnen und Funktions-
träger entsprechend.

(4) Das Ministerium kann sich jederzeit, auch durch Be-
auftragte, über die Angelegenheiten der Hochschule in-
formieren und an den Sitzungen des Hochschulrates teil-
nehmen.

(5) Das Ministerium kann die Befugnisse nach den Ab-
sätzen 2 und 3 auf die Rektorin, den Rektor, das Rektorat 
oder den Hochschulrat jederzeit widerrufl ich übertragen.

(6) Ein angemessener Teil des jährlichen Zuschusses 
nach §  5 Absatz  2 kann zurückbehalten werden, wenn 
und solange

1.   eine Hochschule gegen die Rechtsverordnung nach § 5 
Absatz 9 oder gegen eine Haushalts- und Wirtschafts-
angelegenheiten oder das Gebühren-, Kassen- oder 
Rechnungswesen betreffende Rahmenvorgabe verstößt 
oder einer Anforderung des Ministeriums auf eine auf 
die Haushalts- und Wirtschaftsführung bezogene In-
formation auf der Grundlage des §  8 ganz oder teil-
weise nicht nachkommt und

2.   diesem Verstoß oder Informationsversäumnis nicht in-
nerhalb einer durch das Ministerium gesetzten ange-
messenen Frist abgeholfen wird und das Ministerium 
dies beanstandet und Abhilfe verlangt hat.

Bei schwerwiegenden Verstößen oder Informationsver-
säumnissen kann der angemessene Teil des Zuschusses 
einbehalten werden. Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn die 
Hochschule den Verstoß oder das Informationsversäum-
nis nicht zu vertreten hat.

(7) Die Hochschule ist bei der Durchführung von Bun-
desgesetzen, die das Land im Auftrag des Bundes aus-
führt, an die Weisungen des Fachministeriums gebunden. 
§  13 Absatz  1 und 3 des Landesorganisationsgesetzes 
und Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend.

§ 76a
Aufsicht bei zugewiesenen Aufgaben

(1) Zugewiesene Aufgaben sind:

1.  die Personalverwaltung, 

2.  die Haushalts- und Wirtschaftsangelegenheiten, 

3.  das Gebühren-, Kassen- und Rechnungswesen, 

4.   die Aufgaben der Berufsbildung nach dem Berufsbil-
dungsgesetz.

(2) Hinsichtlich der Aufsicht einschließlich der Aufsicht 
betreffend die Anwendung der Rahmenvorgaben gilt § 76 
Absatz 2 bis 6 entsprechend.

§ 76b
Aufsicht bei gemeinsamen Aufgaben

(1) Der Hochschulentwicklungsplan bedarf der Geneh-
migung des Ministeriums. Die Genehmigung gilt als er-
teilt, wenn das Ministerium nach Vorlage des Hochschul-
entwicklungsplans nicht innerhalb einer Frist von drei 
Monaten Einwände erhebt. Erhebt das Ministerium Ein-
wände, gilt die Genehmigung als nicht erteilt.

(2) Einwände dürfen nur erhoben werden, soweit der 
Hochschulentwicklungsplan nicht mit dem Landeshoch-
schulentwicklungsplan oder mit sonstigen hochschulpla-
nerischen Zielen des Landes übereinstimmt.

(3) Hinsichtlich der Aufsicht über den Vollzug des Hoch-
schulentwicklungsplans gilt § 76 Absatz 2 bis 5 entspre-
chend.

§ 77
Zusammenwirken von Hochschulen

und von Hochschulen mit Forschungseinrichtungen

(1) Zur gegenseitigen Abstimmung und besseren Nut-
zung ihrer Lehrangebote insbesondere durch gemein-
same Studiengänge und zur Verbesserung der Studienbe-
dingungen wirken die Hochschulen, auch Universitäten 
und Fachhochschulen, und Kunsthochschulen zusam-
men. Das Nähere über das Zusammenwirken regeln die 
beteiligten Hochschulen durch Vereinbarung. Wird zwi-

schen Hochschulen ein gemeinsamer Studiengang ver-
einbart, so regeln die beteiligten Hochschulen insbeson-
dere die mitgliedschaftliche Zuordnung der Studieren-
den des Studiengangs zu einer der Hochschulen oder zu 
den beteiligten Hochschulen; im Falle der Einschreibung 
an mehreren Hochschulen muss eine der beteiligten 
Hochschulen als Hochschule der Ersteinschreibung ge-
kennzeichnet sein. Staatliche Mitwirkungsrechte bleiben 
unberührt.

(2) Mehrere Hochschulen können durch Vereinbarung 
gemeinsame Fachbereiche, Organisationseinheiten im 
Sinne des §  26 Absatz  5, wissenschaftliche Einrichtun-
gen und Betriebseinheiten sowie Verwaltungseinrichtun-
gen (gemeinsame Einheiten) bei einer oder mehreren der 
beteiligten Hochschulen errichten oder Verwaltungsver-
bünde bilden, wenn es mit Rücksicht auf die Aufgaben, 
Größe und Ausstattung dieser Einrichtungen zweckmä-
ßig ist. Werden die gemeinsamen Einheiten bei mehreren 
der beteiligten Hochschulen errichtet, sind in der Verein-
barung darüber hinaus die erforderlichen Regelungen 
über die Aufgaben und Befugnisse der Rektorate, bei ge-
meinsamen Fachbereichen oder Organisationseinheiten 
nach §  26 Absatz  5 zudem über die Mitwirkung in der 
Selbstverwaltung sowie über die mitgliedschaftsrechtli-
che Zuordnung der Studierenden zu einer oder zu den 
beteiligten Hochschulen zu treffen; hinsichtlich der Be-
schäftigten arbeiten die Dienststellenleitungen und die 
Personalvertretungen vertrauensvoll zusammen. Staatli-
che Mitwirkungsrechte bleiben unberührt. Nehmen der 
Verwaltungsverbund oder die gemeinsame Einheit Auf-
gaben der Personalverwaltung oder der Personalwirt-
schaft wahr, gilt hierfür Absatz 3 Satz 3 entsprechend.

(3) Die Hochschule kann andere Hochschulen des Lan-
des, Behörden des Landes oder sonstige Stellen, die Auf-
gaben öffentlicher Verwaltung wahrnehmen, im gegen-
seitigen Einvernehmen mit der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben im Bereich der Verwaltung beauftragen oder 
mit ihnen zur Erfüllung derartiger Aufgaben zusammen-
arbeiten. Absatz  2 Satz  3 gilt entsprechend. §  92 Ab-
satz 1 bis 3 des Landesbeamtengesetzes bleibt unberührt.

(4) Die Hochschulen wirken bei der Lehre und For-
schung dienenden dauerhaften Erbringung und Fortent-
wicklung der medien-, informations- und kommunikati-
onstechnischen Dienstleistungen im Sinne des §  29 
Absatz 2, des Medien-, Informations- und Kommunikati-
onsmanagements sowie der Medien-, Informations- und 
Kommunikationstechnik zusammen, soweit dies sachlich 
geboten und unter organisatorischen, technischen und 
wirtschaftlichen Kriterien möglich ist. Die Zusammenar-
beit dient der effizienten und effektiven Erbringung der 
Dienstleistungen im Sinne des §  29 Absatz  2 insbeson-
dere durch die Nutzung und den Aufbau hochschulüber-
greifender kooperativer Strukturen. Die Hochschulen 
bedienen sich zur Erledigung ihrer Aufgaben in der Er-
bringung der Dienstleistungen im Sinne des §  29 Ab-
satz  2 auch der Dienstleistungen des Hochschulbiblio-
thekszentrums des Landes Nordrhein-Westfalen. Sie 
sollen den Einsatz der Datenverarbeitung in den Hoch-
schulbibliotheken im Benehmen mit dem Hochschulbib-
liothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen pla-
nen.

(5) Soweit dies zweckmäßig ist, kann das Ministerium 
regeln, dass Aufgaben im Bereich der Verwaltung der 
Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums, 
insbesondere der Universitätskliniken, von anderen Ein-
richtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums oder 
im Einvernehmen mit anderen Hochschulen, Behörden 
des Landes oder sonstigen Stellen, die Aufgaben öffentli-
cher Verwaltung wahrnehmen, wahrgenommen werden, 
oder dass die Einrichtungen im Geschäftsbereich des Mi-
nisteriums zur Erfüllung dieser Aufgaben mit derartigen 
Stellen mit deren Einvernehmen zusammenarbeiten. Be-
steht die Aufgabe, deren Wahrnehmung übertragen oder 
zu deren Erfüllung zusammengearbeitet werden soll, in 
Aufgaben der Personalverwaltung oder der Personal-
wirtschaft, insbesondere in solchen der dienstherren-
übergreifenden Bearbeitung oder Festsetzung der Bei-
hilfe, gilt für die Wahrnehmung oder Erledigung dieser 
Aufgabe Absatz 3 Satz 3 entsprechend.

(6) Mit vom Land oder auf der Grundlage des Artikels 
91b des Grundgesetzes gemeinsam von Bund und Län-
dern geförderten Einrichtungen der wissenschaftlichen 
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Forschung außerhalb von Hochschulen (außeruniversi-
täre Forschungseinrichtungen) können Hochschulen 
durch Vereinbarung Organisationseinheiten im Sinne des 
§ 26 Absatz 5, wissenschaftliche Einrichtungen und Be-
triebseinheiten sowie Verwaltungseinrichtungen (über-
greifende gemeinsame Einheiten) bei einer oder mehre-
ren der beteiligten Hochschulen oder bei einer oder 
mehreren der beteiligten außeruniversitären Forschungs-
einrichtungen errichten oder Verwaltungsverbünde bil-
den, wenn dies mit Rücksicht auf die Aufgaben, Größe 
und Ausstattung dieser Einrichtungen zweckmäßig ist. 
Die übergreifende gemeinsame Einheit nimmt Aufgaben 
nach §  3 (hochschulische Aufgaben) und die Aufgaben 
einer außeruniversitären Forschungseinrichtung (auße-
runiversitäre Forschungsaufgaben) wahr. Hinsichtlich 
der Erfüllung der hochschulischen Aufgabe gelten die 
Vorschriften dieses Gesetzes. Die Erfüllung der auße-
runiversitären Forschungsaufgabe richtet sich nach den 
hierfür geltenden Bestimmungen. In der Vereinbarung 
sind die Aufgaben der Einheit, ihre Organe, die Aufga-
ben und Befugnisse dieser Organe sowie der Einfl uss der 
Hochschule und der außeruniversitären Forschungsein-
richtung auf die Einheit zu regeln. Wird die übergrei-
fende Einheit in Form einer gemeinsamen Organisations-
einheit nach §  26 Absatz  5 errichtet, regelt die 
Vereinbarung zudem die Mitwirkung in der Selbstver-
waltung sowie die erforderlichen mitgliedschaftsrechtli-
chen Zuordnungen. Wird die übergreifende gemeinsame 
Einheit unter Beteiligung mehrerer Hochschulen errich-
tet, sind in der Vereinbarung auch die erforderlichen Re-
gelungen über die Aufgaben und Befugnisse der Rekto-
rate zu treffen. Hinsichtlich der Beschäftigten arbeiten 
die Dienststellenleitungen und die Personalvertretungen 
vertrauensvoll zusammen. Staatliche Mitwirkungsrechte 
bleiben unberührt. Nehmen der Verwaltungsverbund 
oder die übergreifende gemeinsame Einheit Aufgaben 
der Personalverwaltung oder der Personalwirtschaft 
wahr, gilt hierfür Absatz 3 Satz 3 entsprechend.

§ 77a 
Landesarbeitsgemeinschaft

der Schwerbehindertenvertretungen

(1) Die nach § 94 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch 
– Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen – 
gebildeten Schwerbehindertenvertretungen der Hoch-
schulen und der sonstigen Einrichtungen, die der Auf-
sicht des Ministeriums unterstehen, können sich zu einer 
Arbeitsgemeinschaft zusammenschließen und sich eine 
Satzung geben. Die Satzung ist zu veröffentlichen.

(2) Zu den Aufgaben der Arbeitsgemeinschaft gehören 
die Koordination der Belange der schwerbehinderten 
Beschäftigten und die vertrauensvolle Zusammenarbeit 
mit dem Ministerium.

(3) Die Kosten für den Geschäftsbedarf der Arbeitsge-
meinschaft werden vom Ministerium entsprechend §  40 
des Landespersonalvertretungsgesetzes übernommen, 
ebenso wie die Kosten einer erforderlichen Freistellung.

(4) Reisen zu den Sitzungen der Arbeitsgemeinschaft 
gelten als Dienstreisen in Anwendung des Landesreise-
kostengesetzes.

§ 78 
Überleitung des wissenschaftlichen Personals

(1) Soweit Beamtinnen, Beamte und Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer nach dem Universitätsgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 3. August 1993 (GV. 
NRW. S. 532), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. De-
zember 1999 (GV. NRW. S. 670) oder dem Fachhochschul-
gesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Au-
gust 1993 (GV. NRW. S.  564), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 9. November 1999 (GV. NRW. S.  590, ber. 
S. 644) jeweils in der vor dem 1. Januar 1990 geltenden 
Fassung nicht übernommen worden sind, verbleiben sie 
in ihrer bisherigen dienstrechtlichen Stellung. Ihre Auf-
gaben bestimmen sich nach dem bisher für sie geltenden 
Recht; dienstrechtliche Zuordnungen zu bestimmten 
Hochschulmitgliedern entfallen. Mitgliedschaftsrechtlich 
sind sie an Fachhochschulen wie Lehrkräfte für beson-
dere Aufgaben zu behandeln. Soweit an Fachhochschu-
len das einer solchen Lehrkraft für besondere Aufgaben 

übertragene Lehrgebiet nicht durch eine Professorin 
oder einen Professor vertreten ist, übt sie ihre Lehrtätig-
keit selbständig aus.

(2) Für Akademische Rätinnen und Akademische Räte 
und Akademische Oberrätinnen und Akademische Ober-
räte, die in ein neues Amt als wissenschaftliche Mitar-
beiterin oder wissenschaftlicher Mitarbeiter oder Lehr-
kraft für besondere Aufgaben übernommen worden sind, 
gilt Artikel X § 5 Absatz 3 des Zweiten Gesetzes zur Ver-
einheitlichung und Neuregelung des Besoldungsrechts in 
Bund und Ländern vom 23. Mai 1975 (BGBl. I S. 1173), 
das zuletzt durch Artikel 15 Absatz 46 des Gesetzes vom 
5. Februar 2009 (BGBl.  I S.  160) geändert worden ist, 
entsprechend mit der Maßgabe, dass an die Stelle des 
Kolleggeldpauschales die Lehrvergütung auf Grund der 
Fußnoten 1 zu den Besoldungsgruppen H 1 und H 2 der 
Besoldungsordnung H (Hochschullehrer) tritt. Die Aus-
gleichszulage wird nur so lange gewährt, wie Lehraufga-
ben in dem bisherigen Umfange wahrgenommen werden. 
Die Ausgleichszulage wird nicht gewährt, wenn Lehrauf-
gaben auf Grund eines Lehrauftrages wahrgenommen 
werden, der vergütet wird.

(3) Die am 1. Januar 2005 vorhandenen wissenschaftli-
chen und künstlerischen Assistentinnen und Assistenten, 
Oberassistentinnen und Oberassistenten, Oberingenieu-
rinnen und Oberingenieure sowie Hochschuldozentinnen 
und Hochschuldozenten verbleiben in ihren bisherigen 
Dienstverhältnissen. Ihre mitgliedschaftsrechtliche und 
dienstrechtliche Stellung bleibt unberührt. Auf sie fi nden 
die sie betreffenden Vorschriften des Hochschulgesetzes 
in der Fassung des Gesetzes vom 14. März 2000 (GV. 
NRW. S. 190) weiterhin Anwendung.

(4) Absatz  3 gilt nicht für beamtete wissenschaftliche 
Assistentinnen und Assistenten, die seit dem 23. Februar 
2002 ernannt worden sind und denen im Vorgriff auf die 
Einführung der Juniorprofessur durch den Fachbereichs-
rat die selbständige Wahrnehmung von Aufgaben in For-
schung und Lehre übertragen worden ist.

§ 79 
Mitgliedschaftsrechtliche Sonderregelungen

(1) In Gremien mit Entscheidungsbefugnissen in univer-
sitären Angelegenheiten, die Forschung, Kunst und 
Lehre oder die Berufung von Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer unmittelbar berühren, verfügen die 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, die nicht 
ausschließlich in Fachhochschulstudiengängen tätig sind 
und nicht gemäß § 122 Absatz 2 des Universitätsgesetzes 
in seiner vor dem 1. Januar 1990 geltenden Fassung [Ge-
setz vom 20. Oktober 1987 (GV. NRW. S. 366)] übernom-
men worden sind, über die Mehrheit der Stimmen.

(2) Der Leitung einer wissenschaftlichen Einrichtung, 
die Aufgaben in universitären Angelegenheiten erfüllt, 
müssen mehrheitlich an ihr tätige Hochschullehrerinnen 
und Hochschullehrer angehören, die nicht ausschließlich 
in Fachhochschulstudiengängen tätig sind.

(3) In ein privatrechtliches Dienstverhältnis unter ent-
sprechender Anwendung der Grundsätze des §  122 Ab-
satz  2 des Universitätsgesetzes in seiner vor dem 1. Ja-
nuar 1990 geltenden Fassung [Gesetz vom 20. Oktober 
1987 (GV. NRW. S.  366)] übernommene Professorinnen 
und Professoren stehen mitgliedschaftsrechtlich den 
gemäß dieser Vorschrift übernommenen Professorinnen 
und Professoren gleich.

(4) Dozentinnen oder Dozenten im Beamtenverhältnis 
auf Widerruf, die gemäß § 78 Absatz 1 in ihrer bisherigen 
dienstrechtlichen Stellung an Universitäten verbleiben, 
zählen mitgliedschaftsrechtlich zur Gruppe der Profes-
sorinnen und Professoren. Dieses gilt auch für die übri-
gen Beamtinnen, Beamten und Angestellten, die gemäß 
§ 78 Absatz 1 in ihrer bisherigen dienstrechtlichen Stel-
lung an Universitäten verbleiben, wenn sie im Rahmen 
ihrer hauptberufl ichen Dienstaufgaben mindestens drei 
Jahre überwiegend selbständig in Forschung und Lehre 
im Sinne des § 35 tätig sind und die Einstellungsvoraus-
setzungen einer Professorin oder eines Professors nach 
§ 36 erfüllen; der Nachweis dieser Tätigkeit und der Er-
füllung der Einstellungsvoraussetzungen gilt als er-
bracht, wenn der Beamtin oder dem Beamten oder Ange-
stellten an ihrer oder seiner Universität die Bezeichnung 
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„außerplanmäßige Professorin“ oder „außerplanmäßiger 
Professor“ verliehen ist. Sonstige Beamtinnen, Beamte 
und Angestellte, die gemäß § 78 Absatz 1 in ihrer bishe-
rigen dienstrechtlichen Stellung an Universitäten ver-
bleiben, zählen mitgliedschaftsrechtlich zur Gruppe der 
wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

§ 80 

Kirchenverträge, kirchliche Mitwirkung bei Stellen-
besetzung und Studiengängen

(1) Verträge mit den Kirchen werden durch dieses Gesetz 
nicht berührt.

(2) Vor jeder Berufung in ein Professorenamt in evange-
lischer oder katholischer Theologie ist die Zustimmung 
der jeweils zuständigen Kirche über das Ministerium 
herbeizuführen. Die Absetzung und die Umwidmung 
einer Professur in evangelischer oder katholischer Theo-
logie bedürfen der Zustimmung des Ministeriums.

(3) Bei der Besetzung von Stellen für Professorinnen 
oder Professoren der evangelischen Theologie und der 
katholischen Theologie, die nicht einem Fachbereich für 
evangelische Theologie oder einem Fachbereich für 
 katholische Theologie zugeordnet sind, gehören den 
 Gremien, welche die Berufungsvorschläge vorbereiten, 
Professorinnen oder Professoren jeweils nur der evange-
lischen Theologie oder der katholischen Theologie an. 
Die weiteren Mitglieder dieser Gremien müssen im Fach 
evangelische Theologie oder katholische Theologie als 
wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Mitarbeiter tätig 
oder als Studierende eingeschrieben sein und der jewei-
ligen Kirche angehören. Die Gremien haben das Recht, 
sich mit den jeweils zuständigen kirchlichen Stellen ins 
Benehmen zu setzen.

(4) Die Einführung, Änderung oder Aufhebung von Stu-
diengängen in evangelischer oder katholischer Theologie 
oder in evangelischer oder katholischer Religionslehre 
und von Studiengängen, die den Erwerb der Befähigung 
zur Erteilung des Religionsunterrichts ermöglichen, 
sowie Änderungen der Binnenorganisation, soweit sie die 
bestehenden Fachbereiche für evangelische oder katholi-
sche Theologie betreffen, sind nur nach Abschluss der in 
den Verträgen mit den Kirchen vorgesehenen Verfahren 
zulässig und verpfl ichtend. Dies gilt auch für den Erlass 
von Studien-, Prüfungs- und Habilitationsordnungen in 
evangelischer Theologie oder in katholischer Theologie. 
Beteiligte der Verfahren sind die zuständigen kirchlichen 
Stellen und das Ministerium.

§ 81 

Zuschüsse

(1) Staatlich anerkannte Fachhochschulen, denen nach 
§  47 des Gesetzes über die Fachhochschulen im Lande 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 25. März 1975 (GV. NRW. S.  312) Zuschüsse 
gewährt wurden, erhalten zur Durchführung ihrer Auf-
gaben und zur Erfüllung ihrer Pfl ichten in Bildungsbe-
reichen, die bisher nach dieser Vorschrift bezuschusst 
wurden, weiterhin Zuschüsse des Landes.

(2) Die Zuschüsse sind zur Wahrnehmung der Aufgaben 
der staatlich anerkannten Fachhochschule nach §  3 
sowie zur Sicherung der Gehälter und der Altersversor-
gung des Personals zu verwenden.

(3) Die Höhe der Zuschüsse sowie das Verfahren der Be-
rechnung und Festsetzung werden durch Vertrag mit dem 
Land geregelt. Der Vertrag ist unter Beachtung der Vor-
schriften zur Ersatzschulfi nanzierung des Schulgesetzes 
NRW mit Ausnahme von dessen §  106 Absatz  7 abzu-
schließen. In dem Vertrag ist zu vereinbaren, dass in dem 
Haushaltsplan der staatlich anerkannten Fachhoch-
schule fortdauernde Ausgaben nur in Höhe der entspre-
chenden Aufwendungen der Fachhochschulen in der Trä-
gerschaft des Landes nach dem Verhältnis der 
Studierendenzahl veranschlagt werden dürfen. Der Ver-
trag soll die Festsetzung von Pauschalbeträgen ermögli-
chen; die Pauschalierung darf sich auch auf solche Aus-
gaben erstrecken, für die eine Pauschalierung nach dem 
Ersatzschulfi nanzgesetz nicht vorgesehen ist.

§ 82
Ministerium, Geltung von Gesetzen

(1) Ministerium im Sinne dieses Gesetzes ist das für 
Hochschulen zuständige Ministerium.

(2) An den Universitäten, Fachhochschulen und Univer-
sitätskliniken tritt an die Stelle des verfassungsmäßig 
zuständigen obersten Organs nach §§ 68 und 69 Absatz 6 
des Landespersonalvertretungsgesetzes das Ministerium. 
Soweit eine Arbeitsgemeinschaft nach §  105a Absatz  1 
des Landespersonalvertretungsgesetzes besteht, der der 
beteiligte Personalrat angehört, soll es diese anhören.

(3) Für Amtshandlungen des Ministeriums können Ge-
bühren erhoben werden. Das Ministerium wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung Gebührentatbestände fest-
zulegen und die Gebührensätze zu bestimmen. Die §§ 3 
bis 22 des Gebührengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen fi nden entsprechende Anwendung, soweit ge-
setzlich oder in der Rechtsverordnung nichts anderes be-
stimmt ist. Hochschulen in der Trägerschaft des Landes 
sind von Gebühren nach Satz 1 befreit, sofern die Amts-
handlung nicht ihre wirtschaftlichen Unternehmen be-
trifft.

(4) Soweit das Fachhochschulgesetz öffentlicher Dienst 
vom 29. Mai 1984 (GV. NRW. S.  303), zuletzt geändert 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 16. November 2010 
(GV. NRW. S. 600), auf Vorschriften des Hochschulgeset-
zes verweist, bezieht es sich auf das Gesetz vom 14. März 
2000 (GV. NRW. S. 190) in der Fassung des Gesetzes vom 
30. November 2004 (GV. NRW. S. 752), welches insoweit 
fort gilt.

(5) Artikel 8 Nummer  1 des Hochschulfreiheitsgesetzes 
vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474) fi ndet weiterhin 
auf im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes noch 
bestehende Studiengänge, die mit einem Diplomgrad 
oder einem Magistergrad oder einem anderen Grad im 
Sinne des §  96 Absatz  1 Satz  3 des Hochschulgesetzes 
vom 14. März 2000 (GV. NRW. S. 190) abgeschlossen wer-
den, Anwendung.

§ 83 
Regelung betreffend die Finanzströme 

zwischen dem Land und den 
verselbständigten Hochschulen

(1) Das Land erstattet den Hochschulen 

1.   die Versorgungsleistungen nach §  2 des Beamtenver-
sorgungsgesetzes einschließlich der Zahlung der Eme-
ritenbezüge,

2.   die Ausgleichszahlungen nach §  107b des Beamten-
versorgungsgesetzes oder nach den diese Vorschrift er-
setzenden Regelungen,

3.   die Zuführungen an das Sondervermögen „Versor-
gungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen“; 
dieses Sondervermögen ist auch Versorgungsrücklage 
für die Hochschulen,

4.   die Zuführung an das Sondervermögen „Versorgungs-
fonds des Landes Nordrhein-Westfalen“,

5.   die Beiträge zur Nachversicherung nach §  8 und 
§§ 181 bis 186 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch 
– Gesetzliche Rentenversicherung.

(2) Das Land erstattet den Hochschulen die Beihilfeleis-
tungen nach §  77 des Landesbeamtengesetzes und die 
Leistungen nach den entsprechenden tarifvertraglichen 
Bestimmungen sowie die sonstigen Leistungen nach dem 
Landesbeamtengesetz. Das Land trägt auch die Beihilfe-
leistungen für alle zum 31. Dezember 2006 im Ruhestand 
befi ndlichen Beihilfeberechtigten.

(3) Bemessungsgrundlage für die Erstattung nach den 
Absätzen 1 und 2 sowie für die Finanzierung der Hoch-
schulen gemäß § 5 sind der Haushalt 2007 und die in den 
Erläuterungen zum Zuschuss für den laufenden Betrieb 
enthaltene Stellenübersicht für Beamtinnen und Beamte 
und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

(4) Veränderungen werden insoweit berücksichtigt, als 
sie auch ohne Überführung der Besoldungs-, Versor-
gungs- und Beihilfelast auf die Hochschulen für das 
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Land entstanden wären; dies gilt auch für neu errichtete 
Hochschulen. § 5 Absatz 2 bleibt unberührt.

(5) Das Ministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen 
mit dem Finanzministerium eine Rechtsverordnung zu 
erlassen, mit der insbesondere Verfahren zur Umsetzung 
der Maßgaben des Absatzes 4 sowie die technische Ab-
wicklung der Bezügeverfahren und sonstiger Personal-
aufwendungen sowie Angelegenheiten des Kassenwesens 
geregelt werden. Bis zum Inkrafttreten dieser Verordnung 
gelten die diesbezüglich bestehenden Regelungen so wei-
ter; entsprechendes gilt für die Versorgungsempfängerin-
nen und Versorgungsempfänger sowie die Emeriti; die 
Inanspruchnahme des Landesamtes für Besoldung und 
Versorgung und der anderen zuständigen Stellen des 
Landes durch die Hochschulen erfolgt hierbei unentgelt-
lich.

§ 84 
Inkrafttreten, Übergangsregelungen

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Oktober 2014 in Kraft. 

(2) Hinsichtlich der Hochschulordnungen, Gremien, 
Funktionsträgerinnen und Funktionsträger gilt Folgen-
des:

1.   Die Hochschulordnungen sind unverzüglich den Be-
stimmungen des Hochschulgesetzes in der Fassung 
dieses Gesetzes anzupassen; soweit eine Regelung in 
der Prüfungsordnung §  64 Absatz  2a widerspricht, 
tritt sie mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes außer 
Kraft. Regelungen in Grundordnungen treten zum 30. 
September 2015 außer Kraft, soweit sie dem Hoch-
schulgesetz widersprechen. Danach gelten die Vor-
schriften des Hochschulgesetzes in der Fassung dieses 
Gesetzes unmittelbar, solange die Hochschule keine 
Regelung nach Satz 1 getroffen hat. Soweit nach dem 
Gesetz ausfüllende Regelungen der Hochschule not-
wendig sind, aber nicht getroffen werden, kann das 
Ministerium nach Anhörung der Hochschule entspre-
chende Regelungen erlassen.

2.   Staatliche Prüfungsordnungen gelten in ihrem bishe-
rigen Anwendungsbereich fort.

3.   Eine Neubestellung der Gremien sowie der Funkti-
onsträgerinnen und Funktionsträger aus Anlass dieses 
Gesetzes fi ndet nicht statt.

(3) Soweit Berufungsvereinbarungen über die personelle 
und sächliche Ausstattung der Professuren von den 
durch dieses Gesetz herbeigeführten Änderungen betrof-
fen sind, sind sie unter angemessener Berücksichtigung 
der beiderseitigen Interessen der neuen Rechtslage anzu-
passen.
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Artikel 2
Änderung des Kunsthochschulgesetzes

Das Kunsthochschulgesetz vom 13. März 2008 (GV. NRW. 
S. 195), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. 
Dezember 2013 (GV. NRW. S.  723) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

 1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)  Die Angabe zu § 6 wird wie folgt gefasst:

  „§ 6 Entwicklungsplanung; Hochschulverträge“.

 b)   Nach der Angabe zu §  12 werden die folgenden 
Angaben eingefügt:

   „§ 12a Gewährleistung einer qualifi zierten Mitbe-
stimmung in der Kunsthochschule

   §  12b Geschlechtergerechte Zusammensetzung 
von Gremien“.

 c)  Die Angabe zu § 22 wird wie folgt gefasst:

   „§ 22 Gleichstellungsbeauftragte; gleichstellungs-
bezogene Mittelvergabe“.

 d)   Nach der Angabe zu §  30 wird folgende Angabe 
eingefügt:

   „§ 30a Gewährleistung der Chancengerechtigkeit 
von Frauen und Männern bei der Berufung von 
Professorinnen und Professoren“.

 e)  Die Angabe zu § 41 wird wie folgt gefasst:

  „Zugang zum Hochschulstudium“.

 f)   Nach der Angabe zu §  54 werden die folgenden 
Angaben eingefügt:

  „§ 54a Studium in Teilzeit; Teilzeitstudium

   §  54b Vertretung der Belange von Studierenden 
mit Behinderung oder chronischer Erkrankung“.

 g)   Nach der Angabe zu §  55 wird folgende Angabe 
eingefügt:

   „§ 55a Anerkennung von Prüfungsleistungen und 
Studienabschlüssen“.

 h)   Nach der Angabe zu §  63 wird folgende Angabe 
eingefügt:

   „§ 63a Transparenz bei der Forschung mit Mitteln 
Dritter“.

 i)   Die Angabe zum Elften Abschnitt wird wie folgt 
gefasst:

  „Elfter Abschnitt 
  Ergänzende Vorschriften“.

 j)   Die Angaben zu den §§ 70 bis 73 werden wie folgt 
gefasst:

   „§  70 Landesarbeitsgemeinschaft der Schwerbe-
hindertenvertretungen

  § 71 Zusammenwirken von Hochschulen

  § 72 Vereinbarungen mit den Kirchen

   §  73 Verwaltungsvorschriften, Ministerium, Ge-
bühren für Amtshandlungen“.

 k)   Die Angabe zum Zwölften Abschnitt wird gestri-
chen.

 l)  Die Angabe zu § 74 wird wie folgt gefasst:

  „§ 74 Inkrafttreten, Übergangsregelungen“.

 m)   Die Angaben zu den §§  75 bis 77 werden ge-
strichen.

 2.  § 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) Dieses Gesetz gilt für die Kunsthochschulen 
des Landes Nordrhein-Westfalen im Sinne des 
Absatzes 2 und nach Maßgabe der Absätze 4 bis 6 
für den Fachbereich Musikhochschule der Uni-
versität Münster. Für die Anerkennung von Bil-
dungseinrichtungen als Kunsthochschulen, die 
Folgen und den Verlust dieser Anerkennung gilt 
das Hochschulgesetz nach Maßgabe seines §  1 
Absatz  1. Das Gleiche gilt für die Anerkennung 
kirchlicher Bildungseinrichtungen als Kunst-
hochschule, den Betrieb staatlich anerkannter 
Kunsthochschulen und den Betrieb nichtstaatli-
cher Kunsthochschulen.“

 b)  Absatz 2 Nummer 5 wird wie folgt gefasst:

  „5. die Hochschule für Musik und Tanz Köln,“.

 c)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

   „(3) Es bestehen Standorte der Folkwang Hoch-
schule in Essen, Duisburg und Bochum sowie der 
Hochschule für Musik Köln in Aachen und Wup-
pertal; das Ministerium wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung Standorte zu schließen. Der 
Sitz der Folkwang Hochschule im Sinne der Vor-
schriften über den Gerichtsstand ist Essen. Das 
Orchesterzentrum NRW in Dortmund ist eine ge-
meinsame Einrichtung der Hochschule für Musik 
Detmold, der Robert-Schumann Hochschule Düs-
seldorf, der Folkwang Hochschule sowie der 
Hochschule für Musik Köln mit der organisatori-
schen Anbindung an die Folkwang Hochschule.“

 d)  Absatz 4 wird wie folgt gefasst:



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 27 vom 29. September 2014586

   „(4) Der Fachbereich Musikhochschule der Uni-
versität Münster nimmt die in §  3 Absatz  1 be-
schriebenen Aufgaben der Kunsthochschulen auf 
dem Gebiet der Musik wahr. Für ihn gelten daher 
insoweit die für die Kunsthochschulen geltenden 
Bestimmungen dieses Gesetzes. Hierzu gehören 
insbesondere die künstlerische sowie die kunstpä-
dagogische Ausbildung einschließlich des Zu-
gangs und der Einschreibung in Bezug auf künst-
lerische Studiengänge und der Ausübung des 
Promotions- und des Habilitationsrechts sowie 
der Qualitätssicherung. Im Übrigen gelten für den 
Fachbereich Musikhochschule die Bestimmungen 
des Hochschulgesetzes. Das gilt insbesondere hin-
sichtlich der Verteilung der Kompetenzen zwi-
schen den zentralen Organen der Universität und 
dem Fachbereich Musikhochschule und für die 
Verteilung der Kompetenzen zwischen den Orga-
nen des Fachbereichs sowie hinsichtlich der staat-
lichen Finanzierung, des Verhältnisses zwischen 
dem Land und dem Fachbereich, hinsichtlich der 
Berufung der Professorinnen und Professoren, 
hinsichtlich der Haushaltsführung, hinsichtlich 
der hochschulinternen Mittelverteilung und hin-
sichtlich der unternehmerischen Hochschultätig-
keit; hinsichtlich des Berufungsverfahrens gilt 
§ 31.“

 e)  Folgende Absätze 5 und 6 werden angefügt:

   „(5) Für die Dienstaufgaben und die Einstel-
lungsvoraussetzungen des dem Fachbereich Mu-
sikhochschule der Universität Münster zugeord-
neten wissenschaftlichen und künstlerischen 
Personals gelten die Bestimmungen dieses Geset-
zes. Für die dienstrechtliche Stellung des Perso-
nals des Fachbereichs gelten im Übrigen die Be-
stimmungen des Hochschulgesetzes. Dabei gilt 
zusätzlich zu den allgemeinen Regeln: Für Profes-
sorinnen und Professoren am Fachbereich Musik-
hochschule der Universität Münster können im 
Dienstvertrag besondere Regelungen über die An-
wendung der allgemeinen Vorschriften über Ne-
bentätigkeit und Sonderurlaub getroffen werden.

   (6) Die Lehrbeauftragten des Fachbereichs Mu-
sikhochschule sind als solche Mitglieder der Uni-
versität Münster. Sie gehören hinsichtlich der Ver-
tretung in den Gremien der Gruppe der 
Mitglieder nach § 11 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
des Hochschulgesetzes an. Innerhalb dieser Grup-
pe soll die Zahl der Lehrbeauftragten und der üb-
rigen Vertreterinnen und Vertreter der Gruppe 
nach § 11 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Hoch-
schulgesetzes in einem angemessenen Verhältnis 
stehen. Die Grundordnung der Universität Müns-
ter oder die Fachbereichsordnung kann vorsehen, 
dass die Mitglieder nach §  11 Absatz  1 Satz  1 
Nummer  2 des Hochschulgesetzes mit den Mit-
gliedern nach § 11 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 des 
Hochschulgesetzes eine gemeinsame Gruppe bil-
den, wenn wegen ihrer geringen Anzahl die Bil-
dung einer eigenen Gruppe nicht gerechtfertigt 
ist.“

 3.  § 2 Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

  „(5) Die Kunsthochschulen können sich in ihrer 
Grundordnung eigene Namen geben und Wappen 
und Siegel führen; die die Namensgebung regelnde 
Vorschrift der Grundordnung bedarf der Genehmi-
gung des Ministeriums. Kunsthochschulen ohne eige-
ne Wappen und Siegel führen das Landeswappen 
und das kleine Landessiegel.“

 4.  § 3 wird wie folgt geändert:

 a)  Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

   „Die Kunsthochschulen gewährleisten eine gute 
wissenschaftliche Praxis.“

 b)  Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

   „Die Kunsthochschulen tragen darüber hinaus 
der Vielfalt ihrer Mitglieder (Diversity Manage-
ment) sowie den berechtigten Interessen ihres 
Personals auf gute Beschäftigungsbedingungen 
angemessen Rechnung.“

 c)  Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

   „(4) Die Kunsthochschulen wirken an der sozia-
len Förderung der Studierenden mit. Sie berück-
sichtigen mit angemessenen Vorkehrungen die 
 besonderen Bedürfnisse Studierender und Be-
schäftigter mit Behinderung oder chronischer Er-
krankung oder mit Verantwortung für nahe Ange-
hörige mit Pfl ege- oder Unterstützungsbedarf 
sowie mit Kindern. Sie fördern die Vereinbarkeit 
von Studium, Beruf und Erziehung für die Stu-
dierenden und Beschäftigten mit Kindern, insbe-
sondere durch eine angemessene Betreuung dieser 
Kinder.“

 d)   Nach Absatz 4 werden folgende Absätze 5 und 6 
eingefügt:

   „(5) Die Kunsthochschulen entwickeln ihren Bei-
trag zu einer nachhaltigen, friedlichen und demo-
kratischen Welt. Sie sind friedlichen Zielen ver-
pfl ichtet und kommen ihrer besonderen Verant-
wortung für eine nachhaltige Entwicklung nach 
innen und außen nach. Das Nähere zur Umset-
zung dieses Auftrags regelt die Grundordnung.

   (6) Die Kunsthochschulen fördern die regionale, 
europäische und internationale Zusammenarbeit, 
insbesondere im Kunsthochschulbereich, und den 
Austausch zwischen deutschen und ausländischen 
Kunsthochschulen; sie berücksichtigen die beson-
deren Bedürfnisse ausländischer Studierender.“

 e)   Die bisherigen Absätze 5 und 6 werden die Absät-
ze 7 und 8.

 5.  Dem § 4 wird folgender Absatz 3 angefügt:

  „(3) Alle an der Kunsthochschule wissenschaftlich 
Tätigen sowie die Studierenden sind zu wissen-
schaftlicher Redlichkeit verpfl ichtet. Hierzu sind die 
allgemein anerkannten Grundsätze guter wissen-
schaftlicher Praxis einzuhalten.“

 6.  § 5 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

  „(1) Die staatliche Finanzierung der Kunsthoch-
schulen orientiert sich an ihren Aufgaben, den hoch-
schulvertraglich vereinbarten Verpfl ichtungen und 
den erbrachten Leistungen.“

 7.  § 6 wird wie folgt gefasst:

 „§ 6 
 Entwicklungsplanung; 
 Hochschulverträge

  (1) Die Entwicklungsplanung des Kunsthochschul-
wesens erfolgt durch das Ministerium und die 
Kunsthochschulen unter der Gesamtverantwortung 
des Landes. Zur Steuerung des Kunsthochschulwe-
sens entwickelt das Land strategische Ziele und 
kommt damit seiner Verantwortung für ein angemes-
senes Angebot an Hochschulleistungen nach. Auf der 
Grundlage dieser strategischen Ziele werden die 
hochschulübergreifenden Aufgabenverteilungen und 
Schwerpunktsetzungen und die kunsthochschulindi-
viduelle Profi lbildung unter Berücksichtigung der 
besonderen Aufgaben der Kunsthochschulen abge-
stimmt.

  (2) Das Ministerium schließt mit jeder Kunsthoch-
schule Vereinbarungen für mehrere Jahre über stra-
tegische Entwicklungsziele sowie konkrete Leis-
tungsziele. Diese Hochschulverträge beinhalten auch 
Festlegungen über die Finanzierung der Kunsthoch-
schulen nach Maßgabe des Haushalts; insbesondere 
kann ein Teil der Finanzierung nach Maßgabe der 
Zielerreichung zur Verfügung gestellt werden.

  (3) Wenn und soweit ein Hochschulvertrag nicht zu-
stande kommt, kann das Ministerium nach Anhörung 
der Hochschule und im Benehmen mit dem Kunst-
hochschulbeirat Vorgaben zu den von der Kunst-
hochschule zu erbringenden Leistungen festlegen, 
sofern dies zur Sicherstellung der Landesverantwor-
tung, insbesondere eines angemessenen Studienange-
botes erforderlich ist.“

 8.  § 7 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
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  „(1) Die Besonderheiten der Kunsthochschulen er-
fordern Ausnahmen vom Grundsatz der Akkreditie-
rung in künstlerischen Studiengängen. Grundsätz-
lich sind die Studiengänge nach den geltenden 
Regelungen unter Berücksichtigung der besonderen 
Aufgaben der Kunsthochschulen zu akkreditieren 
und zu reakkreditieren. Die Aufnahme des Studien-
betriebs setzt den erfolgreichen Abschluss der Ak-
kreditierung voraus; die aus dem Akkreditierungs-
verfahren resultierenden Aufl agen sind umzusetzen. 
Die Akkreditierung erfolgt durch Agenturen im Sin-
ne des § 7a Satz 1 des Hochschulgesetzes; § 7a Satz 2 
des Hochschulgesetzes gilt entsprechend. Ausnah-
men von den Sätzen 2 bis 4 sind nach Maßgabe von 
Vereinbarungen zwischen dem Ministerium und der 
Kunsthochschule zulässig.“

 9.  § 9 wird wie folgt geändert:

 a)  Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt:

   „(4) Die Kunsthochschulen dürfen personenbezo-
gene Daten ihrer ehemaligen Mitglieder und An-
gehörigen nutzen, soweit dies zum Zwecke der 
Befragung im Rahmen der Qualitätssicherung 
und von Evaluationen nach § 7 Absatz 2 oder zur 
Pfl ege der Verbindung mit diesen Personen erfor-
derlich ist und diese nicht widersprechen. Die Be-
fragten sind auf die Freiwilligkeit ihrer Angaben 
und ihre Widerspruchsmöglichkeit hinzuweisen. 
Das Nähere regelt die Evaluationsordnung.“

 b)  Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5.

10.  § 12 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

  „Für die Vertretung in den Gremien bilden

  1.   die Professorinnen und Professoren, Juniorpro-
fessorinnen und Juniorprofessoren (Gruppe 
der Hochschullehrerinnen und Hochschulleh-
rer),

  2.   die künstlerischen und wissenschaftlichen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter an Kunsthoch-
schulen sowie die Lehrkräfte für besondere 
Aufgaben sowie an den Musikhochschulen die 
Lehrbeauftragten (Gruppe der akademischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter),

  3.   die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Tech-
nik und Verwaltung (Gruppe der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in Technik und Verwal-
tung) und

  4.   die Doktorandinnen und Doktoranden, soweit 
sie nicht Beschäftigte im Sinne Nummer  2 
sind, und die Studierenden (Gruppe der Stu-
dierenden)

  jeweils eine Gruppe.“

 b)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

   „(2) Soweit dieses Gesetz keine andere Regelung 
enthält, müssen in den Gremien mit Entschei-
dungsbefugnissen alle Mitgliedergruppen nach 
Absatz  1 Satz  1 Nummer  1 bis 4 vertreten sein; 
sie wirken nach Maßgabe des §  12a Absatz  1 
grundsätzlich stimmberechtigt an den Entschei-
dungen der Gremien mit. In Gremien mit Ent-
scheidungsbefugnissen in Angelegenheiten, die 
die Lehre mit Ausnahme ihrer Bewertung (§  7) 
unmittelbar betreffen, verfügen die Vertreterinnen 
oder Vertreter der Gruppe nach Absatz  1 Satz  1 
Nummer 1 mindestens über die Hälfte der Stim-
men, in Angelegenheiten, die die Kunst, künstleri-
sche Entwicklungsvorhaben, Forschung und Be-
rufung von Professorinnen und Professoren 
unmittelbar betreffen, über die Mehrheit der 
Stimmen; in Gremien mit Beratungsbefugnissen 
bedarf es dieser Stimmenverhältnisse in der Regel 
nicht. Soweit dieses Gesetz nichts anderes be-
stimmt, sind die entsprechenden Regelungen 
durch die Grundordnung oder nach Maßgabe der 
Grundordnung zu treffen.“

11.   Nach § 12 werden die folgenden §§ 12a und 12b ein-
gefügt:

 „§ 12a
 Gewährleistung einer qualifizierten Mitbestimmung
 in der Kunsthochschule

  (1) Art und Umfang der Mitwirkung der einzelnen 
Mitgliedergruppen und innerhalb dieser Mitglieder-
gruppen der Kunsthochschule sowie die zahlenmäßi-
ge Zusammensetzung der Gremien bestimmen sich 
nach deren Aufgabe sowie nach der fachlichen Glie-
derung der Hochschule und der Qualifi kation, Funk-
tion, Verantwortung und Betroffenheit der Mitglieder 
der Kunsthochschule; die Grundordnung kann die 
Bildung von Untergruppen vorsehen.

  (2) Die Kunsthochschule stellt eine Berücksichti-
gung der Interessen der Mitglieder der Gruppen 
nach § 12 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 4 bei den 
Beratungen und Entscheidungen des Senats im Rah-
men seiner Aufgaben und Befugnisse angemessen si-
cher. Die Regelungen zur Erreichung des Ziels nach 
Satz 1 trifft die Kunsthochschule in ihrer Grundord-
nung; § 12 Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.

  (3) Regelungen der Grundordnung nach Absatz 2 be-
dürfen der Genehmigung des Ministeriums. Diese 
kann versagt werden, wenn die Regelung gegen 
Rechtsvorschriften, insbesondere gegen das Gebot 
angemessener Interessenberücksichtigung nach Ab-
satz 2 Satz 1, verstößt.

 § 12b
 Geschlechtergerechte
 Zusammensetzung von Gremien

  (1) Die Gremien der Kunsthochschule müssen ge-
schlechtsparitätisch besetzt werden, es sei denn, im 
Einzelfall liegt eine sachlich begründete Ausnahme 
vor. Bei der Aufstellung von Listen und Kandidatu-
ren für Wahlgremien soll auf die paritätische Reprä-
sentanz geachtet werden. Soweit Gremien nach 
Gruppen getrennt besetzt werden, ist dem Gebot der 
geschlechtsparitätischen Besetzung im Sinne des 
Satzes 1 dann entsprochen, wenn der Frauenanteil in 
der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrer mindestens dem Frauenanteil entspricht, 
der in der Gruppe der Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer ausgewiesen ist, aus deren Kreis die 
Gremienbesetzung erfolgt, und hinsichtlich der wei-
teren Gruppen eine geschlechtsparitätische Beset-
zung nach Satz 1 vorliegt.

  (2) Werden bei mehreren Kunsthochschulen Gremien 
gebildet oder wiederbesetzt, müssen die entsenden-
den Kunsthochschulen ebenso viele Frauen wie Män-
ner benennen, es sei denn, im Einzelfall liegt eine 
sachlich begründete Ausnahme vor. Besteht das Be-
nennungsrecht nur für eine Person, müssen Frauen 
und Männer alternierend berücksichtigt werden, es 
sei denn, im Einzelfall liegt eine sachlich begründete 
Ausnahme vor. Bei ungerader Personenzahl gilt 
Satz 2 entsprechend für die letzte Position. Die Sätze 
1 bis 3 gelten für die Begründung der Mitgliedschaft 
in einem Gremium durch Berufungsakt einer Hoch-
schule entsprechend. Weitergehende Vorschriften 
bleiben unberührt.

  (3) Absatz  2 gilt entsprechend für die Entsendung 
von Vertreterinnen und Vertretern durch Kunsthoch-
schulen in Gremien außerhalb des Geltungsbereiches 
dieses Gesetzes.“

12.  § 16 Absatz 2 Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

  „2. dass das Rektorat auf Vorschlag der Rektorin 
oder des Rektors eine ständige Vertretung und feste 
Geschäftsbereiche für seine Mitglieder bestimmen 
kann, in denen sie unbeschadet des § 19 die Geschäf-
te der laufenden Verwaltung in eigener Zuständigkeit 
erledigen,“.

13.  § 17 Absatz 1 Satz 7 wird wie folgt gefasst:

  „Es ist im Benehmen mit dem Senat für den Ab-
schluss von Hochschulverträgen gemäß § 6 Absatz 2 
zuständig.“

14.  § 18 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
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   „Sie oder er wird durch eine Prorektorin oder ei-
nen Prorektor vertreten.“

 b)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

   „(3) Die Rektorin oder der Rektor wird vom Se-
nat aus dem Kreis der an der Kunsthochschule 
tätigen Professorinnen und Professoren, die im 
Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder in einem 
unbefristeten privatrechtlichen Beschäftigungs-
verhältnis stehen, mit der Mehrheit der Stimmen 
des Gremiums gewählt. Die Grundordnung kann 
vorsehen, dass zur Rektorin oder zum Rektor 
auch eine Person gewählt werden kann, die weder 
Mitglied noch Angehörige der Kunsthochschule 
ist; diese Wahl setzt voraus, dass die zu besetzen-
de Stelle zuvor öffentlich ausgeschrieben worden 
ist. Im Falle des Satzes 2 muss die Bewerberin 
oder der Bewerber grundsätzlich eine abgeschlos-
sene Hochschulausbildung und eine der Aufga-
benstellung angemessene Leitungserfahrung be-
sitzen. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre, soweit 
die Grundordnung keine geringere Amtszeit von 
mindestens zwei Jahren vorsieht. Wiederwahl ist 
zulässig.“

 c)  Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

   „(5) Die Rektorin oder der Rektor wird in ein Be-
amtenverhältnis auf Zeit berufen oder in einem 
befristeten privatrechtlichen Dienstverhältnis be-
schäftigt; die Vorschriften über die Laufbahnen 
sind nicht anzuwenden. Steht die oder der Ge-
wählte in einem Beamtenverhältnis auf Lebens-
zeit zum Land oder zu einer vom Land getrage-
nen Hochschule, ruhen die Rechte und Pfl ichten 
aus dem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit; die 
Berechtigung zur Forschung, Lehre und künstle-
rischen Betätigung bleibt unberührt. Steht sie 
oder er in einem unbefristeten privatrechtlichen 
Dienstverhältnis zum Land oder einer Hochschu-
le in Trägerschaft des Landes, dauert auch dieses 
Beschäftigungsverhältnis fort; §  17 Absatz  4 des 
Landesbeamtengesetzes ist nicht anwendbar. Die 
Rechte und Pfl ichten aus dem privatrechtlichen 
Dienstverhältnis ruhen; Satz  2 Halbsatz 2 fi ndet 
entsprechende Anwendung. Steht die Rektorin 
oder der Rektor zugleich in einem Beamtenver-
hältnis auf Lebenszeit oder in einem unbefriste-
ten privatrechtlichen Dienstverhältnis gemäß den 
Sätzen 2 oder 3, ist sie oder er mit Ablauf der 
Amtszeit oder mit der Beendigung des Beamten-
verhältnisses auf Lebenszeit oder des unbefriste-
ten privatrechtlichen Dienstverhältnisses aus dem 
Beamtenverhältnis auf Zeit entlassen.“

15.  § 19 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

  „(2) Die Kanzlerin oder der Kanzler wird für die 
Dauer von sechs Jahren zur Beamtin oder zum Be-
amten auf Zeit ernannt; die Kunsthochschule hat ein 
Vorschlagsrecht. Die Ernennung setzt voraus, dass 
die zu besetzende Stelle zuvor öffentlich ausge-
schrieben worden ist. Im Falle der ersten Wiederwahl 
erfolgt die Ernennung auf Lebenszeit; die Kanzlerin 
oder der Kanzler ist verpfl ichtet, das Amt aufgrund 
eines zweiten Ernennungsvorschlags der Kunsthoch-
schule weiterzuführen. Wer vor der Ernennung auf 
Zeit im öffentlichen Dienst beschäftigt war, ist nach 
Ablauf der Amtszeit und ohne Ernennung auf Le-
benszeit auf Antrag, der binnen drei Monaten nach 
Ablauf der Amtszeit beim Ministerium gestellt wer-
den muss, in eine Rechtsstellung zu übernehmen, die 
der früheren vergleichbar ist. Die Kanzlerin oder der 
Kanzler muss eine abgeschlossene Hochschulausbil-
dung und eine der Aufgabenstellung angemessene 
Berufserfahrung besitzen; die Vorschriften über die 
Laufbahnen sind nicht anzuwenden. Wiederernen-
nung ist zulässig. §  18 Absatz  5 Satz  6 gilt für die 
Kanzlerin oder den Kanzler entsprechend.“

16.  § 20 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

   „(2) Das Nähere zur Zusammensetzung, zur 
Amtszeit und zum Vorsitz regelt die Grundord-
nung. Nichtstimmberechtigte Mitglieder des 
 Senats sind die Rektorin oder der Rektor, die 

 Prorektorinnen oder Prorektoren, soweit Fachbe-
reiche bestehen die Fachbereichsleitungen, die 
Kanzlerin oder der Kanzler, die Vertrauensperson 
der schwerbehinderten Menschen, die oder der 
Beauftragte für Studierende mit Behinderung 
oder chronischer Erkrankung, der Vorsitz des Per-
sonalrats und des Personalrats nach §  105 des 
Landespersonalvertretungsgesetzes und der Vor-
sitz des Allgemeinen Studierendenausschusses. 
Die Grundordnung kann weitere nichtstimmbe-
rechtigte Mitglieder und ein Stimmrecht des Rek-
tors oder der Rektorin sowie der Fachbereichslei-
tungen vorsehen. Die Stimmen der Vertreterinnen 
oder Vertreter der Gruppen im Sinne des § 12 Ab-
satz 1 Satz 1 stehen hinsichtlich der Aufgaben des 
Senats nach Absatz 1 im gleichen Verhältnis zuei-
nander, es sei denn, es liegt eine Regelung in der 
Grundordnung nach §  12a Absatz  2 Satz  2 vor 
und das Ministerium hat dies schriftlich gegen-
über der Hochschule festgestellt. Im Falle einer 
Feststellung im Sinne des Satzes 4 entfallen, so-
weit die Grundordnung ein Stimmrecht des Rek-
tors oder der Rektorin oder der Fachbereichslei-
tungen vorgesehen hat, diese Stimmrechte.“

 b)  Folgender Absatz 4 wird angefügt:

   „(4) Falls die Stimmen der Vertreterinnen oder 
Vertreter der Gruppen im Sinne des § 12 Absatz 1 
Satz  1 im gleichen Verhältnis zueinander stehen, 
verfügen die Vertreterinnen und Vertreter der 
Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrer gleichwohl über die Mehrheit der 
Stimmen des Gremiums bei dem Erlass von Ord-
nungen, die inhaltliche Rahmenbedingungen der 
Kunst und der Forschung regeln, sowie bei der 
Beschlussfassung in den Angelegenheiten, bei de-
nen der Senat die Aufgaben und Befugnisse des 
Fachbereichsrats wahrnimmt; sie verfügen min-
destens über die Hälfte der Stimmen beim Erlass 
von Rahmenprüfungsordnungen oder, soweit der 
Senat die Aufgaben und Befugnisse des Fachbe-
reichsrats wahrnimmt, von Prüfungsordnungen. 
Die entsprechenden Regelungen zu der Stimm-
verteilung sind durch die Grundordnung oder 
nach Maßgabe der Grundordnung zu treffen.“

17.  § 22 wird wie folgt gefasst:

 „§ 22 
 Gleichstellungsbeauftragte; 
 gleichstellungsbezogene Mittelvergabe

  (1) Die zentrale Gleichstellungsbeauftragte hat die 
Belange der Frauen, die Mitglieder oder Angehörige 
der Kunsthochschule sind, wahrzunehmen. Sie wirkt 
auf die Erfüllung des Gleichstellungsauftrages der 
Kunsthochschule hin. Sie kann hierzu an den Sit-
zungen des Senats, des Rektorats, soweit Fachbe-
reiche bestehen, der Fachbereichsräte, der Beru-
fungskommissionen und anderer Gremien mit An-
trags- und Rederecht teilnehmen; sie ist wie ein 
Mitglied zu laden und zu informieren.

  (2) Die Kunsthochschule regelt in ihrer Grundord-
nung insbesondere Wahl, Bestellung und Amtszeit 
der zentralen Gleichstellungsbeauftragten und ihrer 
Stellvertretungen. Wählbar sind alle weiblichen Mit-
glieder der Kunsthochschule. Die fachliche Qualifi -
kation der Gleichstellungsbeauftragten soll den um-
fassenden Anforderungen ihrer Aufgaben gerecht 
werden; dies setzt entweder ein abgeschlossenes 
Hochschulstudium oder eine im Einzelfall nachge-
wiesene andere fachliche Qualifi kation voraus. Die 
Funktion ist hochschulöffentlich auszuschreiben.

  (3) Soweit Fachbereiche bestehen, bestellen die 
Fachbereiche Gleichstellungsbeauftragte des Fachbe-
reichs und ihre Stellvertretungen. Die Gleichstel-
lungsbeauftragte des Fachbereichs wirkt auf die Ein-
beziehung gleichstellungsrelevanter Aspekte bei der 
Erfüllung der Aufgaben des Fachbereichs hin. Sie 
kann in Stellvertretung der zentralen Gleichstel-
lungsbeauftragten an Sitzungen der Fachbereichsrä-
te und der Berufungskommissionen und anderer 
Gremien der Fachbereiche teilnehmen. Die Grund-
ordnung kann vorsehen, dass für mehrere Fachberei-
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che auf der Grundlage einer Ordnung dieser Fachbe-
reiche eine gemeinsame Gleichstellungsbeauftragte 
bestellt werden kann, wenn diese Bestellung mit 
Rücksicht auf die Aufgaben und Größe dieser Fach-
bereiche zweckmäßig ist und im Benehmen mit der 
Gleichstellungsbeauftragten erfolgt.

  (4) Die Kunsthochschule kann eine Gleichstellungs-
kommission einrichten. Diese berät und unterstützt 
die Kunsthochschule und die Gleichstellungsbeauf-
tragte bei der Erfüllung des Gleichstellungsauftra-
ges. Das Nähere zur Gleichstellungskommission re-
gelt die Kunsthochschule in ihrer Grundordnung.

  (5) Bei der Mittelvergabe an die Kunsthochschulen 
und in den Kunsthochschulen ist der Gleichstel-
lungsauftrag angemessen zu berücksichtigen. Dies 
gilt insbesondere für die Ausstattung und Entlastung 
der Gleichstellungsbeauftragten.

  (6) Im Übrigen fi nden die Vorschriften des Landes-
gleichstellungsgesetzes Anwendung.“

18.  Dem § 24 wird folgender Absatz 5 angefügt:

  „(5) Wird ein Fachbereich neu gegründet, kann das 
Rektorat im Einvernehmen mit dem Senat und zeit-
lich auf die Gründungsphase begrenzt eine Grün-
dungsfachbereichsleitung bestellen, die übergangs-
weise auch die Aufgaben des jeweiligen Fachbe-
reichsrates wahrnimmt. Das Gleiche gilt für 
Organisationseinheiten im Sinne des Absatzes 4.“

19.  § 27 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

  „(2) Dienstvorgesetzte Stelle der Rektorin oder des 
Rektors und der Kanzlerin oder des Kanzlers ist das 
Ministerium. Dienstvorgesetzte Stelle der Professo-
rinnen und Professoren, der Juniorprofessorinnen 
und Juniorprofessoren, der Mitglieder der Fachbe-
reichsleitung, der künstlerischen und wissenschaftli-
chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Lehr-
kräfte für besondere Aufgaben und der wissenschaft-
lichen Hilfskräfte ist die Rektorin oder der Rektor. 
Dienstvorgesetzte Stelle anderer als der in Satz 2 ge-
nannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist die 
Kanzlerin oder der Kanzler. Anderweitig geregelte 
Zuständigkeiten für dienstrechtliche Entscheidun-
gen bleiben unberührt.“

20.  Dem § 28 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

  „Für die Veröffentlichung von Forschungsergebnissen 
oder für künstlerische oder andere wissenschaftliche 
Veröffentlichungen dürfen Vergütungen angenommen 
werden.“

21.  Nach § 30 wird folgender § 30a eingefügt:

 „§ 30a 

 Gewährleistung der Chancengerechtigkeit 
 von Frauen und Männern bei der Berufung 
 von Professorinnen und Professoren

  (1) Das Rektorat setzt für die in den Fachbereichen, 
soweit solche bestehen, ansonsten für die in der 
Kunsthochschule vertretenen Fächergruppen im Ein-
vernehmen mit der Fachbereichsleitung ein Gleich-
stellungsziel fest, welches auf das Erreichen eines 
angemessenen Verhältnisses zwischen Professorinnen 
und Professoren in dem Fachbereich oder der Fä-
chergruppe ausgerichtet ist; der Beschluss ist im Ver-
kündungsblatt zu veröffentlichen.

  (2) Die Kunsthochschule strebt ein Erreichen des 
Gleichstellungsziels an. Dies gilt insbesondere hin-
sichtlich der Ausgestaltung des Verfahrens zur Vorbe-
reitung der Berufungsvorschläge, der Beschlussfas-
sungen der Berufungskommissionen und des 
Fachbereichsrats über den Berufungsvorschlag sowie 
hinsichtlich der Berufungen durch die Rektorin oder 
den Rektor.

  (3) Die Kunsthochschule wirkt darauf hin, dass in-
nerhalb der Mitglieder der Gruppen nach §  12 Ab-
satz 1, insbesondere innerhalb der Gruppe der Hoch-
schullehrerinnen und Hochschullehrer, das Verhältnis 
zwischen Frauen und Männern angemessen ist.“

22.  § 32 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

  „In diesem Falle gelten §  122 Absatz  2, §  123 Ab-
satz 2 und 3, § 124 Absatz 1 Satz 1 bis 3, Absatz 2 bis 
4 sowie §  126 des Landesbeamtengesetzes und die 
Vorschriften über den Sonderurlaub entsprechend.“

23.  § 34 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

  „(2) Die Bezeichnungen werden von der Kunsthoch-
schule verliehen. Die Verleihung setzt eine in der Re-
gel fünfjährige erfolgreiche selbständige Lehrtätig-
keit voraus, die durch ein Gutachten nachzuweisen 
ist. Die Bezeichnungen begründen weder ein Dienst-
verhältnis noch den Anspruch auf Übertragung eines 
Amtes. Honorarprofessorinnen und Honorarprofes-
soren sind befugt, die Bezeichnung „Professorin“ 
oder „Professor“ zu führen.“

24.  In § 37 werden die Absätze 3 und 4 wie folgt gefasst:

  „(3) Die künstlerischen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter können im Beamtenverhältnis oder im privat-
rechtlichen Dienstverhältnis beschäftigt werden. Ih-
nen soll im Rahmen ihrer Dienstaufgaben auch 
angemessen Gelegenheit zur Vorbereitung auf eine 
weitere künstlerische Qualifi kation gegeben werden, 
wenn sie befristet tätig sind.

  (4) Einstellungsvoraussetzungen für künstlerische 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind neben den 
allgemeinen dienstrechtlichen Voraussetzungen so-
wohl bei der Einstellung in ein befristetes Dienstver-
hältnis als auch bei der Einstellung in das Beamten-
verhältnis auf Probe oder auf Lebenszeit oder in ein 
unbefristetes privatrechtliches Dienstverhältnis ein 
den Anforderungen der dienstlichen Aufgaben ent-
sprechendes abgeschlossenes Hochschulstudium in 
einem Studiengang mit einer generellen Regelstudi-
enzeit von mindestens sechs Semestern. Das Lauf-
bahnrecht bleibt unberührt.“

25.  § 39 wird wie folgt gefasst:

 „§ 39
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
 in Technik und Verwaltung

  (1) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik 
und Verwaltung sind die in der Hochschulverwal-
tung, den Fachbereichen, den wissenschaftlichen 
oder künstlerischen Einrichtungen oder den Be-
triebseinheiten tätigen Beamtinnen und Beamten so-
wie Beschäftigte, denen andere als wissenschaftliche 
Dienstleistungen obliegen.

  (2) Die Einstellungsvoraussetzungen und die dienst-
rechtliche Stellung der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in Technik und Verwaltung bestimmen sich 
nach den allgemeinen dienstrechtlichen Vorschrif-
ten.“

26.  § 40 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 2 Satz 2 wird jeweils die Angabe „§ 74 
Abs. 1“ durch die Angabe „§ 71 Absatz 1“ ersetzt.

 b)   In Absatz 6 wird die Angabe „§ 58 Abs. 6“ durch 
die Angabe „§ 58 Absatz 7“ ersetzt.

 c)  Folgende Absätze 7 und 8 werden angefügt:

   „(7) Die Kunsthochschule kann in ihrer Ein-
schreibungsordnung vorsehen, dass eine Studien-
bewerberin oder ein Studienbewerber auf Antrag 
in Teilzeit in einen teilzeitgeeigneten Studiengang 
im Sinne des § 54a Absatz 2 eingeschrieben wer-
den kann. Studierende in Teilzeit besitzen die 
Rechte und Pfl ichten eines in Vollzeit Studieren-
den; §  54a Absatz  4 bleibt unberührt. Die Ein-
schreibungsordnung kann regeln, dass die in Teil-
zeit Studierenden an einer auf das Studium in 
Teilzeit ausgerichteten Studienberatung teilneh-
men müssen.

   (8) Studienbewerberinnen und Studienbewerber, 
die einen Sprachkurs für den Hochschulzugang 
besuchen wollen, um den Nachweis nach § 41 Ab-
satz  10 zu erbringen, oder die eine Vorbereitung 
der Hochschule auf die Prüfung zur Feststellung 
der sprachlichen, fachlichen und methodischen 
Voraussetzungen für ein Studium (Feststellungs-
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prüfung) besuchen wollen, können bis zum Beste-
hen oder endgültigen Nichtbestehen der jeweili-
gen Prüfung als Studierende eingeschrieben 
werden. Dies gilt auch für Studienbewerberinnen 
und Studienbewerber, die Ergänzungskurse im 
Sinne des § 41 Absatz 5 Satz 4 besuchen wollen. 
Mit dem Bestehen der Sprach- oder Feststellungs-
prüfung wird kein Anspruch auf Einschreibung 
in den Studiengang erworben. Die Hochschule 
kann Lehrveranstaltungen nach Satz  1 auch auf 
privatrechtlicher Grundlage anbieten und hierfür 
Entgelte erheben oder zur Durchführung der 
Lehrveranstaltungen mit Bildungseinrichtungen 
außerhalb des Hochschulbereichs in privatrechtli-
cher Form zusammenarbeiten. Die Feststellungs-
prüfung kann der Hochschule nach Maßgabe der 
von dem für das Schulwesen zuständigen Minis-
terium zu erlassenden Prüfungsordnung übertra-
gen werden.“

27.  § 41 wird wie folgt gefasst:

 „§ 41
 Zugang zum Hochschulstudium

  (1) Zugang zum Studium an Kunsthochschulen hat, 
wer die allgemeine Hochschulreife oder die fachge-
bundene Hochschulreife nachweist; die allgemeine 
Hochschulreife berechtigt dabei uneingeschränkt 
zum Studium, die fachgebundene Hochschulreife nur 
zum Studium der im Zeugnis ausgewiesenen Studi-
engänge. Zur Verbesserung der Chancengleichheit im 
Zugang zum Studium an Universitäten kann das Mi-
nisterium im Einvernehmen mit dem für das Schul-
wesen zuständigen Ministerium durch Rechtsverord-
nung regeln, dass und nach welchen Maßgaben die 
Fachhochschulreife auch zum Studium an Kunst-
hochschulen berechtigt. Abweichend von Satz 1 kann 
für die Ausbildung zur Musikschullehrerin oder zum 
Musikschullehrer und zur Musiklehrerin oder zum 
Musiklehrer die Hochschulzugangsberechtigung auch 
durch die Fachoberschulreife nachgewiesen werden.

  (2) Das für das Schulwesen zuständige Ministerium 
regelt im Einvernehmen mit dem Ministerium durch 
Rechtsverordnung die Feststellung der Gleichwertig-
keit von schulisch erlangten Vorbildungsnachweisen 
mit den Zugangsvoraussetzungen nach Absatz 1.

  (3) Das Ministerium regelt im Einvernehmen mit 
dem für das Schulwesen zuständigen Ministerium 
durch Rechtsverordnung die Feststellung der Gleich-
wertigkeit von hochschulisch erlangten Vorbildungs-
nachweisen mit den Zugangsvoraussetzungen nach 
Absatz 1.

  (4) Das Ministerium regelt im Einvernehmen mit 
dem für das Schulwesen zuständigen Ministerium 
durch Rechtsverordnung den Zugang zu einem 
Hochschulstudium auf Grund einer berufl ichen Vor-
bildung.

  (5) Nach Maßgabe von Hochschulordnungen hat Zu-
gang zu einem Hochschulstudium, wer nicht über die 
Zugangsvoraussetzungen nach den Absätzen 1 bis 4 
verfügt, aber nach dem erfolgreichen Besuch einer 
Bildungseinrichtung im Ausland dort zum Studium 
berechtigt ist, und zusätzlich die Zugangsprüfung ei-
ner Hochschule bestanden hat. Durch die Zugangs-
prüfung wird festgestellt, ob die fachliche Eignung 
und die methodischen Fähigkeiten für das Studium 
eines Studienganges oder für das Studium bestimm-
ter fachlich verwandter Studiengänge bestehen. Die 
Hochschulen dürfen sich wegen der Zugangsprüfung 
der Unterstützung durch Dritte bedienen. Die Hoch-
schulen können für Personen, die die Zugangsprü-
fung bestanden haben, Ergänzungskurse anbieten. 
Das Nähere regelt das Ministerium im Benehmen mit 
dem für das Schulwesen zuständigen Ministerium 
durch Rechtsverordnung.

  (6) Zugang zu einem Studiengang, der mit einem 
Mastergrad abgeschlossen wird, hat, wer einen ers-
ten berufsqualifi zierenden Abschluss nachweist, auf 
dem der Masterstudiengang aufbaut. Abschlüsse von 
akkreditierten Bachelorausbildungsgängen an Be-
rufsakademien sind Bachelorabschlüssen von Hoch-
schulen gleichgestellt. Die Prüfungsordnungen kön-

nen bestimmen, dass für einen Studiengang nach 
Satz  1 ein vorangegangener qualifi zierter Abschluss 
nachzuweisen ist. Die Kunsthochschule kann das 
Studium bereits vor dem Erwerb der Zugangsvor-
aussetzungen nach den Sätzen 1 bis 3 eröffnen, wenn 
sie die Eignung insbesondere anhand einer nach den 
bislang vorliegenden Prüfungsleistungen ermittelten 
Durchschnittsnote feststellt und das Fehlen der Zu-
gangsvoraussetzungen von der Studierenden oder 
dem Studierenden nicht zu vertreten ist. Die Ein-
schreibung erlischt, wenn der Nachweis über die Er-
füllung der Zugangsvoraussetzungen nicht bis zu ei-
ner von der Kunsthochschule festgesetzten Frist 
eingereicht wird; die Frist darf die Dauer von sechs 
Monaten, gerechnet ab dem Zeitpunkt der Einschrei-
bung, nicht überschreiten.

  (7) Zusätzlich zum Nachweis der Qualifi kation nach 
den Absätzen 1 bis 6 ist in künstlerischen Studien-
gängen als weitere Voraussetzung der Nachweis der 
künstlerischen Eignung für den gewählten Studien-
gang zu erbringen. Die Prüfungsordnungen können 
zudem bestimmen, dass neben den Zugangsvoraus-
setzungen nach Satz 1 sowie den Absätzen 1 bis 6 ei-
ne studiengangbezogene besondere Vorbildung, eine 
sonstige Eignung oder praktische Tätigkeit nachzu-
weisen ist.

  (8) Die Prüfungsordnungen können bestimmen, dass 
für einen Studiengang, der ganz oder teilweise in 
fremder Sprache stattfi ndet, neben den Zugangsvor-
aussetzungen nach den Absätzen 1 bis 7 die entspre-
chende Sprachkenntnis nachzuweisen ist. In einem 
Studiengang, der zu einem ersten berufsqualifi zie-
renden Abschluss führt, darf keine Sprachkenntnis 
gefordert werden, die über eine mögliche schulische 
Bildung hinausgeht.

  (9) Die Ordnungen der Kunsthochschulen können 
bestimmen, dass ausländische Studienbewerberin-
nen und Studienbewerber, die nicht durch oder auf 
Grund völkerrechtlicher Verträge Deutschen gleich-
gestellt sind, über die Zugangsvoraussetzungen nach 
den Absätzen 1 bis 8 hinaus ihre oder seine Studier-
fähigkeit in einer besonderen Prüfung nachweisen 
müssen. Bei Studienbewerberinnen und Studienbe-
werbern mit einer deutschen Hochschulzugangsbe-
rechtigung ist eine solche Prüfung nicht erforderlich.

  (10) Studienbewerberinnen und Studienbewerber, 
die ihre Zugangsvoraussetzungen nicht an einer 
deutschsprachigen Einrichtung erworben haben, 
müssen die für ihren Studiengang erforderlichen 
Kenntnisse der deutschen Sprache besitzen. Das Nä-
here regeln die Prüfungsordnungen.

  (11) Die Prüfungsordnungen können bestimmen, 
dass von den Zugangsvoraussetzungen nach den Ab-
sätzen 1 bis 5 und Absatz 7 Satz 2 ganz oder teilwei-
se abgesehen werden kann, wenn Studienbewerbe-
rinnen oder Studienbewerber eine studiengangbezo-
gene besondere fachliche Eignung oder besondere 
künstlerische oder gestalterische Begabung und eine 
den Anforderungen der Hochschule entsprechende 
Allgemeinbildung nachweisen. Das Gleiche gilt für 
Schülerinnen oder Schüler, die eine besondere künst-
lerische oder gestalterische Begabung aufweisen; der 
Erwerb eines Hochschulgrades oder eines Studien-
abschlusses, der auf Grund einer staatlichen oder 
kirchlichen Prüfung erworben wird, ist erst zulässig, 
wenn eine den Anforderungen der Hochschule ent-
sprechende Allgemeinbildung nachgewiesen wird. 
Studierende mit einer Qualifi kation gemäß Satz  1 
oder 2, denen die Kunsthochschule anhand von we-
nigstens der Hälfte aller in einem Studiengang gefor-
derten Studien- und Prüfungsleistungen den erfolg-
reichen Studienverlauf bescheinigt hat, dürfen ihr 
Studium an einer anderen Hochschule desselben 
Typs und dort auch in einem verwandten Studien-
gang fortsetzen.

  (12) Kenntnisse und Fähigkeiten, die für ein erfolg-
reiches Studium erforderlich sind, aber in anderer 
Weise als durch ein Studium erworben wurden, kön-
nen in einer besonderen Hochschulprüfung (Einstu-
fungsprüfung) nachgewiesen werden. Nach dem Er-
gebnis dieser Prüfung soll die Bewerberin oder der 



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 27 vom 29. September 2014 591

Bewerber in einem entsprechenden Abschnitt des 
Studienganges zum Studium zugelassen werden. Das 
Nähere regeln die Prüfungsordnungen, die für Studi-
engänge, die mit einer staatlichen Prüfung abge-
schlossen werden, im Einvernehmen mit den jeweils 
zuständigen Fachministerien erlassen wird.“

28.  § 42 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

  „(2) Die Einschreibung kann versagt werden, wenn 
die Studienbewerberin oder der Studienbewerber

 1.   auf Grund einer psychischen Krankheit oder ei-
ner geistigen oder seelischen Behinderung unter 
Betreuung steht,

 2.   die für die Einschreibung vorgeschriebenen For-
men und Fristen nicht beachtet hat oder

 3.   den Nachweis über die Zahlung der zu entrich-
tenden Gebühren oder Beiträge nicht erbringt.“

29.   In §  43 Absatz  1 und 3 werden jeweils die Angabe 
„a)“ durch die Angabe „1.“, die Angabe „b)“ durch die 
Angabe „2.“, die Angabe „c)“ durch die Angabe „3.“, 
die Angabe „d)“ durch die Angabe „4.“, darüber hin-
aus in Absatz  3 die Angabe „e)“ durch die Angabe 
„5.“, die Angabe „f)“ durch die Angabe „6.“ und die 
Angabe „g)“ durch die Angabe „7.“ ersetzt.

30.  § 44 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 2 Satz 2 und 3 wird jeweils die Angabe 
„§ 74 Abs. 1“ durch die Angabe „§ 71 Absatz 1“ 
ersetzt.

 b)  Absatz 3 Satz 4 wird wie folgt gefasst:

   „Gasthörerinnen und Gasthörer sind nicht be-
rechtigt, Prüfungen abzulegen; §  54 Absatz  4 
Satz 1 bleibt unberührt.“

 c)  Absatz 3 Satz 5 wird aufgehoben.

31.  § 45 wird wie folgt geändert:

 a)   Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

   „Sie hat unbeschadet der Zuständigkeit der 
Kunsthochschule und des Studierendenwerks die 
folgenden Aufgaben:

  1.   die Belange ihrer Mitglieder in Kunsthoch-
schule und Gesellschaft wahrzunehmen,

  2.   die Interessen ihrer Mitglieder im Rahmen die-
ses Gesetzes zu vertreten,

  3.   an der Erfüllung der Aufgaben der Kunsthoch-
schulen (§ 3), insbesondere durch Stellungnah-
men zu hochschul- oder wissenschaftspoliti-
schen Fragen, mitzuwirken,

  4.   auf der Grundlage der verfassungsmäßigen 
Ordnung die politische Bildung, das staatsbür-
gerliche Verantwortungsbewusstsein und die 
Bereitschaft zur aktiven Toleranz ihrer Mitglie-
der zu fördern,

  5.   fachliche, wirtschaftliche und soziale Belange 
ihrer Mitglieder wahrzunehmen; dabei sind 
mit angemessenen Vorkehrungen die besonde-
ren Belange der Studierenden mit Behinde-
rung oder chronischer Erkrankung, mit Verant-
wortung für nahe Angehörige mit Pfl ege- oder 
Unterstützungsbedarf sowie mit Kindern zu 
berücksichtigen,

  6.   kulturelle Belange ihrer Mitglieder wahrzu-
nehmen,

  7.  den Studierendensport zu fördern,

  8.   überörtliche und internationale Studierenden-
beziehungen zu pfl egen.“

 b)  Folgender Absatz 7 wird angefügt:

   „(7) Für die Sitzungen des Allgemeinen Studie-
rendenausschusses und des Studierendenparla-
ments, die Sprechstunden und die Erledigung der 
Geschäfte der laufenden Verwaltung stellt die 
Kunsthochschule im Rahmen des Erforderlichen 
Räume unentgeltlich zur Verfügung.“

32.   In §  49 Absatz  1 Satz  6 werden die Angabe „§  42 
Abs.  2 Buchstabe d“ durch die Angabe „§  42 Ab-

satz  2 Nummer  3“ und die Angabe „§  43 Abs.  3 
Buchstabe c“ durch die Angabe „§ 43 Absatz 3 Num-
mer 3“ ersetzt.

33.  § 50 wird wie folgt geändert:

 a)   Nach Absatz  2 wird folgender Absatz  2a einge-
fügt:

   „(2a) Die Kunsthochschulen können im Einver-
nehmen mit dem Ministerium Reformmodelle des 
Studiums insbesondere der Studienanfängerin-
nen und Studienanfänger erproben und im Rah-
men dieser Reformmodelle Ergänzungskurse an-
bieten. Leistungen, die in diesen Ergänzungskur-
sen erbracht worden sind, können nach Maßgabe 
der Regelungen des Reformmodells als Leistun-
gen, die in dem Studiengang zu erbringen sind, 
anerkannt werden, sofern hinsichtlich der erwor-
benen Kompetenzen kein wesentlicher Unter-
schied zu den Leistungen besteht, die ersetzt wer-
den sollen. In der Prüfungsordnung ist vorzuse-
hen, dass sich für Studierende, bei denen 
Leistungen nach Satz  2 anerkannt worden sind, 
die generelle Regelstudienzeit um die Anzahl der 
Semester erhöht, die der Arbeitsbelastung der Er-
gänzungskurse entspricht.“

 b)  Die Absätze 3 und 4 werden wie folgt gefasst:

   „(3) Die Kunsthochschule stellt auf der Grundla-
ge einer nach Gegenstand, Zeit und Ort abge-
stimmten jährlichen Studienplanung das Lehr-
angebot sicher, das zur Einhaltung der Prüfungs-
ordnungen und zur Erfüllung des Weiterbildungs-
auftrages erforderlich ist. Dabei sind auch 
Möglichkeiten des Selbststudiums zu nutzen und 
Maßnahmen zu dessen Förderung zu treffen. Die 
Kunsthochschulen fördern eine Verbindung von 
Berufsausbildung oder Berufstätigkeit mit dem 
Studium. Sie sind den Grundsätzen guter wissen-
schaftlicher Lehre, insbesondere mit Blick auf die 
Sicherstellung eines transparenten und geregel-
ten Lehr- und Prüfungsbetriebs, verpfl ichtet. Sie 
sollen das Lehrangebot so organisieren, dass das 
Studium auch als Teilzeitstudium erfolgen kann.

   (4) Die Kunsthochschule stellt für jeden geeigne-
ten Studiengang einen Studienplan als Empfeh-
lung an die Studierenden für einen sachgerechten 
Aufbau des Studiums auf. Inhalt, Aufbau und Or-
ganisation des Studiums sind so zu bestimmen, 
dass das Studium in der generellen Regelstudien-
zeit abgeschlossen werden kann.“

 c)  Folgender Absatz 7 wird angefügt:

   „(7) Die Kunsthochschulen, die einen der Lehre-
rinnen- und Lehrerbildung dienenden Studien-
gang anbieten, gewährleisten gemeinsam mit der 
Landesregierung eine Lehrerausbildung, die die 
Bedürfnisse der Schulen berücksichtigt.“

34.  § 52 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe „§ 58 Abs. 6“ 
durch die Angabe „§ 58 Absatz 7“ ersetzt.

 b)  Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

   „(5) In den Studiengängen, die zu einem Diplom-
grad, einem Magistergrad oder einem sonstigen 
Grad im Sinne des § 96 Absatz 1 Satz 3 des Hoch-
schulgesetzes vom 14. März 2000 (GV. NRW. 
S. 190) in der Fassung des Hochschulreform-Wei-
terentwicklungsgesetzes vom 30. November 2004 
(GV. NRW. S. 752) führen, werden keine Studien-
anfänger mehr aufgenommen; dies gilt nicht für 
Studiengänge nach Absatz 4 Satz 2. Für sonstige 
künstlerische Studiengänge kann das Ministeri-
um in begründeten, auf die Besonderheiten der 
Kunst bezogenen Fällen Ausnahmen von Satz  1 
vorsehen sowie zudem in begründeten Fällen die 
Frist nach Satz 1 um bis zu ein Jahr verlängern.“

35.  § 53 wird wie folgt geändert:

 a)   Nach Absatz  1 wird folgender Absatz  1a einge-
fügt:

   „(1a) Die Regelstudienzeit berechnet sich nach 
Maßgabe des Absatzes 2 Satz 1 bis 4 oder des Ab-
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satzes 3 (generelle Regelstudienzeit) oder nach 
Maßgabe des § 54a Absatz 3 (individualisierte Re-
gelstudienzeit). Im Falle des § 54a Absatz 3 ist die 
erhöhte oder die geregelte Regelstudienzeit für 
die jeweilige Studierende oder den jeweiligen 
Studierenden die Regelstudienzeit des Studien-
ganges im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 und 2.“

 b)   In Absatz 2 wird jeweils vor den Wörtern „Regel-
studienzeit“ und „Gesamtregelstudienzeit“ das 
Wort „generelle“ eingefügt und an Absatz  2 der 
folgende Satz angefügt:

   „§ 54a Absatz 3 bleibt jeweils unberührt.“

36.  § 54 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

   „Wird die Weiterbildung in öffentlich-rechtlicher 
Weise angeboten, sind die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer an der Weiterbildung Gasthörerinnen 
und Gasthörer; Absatz 3 Satz 2 bleibt unberührt.“

 b)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

   „(3) Ein weiterbildender Masterstudiengang ist 
ein Studiengang, der neben der Qualifi kation 
nach § 41 das besondere Eignungserfordernis ei-
nes einschlägigen berufsqualifi zierenden Studien-
abschlusses und das besondere Eignungserforder-
nis einer einschlägigen Berufserfahrung voraus-
setzt. Wird der weiterbildende Studiengang in 
öffentlich-rechtlicher Weise angeboten, wird die 
Bewerberin oder der Bewerber in diesen Studien-
gang als Weiterbildungsstudierende oder Weiter-
bildungsstudierender eingeschrieben. Wird der 
weiterbildende Studiengang auf privatrechtlicher 
Grundlage angeboten, kann die Bewerberin oder 
der Bewerber nach Maßgabe der Einschreibungs-
ordnung als Weiterbildungsstudierende oder Wei-
terbildungsstudierender eingeschrieben werden. 
Die Einschreibung nach Satz 2 und 3 setzt voraus, 
dass sie oder er die nach Satz  1 erforderliche 
Qualifi kation und die sonstigen Zugangsvoraus-
setzungen nachweist und kein Einschreibungs-
hindernis vorliegt. § 48 Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt 
entsprechend. Weiterbildungsstudierende sind be-
rechtigt, wie eingeschriebene Studierende an 
Wahlen teilzunehmen und Mitglied der Studie-
rendenschaft zu werden.“

 c)  Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt:

   „(4) Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 
weiterbildenden Studiums erhalten Weiterbil-
dungszertifi kate. Das Nähere regelt die Prüfungs-
ordnung.“

 d)  Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5.

37.   Nach § 54 werden die folgenden §§ 54a und 54b ein-
gefügt:

 „§ 54a 
 Studium in Teilzeit; Teilzeitstudium

  (1) Die Kunsthochschule soll das Lehrangebot so or-
ganisieren, dass das Studium auch als Teilzeitstudi-
um erfolgen kann.

  (2) Die Kunsthochschule prüft, ob und inwieweit die 
von ihr angebotenen Studiengänge für ein Studium 
in Teilzeit geeignet sind; Absatz  1 bleibt unberührt. 
Die Liste der für ein Studium in Teilzeit geeigneten 
Studiengänge ist in geeigneter Weise zu veröffentli-
chen.

  (3) In der Prüfungsordnung kann für Studierende in 
Teilzeit nach § 40 Absatz 7 eine individualisierte Re-
gelstudienzeit in vollen Semestern geregelt werden, 
deren Dauer dem Verhältnis der Arbeitsbelastung des 
Studierenden in Teilzeit zu der Arbeitsbelastung ei-
nes Studierenden in Vollzeit und damit der generel-
len Regelstudienzeit dem Verhältnis nach entspricht.

  (4) Die Einschreibeordnung kann vorsehen, dass 
Studierende in Teilzeit nach § 40 Absatz 7 innerhalb 
ihres gewählten Studienganges nur entsprechend 
dem Verhältnis der generellen Regelstudienzeit zu ih-
rer individualisierten Regelstudienzeit zum Besuch 
von Lehrveranstaltungen berechtigt sind, Studien- 

und Prüfungsleistungen erbringen können, Teilnah-
mevoraussetzungen im Sinne des §  56 Absatz  2 
Nummer 2 oder Leistungspunkte erwerben oder Prü-
fungen ablegen können; § 51 bleibt ansonsten unbe-
rührt.

 § 54b 

 Vertretung der Belange von Studierenden mit 
 Behinderung oder chronischer Erkrankung

  (1) Die Kunsthochschule bestellt eine Person, die 
nach Maßgabe des Absatzes 2 als Beauftragte oder 
Beauftragter für Studierende mit Behinderung oder 
chronischer Erkrankung die Belange dieser Studie-
renden wahrnimmt. Die Grundordnung regelt Wähl-
barkeit, Wahl, Bestellung und Amtszeit. Die Grund-
ordnung kann vorsehen, dass die beauftragte Person, 
sofern sie in einem Dienst- oder Beschäftigungsver-
hältnis zur Kunsthochschule steht, in einem ange-
messenen Umfang von ihrer dienstlichen Tätigkeit 
freigestellt wird.

  (2) Die beauftragte Person wirkt darauf hin, dass 
den besonderen Bedürfnissen von Studierenden mit 
Behinderung oder chronischer Erkrankung Rech-
nung getragen wird und insbesondere die zu ihren 
Gunsten geltenden Rechtsvorschriften beachtet wer-
den. Sie wirkt insbesondere bei der Planung und Or-
ganisation der Lehr- und Studienbedingungen und 
beim Nachteilsausgleich hinsichtlich des Zugangs 
und der Zulassung zum Studium, hinsichtlich des 
Studiums und hinsichtlich der Prüfungen mit. Sie 
behandelt Beschwerden von Betroffenen. Beanstan-
det die beauftragte Person eine Maßnahme, hat die 
Beanstandung aufschiebende Wirkung. Wird keine 
Abhilfe geschaffen, ist das Rektorat zu beteiligen.

  (3) Im Rahmen der Aufgaben nach Absatz 2 sind das 
Rektorat, die Leitung von künstlerischen und wis-
senschaftlichen Einrichtungen und von Betriebsein-
heiten sowie die Fachbereichsleitung der beauftrag-
ten Person gegenüber auskunftspfl ichtig. Die 
beauftragte Person kann gegenüber allen Gremien 
der Kunsthochschule Empfehlungen und Stellung-
nahmen abgeben.“

38.  § 55 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Absätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

   „(1) Der Studienerfolg wird durch Hochschulprü-
fungen, staatliche oder kirchliche Prüfungen fest-
gestellt, die studienbegleitend abgelegt werden 
sollen; während der Prüfungen müssen die Stu-
dierenden eingeschrieben sein. Prüfungsleistun-
gen im Rahmen eines Leistungspunktesystems 
werden benotet, mit Leistungspunkten versehen 
und um eine Bewertung nach der Europäischen 
Credit-Transfer-System (ECTS)-Bewertungsskala 
ergänzt; diese Bewertung nach der ECTS-Bewer-
tungsskala kann auf die Vergabe der Gesamtnote 
beschränkt werden. Die Höhe der zu vergebenden 
Leistungspunkte gibt den durchschnittlichen Ar-
beitsaufwand der Studierenden für alle zum Mo-
dul gehörenden Leistungen wieder.

   (2) Die Prüfungsordnungen können vorsehen, 
dass Leistungen von Prüfungen, die im ersten Se-
mester oder in den ersten beiden Semestern abge-
legt worden sind, nicht benotet werden oder dass 
ihre Benotung nicht in die Gesamtnote einfl ießt.“

 b)  Absatz 5 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

   „Die Kunsthochschulen und die staatlichen Prü-
fungsämter können von den Prüfungskandidatin-
nen und Prüfungskandidaten eine Versicherung 
an Eides Statt verlangen und abnehmen, dass die 
Prüfungsleistung von ihnen selbständig und ohne 
unzulässige fremde Hilfe erbracht worden ist.“

 c)   In Absatz 5 Satz 2 wird die Angabe „a)“ durch die 
Angabe „1.“ und die Angabe „b)“ durch die Anga-
be „2.“ ersetzt.

 d)   In Absatz 5 Satz 3 wird die Angabe „Satz 2 Buch-
stabe a“ durch die Angabe „Satz  2 Nummer  1“ 
sowie die Angabe „Satz 2 Buchstabe b“ durch die 
Angabe „Satz 2 Nummer 2“ ersetzt.



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 27 vom 29. September 2014 593

 e)  Folgende Absätze 6 und 7 werden angefügt:

   „(6) Die Kunsthochschulen überprüfen regelmä-
ßig Prüfungsanforderungen und Prüfungsverfah-
ren mit dem Ziel, dass die letzte Prüfung inner-
halb der Regelstudienzeit vollständig abgeschlos-
sen werden kann.

   (7) Für den Nachweis der krankheitsbedingten 
Prüfungsunfähigkeit reicht eine ärztliche Be-
scheinigung über das Bestehen der Prüfungsunfä-
higkeit hin, es sei denn, es bestehen zureichende 
tatsächliche Anhaltspunkte, die eine Prüfungsfä-
higkeit als wahrscheinlich annehmen oder einen 
anderen Nachweis als sachgerecht erscheinen las-
sen. Bestehen derartige Anhaltspunkte, ist die 
Hochschule berechtigt, auf ihre Kosten eine ärzt-
liche Bescheinigung einer Vertrauensärztin oder 
eines Vertrauensarztes der Hochschule zu verlan-
gen; die oder der Studierende muss zwischen 
mehreren Vertrauensärztinnen oder Vertrauens-
ärzten wählen können. Eine Einholung amtlicher 
Bescheinigungen, Zeugnisse oder Gutachten der 
unteren Gesundheitsbehörden nach § 19 des Ge-
setzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst 
des Landes Nordrhein-Westfalen fi ndet nicht 
statt.“

39.  Nach § 55 wird folgender § 55a eingefügt:

 „§ 55a 
 Anerkennung von Prüfungsleistungen 
 und Studienabschlüssen

  (1) Prüfungsleistungen, die in Studiengängen an an-
deren staatlichen oder staatlich anerkannten Hoch-
schulen, an staatlichen oder staatlich anerkannten 
Berufsakademien oder in Studiengängen an auslän-
dischen staatlichen oder staatlich anerkannten 
Hochschulen erbracht worden sind, werden auf An-
trag anerkannt, sofern hinsichtlich der erworbenen 
Kompetenzen kein wesentlicher Unterschied zu den 
Leistungen besteht, die ersetzt werden. Das Gleiche 
gilt hinsichtlich Studienabschlüssen, mit denen Stu-
diengänge im Sinne des Satzes 1 abgeschlossen wor-
den sind. Die Anerkennung im Sinne der Sätze 1 und 
2 dient der Fortsetzung des Studiums, dem Ablegen 
von Prüfungen, der Aufnahme eines weiteren Studi-
ums oder der Zulassung zur Promotion.

  (2) Es obliegt der antragstellenden Person, die erfor-
derlichen Informationen über die anzuerkennende 
Leistung bereitzustellen. Die Beweislast dafür, dass 
ein Antrag im Sinne des Absatzes 1 die Vorausset-
zungen für die Anerkennung nicht erfüllt, liegt bei 
der Stelle, die das Anerkennungsverfahren durch-
führt.

  (3) Entscheidungen über Anträge im Sinne des Ab-
satzes 1 werden innerhalb einer von der Kunsthoch-
schule im Voraus festgelegten angemessenen Frist ge-
troffen.

  (4) Auf der Grundlage der Anerkennung nach Ab-
satz 1 kann und auf Antrag der oder des Studieren-
den muss die Hochschule in ein Fachsemester einstu-
fen, dessen Zahl sich aus dem Umfang der durch die 
Anerkennung erworbenen ECTS-Leistungspunkte 
im Verhältnis zu dem Gesamtumfang der im jeweili-
gen Studiengang insgesamt erwerbbaren ECTS-Leis-
tungspunkten ergibt. Ist die Nachkommastelle klei-
ner als 5, wird auf ganze Semester abgerundet, 
ansonsten wird aufgerundet.

  (5) Wird die auf Grund eines Antrags im Sinne des 
Absatzes 1 begehrte Anerkennung versagt, kann die 
antragstellende Person eine Überprüfung der Ent-
scheidung durch das Rektorat beantragen, soweit die 
Anerkennung nicht einen Studiengang betrifft, der 
mit einer staatlichen oder kirchlichen Prüfung abge-
schlossen wird; das Rektorat gibt der für die Ent-
scheidung über die Anerkennung zuständigen Stelle 
eine Empfehlung für die weitere Behandlung des An-
trags.

  (6) Soweit Vereinbarungen und Abkommen der Bun-
desrepublik Deutschland mit anderen Staaten über 
Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich (Äquiva-
lenzabkommen) Studierende ausländischer Staaten 

abweichend von Absatz 1 begünstigen, gehen die Re-
gelungen der Äquivalenzabkommen vor.

  (7) Auf Antrag kann die Kunsthochschule sonstige 
Kenntnisse und Qualifi kationen auf der Grundlage 
vorgelegter Unterlagen anerkennen, wenn diese 
Kenntnisse und Qualifi kationen den Prüfungsleis-
tungen, die sie ersetzen sollen, nach Inhalt und Ni-
veau gleichwertig sind.

  (8) Die Kunsthochschulen stellen in Ansehung des 
gegenseitigen Vertrauens auf die Qualitätssicherung 
in den Kunsthochschulen und der Qualitätssicherung 
von Studiengängen sicher, dass die Verfahren und 
Kriterien, die bei der Anerkennung von Prüfungs-
leistungen und Studienabschlüssen angewendet wer-
den, durchschaubar, einheitlich und zuverlässig 
sind.“

40.  § 56 wird wie folgt gefasst:

 „§ 56
 Prüfungsordnungen

  (1) Hochschulprüfungen werden auf Grund von Prü-
fungsordnungen abgelegt, die nach Überprüfung des 
Rektorats vom Fachbereichsrat zu erlassen sind. Bei 
der Erarbeitung der Prüfungsordnungen sind die 
Studierenden zu beteiligen. Das Nähere zur Beteili-
gung bestimmt die Fachbereichsordnung oder die 
Ordnung der zuständigen Organisationseinheit, so-
weit solche nicht bestehen, die Grundordnung.

  (2) Hochschulprüfungsordnungen müssen insbeson-
dere regeln:

  1.   das Ziel des Studiums, den zu verleihenden 
Hochschulgrad und die Zahl der Module,

  2.   den Inhalt, das Qualifi kationsziel, die Lehrform, 
die Teilnahmevoraussetzungen, die Arbeitsbelas-
tung und die Dauer der Prüfungsleistungen der 
Module; für Studierende mit Behinderung oder 
chronischer Erkrankung sind, auch hinsichtlich 
der Form und der Dauer der Prüfungsleistung, 
nachteilsausgleichende Regelungen zu treffen,

  3.   die Voraussetzungen der in den Studiengang in-
tegrierten Auslandssemester, Praxissemester 
oder anderen berufspraktischen Studienphasen,

  4.   die Zahl und die Voraussetzungen für die Wie-
derholung von Prüfungsleistungen,

  5.   die Inanspruchnahme von Schutzbestimmungen 
entsprechend den §§  3, 4, 6 und 8 des Mutter-
schutzgesetzes und entsprechend den Fristen des 
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes sowie 
die Berücksichtigung von Ausfallzeiten durch 
die Pfl ege nahestehender, pfl egebedürftiger Per-
sonen,

  6.   die Grundsätze der Bewertung einzelner Prü-
fungsleistungen einschließlich der Höchstfristen 
für die Mitteilung der Bewertung von Prüfungen 
und die Anerkennung von in anderen Studien-
gängen oder an anderen Hochschulen erbrachten 
Leistungen,

  7.  die Prüfungsorgane und das Prüfungsverfahren,

  8.   die Folgen der Nichterbringung von Prüfungs-
leistungen und des Rücktritts von einer Prüfung 
sowie das innerhalb der Hochschule einheitlich 
geregelte Nähere zur Art und Weise der Erbrin-
gung des Nachweises der krankheitsbedingten 
Prüfungsunfähigkeit,

  9.   die Folgen von Verstößen gegen Prüfungsvor-
schriften,

 10.  die Einsicht in die Prüfungsakten nach den ein-
zelnen Prüfungen.

  Soweit für einen künstlerischen Studiengang eine 
Ausnahme im Sinne des § 52 Absatz 3 Satz 2 vorge-
sehen worden ist, muss die Prüfungsordnung dieses 
Studienganges insbesondere regeln:

 1.   das Ziel des Studiums und den zu verleihenden 
Hochschulgrad,
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 2.   die generelle Regelstudienzeit und den Umfang 
des Gesamtlehrangebots,

 3.   die Prüfungsanforderungen, insbesondere die 
Prüfungsfächer und deren Gewichtung,

 4.   die Voraussetzungen für die Zulassung zu den 
Prüfungen einschließlich des Nachweises der in 
den Studiengang integrierten Auslandssemester, 
Praxissemester oder anderer berufspraktischer 
Studienphasen sowie die Zahl und die Vorausset-
zungen für die Wiederholung von Prüfungsleis-
tungen,

 5.   die Regelungen im Sinne des Satzes 1 Nummer 5 
bis 10.

  Eine verpfl ichtende Teilnahme der Studierenden an 
Lehrveranstaltungen darf als Teilnahmevorausset-
zung für Prüfungsleistungen nicht geregelt werden, 
es sei denn, bei der Lehrveranstaltung handelt es 
sich um eine Exkursion, einen Sprachkurs, ein Prak-
tikum, eine praktische Übung oder eine vergleichba-
re Lehrveranstaltung.

  (3) Die Kunsthochschulen können durch Prüfungs-
ordnung oder durch Ordnung regeln, dass die Anmel-
dung zum Erstversuch einer Prüfung spätestens drei 
Semester

 1.   nach dem Semester, in dem der Besuch der Lehr-
veranstaltung, dem die Prüfung nach dem Studi-
enplan oder dem Studienablaufplan zugeordnet 
ist, nach diesen Plänen vorgesehen war, oder

 2.  nach dem Besuch dieser Lehrveranstaltung

 erfolgen muss; 

  desgleichen können in der Prüfungsordnung oder in 
einer Ordnung Fristen für die Wiederholung der Prü-
fung festgesetzt werden. In den Fällen des Satzes 1 
verlieren die Studierenden den Prüfungsanspruch, 
wenn sie nicht innerhalb des vorgegebenen Zeitrau-
mes die Lehrveranstaltung besuchen oder sich zur 
Prüfung oder zur Wiederholungsprüfung melden, es 
sei denn, sie weisen nach, dass sie das Versäumnis der 
Frist nicht zu vertreten haben. Vorbehaltlich ander-
weitiger staatlicher Regelungen oder Regelungen in 
Leistungspunktsystemen können die Kunsthoch-
schulen in Hochschulprüfungsordnungen sowie für 
Studiengänge mit staatlichen oder kirchlichen Prü-
fungen in besonderen Ordnungen vorsehen, dass die 
Wiederholung von Teilnahmevoraussetzungen im 
Sinne des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 2 oder die Zu-
lassungsvoraussetzungen im Sinne des Absatzes 2 
Satz 2 Nummer 4 beschränkt werden kann.

  (4) Die Fristen im Sinne des Absatzes 3 verlängern 
sich

 1.   für die Pfl ege und Erziehung von minderjährigen 
Kindern im Sinne des §  25 Absatz  5 des Bun-
desausbildungsförderungsgesetzes um drei Se-
mester pro Kind,

 2.   für die Mitwirkung als gewählte Vertreterin oder 
gewählter Vertreter in Organen der Hochschule, 
der Studierendenschaft, der Fachschaften der 
Studierendenschaft oder der Studierendenwerke 
um insgesamt bis zu höchstens vier Semester,

 3.   für die Wahrnehmung des Amtes der Gleichstel-
lungsbeauftragten um bis zu höchstens vier Se-
mester,

 4.   um die Zeit der studienzeitverlängernden Aus-
wirkungen einer Behinderung oder einer schwe-
ren Erkrankung und

 5.   um bis zu drei Semestern für die Zeit, in der Stu-
dierende eine Verantwortung für nahe Angehörige 
mit Pfl ege- und Unterstützungsbedarf wahrneh-
men.

  Bei Studierenden in Teilzeit nach § 40 Absatz 7 ver-
längern sich die Fristen im Sinne des Absatzes 3 ent-
sprechend dem Verhältnis ihres Studiums in Teilzeit 
zum Studium in Vollzeit.

  (5) Vor dem Erlass staatlicher Prüfungsordnungen 
sind die betroffenen Kunsthochschulen zu hören. Zu 
geltenden staatlichen Prüfungsordnungen können 

die betroffenen Kunsthochschulen Änderungsvor-
schläge vorlegen, die mit ihnen zu erörtern sind. Ord-
nungen der Kunsthochschule über Zwischenprüfun-
gen in Studiengängen, die mit einer staatlichen 
Prüfung abgeschlossen werden, bedürfen der Zu-
stimmung des für die Prüfungsordnung zuständigen 
Fachministeriums im Einvernehmen mit dem Minis-
terium.“

41.  § 57 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

  „(1) Zur Abnahme von Hochschulprüfungen sind die 
an der Kunsthochschule Lehrenden, soweit dies zur 
Erreichung des Prüfungszweckes erforderlich oder 
sachgerecht ist, die in der berufl ichen Praxis und 
Ausbildung erfahrenen Personen befugt. Prüfungs-
leistungen dürfen nur von Personen bewertet wer-
den, die selbst mindestens die durch die Prüfung 
festzustellende oder eine gleichwertige Qualifi kation 
besitzen. Die Prüferinnen und Prüfer sind in ihrer 
Prüfungstätigkeit unabhängig von Weisungen.“

42.  § 58 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

   „(4) Urkunden über Hochschulgrade können 
mehrsprachig ausgestellt werden; in diesem Fall 
gilt Entsprechendes für das Führen des Grades. 
Den Urkunden über die Verleihung des Hoch-
schulgrades fügen die Kunsthochschulen eine er-
gänzende Beschreibung (diploma supplement) 
bei, die insbesondere die wesentlichen, dem Ab-
schluss zugrunde liegenden Studieninhalte, den 
Studienverlauf, die mit dem Abschluss erworbe-
nen Kompetenzen sowie die verleihende Kunst-
hochschule enthalten muss.“

 b)  Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 eingefügt:

   „(5) Für die Rücknahme der Gradverleihung gilt 
§ 48 Absatz 1 und 3 des Verwaltungsverfahrensge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen. Die 
Rücknahme ist nur innerhalb von fünf Jahren seit 
dem Zeitpunkt der Gradverleihung zulässig. Der 
Zeitraum zwischen Einleitung und Beendigung 
eines Verwaltungsverfahrens zur Prüfung der 
Rücknahme der Gradverleihung wird auf die 
Fünfjahresfrist nach Satz 2 nicht eingerechnet.“

 c)   Der bisherige Absatz  5 wird Absatz  6 und wie 
folgt gefasst:

   „(6) Studierende, welche die Hochschule ohne 
Studienabschluss verlassen, erhalten auf Antrag 
ein Leistungszeugnis über die insgesamt erbrach-
ten Studien- und Prüfungsleistungen einschließ-
lich der erworbenen ECTS-Leistungspunkte.“

 d)   Der bisherige Absatz  6 wird Absatz  7 und wie 
folgt gefasst: 

   „(7) Die Kunsthochschule kann Grade nach Ab-
satz  1 und 2 auch verleihen, wenn eine andere 
Bildungseinrichtung auf die Hochschulprüfung 
auf der Grundlage einer Kooperationsvereinba-
rung mit der Kunsthochschule in gleichwertiger 
Weise vorbereitet hat (Franchising staatlicher 
Kunsthochschulen). Die Gradverleihung nach 
Satz 1 setzt voraus, dass 

  1.   von der Bildungseinrichtung nur Bewerberin-
nen oder Bewerber aufgenommen werden, die 
die Voraussetzungen für den Zugang zum Stu-
dium an der Kooperationskunsthochschule er-
füllen und

  2.   unter der Verantwortung und Kontrolle der 
Kooperationskunsthochschule die Qualität und 
Gleichwertigkeit des Studienangebotes gesi-
chert, die Prüfungen durchgeführt und die 
Hochschulgrade verliehen werden.

   Abgesehen von den Fällen des § 54 Absatz 3 darf 
Träger der Bildungseinrichtung nicht die Kunst-
hochschule sein.“

43.  § 59 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

   „Das Promotionsstudium kann als Studiengang 
gemäß § 52 Absatz 1 Satz 1 durchgeführt und in 
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diesem Fall durch einen vorangehenden Master-
abschluss gegliedert werden; hinsichtlich der ge-
nerellen Regelstudienzeit gilt § 53 Absatz 2 Satz 2 
entsprechend.“

 b)  Absatz 3 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

   „§ 57 Absatz 1 Satz 2 sowie § 55 Absatz 5 Satz 1 
bis 5 gelten entsprechend.“

 c)   In Absatz 4 und Absatz 5 wird vor dem Wort „Re-
gelstudienzeit“ jeweils das Wort „generellen“ ein-
gefügt.

44.  § 60 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

  „(1) Die Kunsthochschule kann in den an ihr vertre-
tenen wissenschaftlichen Fächern Gelegenheit zur 
Habilitation geben. Das Nähere regelt der jeweilige 
Fachbereich oder, soweit keine Fachbereiche vorhan-
den sind, die von der Grundordnung bestimmte Stel-
le durch Ordnung, die auch vorsehen kann, dass mit 
erfolgreicher Habilitation der Doktorgrad mit dem 
Zusatz „habilitatus“ oder einem ähnlichen Zusatz 
geführt werden kann. Hinsichtlich der Durchführung 
der Habilitation gilt § 59 Absatz 6 entsprechend.“

45.  § 63 wird wie folgt gefasst:

 „§ 63
 Forschung mit Mitteln Dritter

  (1) Die in der Forschung tätigen Hochschulmitglie-
der sind berechtigt, im Rahmen ihrer dienstlichen 
Aufgaben auch solche Forschungsvorhaben durchzu-
führen, die nicht aus den der Kunsthochschule zur 
Verfügung stehenden Haushaltsmitteln, sondern aus 
Mitteln Dritter fi nanziert werden. Die Verpfl ichtung 
der in der Forschung tätigen Hochschulmitglieder 
zur Erfüllung der übrigen Dienstaufgaben bleibt un-
berührt. Die Durchführung von Vorhaben nach 
Satz  1 ist Teil der Kunsthochschulforschung. Die 
Kunsthochschulen dürfen auf die Personalkosten be-
zogene personenbezogene Daten des in den For-
schungsvorhaben nach Satz 1 tätigen Personals erhe-
ben und an die Dritten übermitteln, soweit dies für 
die Durchführung des Vorhabens erforderlich ist; im 
Übrigen gelten die datenschutzrechtlichen Vorschrif-
ten.

  (2) Ein Hochschulmitglied ist berechtigt, ein Vorha-
ben nach Absatz 1 in der Kunsthochschule durchzu-
führen, wenn die Erfüllung anderer Aufgaben der 
Kunsthochschule, seine Freiheit in Kunst, Wissen-
schaft, Forschung, Lehre und Studium sowie die 
Rechte und Pfl ichten anderer Personen dadurch 
nicht beeinträchtigt werden und entstehende Folge-
lasten angemessen berücksichtigt sind; die For-
schungsergebnisse sind in der Regel in absehbarer 
Zeit zu veröffentlichen.

  (3) Ein Forschungsvorhaben nach Absatz  1 ist dem 
Rektorat, falls Fachbereiche bestehen über die Fach-
bereichsleitung, anzuzeigen. Die Inanspruchnahme 
von Personal, Sachmitteln und Einrichtungen der 
Kunsthochschule darf nur untersagt oder durch Auf-
lagen beschränkt werden, soweit die Voraussetzun-
gen des Absatzes 2 dieses erfordern. Die Kunsthoch-
schule soll ein angemessenes Entgelt für die 
Inanspruchnahme ihres Personals, ihrer Sachmittel 
und ihrer Einrichtungen verlangen.

  (4) Die Mittel für Forschungsvorhaben, die in der 
Kunsthochschule durchgeführt werden, sollen von 
der Kunsthochschule verwaltet werden. Die Mittel 
sind für den von der oder dem Dritten bestimmten 
Zweck zu verwenden und nach deren oder dessen 
Bedingungen zu bewirtschaften, soweit gesetzliche 
Bestimmungen nicht entgegenstehen. Treffen die Be-
dingungen keine Regelung, so gelten ergänzend die 
Bestimmungen des Landes. Auf Antrag des Hoch-
schulmitgliedes, das das Vorhaben durchführt, kann 
von der Verwaltung der Mittel durch die Kunsthoch-
schule abgesehen werden, sofern es mit den Bedin-
gungen der oder des Dritten vereinbar ist; Satz 3 gilt 
in diesem Fall nicht.

  (5) Aus Mitteln Dritter bezahlte hauptberufl iche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Forschungsvor-
haben, die in der Kunsthochschule durchgeführt 

werden, sollen vorbehaltlich des Satzes 3 als Perso-
nal der Kunsthochschule im privatrechtlichen 
Dienstverhältnis eingestellt werden. Die Einstellung 
setzt voraus, dass die Mitarbeiterin oder der Mitar-
beiter von dem Hochschulmitglied, das das Vorhaben 
durchführt, vorgeschlagen wird. Sofern es nach den 
Bedingungen der oder des Dritten erforderlich ist, 
kann das Hochschulmitglied die Arbeitsverträge mit 
den Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern abschließen.

  (6) Finanzielle Erträge der Kunsthochschule aus 
Forschungsvorhaben, die in der Kunsthochschule 
durchgeführt werden, insbesondere aus Einnahmen, 
die der Kunsthochschule als Entgelt für die Inan-
spruchnahme von Personal, Sachmitteln und Ein-
richtungen zufl ießen, stehen der Kunsthochschule für 
die Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfügung.

  (7) Die Absätze 1 bis 6 gelten für Vorhaben zur För-
derung des Wissenstransfers, insbesondere der Wei-
terbildung, sinngemäß.“

46.  Nach § 63 wird folgender § 63a eingefügt:

 „§ 63a
 Transparenz bei der Forschung mit Mitteln Dritter

  (1) Das Rektorat informiert die Öffentlichkeit in ge-
eigneter Weise über abgeschlossene Forschungsvor-
haben nach § 63 Absatz 1.

  (2) Hinsichtlich des Schutzes personenbezogener 
Daten gelten die §§  9 und 10 des Informationsfrei-
heitsgesetzes entsprechend.

  (3) Eine Information nach Absatz 1 fi ndet nicht statt, 
soweit durch die Übermittlung der Information ein 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis offenbart wird 
und dadurch die Gefahr des Eintritts eines wirt-
schaftlichen Schadens entsteht. Der oder dem Drit-
ten ist vorher Gelegenheit zur Stellungnahme zu ge-
ben.

  (4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für Vorhaben zur För-
derung des Wissenstransfers entsprechend.

  (5) Die Aufgabe und Befugnis der Kunsthochschule, 
die Öffentlichkeit über die Erfüllung ihrer Aufgaben 
zu unterrichten, bleibt ansonsten unberührt.“

47.  § 68 Absatz 1 und 2 wird wie folgt gefasst:

  „(1) Die Kunsthochschulen nehmen ihre Selbstver-
waltungsangelegenheiten unter der Rechtsaufsicht 
des Ministeriums wahr. Der Erlass, die Änderung 
oder die Aufhebung der Grundordnung sind dem Mi-
nisterium unverzüglich nach ihrem Erlass anzuzei-
gen; die entsprechende Ordnung darf nicht vor ihrer 
Anzeige bekannt gemacht werden. Das Ministerium 
kann die Bekanntmachung der Ordnung nach Satz 2 
untersagen, wenn die Ordnung gegen Rechtsvor-
schriften verstößt.

  (2) Das Ministerium kann rechtswidrige Beschlüsse, 
Maßnahmen und Unterlassungen der Gremien, 
Funktionsträgerinnen und Funktionsträger der 
Kunsthochschule unbeschadet der Verantwortung 
des Rektorats sowie der Fachbereichsleitung bean-
standen und Abhilfe verlangen; insbesondere kann 
das Ministerium mit dem Verlangen eine angemesse-
ne Frist setzen, in der die notwendigen Beschlüsse 
oder Maßnahmen zu fassen oder zu unterlassen sind. 
Die Beanstandung hat aufschiebende Wirkung. 
Kommt die Kunsthochschule einer Aufsichtsmaß-
nahme nach Satz 1 nicht nach, so kann das Ministe-
rium die beanstandeten Beschlüsse oder Maßnahmen 
aufheben oder anstelle der Kunsthochschule auf ihre 
Kosten das Erforderliche veranlassen oder die 
Durchführung des Erforderlichen auf Kosten der 
Kunsthochschule einem anderen übertragen. Zur 
Durchführung des Erforderlichen kann das Ministe-
rium der Kunsthochschule zudem Weisungen erteilen 
und insbesondere das Erforderliche auch durch die 
Kunsthochschule durchführen lassen.“

48.  Vor § 70 wird folgende Überschrift eingefügt:

 „Elfter Abschnitt
 Ergänzende Vorschriften“.

49.  § 70 wird wie folgt gefasst:
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 „§ 70
 Landesarbeitsgemeinschaft der 
 Schwerbehindertenvertretungen

  (1) Die nach § 94 des Neunten Buches Sozialgesetz-
buch – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Men-
schen – gebildeten Schwerbehindertenvertretungen 
der Kunsthochschulen können der Arbeitsgemein-
schaft nach § 77a des Hochschulgesetzes beitreten.

  (2) Zu den Aufgaben der Arbeitsgemeinschaft gehö-
ren die Koordination der Belange der schwerbehin-
derten Beschäftigten und die vertrauensvolle Zusam-
menarbeit mit dem Ministerium.

  (3) Die Kosten für den Geschäftsbedarf der Arbeits-
gemeinschaft werden vom Ministerium entsprechend 
§  40 des Landespersonalvertretungsgesetzes über-
nommen, ebenso wie die Kosten einer erforderlichen 
Freistellung.

  (4) Reisen zu den Sitzungen der Arbeitsgemeinschaft 
gelten als Dienstreisen in Anwendung des Landesrei-
sekostengesetzes.“

50.  Die §§ 71 bis 73 werden aufgehoben.

51.  Die bisherigen §§ 74 bis 76 werden die §§ 71 bis 73.

52.  § 77 wird § 74 und wie folgt gefasst:

 „§ 74
 Inkrafttreten, Übergangsregelungen

  (1) Hinsichtlich der Hochschulordnungen, Gremien, 
Funktionsträgerinnen und Funktionsträger gilt Fol-
gendes:

 1.   Die Hochschulordnungen sind unverzüglich den 
Bestimmungen des Kunsthochschulgesetzes in der 
Fassung dieses Gesetzes anzupassen; soweit eine 
Regelung in der Prüfungsordnung §  56 Absatz  2 
Satz 3 widerspricht, tritt sie mit dem Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes außer Kraft. Regelungen in 
Grundordnungen treten zum 30. September 2015 
außer Kraft, soweit sie dem Kunsthochschulgesetz 
in der Fassung dieses Gesetzes oder diesem Ge-
setz widersprechen. Danach gelten für die Kunst-
hochschulen die Vorschriften des Kunsthoch-
schulgesetzes in der Fassung dieses Gesetzes 
unmittelbar, solange die Hochschule keine Rege-
lung nach Satz 1 getroffen hat. Soweit nach dem 
Gesetz ausfüllende Regelungen der Hochschule 
notwendig sind, aber nicht getroffen werden, 
kann das zuständige Ministerium nach Anhörung 
der Hochschule entsprechende Regelungen erlas-
sen.

 2.   Staatliche Prüfungsordnungen gelten in ihrem 
bisherigen Anwendungsbereich fort.

 3.   Eine Neubestellung der Gremien sowie der Funk-
tionsträgerinnen und Funktionsträger aus Anlass 
dieses Gesetzes fi ndet nicht statt.

  (2) Soweit Berufungsvereinbarungen über die perso-
nelle und sächliche Ausstattung der Professuren von 
den durch dieses Gesetz herbeigeführten Änderun-
gen betroffen sind, sind sie unter angemessener Be-
rücksichtigung der beiderseitigen Interessen der 
neuen Rechtslage anzupassen.

 (3) Dieses Gesetz tritt am 1. April 2008 in Kraft.“

53.   In § 2 Absatz 1 Satz 1 und 3 und Absatz 6 Satz 1, 4 
und 6, § 4 Absatz 2 Satz 3, § 8 Absatz 3 Satz 2, § 9 
Absatz 1 Satz 3, § 10 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 3 
Satz  1, §  11 Absatz  4 Satz  2, §  12 Absatz  1 Satz  2, 
§ 16 Absatz 2 Nummer 1, § 20 Absatz 3 Satz 1, § 23 
Absatz 2 Satz 3, § 26 Absatz 4 Satz 5, § 28 Absatz 4 
Satz 1, § 29 Absatz 1 Nummer 2, § 31 Absatz 1 Satz 1 
und 6, Absatz 2 Satz 1 und Absatz 4 Satz 4, § 32 Ab-
satz  4 Satz  5, §  34 Absatz  4 Satz  3, §  35 Absatz  1 
Satz 4 und Absatz 2, § 37 Absatz 2 Satz 3, Absatz 7 
Satz  3 und 6 und Absatz  8 Satz  2, §  40 Absatz  4 
Satz 3 und 5, § 42 Absatz 1, § 43 Absatz 3 Buchstabe 
e, § 44 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 
Satz 3, 4 und 5, § 45 Absatz 4 Satz 3, Absatz 5 Satz 2 
und Absatz 6 Satz 2, § 49 Absatz 2 Satz 1, § 50 Ab-
satz  2 Satz  2, §  51 Absatz  1 Satz  2 und Absatz  3 
Satz  1, §  52 Absatz  4 Satz  1, §  54 Absatz  4 Satz  2, 

§ 59 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 4 Satz 1 Buchstabe 
c, § 65 Absatz 1 Satz 1 und 2, Absatz 2 Satz 2 und 5 
und Absatz  3 Satz  1, §  66 Absatz  2, §  69 Absatz  1 
Satz 1, § 74 Absatz 2 Satz 1 und 2, Absatz 3 Satz 2 
und Absatz 4 Satz 2 wird jeweils die Angabe „Abs.“ 
durch das Wort „Absatz“ ersetzt.

54.   In § 12 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 3 Satz 1, § 23 Ab-
satz  2 Satz  3, §  29 Absatz  2 und 3, §  37 Absatz  6 
Satz  1, §  40 Absatz  4 Satz  3, §  51 Absatz  3 Satz  1 
wird jeweils die Angabe „Nr.“ durch das Wort „Num-
mer“ ersetzt.
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Artikel 3
Änderung des Landesgleichstellungsgesetzes

Das Landesgleichstellungsgesetz vom 9. November 1999 
(GV. NRW. S. 590), das zuletzt durch Artikel 7 des Geset-
zes vom 21. April 2009 (GV. NRW. S. 224) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert:

1.  § 5 wird aufgehoben.

2.   In § 7 Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe „§ 25a HG“ 
durch die Wörter „§ 26 Absatz 5 des Hochschulgeset-
zes oder §  24 Absatz  4 des Kunsthochschulgesetzes“ 
ersetzt.
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Artikel 4
Gesetz über die Studierendenwerke im Land 

Nordrhein-Westfalen 
(Studierendenwerksgesetz – StWG)

§ 1
Einrichtung von Anstalten des öffentlichen Rechts

(1) Die Studierendenwerke mit Sitz in Aachen, Bielefeld, 
Bochum, Bonn, Dortmund, Düsseldorf, Essen, Köln, 
Münster, Paderborn, Siegen und Wuppertal sind rechts-
fähige Anstalten des öffentlichen Rechts mit dem Recht 
auf Selbstverwaltung.

(2) Die Studierendenwerke geben sich eine Satzung. 
Diese bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

(3) Zuständig ist

 1.   das Studierendenwerk Aachen für die Technische 
Hochschule Aachen, die Fachhochschule Aachen und 
die Hochschule für Musik Köln, Standort Aachen,

 2.   das Studierendenwerk Bielefeld für die Universität 
Bielefeld, die Fachhochschule Bielefeld, die Fach-
hochschule Ostwestfalen-Lippe in Lemgo und die 
Hochschule für Musik Detmold,

 3.   das Studierendenwerk Bochum für die Universität 
Bochum, die Fachhochschule Bochum, die Fachhoch-
schule Gelsenkirchen, die Folkwang Hochschule, 
Standort Bochum, und die Fachhochschule für Ge-
sundheitsberufe in Bochum,

 4.   das Studierendenwerk Bonn für die Universität 
Bonn und die Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg in 
Sankt Augustin,

 5.   das Studierendenwerk Dortmund für die Universität 
Dortmund, die Fachhochschule Dortmund, die Folk-
wang Hochschule, Standort Dortmund, die Fernuni-
versität in Hagen und die Fachhochschule Südwest-
falen in Iserlohn,

 6.   das Studierendenwerk Düsseldorf für die Universität 
Düsseldorf, die Fachhochschule Düsseldorf, die 
Kunstakademie Düsseldorf, die Robert-Schumann-
Hochschule Düsseldorf, die Fachhochschule Nieder-
rhein in Krefeld und Mönchengladbach sowie die 
Fachhochschule Rhein-Waal in Kleve,

 7.   das Studierendenwerk Essen-Duisburg für die Uni-
versität Duisburg-Essen, die Folkwang-Hochschule, 
Standorte Essen und Duisburg sowie die Fachhoch-
schule Ruhr-West in Mülheim,

 8.   das Studierendenwerk Köln für die Universität Köln, 
die Deutsche Sporthochschule Köln, die Fachhoch-
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schule Köln, die Hochschule für Musik Köln, Stand-
ort Köln, und die Kunsthochschule für Medien Köln,

 9.   das Studierendenwerk Münster für die Universität 
Münster, die Fachhochschule Münster und die 
Kunstakademie Münster,

10.   das Studierendenwerk Paderborn für die Universität 
Paderborn sowie die Fachhochschule Hamm-Lipp-
stadt in Hamm und Lippstadt,

11.   das Studierendenwerk Siegen für die Universität 
Siegen,

12.   das Studierendenwerk Wuppertal für die Universität 
Wuppertal und die Hochschule für Musik Köln, 
Standort Wuppertal.

(4) Das Ministerium kann im Einvernehmen mit dem Fi-
nanzministerium und im Benehmen mit den jeweiligen 
Hochschulen nach Absatz  3 bei Änderungen in der 
Hochschulorganisation oder, wenn es im Interesse einer 
besseren Durchführung der Aufgaben der Studierenden-
werke erforderlich ist, durch Rechtsverordnung weitere 
Studierendenwerke errichten, Studierendenwerke zu-
sammenlegen und die Zuständigkeit der Studierenden-
werke nach Absatz 3 ändern sowie bestimmte Aufgaben 
mehrerer Studierendenwerke einem Studierendenwerk 
zur Durchführung übertragen. Die Studierendenwerke 
sind jeweils anzuhören.

§ 2
Aufgaben

(1) Die Studierendenwerke erbringen für die Studieren-
den Dienstleistungen auf sozialem und wirtschaftlichem 
Gebiet insbesondere durch:

1.   die Errichtung, Bereitstellung und Unterhaltung von 
wirtschaftlichen und sozialen Einrichtungen,

2.   die Versicherung der Studierenden gegen Krankheit 
und Unfall, soweit nicht gesetzlich etwas anderes ge-
regelt ist,

3.   Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge für die Studie-
renden,

4.   Förderung kultureller Interessen der Studierenden 
durch Bereitstellung ihrer Räume sowie nach Maß-
gabe ihrer Satzung,

5.   Maßnahmen der Studienförderung, insbesondere bei 
Heranziehung für die Durchführung des Bundesaus-
bildungsförderungsgesetzes.

Die Studierendenwerke berücksichtigen die besonderen 
Bedürfnisse Studierender mit Behinderung oder chroni-
scher Erkrankung, mit Verantwortung für nahe Angehö-
rige mit Pfl ege- und Unterstützungsbedarf sowie mit 
Kindern. Sie bemühen sich um eine sachgerechte Betreu-
ung dieser Kinder.

(2) Das Ministerium kann im Einvernehmen mit dem 
 Finanzministerium den Studierendenwerken durch 
Rechts verordnung weitere Dienstleistungsaufgaben für 
die Studierenden auf sozialem und wirtschaftlichem Ge-
biet übertragen. Sie können Ämter für Ausbildungsför-
derung nach Maßgabe des Ausführungsgesetzes zum 
Bundesausbildungsförderungsgesetz sein. Die Studieren-
denwerke können weitere Aufgaben auf sozialem und 
wirtschaftlichem Gebiet übernehmen, sofern weder die 
Erfüllung der Aufgaben nach Absatz 1 noch Belange der 
Hochschule in Forschung und Lehre beeinträchtigt wer-
den.

(3) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben können sich die Stu-
dierendenwerke Dritter bedienen; mit Einwilligung des 
Ministeriums können sie sich an Unternehmen beteiligen 
und Unternehmen gründen. Bei Maßnahmen nach Satz 1 
stellt das Studierendenwerk das Prüfungsrecht des Lan-
desrechnungshofs nach §  111 der Landeshaushaltsord-
nung sicher.

(4) Die Studierendenwerke gestatten den Studierenden 
der Fernuniversität in Hagen die Benutzung ihrer Ein-
richtungen.

(5) Die Studierendenwerke sollen ihren Bediensteten 
und den Bediensteten der Hochschulen die Benutzung 
ihrer Einrichtungen gegen Entgelt gestatten, soweit die 

Erfüllung der Aufgaben nach Absatz 1 nicht beeinträch-
tigt wird. Anderen Personen kann die Benutzung gestat-
tet werden. Das Nähere regelt die Satzung. Soweit die 
Bediensteten der Hochschulen die Mensen der Studie-
rendenwerke zur Einnahme der Mittagsmahlzeit benut-
zen, ist die Benutzung von den Studierendenwerken und 
den genannten Hochschulen, die ihre Personalvertretun-
gen in entsprechender Anwendung von §  72 Absatz  2 
Nummer 4 LPVG zu beteiligen haben, vertraglich zu re-
geln.

§ 3
Organe des Studierendenwerks

Organe des Studierendenwerks sind:

1.  der Verwaltungsrat,

2.  die Geschäftsführung.

§ 4
Zusammensetzung des Verwaltungsrates

(1) Dem Verwaltungsrat gehören an:

1.   vier Studierende von Hochschulen im Zuständigkeits-
bereich des Studierendenwerks,

2.   ein anderes Mitglied einer Hochschule im Zuständig-
keitsbereich des Studierendenwerks,

3.  zwei Bedienstete des Studierendenwerks,

4.  eine Person mit einschlägigen Fachkenntnissen oder 
Berufserfahrung auf wirtschaftlichem, rechtlichem 
oder sozialem Gebiet,

5.   ein Mitglied des Rektorats oder des Präsidiums einer 
Hochschule, im Regelfall eine Kanzlerin oder ein 
Kanzler, im Zuständigkeitsbereich des Studierenden-
werks.

(2) Die Satzung des Studentenwerks kann vorsehen, 
dass Mitglieder des Verwaltungsrates für ihre Tätigkeit 
im Verwaltungsrat eine angemessene Vergütung erhalten. 
Die Verwaltungsratsmitglieder nach Absatz 1 Nummer 1 
und 4 dürfen in keinem Beschäftigungsverhältnis zum 
Studierendenwerk oder zu den Unternehmen des Studie-
rendenwerks im Sinne des § 2 Absatz 3 Satz 1 Halbsatz 2 
stehen.

(3) Die Geschäftsführung nimmt an den Sitzungen des 
Verwaltungsrates mit beratender Stimme teil.

§ 5
Bildung des Verwaltungsrates

(1) Die Mitglieder des Verwaltungsrates im Sinne des § 4 
Absatz 1 Nummer 1 werden durch das jeweilige Studie-
rendenparlament der Hochschulen im Zuständigkeits-
bereich des Studierendenwerks gewählt. Ist ein Studie-
rendenparlament nicht vorhanden oder dauernd be-
schlussunfähig, so treten die Mitglieder der Gruppe der 
Studierenden im Senat der jeweiligen Hochschule an 
seine Stelle. Das Hochschulmitglied nach §  4 Absatz  1 
Nummer  2 wird von den Mitgliedern der Gruppe der 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern, der akade-
mischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik und Ver-
waltung im jeweiligen Senat der Hochschule gewählt. 
Für die Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates ist in 
der Satzung eine angemessene Verteilung aller Hoch-
schulmitglieder auf die Hochschulen und auf die Mit-
gliedergruppen zu regeln. Gehören zum Zuständigkeits-
bereich eines Studierendenwerks mehrere Hochschulen, 
wird das Mitglied nach § 4 Absatz 1 Nummer 5 von den 
Leitungen der beteiligten Hochschulen bestimmt. Die 
Mitglieder des Verwaltungsrates nach § 4 Absatz 1 Num-
mer 3 werden durch die Personalversammlung gewählt.

(2) Das Mitglied des Verwaltungsrates nach § 4 Absatz 1 
Nummer  4 wird durch die übrigen Mitglieder des Ver-
waltungsrates bestellt.

(3) Mindestens vier Mitglieder des Verwaltungsrats müs-
sen Frauen sein.

(4) Die Amtszeit der Mitglieder des Verwaltungsrates be-
trägt zwei Jahre. Wiederwahl ist zulässig. Ist bei Ablauf 
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der Amtszeit noch kein neues Mitglied gewählt, so übt 
das bisherige Mitglied sein Amt weiter aus; das Ende der 
Amtszeit des nachträglich gewählten Mitgliedes be-
stimmt sich so, als ob es sein Amt rechtzeitig angetreten 
hätte. Für jedes Mitglied ist ein Ersatzmitglied zu wäh-
len. Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Ersatzmitglieds 
erfolgt für den Rest der Amtsperiode eine Nachwahl. Das 
Nähere wird durch die Satzung geregelt.

(5) Der Verwaltungsrat wählt nach Bestellung des Mit-
glieds gemäß Absatz 2 aus seiner Mitte eine vorsitzende 
Person. Diese sowie die sie satzungsmäßig vertretende 
Person dürfen nicht Bedienstete des Studierendenwerks 
gemäß §  4 Absatz  1 Nummer  3 sein. Wird ein Mitglied 
des Verwaltungsrats gemäß §  4 Absatz  1 Nummer  1, 2 
oder 4 Bedienstete oder Bediensteter des Studierenden-
werks, endet seine Mitgliedschaft im Verwaltungsrat. Die 
vorsitzende Person sowie die sie vertretende Person dür-
fen nicht derselben Gruppe der Mitglieder gemäß §  4 
Absatz 1 Nummer 1 bis 5 angehören.

§ 6 
Aufgaben des Verwaltungsrates

(1) Die Aufgaben des Verwaltungsrates sind:

 1.  Erlass und Änderung der Satzung,

 2.  Erlass und Änderung der Beitragsordnung,

 3.   Vorschlag an das Ministerium für die Bestellung und 
Abberufung der Mitglieder der Geschäftsführung; 
der Vorschlag für die Abberufung bedarf der Mehr-
heit der Mitglieder des Verwaltungsrates,

 4.   Regelung des Dienstverhältnisses der Mitglieder der 
Geschäftsführung,

 5.   Erlass und Änderung von Richtlinien für die Ge-
schäftsführung des Studierendenwerks und die 
Überwachung ihrer Einhaltung,

 6.   Beschlussfassung über den jährlichen Wirtschafts-
plan einschließlich der Stellenübersicht,

 7.  Zustimmung zu Entscheidungen nach § 2 Absatz 3,

 8.  Beschlussfassung gemäß § 9 Absatz 2 Satz 3,

 9.   Entgegennahme und Erörterung des Jahresberichts 
der Geschäftsführung und Feststellung des Jahresab-
schlusses,

10.   Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder 
der Geschäftsführung auf Grund des Prüfungsbe-
richts der Wirtschaftsprüferin oder des Wirtschafts-
prüfers,

11.   Bestimmung der Wirtschaftsprüferin oder des Wirt-
schaftsprüfers für die Aufgaben gemäß § 12 Absatz 4,

12.   Entscheidung über alle sonstigen Angelegenheiten 
des Studierendenwerks, soweit es sich nicht um die 
Leitung und Geschäftsführung des Studierenden-
werks handelt.

Der Verwaltungsrat hat die Tätigkeit der Mitglieder der 
Geschäftsführung insbesondere im Hinblick auf die Or-
ganisation, das Rechnungswesen sowie auf die Einhal-
tung der Grundsätze der Finanzierung und Wirtschafts-
führung zu überwachen. Er kann sich jederzeit über die 
Geschäftsführung unterrichten und Auskunft der Mit-
glieder der Geschäftsführung anfordern.

(2) Gegenüber den Mitgliedern der Geschäftsführung 
wird das Studierendenwerk durch die dem Verwaltungs-
rat vorsitzende Person vertreten, die dabei an die Be-
schlüsse des Verwaltungsrates gebunden ist.

§ 7
Verfahrensgrundsätze

(1) Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn die 
Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist. Beschlüsse 
werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglie-
der gefasst, soweit dieses Gesetz oder die Satzung keine 
andere Regelung vorsieht. Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet die Stimme der vorsitzenden Person.

(2) Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind bei der 
Ausübung des Stimmrechts an Weisungen nicht gebun-
den.

(3) Die Sitzungen des Verwaltungsrates sind nicht öf-
fentlich, soweit die Satzung nichts anderes bestimmt.

(4) Der Verwaltungsrat gibt sich eine Geschäftsordnung.

§ 8
Die Geschäftsführung

(1) Die Mitglieder der Geschäftsführung werden vom 
Ministerium bestellt und abberufen. Ihre Einstellung 
und Entlassung sowie die Regelung ihres Dienstverhält-
nisses durch den Verwaltungsrat bedürfen der Einwilli-
gung des Ministeriums. Die Einstellung erfolgt in einem 
privatrechtlichen Dienstverhältnis, das in der Regel zu 
befristen ist. Willigt das Ministerium in die Einstellung 
oder Entlassung ein, so gelten die Bestellung mit Wir-
kung vom Tage des Beginns und die Abberufung mit 
Wirkung vom Tage der Beendigung des Dienstverhältnis-
ses als ausgesprochen.

(2) Der Verwaltungsrat schreibt die Stellen der Mitglie-
der der Geschäftsführung öffentlich aus. Vorschläge für 
die Bestellung sind unter Beifügung der eingegangenen 
Bewerbungen dem Ministerium vorzulegen; es kann im 
Benehmen mit dem Studierendenwerk eine abweichende 
Entscheidung treffen.

(3) Die Mitglieder der Geschäftsführung müssen über 
die erforderlichen Erfahrungen auf wirtschaftlichem, 
rechtlichem oder sozialem Gebiet verfügen.

(4) Die Geschäftsführung besteht nach Maßgabe der 
Satzung aus einer oder zwei Personen. Eine aus zwei 
Personen bestehende Geschäftsführung soll ge-
schlechtsparitätisch besetzt werden.

§ 9
Stellung und Aufgaben der Geschäftsführung

(1) Die Geschäftsführung leitet das Studierendenwerk 
und führt dessen Geschäfte. Das Studierendenwerk wird 
durch die Geschäftsführung oder durch in der Satzung 
bestimmte Mitglieder der Geschäftsführung gerichtlich 
und rechtsgeschäftlich vertreten. Ein Mitglied der Ge-
schäftsführung ist Beauftragte oder Beauftragter für den 
Haushalt. Die Geschäftsführung vollzieht den Wirt-
schaftsplan einschließlich der Stellenübersicht und er-
stellt den Jahresabschluss. Die Geschäftsführung hat den 
Verwaltungsrat unverzüglich zu unterrichten, wenn we-
sentliche Abweichungen vom Wirtschaftsplan oder der 
Stellenübersicht zu erwarten sind. Sie führt die Be-
schlüsse des Verwaltungsrates aus.

(2) Die Geschäftsführung oder ihr in der Satzung be-
stimmtes Mitglied ist Vorgesetzte oder Vorgesetzter der 
Beschäftigten des Studierendenwerks. Sie oder es stellt 
nach Maßgabe der Stellenübersicht das Personal ein. Zur 
Einstellung und Entlassung leitender Angestellter ist die 
Zustimmung des Verwaltungsrates erforderlich. Das Nä-
here wird in der Satzung geregelt.

(3) Hält die Geschäftsführung einen Beschluss oder eine 
Maßnahme des Verwaltungsrates für rechtswidrig, hat sie 
den Beschluss oder die Maßnahme unverzüglich zu bean-
standen. Die Beanstandung hat aufschiebende Wirkung. 
Wird der Beanstandung nicht innerhalb eines Monats 
abgeholfen, hat die Geschäftsführung die Entscheidung 
der Aufsichtsbehörde herbeizuführen. Die aufschiebende 
Wirkung bleibt bestehen.

(4) Die Geschäftsführung setzt die Vollziehung von Be-
schlüssen des Verwaltungsrates aus, wenn die hierfür er-
forderlichen Mittel nicht zur Verfügung stehen. Der Ver-
waltungsrat hat in diesem Fall über die Angelegenheit 
nochmals zu beschließen. Wird eine Einigung nicht er-
zielt, hat die Geschäftsführung die Angelegenheit der 
Aufsichtsbehörde zur Entscheidung vorzulegen.

§ 10 
Vertreterversammlung

(1) Der Verwaltungsrat und die Geschäftsführung kön-
nen sich durch eine Vertreterversammlung beraten las-
sen. Zu den Aufgaben der Vertreterversammlung gehören 
insbesondere:
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1.   Empfehlungen und Stellungnahmen betreffend die 
Stärkung der Kooperation des Studierendenwerks mit 
den Hochschulen und den Kommunen seines Einzugs-
gebiets und

2.   Empfehlungen und Stellungnahmen zur strategischen 
Entwicklung des Studierendenwerks.

(2) Die Vertreterversammlung besteht aus sachkundigen 
Mitgliedern, die in ihrer einen Hälfte von den Hochschu-
len und den Kommunen des Einzugsgebiets und in ihrer 
anderen Hälfte von dem Studierendenwerk benannt wer-
den. Von dem Studierendenwerk mindestens benannt 
sind die Mitglieder der Geschäftsführung sowie die dem 
Verwaltungsrat vorsitzende Person. Das Nähere insbe-
sondere zur Zusammensetzung, zur Amtszeit und zum 
Vorsitz regelt die Satzung. Die Vertreterversammlung 
gibt sich eine Geschäftsordnung und ist mindestens 
zweimal im Jahr einzuberufen.

§ 11
Wirtschaftsführung

(1) Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der 
Studierendenwerke bestimmen sich nach kaufmänni-
schen Grundsätzen. Wirtschaftsbetriebe und Wohnheime 
sind so zu führen, dass die Einnahmen (§  12 Absatz  1) 
die Gesamtkosten unter Beachtung der Grundsätze der 
Wirtschaftlichkeit bei Gewinnverzicht decken; es ist eine 
angemessene Rücklage zu bilden. Die Landeshaushalts-
ordnung fi ndet mit Ausnahme der haushaltsrechtlichen 
Behandlung der Erstattung der Verwaltungskosten aus 
der Durchführung des Bundesausbildungsförderungs-
gesetzes keine Anwendung. Das Prüfungsrecht des Lan-
desrechnungshofs (§  111 der Landeshaushaltsordnung) 
bleibt unberührt.

(2) Die Studierendenwerke stellen jährlich vor Beginn 
des Haushaltsjahres einen Wirtschaftsplan einschließlich 
einer Stellenübersicht auf; sie sind für das Studieren-
denwerk verbindlich. Der Wirtschaftsplan einschließlich 
der Stellenübersicht ist der Aufsichtsbehörde vor Beginn 
des Haushaltsjahres anzuzeigen; Änderungen sind der 
Aufsichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen.

(3) Mit Ausnahme der laufenden Geschäfte bedürfen 
Kreditaufnahmen und sonstige Maßnahmen, die das Stu-
dierendenwerk zur Ausgabe in künftigen Wirtschaftsjah-
ren verpfl ichten können, der Zustimmung der Aufsichts-
behörde, auch wenn ihre Finanzierung aus zweckgebun-
denen Zuwendungen Dritter gesichert ist.

(4) Der Jahresabschluss (Bilanz sowie Gewinn- und Ver-
lustrechnung), der Geschäftsbericht und die Wirtschafts-
führung werden von einer öffentlich bestellten Wirt-
schaftsprüferin oder einem öffentlich bestellten 
Wirtschaftsprüfer geprüft. Der Wirtschaftsprüfungsbe-
richt enthält auch Aussagen über die wirtschaftlichen 
Verhältnisse einschließlich besonderer wirtschaftlicher 
Risiken des Studierendenwerks. Je eine Ausfertigung des 
Wirtschaftsprüfungsberichts ist der Aufsichtsbehörde 
und dem Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen zu-
zuleiten.

(5) Der Jahresabschluss ist in den Hochschulen im Zu-
ständigkeitsbereich des Studierendenwerks zu veröffent-
lichen.

§ 12
Finanzierung

(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Rahmen des Wirt-
schaftsplans stehen den Studierendenwerken folgende 
Einnahmen zur Verfügung:

1.   Einnahmen aus Wirtschaftsbetrieben, Wohnheimen 
und sonstigen Dienstleistungen,

2.  staatliche Zuschüsse,

3.  Sozialbeiträge der Studierenden,

4.  Zuwendungen Dritter.

(2) Das Land Nordrhein-Westfalen stellt den Studieren-
denwerken Zuschüsse nach Maßgabe des Landeshaus-
halts zur Verfügung. Die Zuschüsse für den laufenden 
Betrieb werden als Festbeträge gewährt; ihre haushalts-

rechtliche Behandlung richtet sich ausschließlich nach 
den Vorschriften dieses Gesetzes.

(3) Die Verteilung der Zuschüsse für den laufenden Be-
trieb auf die Studierendenwerke regelt das Ministerium 
durch Verwaltungsvorschrift.

(4) Als Nachweis der Verwendung gegenüber der Auf-
sichtsbehörde und dem Landesrechnungshof dient der 
von einer Wirtschaftsprüferin oder einem Wirtschafts-
prüfer geprüfte Abschluss. Die Aufsichtsbehörde prüft 
die sachgerechte Verwendung im Rahmen ihrer Rechts-
aufsicht.

(5) Sozialbeiträge nach Absatz  1 Nummer  3 werden 
durch die Studierendenwerke auf Grund einer Beitrags-
ordnung von den Studierenden erhoben. Die Beiträge 
sind bei der Einschreibung oder der Rückmeldung der 
Studierenden fällig und werden von den Hochschulen 
für die Studierendenwerke kostenlos eingezogen.

§ 13
Dienst- und Arbeitsverhältnis

der Beschäftigten

Die Dienst- und Arbeitsverhältnisse der Beschäftigten 
der Studierendenwerke sind nach den für die Beschäftig-
ten des Landes Nordrhein-Westfalen geltenden Bestim-
mungen, insbesondere nach dem Tarifvertrag für den Öf-
fentlichen Dienst der Länder, zu regeln; Halbsatz 1 gilt 
vorbehaltlich einer abweichenden besonderen Tarifver-
tragsregelung für die Studierendenwerke, sofern diese 
mindestens 25 Prozent der dort beschäftigten Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer erfasst. § 8 Absatz 1 Satz 3 
bleibt unberührt.

§ 14
Aufsicht

(1) Aufsichtsbehörde ist das Ministerium. Die Aufsicht 
erstreckt sich darauf, dass die Studierendenwerke ihre 
Aufgaben im Einklang mit dem geltenden Recht erfüllen.

(2) Die Aufsichtsbehörde kann im Rahmen ihrer Auf-
sicht Maßnahmen und Beschlüsse beanstanden und ihre 
Aufhebung und Änderung verlangen. Die Beanstandung 
erfolgt schriftlich gegenüber der Geschäftsführung. Sie 
hat aufschiebende Wirkung. Die Aufsichtsbehörde kann 
im Rahmen ihrer Aufsicht auch Beschlüsse und Maßnah-
men aufheben.

(3) Erfüllt das Studierendenwerk die ihm obliegenden 
Verpfl ichtungen nicht, so kann die Aufsichtsbehörde an-
ordnen, dass das Studierendenwerk innerhalb einer be-
stimmten Frist das Erforderliche veranlasst. Kommt das 
Studierendenwerk der Anordnung nicht innerhalb einer 
bestimmten Frist nach, so kann die Aufsichtsbehörde die 
notwendigen Anordnungen an Stelle des Studierenden-
werks treffen, insbesondere auch die erforderlichen Vor-
schriften erlassen oder die Durchführung des Erforderli-
chen auf Kosten des Studierendenwerkes einem anderen 
übertragen. Einer Fristsetzung durch die Aufsichtsbe-
hörde bedarf es nicht, wenn das Studierendenwerk die 
Befolgung einer Beanstandung oder Anordnung oder die 
Erfüllung einer ihm obliegenden Pfl icht verweigert oder 
sein Verwaltungsrat dauernd beschlussunfähig ist.

(4) Das Ministerium kann sich jederzeit, auch durch Be-
auftragte, über die Angelegenheiten des Studierenden-
werks informieren.

(5) Wenn und solange die Maßnahmen der Aufsichtsbe-
hörde nach Absatz  2 bis 4 nicht ausreichen, kann sie 
auch Beauftragte bestellen, die die Befugnisse einzelner 
Organe oder einzelner Mitglieder von Organen des Stu-
dierendenwerkes im erforderlichen Umfang ausüben.

(6) Das Ministerium kann seine Aufsichtsbefugnisse auf 
andere Stellen übertragen.

(7) Ministerium im Sinne dieses Gesetzes ist das für die 
Studierendenwerke zuständige Ministerium.

§ 15
Inkrafttreten, Neubildung von Gremien

(1) Die Satzungen der Studierendenwerke sind unver-
züglich den Bestimmungen dieses Gesetzes anzupassen. 
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Sie treten ein halbes Jahr nach Inkrafttreten dieses Ge-
setzes außer Kraft, soweit sie diesem Gesetz widerspre-
chen. Danach gelten die Vorschriften dieses Gesetzes un-
mittelbar, solange das Studierendenwerk keine Regelung 
nach Satz 1 getroffen hat; soweit nach dem Gesetz aus-
füllende Regelungen des Studierendenwerks notwendig 
sind, aber nicht getroffen werden, kann das Ministerium 
nach Anhörung des Studierendenwerks entsprechende 
Regelungen erlassen.

(2) Die Neubildung des Verwaltungsrats auf der Grund-
lage dieses Gesetzes erfolgt unverzüglich. Bis dahin 
nimmt der bisherige Verwaltungsrat die in diesem Gesetz 
vorgesehenen Aufgaben und Befugnisse wahr. Endet die 
regelmäßige Amtszeit von Mitgliedern des bisherigen 
Verwaltungsrats vor der Neubildung des Gremiums, ist 
sie verlängert.

(3) Dieses Gesetz tritt am 1. Oktober 2014 in Kraft.

20320

Artikel 5
Änderung des Landesbesoldungsgesetzes

§ 11 Absatz 1 des Landesbesoldungsgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 17. Februar 2005 (GV. 
NRW. S.  154), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes 
vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 880) geändert wor-
den ist, wird wie folgt gefasst:

„(1) Die Ämter der hauptberufl ichen Mitglieder von 
Hochschulleitungen und Fachbereichsleitungen werden 
der Besoldungsgruppe W 3 zugeordnet. Den Amtsbe-
zeichnungen ist ein Zusatz auf die jeweilige Hochschule 
beizufügen; bei den hauptberufl ichen Mitgliedern der 
Fachbereichsleitungen auch des jeweiligen Fachbe-
reichs.“
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Artikel 6
Änderung des Übergeleiteten Besoldungsgesetzes 

für das Land Nordrhein-Westfalen

Das Übergeleitete Besoldungsgesetz für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung des Artikels 2 des 
Dienstrechtsanpassungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen vom 16. Mai 2013 (GV. NRW. S.  234) 
wird wie folgt geändert:

Die Anlage II wird bei der Besoldungsgruppe W 3 wie 
folgt geändert:

a)   Nach der Angabe „Kanzler der …1), 2), 3),“ wird ein 
Absatz und sodann die Angabe „Dekan des … 2), 4),“ 
angefügt.

b)  Nach Fußnote 3) wird folgende Fußnote 4) angefügt:

  „4) Der Amtsbezeichnung ist ein Zusatz beizufügen, 
der auf den Fachbereich verweist.“
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Artikel 7
Änderung des Gesetzes zur Errichtung einer Stiftung 

„Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen 
in Deutschland“

§  12 Satz  2 des Gesetzes zur Errichtung einer Stiftung 
„Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in 
Deutschland“ vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S.  45), 
das durch Artikel 4 des Gesetzes vom 13. März 2008 (GV. 
NRW. S. 195) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:

„§ 76 Absatz 2 bis 4 des Hochschulgesetzes gilt entspre-
chend.“
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Artikel 8
Änderung des Ausführungsgesetzes zum 

Bundesausbildungsförderungsgesetz

§  1 Absatz  3 des Ausführungsgesetzes zum Bundesaus-
bildungsförderungsgesetz vom 30. Januar 1973 (GV. 
NRW. S. 57), das zuletzt durch das Gesetz vom 30. Juni 

2009 (GV. NRW. S.  392) geändert worden ist, wird wie 
folgt gefasst:

„(3) Bei der Bearbeitung der nach § 46 des Bundesaus-
bildungsförderungsgesetzes gestellten Anträge nehmen 
die Ämter für Ausbildungsförderung von den für Schu-
len sowie für Hochschulen zuständigen Ministerien und 
dem für Inneres zuständigen Ministerium gemeinsam be-
stimmte Datenverarbeitungszentralen in Anspruch. Die 
Ämter für Ausbildungsförderung erhalten Zugriff auf 
den sicherheitsgeschützten Server bei IT.NRW, der die 
über das BAföG-Online-Verfahren gespeicherten Daten 
enthält; der Zugriff ist beschränkt auf die Daten aus 
dem jeweiligen Zuständigkeitsbereich. Die Kreise und 
kreisfreien Städte prüfen die von ihnen als Ämter für 
Ausbildungsförderung ermittelten Daten unter entspre-
chender Anwendung der für die Landesverwaltung gel-
tenden Vorschriften über die Vorprüfung auf ihre Rich-
tigkeit. Die Auszahlung der Leistungen nach dem 
Bundesausbildungsförderungsgesetz erfolgt durch eine 
von den für Schulen sowie für Hochschulen zuständigen 
Ministerien im Einvernehmen mit dem für Inneres zu-
ständigen Ministerium und dem Finanzministerium zu 
bestimmende Kasse des Landes.“
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Artikel 9
Änderung des Landesbeamtengesetzes

Dem §  121 des Landesbeamtengesetzes vom 21. April 
2009 (GV. NRW. S. 224), das zuletzt durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 1. Oktober 2013 (GV. NRW. S.  566) geän-
dert worden ist, wird folgender Absatz 3 angefügt:

„(3) Für den Antrag auf Hinausschieben der Altersgrenze 
gilt für Professorinnen und Professoren, denen in einem 
rechtlich verselbständigten Universitätsklinikum die 
Leitung einer Abteilung mit Aufgaben in der Kranken-
versorgung übertragen worden ist, § 32 Absatz 1 Satz 2 
mit der Maßgabe, dass der Antrag spätestens zwölf Mo-
nate vor Eintritt in den Ruhestand zu stellen ist.“
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Artikel 10
Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes

§ 105a des Landespersonalvertretungsgesetzes vom 3. De-
zember 1974 (GV. NRW. S. 1514), das zuletzt durch Artikel 
4 des Gesetzes vom 31. Januar 2012 (GV. NRW. S. 90) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

  „Auf Landesebene jeweils zu einer Arbeitsgemein-
schaft (Landespersonalrätekonferenz) zusammen-
schließen und sich eine Satzung geben, können

 1.  die Personalräte der Hochschulen gemäß § 105, 

 2.   die Personalräte der Hochschulen, die die sonsti-
gen Hochschulbeschäftigten vertreten, und die 
Personalräte der Universitätskliniken sowie

 3.  die Personalräte der Studierendenwerke.“

2.  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

  „(2) Zu den Aufgaben der Landespersonalrätekonfe-
renzen gehören die Koordination der Belange von 
Hochschulpersonalräten, von Personalräten der Uni-
versitätskliniken sowie von Personalräten der Studie-
rendenwerke auf Landesebene und die vertrauens-
volle Zusammenarbeit mit dem für die Hochschulen 
zuständigen Ministerium.“

3.  Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

  „(3) Wenn eine Stufenvertretung für die Beschäftigten 
in Hochschulen, Universitätskliniken und Studieren-
denwerken nicht besteht, werden die Kosten für den 
Geschäftsbedarf der Landespersonalrätekonferenzen 
nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 entsprechend 
§ 40 von dem für die Hochschulen zuständigen Minis-
terium und der Landespersonalrätekonferenzen nach 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 entsprechend § 40 von den 
Studierendenwerken übernommen, ebenso wie die 
Kosten einer Freistellung pro Landespersonalrätekon-
ferenz.“
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4.  Folgender Absatz 5 wird angefügt:

  „(5) Der Personalrat des Universitätsklinikums einer-
seits und die Mitglieder der Betriebsräte der mit dem 
Universitätsklinikum verbundenen Unternehmen, an 
denen das Universitätsklinikum eine Beteiligung von 
über 50 Prozent hält, andererseits können sich zu 
einer Arbeitsgemeinschaft (Konferenz der Personal-
vertretungen im Universitätsklinikum) zusammen-
schließen. Die Kosten für den Geschäftsbedarf der 
Konferenz nach Satz 1 werden entsprechend § 40 von 
dem jeweiligen Universitätsklinikum übernommen, 
ebenso wie die Kosten einer Freistellung pro Konfe-
renz. Im Übrigen gelten die Absätze 1 und 4 entspre-
chend, für die Mitglieder der Betriebsräte in entspre-
chender Anwendung des Landesreisekostengesetzes.“
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Artikel 11
Änderung des Hochschulabgabengesetzes

Das Hochschulabgabengesetz vom 21. März 2006 (GV. 
NRW. S.  119), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 1. März 2011 (GV. NRW. S. 165) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

1.  § 3 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

   „(2) Für die Teilnahme an einem weiterbildenden 
Studium im Sinne des §  62 Absatz  4 des Hoch-
schulgesetzes oder §  54 Absatz  4 des Kunsthoch-
schulgesetzes wird ein besonderer Gasthörer-
beitrag erhoben. Für das Studium eines 
weiterbildenden Masterstudienganges im Sinne 
des § 62 Absatz 3 des Hochschulgesetzes oder § 54 
Absatz  3 des Kunsthochschulgesetzes wird ein 
Weiterbildungsbeitrag erhoben.“

 b)  Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

   „(4) Die Einschreibung als Weiterbildungsstudie-
render sowie die Zulassung als Gasthörerin oder 
Gasthörer oder als Zweithörerin oder als Zweithö-
rer kann vom Nachweis der Entrichtung des Bei-
trags abhängig gemacht werden.“

2.  § 7 Absatz 1 Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

  „1. des Weiterbildungsbeitrags, des allgemeinen oder 
des besonderen Gasthörerbeitrags sowie des Zweithö-
rerbeitrags nach § 3 mit der Stellung des Antrags auf 
Einschreibung als Weiterbildungsstudierende oder 
Weiterbildungsstudierender oder auf Zulassung als 
Gasthörerin oder Gasthörer oder als Zweithörerin 
oder als Zweithörer,“.

3.  § 19 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

  „Das Ministerium wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung das Nähere zu den Hochschulabgaben, insbe-
sondere zur Höhe des Weiterbildungs-, des allgemei-
nen und des besonderen Gasthörer- sowie des 
Zweithörerbeitrags und zu den einzelnen Tatbestän-
den und zur Höhe der Beiträge nach § 5, zu den Fäl-
len, in denen eine Forderung notleidend geworden ist 
und in denen eine Rückzahlung auf Grund einer Be-
grenzung der Darlehenslasten im Sinne des § 18 Ab-
satz 3 entfällt oder ausfällt, und zu der Verarbeitung 
personenbezogener Daten zu bestimmen.“

4.  § 22 wird wie folgt gefasst:

 „§ 22
 Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. April 2006 in Kraft.“
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Artikel 12
Änderung des Hochschulzulassungsgesetzes

Das Hochschulzulassungsgesetz vom 18. November 2008 
(GV. NRW. S. 710), das durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
1. März 2011 (GV. NRW. S. 165) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:

1.  Dem § 4 Absatz 6 wird folgender Satz angefügt:

  „Wenn der Studiengang aus mehreren Teilstudiengän-
gen besteht, kann die Auswahl und Zulassung zu den 
Teilstudiengängen nach Maßgabe von Satzungen der 
Hochschulen nach dem Grad der Qualifi kation in den 
Teilstudiengängen des vorangegangenen Studiengan-
ges erfolgen.“

2.  Dem § 6 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

  „Zur Sicherung der Chancengerechtigkeit bei der 
Auswahl und Zulassung zu Studiengängen, die mit 
einem Mastergrad abgeschlossen werden, kann das 
Ministerium durch Rechtsverordnung das Nähere für 
die Auswahl und die Zulassung zu den Teilstudien-
gängen im Sinne des § 4 Absatz 6 Satz 3 regeln.“
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Artikel 13
Änderung der Hochschulabgabenverordnung

Die Hochschulabgabenverordnung vom 6. April 2006 
(GV. NRW. S.  157), die zuletzt durch Verordnung vom 1. 
Oktober 2011 (GV. NRW. S.  494) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

1.  § 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

  „§ 1

  Abgaben für Weiterbildungsstudierende, 
  Gasthörer, Zweithörer und Teilnehmer an 
  sonstigen Studienangeboten“.

 b)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

   „(2) Die Höhe des Weiterbildungsbeitrags sowie 
des besonderen Gasthörerbeitrags nach §  3 Ab-
satz  2 des Hochschulabgabengesetzes ergibt sich 
aus der Summe der für das jeweilige Weiterbil-
dungsangebot voraussichtlich erforderlichen Kos-
ten, geteilt durch die voraussichtliche Zahl der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Bei der Ermitt-
lung der Kosten sind die Grundsätze zur Kosten- 
und Leistungsrechnung in den Hochschulen zu-
grunde zu legen. Der Weiterbildungsbeitrag sowie 
der besondere Gasthörerbeitrag sind von der 
Hochschule für jedes Weiterbildungsangebot ge-
sondert festzusetzen; sie betragen jeweils mindes-
tens 100 Euro pro Semester.“

2.  § 13 wird wie folgt gefasst:

 „§ 13
 Übergangsregelungen, Inkrafttreten

  (1) Der für das Studium eines weiterbildenden Mas-
terstudienganges im Sinne des §  62 Absatz  3 des 
Hochschulgesetzes oder des § 54 Absatz 3 des Kunst-
hochschulgesetzes festgesetzte besondere Gasthörer-
beitrag gilt solange als Weiterbildungsbeitrag im 
Sinne des § 1 Absatz 2, bis er als Weiterbildungsbei-
trag gesondert gemäß § 1 Absatz 2 Satz 3 Halbsatz 1 
festgesetzt worden ist. Die Hochschulen setzen diesen 
besonderen Gasthörerbeitrag unverzüglich als Weiter-
bildungsbeitrag gesondert fest.

  (2) Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft.“
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Artikel 14
Änderung der Verordnung 

über die Führung von akademischen Graden

Die Verordnung über die Führung von akademischen 
Graden vom 31. März 2008 (GV. NRW. S. 375), die zuletzt 
durch Verordnung vom 5. Februar 2013 (GV. NRW. S. 131) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

  „Verordnung über die Führung von akademischen 
Graden und von Bezeichnungen im Hochschulbereich“.
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2.  Nach § 3 wird folgender § 4 eingefügt:

 „§ 4

  (1) Außerplanmäßige Professorinnen und Professoren 
des Fachbereichs Medizin der Universität Bochum, die 
im Rahmen der Ausbildung der Studierenden gemäß 
der Approbationsordnung an den Krankenhäusern, 
die zum Klinikum der Universität Bochum zusam-
mengefasst sind, tätig sind, sind befugt, die Bezeich-
nung „Universitätsprofessorin“ oder „Universitäts-
professor“ zu führen.

  (2) Die Führbarkeit setzt voraus, dass die außerplan-
mäßige Professur auf der Grundlage eines Verfahrens 
verliehen worden ist, welches in der Qualitätssiche-
rung einem Berufungsverfahren nach § 38 des Hoch-
schulgesetzes gleichwertig ist, und die Universität 
dies festgestellt hat.“

3.  Der bisherige § 4 wird § 5.
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Artikel 15
Änderung der 

Hochschul-Leistungsbezügeverordnung

Die Hochschul-Leistungsbezügeverordnung vom 17. De-
zember 2004 (GV. NRW. S. 790), die zuletzt durch Artikel 
10 des Gesetzes vom 16. Mai 2013 (GV. NRW. S. 234) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  § 6 wird wie folgt geändert:

 a)  Dem Absatz 4 werden folgende Sätze angefügt:

   „Hauptberufl ichen Dekaninnen und Dekanen kön-
nen Funktions-Leistungsbezüge als feste Beträge 
monatlich gezahlt werden. Bei der Bemessung sind 
insbesondere die dauerhaft mit dem Amt verbun-
dene Belastung und Verantwortung sowie die 
Größe des Fachbereichs zu berücksichtigen; Sätze 
2 und 3 sowie Absatz 3 gelten entsprechend.“

 b)   In Absatz 5 Satz 1 wird die Angabe „10 v.H.“ durch 
die Angabe „20 Prozent“ ersetzt.

 c)  Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

   „(6) Über die Gewährung und die Höhe entschei-
det bei den hauptberufl ichen Mitgliedern der 
Hochschulleitung das für die Hochschulen zustän-
dige Ministerium. Es kann diese Befugnis im Ein-
zelfall oder für eine Gruppe von Fällen ganz oder 
teilweise auf den Vorsitzenden oder die Vorsitzende 
des Hochschulrats übertragen und sich dabei das 
Benehmen vorbehalten. In den übrigen Fällen ent-
scheidet die Rektorin oder der Rektor oder die 
Präsidentin oder der Präsident.“

2.  § 9 Satz 2 wird aufgehoben.
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Artikel 16
Änderung der Haushalts- und Wirtschaftsführungs-

Verordnung der Studierendenschaften NRW

Die Haushalts- und Wirtschaftsführungs-Verordnung der 
Studierendenschaften NRW vom 6. Oktober 2005 (GV. 
NRW. S.  824), die durch Verordnung vom 12. November 
2010 (GV. NRW. S.  618) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:

1.   Die Überschrift zum Fünften Abschnitt wird wie folgt 
gefasst:

 „Fünfter Abschnitt
 Rechnungsprüfung, Fachpersonal 
 für den Haushalt“.

2.  Nach § 24 wird folgender § 25 eingefügt:

 „§ 25
 Fachpersonal für den Haushalt

  Der Allgemeine Studierendenausschuss beauftragt, 
sofern die Finanzreferentin oder der Finanzreferent 
die Anforderungen nicht in eigener Person erfüllt, 
eine geeignete Person, die die Finanzreferentin oder 
den Finanzreferenten bei ihren oder seinen Aufgaben 

unterstützt. Die beauftragte Person muss zumindest 
die Befähigung für den gehobenen Verwaltungsdienst 
vorweisen können oder in vergleichbarer Weise über 
nachgewiesene Fachkenntnisse im Haushaltsrecht 
verfügen. Dienststelle dieser Person ist die Gliedkör-
perschaft. Sie ist unmittelbar dem Vorsitz des Allge-
meinen Studierendenausschusses unterstellt. Die Kos-
ten für das Fachpersonal für den Haushalt trägt die 
Studierendenschaft. Die Rechtsaufsicht des Rektorats 
nach § 53 Absatz 6 des Hochschulgesetzes bleibt un-
berührt.“

3.  Der bisherige § 25 wird § 26 und wie folgt gefasst:

„§ 26
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2006 in Kraft.“

Artikel 17
Aufhebung und Umbenennung bisherigen Rechts

1.   Das Hochschulgesetz vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. 
S. 474), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
3. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 723) geändert worden 
ist, tritt außer Kraft.

2.   Das Studentenwerksgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 3. September 2004, das zuletzt 
durch Verordnung vom 18. August 2010 (GV. NRW. 
S. 513) geändert worden ist, tritt außer Kraft.

3.   Das Gesetz über weitere dienstrechtliche und sonstige 
Regelungen im Hochschulbereich vom 31. Oktober 
2006 (GV. NRW. S.  474), das zuletzt durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 21. April 2009 (GV. NRW. S. 255) ge-
ändert worden ist, tritt außer Kraft.

4.   Artikel 8 Nummer  5 des Hochschulfreiheitsgesetzes 
vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S.  474) tritt außer 
Kraft.

5.   Artikel 6 Nummer 7 des Gesetzes zur Neuregelung des 
Kunsthochschulrechts vom 13. März 2008 (GV. NRW. 
S. 195) tritt außer Kraft.

6.   Die Überschrift des Hochschulgesetzes vom 14. März 
2000 (GV. NRW. S.  190) in der Fassung des Gesetzes 
vom 30. November 2004 (GV. NRW. S.  752) wird wie 
folgt gefasst:

  „Gesetz über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen 2004 (Hochschulgesetz 2004 – HG 2004)“.

Artikel 18
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit Ablauf des 30. September 2014 in 
Kraft.

Düsseldorf, den 16. September 2014

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

(L. S.) Hannelore  K r a f t

Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung

Sylvia  L ö h r m a n n

Der Finanzminister

Dr. Norbert  W a l t e r - B o r j a n s

Der Minister 
für Wirtschaft, Energie, Industrie, 

Mittelstand und Handwerk

Garrelt  D u i n

Der Minister 
für Inneres und Kommunales

Zugleich für den Justizminister

Ralf  J ä g e r
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Der Minister 
für Arbeit, Integration und Soziales

Guntram  S c h n e i d e r

Der Minister 
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 

Natur- und Verbraucherschutz

Johannes  R e m m e l

Der Minister 
für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr

Michael  G r o s c h e k

Die Ministerin 
für Innovation, Wissenschaft und Forschung

Svenja  S c h u l z e

Die Ministerin 
für Familie, Kinder, Jugend, 

Kultur und Sport

Ute  S c h ä f e r

Die Ministerin 
für Gesundheit, Emanzipation, Pfl ege und Alter

Barbara  S t e f f e n s

– GV. NRW. 2014 S. 547
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Gesetz zur Änderung des Archivgesetzes 
Nordrhein-Westfalen
Vom 16. September 2014

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz zur Änderung des Archivgesetzes 
Nordrhein-Westfalen

Artikel 1
Änderung des Archivgesetzes Nordrhein-Westfalen

Das Archivgesetz Nordrhein-Westfalen vom 16. März 
2010 (GV. NRW. S. 188), das durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 29. Januar 2013 (GV. NRW. S. 31) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

1.  § 3 wird wie folgt geändert:

 a)  Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt:

   „(4) Im Rahmen der elektronischen Archivierung 
kann das Landesarchiv Serviceleistungen für an-
dere staatliche und kommunale Kultur- und Ge-
dächtniseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen 
übernehmen. §§  9 Absatz  1, 10 Absatz  2 und 11 
Absatz 1 bleiben unberührt.“

 b)   Die bisherigen Absätze 4 bis 6 werden die Absätze 
5 bis 7.

2.   In § 4 Absatz 5 Satz 3 wird die Angabe „2“ durch die 
Angabe „4“ ersetzt.

3.  § 7  wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 6 Satz 2 Nummer 3 wird nach dem Wort 
„Wahrnehmung“ das Wort „eines“ eingefügt.

 b)  Absatz 7 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz 1 werden nach dem Wort „Forschungs-
stellen“ die Wörter „zum Zwecke der archivi-
schen Nutzung und wissenschaftlichen For-
schung“ eingefügt.

  bb)  In Satz 2 werden die Wörter „und die Verviel-
fältigungen des Archivguts zum Zweck der ar-

chivischen Nutzung und wissenschaftlichen 
Forschung verwendet werden“ gestrichen.

4.  § 10 wird wie folgt geändert:

 a)   Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

   „Im Rahmen der elektronischen Archivierung ist 
die Nutzung von Serviceleistungen nach Maßgabe 
von § 3 Absatz 4 zulässig.“

 b)  Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

   „(5) §§ 2 und 3 Absatz 5 und 6, § 4 Absatz 1 Satz 4 
und 5 und Absatz 2 und §§ 5 bis 8 gelten entspre-
chend.“

5.  § 13 wird wie folgt geändert:

 a)   In der Überschrift wird nach dem Wort „Inkraft-
treten“ ein Komma und das Wort „Berichtspfl icht“ 
angefügt.

 b)  Satz 2 wird wie folgt gefasst:

   „Die Landesregierung berichtet dem Landtag bis 
zum 31. Dezember 2019 und danach alle fünf Jahre 
über die mit diesem Gesetz gemachten Erfahrun-
gen.“

Artikel 2
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Düsseldorf, den 16. September 2014

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

(L. S.) Hannelore  K r a f t

Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung

Sylvia  L ö h r m a n n

Der Finanzminister

Dr. Norbert  W a l t e r - B o r j a n s

Der Minister
für Wirtschaft, Energie, Industrie, 

Mittelstand und Handwerk

Garrelt  D u i n

Der Minister 
für Arbeit, Integration und Soziales

Guntram  S c h n e i d e r

Für den Justizminister

Der Minister 
für Inneres und Kommunales

Ralf  J ä g e r

Der Minister 
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 

Natur- und Verbraucherschutz

Johannes  R e m m e l

Der Minister 
für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr

Michael  G r o s c h e k

Die Ministerin 
für Innovation, Wissenschaft und Forschung

Svenja  S c h u l z e
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Die Ministerin 
für Familie, Kinder, Jugend, 

Kultur und Sport

Ute  S c h ä f e r

Die Ministerin 
für Gesundheit, Emanzipation, Pfl ege und Alter

Barbara  S t e f f e n s

– GV. NRW. 2014 S. 603
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Gesetz 
zur Regelung der Verleihung von 

Körperschaftsrechten an Religions- 
und Weltanschauungsgemeinschaften 

(Körperschaftsstatusgesetz)
Vom 16. September 2014

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz 
zur Regelung der Verleihung von Körperschaftsrechten 

an Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften 
(Körperschaftsstatusgesetz)

Artikel 1
Gesetz zur Regelung der Verleihung und des Entzugs der 

Rechte einer Körperschaft des öffentlichen Rechts 
an Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften in 

Nordrhein-Westfalen
(Körperschaftsstatusgesetz)

§ 1 
Verleihungsvoraussetzungen

(1) Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften wer-
den auf Antrag die Rechte einer Körperschaft des öffent-
lichen Rechts verliehen, wenn sie

1.   durch ihre Verfassung und die Zahl ihrer Mitglieder 
die Gewähr der Dauer bieten, wobei sie generationen-
übergreifend bestehen sollen und zur Ausübung der 
ihnen mit der Verleihung übertragenen Rechte im 
Stande sein müssen,

2.   rechtstreu sind, was sich insbesondere durch ihre Sat-
zung und ihr tatsächliches Verhalten ausdrückt,

3.   ihren Sitz in Nordrhein-Westfalen oder in einem an-
deren Land der Bundesrepu blik Deutschland haben, 
sofern ihnen dort die Körperschaftsrechte bereits ver-
liehen worden sind (Zweitverleihung).

(2) Zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Verfassung 
nach Absatz 1 Nummer 1 und der Rechtstreue nach Ab-
satz 1 Nummer 2 gehört auch eine Satzung, die Bestim-
mungen enthalten soll über

1.   die Abgrenzung der Zuständigkeitsbezirke, soweit ge-
bietsförmig untergliedert,

2.  den Erwerb und den Verlust der Mitgliedschaft,

3.  die Rechte und Pfl ichten der Mitglieder,

4.  die Organe der Gemeinschaft und ihre Befugnisse,

5.  die Art und Weise der Finanzierung,

6.  Satzungsänderungen und

7.  die Aufl ösung der Gemeinschaft.

Die Mitgliedschaft ist in geeigneter Form nachzuweisen. 
Satzungsänderungen sind dem zuständigen Ministerium 
anzuzeigen. Die Gewähr der Dauer setzt zudem voraus, 
dass die Gemeinschaft in der Lage ist, ihren fi nanziellen 
Verpfl ichtungen auf Dauer nachzukommen. 

(3) Die Antragsteller haben das Vorliegen der Verlei-
hungsvoraussetzungen darzulegen.

(4) Ortsgemeinden und sonstige Untergliederungen von 
bereits im Land Nordrhein-Westfalen als Körperschaften 
des öffentlichen Rechts bestehenden Religions- oder 
Weltanschauungsgemeinschaften erhalten auf Antrag 
der Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft Kör-
perschaftsrechte. Die Antragssteller sichern rechtsver-
bindlich zu, dass die körperschaftsspezifi schen Verpfl ich-
tungen eingehalten werden.

§ 2 
Rechtsform der Verleihung

(1) Die Verleihung der Körperschaftsrechte erfolgt durch 
Rechtsverordnung der Landesregierung nach Anhörung 
des zuständigen Ausschusses des Landtags.

Der Landtag kann die Erteilung der Körperschaftsrechte 
durch Beschluss des zuständigen Ausschusses jederzeit 
von seiner Zustimmung abhängig machen. Die Landes-
regierung kann ihrerseits die Zustimmung des Landtags 
für die Erteilung der Körperschaftsrechte vorsehen.

(2) Die Zweitverleihung erfolgt entsprechend dem Ver-
fahren nach Absatz 1.

(3) Die Verleihung von Körperschaftsrechten an Orts-
gemeinden und sonstige Untergliederungen gemäß §  1 
Absatz  4 erfolgt durch Verwaltungsakt des zuständigen 
Ministeriums an die Religions- oder Weltanschauungsge-
meinschaft.

§ 3 
Ausscheiden und sonstiger Statusverlust bei 

Untergliederungen und Ortsgemeinden

(1) Scheidet eine Untergliederung oder Ortsgemeinde 
aus ihrer Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft 
aus, verliert sie die Körperschaftsrechte, wenn sie diese 
Rechte aufgrund ihrer Mitgliedschaft zur Religions- oder 
Weltanschauungsgemeinschaft erlangt hat (§ 1 Absatz 4). 
Es ist den ausgeschiedenen Teilgliederungen unbenom-
men, ihrerseits die Körperschaftsrechte zu beantragen.

(2) Der Verlust tritt auch ein, wenn die Religions- oder 
Weltanschauungsgemeinschaft einen entsprechenden 
Antrag stellt.

(3) Der Verlust der Körperschaftsrechte ist durch Verwal-
tungsakt festzustellen.

§ 4
Entzug der Körperschaftsrechte

(1) Die Körperschaftsrechte werden entzogen, wenn die 
Voraussetzungen im Sinne von §  1 Absatz  1 und 2 von 
Anfang an nicht vorgelegen haben oder sie nachträglich 
entfallen sind. §§ 48 und 49 Verwaltungsverfahrensgesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GV. NRW. 1999 
S. 602, zuletzt geändert durch Art. 1 Verwaltungszusam-
menarbeitsgesetz vom 17.12.2009; GV. NRW. S. 861) fi n-
den entsprechende Anwendung, soweit dieses Gesetz 
keine abweichende Regelung trifft. Ein nachträglicher 
Entzugsgrund ist insbesondere gegeben, wenn

1.  die Gemeinschaft dies beantragt,

2.   die Gemeinschaft nicht mehr die Eigenschaft einer 
Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft besitzt,

3.   an der Rechtstreue der Gemeinschaft begründete 
Zweifel bestehen,

4.   die Gemeinschaft die Gewähr der Dauer dadurch 
nicht mehr bietet, dass sie überschuldet oder zah-
lungsunfähig ist,

5.   die Gemeinschaft seit drei Jahren handlungsunfähig 
ist, weil sie keine verfassungsmäßigen Vertreter hat 
oder

6.   die Gemeinschaft ihren Sitz in das Ausland verlegt 
hat.

(2) Der Entzug der Körperschaftsrechte erfolgt in Ver-
fahren und Form entsprechend ihrer Verleihung.

(3) Sofern Religions- und Weltanschauungsgemeinschaf-
ten vor Inkrafttreten der Weimarer Reichsverfassung 
Körperschaften des öffentlichen Rechts geworden sind 
(Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 Abs. 5 S. 1 WRV), fi nden Ab-
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satz  1 und 2 keine Anwendung. Gleiches gilt für deren 
Rechtsnachfolger.

(4) Mit dem Entzug verliert die Gemeinschaft die Rechte 
einer Körperschaft des öffentlichen Rechts. Sofern sich 
aus der Verfassung der Gemeinschaft nichts anderes er-
gibt, fi nden sodann die Vorschriften des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs über Vereine auf sie Anwendung. Das Gleiche 
gilt bei einem Verlust nach § 3 Absatz 1 und 2.

§ 5 
Zuständigkeitsregelung; 

Ausnahmen

(1) Zuständig für Entscheidungen nach diesem Gesetz 
ist das für Religionsangelegenheiten zuständige Ministe-
rium.

(2) Gegen Entscheidungen und zur Herbeiführung von 
Entscheidungen nach diesem Gesetz ist der Rechtsweg 
vor die Verwaltungsgerichte gegeben.

(3) Dieses Gesetz fi ndet keine Anwendung, soweit mit 
einer Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft an-
derweitige Vereinbarungen (Verträge nach Art.  23 der 
Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen oder 
sonstige öffentlich-rechtliche Verträge) getroffen worden 
sind.

Artikel 2
Gesetz zur Aufhebung des Gesetzes 
über die jüdischen Kultusgemeinden 

im Lande Nordrhein-Westfalen 
vom 18. Dezember 1951

(1) Das Gesetz über die jüdischen Kultusgemeinden im 
Lande Nordrhein-Westfalen vom 18. Dezember 1951 (GV. 
NRW. 1952 S. 2) wird aufgehoben.

(2) Die auf Grund dieses Gesetzes erworbenen Rechte 
werden durch die Aufhebung nicht berührt. Sofern jüdi-
schen Kultusgemeinden in der Zeit zwischen 1933 und 
1945 Körperschaftsrechte entzogen worden sind, ist die-
ser Entzug unwirksam, die Rechte gelten fort. Im Übri-
gen gilt künftig das Gesetz zur Regelung der Verleihung 
und des Entzugs der Rechte einer Körperschaft des öf-
fentlichen Rechts an Religions- und Weltanschauungsge-
meinschaften in Nordrhein-Westfalen (Körperschaftssta-
tusgesetz).

Artikel 3
Inkrafttreten; Berichtspflicht

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
Die Landesregierung berichtet dem Landtag bis zum 31. 
Dezember 2021 über die Erfahrungen mit dem neuen 
Gesetz. Insbesondere ist zu prüfen, ob sich die Verleihung 
durch Rechtsverordnung bewährt hat.

Düsseldorf, den 16. September 2014

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

(L. S.) Hannelore  K r a f t

Der Finanzminister

Dr. Norbert  W a l t e r - B o r j a n s

Der Minister 
für Arbeit, Integration und Soziales

Guntram  S c h n e i d e r

Für den Justizminister

Der Minister 
für Inneres und Kommunales

Ralf  J ä g e r

– GV. NRW. 2014 S. 604
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